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Einführung und Zielsetzung dieser Arbeit 

Während die deutsche Rechtswissenschaft seit Jahrzehnten über die Notwendigkeit und 

die Möglichkeit eines Unternehmensstrafrechts für Deutschland diskutiert, sind wir, glo-

bal und europäisch betrachtet, umgeben von Staaten, die längst eine strafrechtliche Ver-

antwortlichkeit von überindividuellen Einheiten anerkennen. Das Festhalten Deutsch-

lands an einer Strafrechtskultur, deren Kern in der Fokussierung auf einen oder mehrere 

Individualtäter besteht, ist angesichts zunehmender Reformvorschläge ins Wanken gera-

ten. Nicht zuletzt wurde mit dem Gesetzentwurf zur Stärkung der Integrität in der Wirt-

schaft1, welcher im Wesentlichen den Entwurf eines Gesetzes zur Sanktionierung von 

verbandsbezogenen Straftaten (Verbandssanktionengesetz – VerSanG-E) zum Inhalt hat, 

eine positivrechtliche Maßnahme auf dem Gebiet der Unternehmenssanktionierung ein-

gebracht, welche juristische Personen ins Zentrum der Verantwortlichkeit für kriminelles 

Verhalten ihrer Mitarbeiter stellt. Etwas zurückliegend ging diesem Vorschlag auf legis-

lativer Ebene die Initiative des Landes Nordrhein-Westfalens voraus, welche im Bundes-

rat im Jahre 2013 mit dem Gesetzentwurf zur Einführung eines Unternehmensstrafrechts 

scheiterte.2 Weiterhin beantragte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Oktober 2016 

im Bundestag die Beschließung eines einheitlichen Gesetzes zur Sanktionierung von Un-

ternehmen.3 Einen weiteren Impuls zu einer gesetzgeberischen Maßnahme gab die aus 

namhaften Professoren bestehende Kölner Forschungsgruppe zum Verbandsstrafrecht. 

Unter Mitarbeit zahlreicher Wissenschaftler und Praktiker erarbeiteten sie den „Kölner 

Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes“,4 der im Dezember 2017 veröffentlicht 

wurde. Zu guter Letzt wurde der Entwurfskanon im September 2019 durch den Münchner 

Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes erweitert.5 

Die Auseinandersetzung mit der Frage nach der (strafrechtlichen) Verantwortlichkeit von 

Verbänden hat jedoch eine viel längere Tradition, als es die modernen Entwürfe vermuten 

lassen. Vom römischen Recht bis heute wurde je nach gesellschaftlichem Klima eine 

 
1 BT-Drs. 19/23568. 
2 Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und 

sonstigen Verbänden (VerbStrG-E) https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Doku-

ment/MMI16-127.pdf (zuletzt aufgerufen am 26.08.2020). 
3 BT-Drs. 18/10038. 
4 http://www.verbandsstrafrecht.jura.uni-koeln.de/17134.html (zuletzt aufgerufen am 26.08.2020). 
5 Saliger/Tsambikakis/Mückenberger/Huber, Münchner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes, S. 1 

ff.  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMI16-127.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMI16-127.pdf
http://www.verbandsstrafrecht.jura.uni-koeln.de/17134.html
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Strafbarkeit für erforderlich oder gerade für entbehrlich erachtet. In den letzten Dekaden 

gab es eine Fülle an wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die sich mit diesem Themen-

gebiet auseinandergesetzt haben und welche Zweifel an der anfänglich strikten Ableh-

nung, die beim 40. Deutschen Juristentag 1953 festgehalten wurde,6 aufkommen lassen.  

Im Mittelpunkt standen und stehen stets dogmatische Fragestellungen, wie die der Hand-

lungs-, Schuld,- und Straffähigkeit von Unternehmen. Darauf aufbauend entwickelte die 

Strafrechtswissenschaft diverse materiell-rechtliche Haftungsmodelle, um eine (straf-

rechtliche) Verantwortlichkeit von überindividuellen Einheiten im Einklang mit der bis-

herigen Dogmatik zu begründen bzw. über diese hinaus zu gehen. Abseits dessen wurde 

die strafverfahrensrechtliche Seite des Unternehmensstrafrechts bisher überwiegend in 

Hinblick auf die Übertragbarkeit von Verfahrensprinzipien7 und den daraus ableitbaren 

Regelungen über die Stellung der juristischen Person im Verfahren sowie auf einzelne 

Fragestellungen hin untersucht.8  In der bisherigen wissenschaftlichen Auseinanderset-

zung mit Bezug zu den strafprozessualen Fragestellungen fehlt hingegen eine tiefgrei-

fende Untersuchung bezüglich der sich aus den unterschiedlichen materiell-rechtlichen 

Haftungsmodellen ergebenden Folgen für das Strafverfahren. Einzig Schlüter verweist in 

seiner Monografie punktuell auf die Unterschiede in den Modellen,9 macht dies aber nicht 

zum Hauptanliegen seines Werkes.10  

Das Ziel dieser Arbeit soll es daher sein, an die bisherigen Erkenntnisse zu den strafver-

fahrensrechtlichen Themenfeldern anzuknüpfen und diese um eine modellorientierte Be-

trachtung zu ergänzen, um auf diesem Wege aufzuzeigen, welche verfahrensrechtlichen 

Konflikte sich gerade aus dem zugrundeliegenden Haftungsmodell ergeben.  

Mittels der modellorientierten Analyse soll schließlich aufgezeigt werden, mit welchem 

Modell ein höherer Grad an Kohärenz zu den bestehenden Verfahrensregeln erreicht wer-

den kann, was wiederum als ein neues Argument bei der Wahl des materiell-rechtlichen 

Haftungsprinzips eines einzuführenden Unternehmensstrafrechts Bedeutung erlangen 

dürfte.   

 
6 Engisch, in: Verhandlungen zum 40. Deutschen Juristentag, E1, E15; Hartung, in: Verhandlungen zum 

40. Deutschen Juristentag, E43, E44.  
7 Böse, GA 2002, 98, (107 ff.).; Dannecker, ZStW (127) 2015, 370 ff; Freier, ZStW 122 (2010), 117 ff.;  

Geth, ZStW (126) 2014, 105 ff.; Schulz, in: FS-Wolf Schiller, S. 573 (578) ff; Pieth, in: FS-Eser, S. 600 

(603) ff. Zerbes/El-Ghazi, NZWiSt 2018, 425 ff.; Zerbes, ZStW 129 (2017), 1035 ff. 
8 Hamm, in: Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, S. 185 ff.; KK/Rogall, OWiG, § 30 Rn. 198 

ff. Vgl. auch die Beiträge zu ausgewählten Fragen des Verfahrensrechts in Kempf/Lüderssen/Volk: Unter-

nehmensstrafrecht, S. 335 – 378. 
9 Vgl. Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 170 ff., S. 289 f. 
10 Dessen Zielsetzung die Beantwortung grundlegender Fragen des Strafprozesses gegen Unternehmen war, 

Schlüter, a.a.O., S. 15 f. 
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Um sich dieser Analyse zu nähern, beginnt die Arbeit mit einer komprimierten Darstel-

lung der geschichtlichen Entwicklung der Sanktionierung von überindividuellen Einhei-

ten. Anschließend folgt ein Überblick über die mannigfaltigen Gestaltungsmöglichkeiten 

des Gesetzgebers und deren Limitierung durch internationale Vorgaben sowie den An-

spruch an dogmatische Kohärenz mit den bestehenden Anforderungen an die Schuld- und 

Straffähigkeit des Strafrechtssubjekts Mensch.  

Im Vorfeld des Hauptteils wird die Diskussion über die Wahl des Sanktionssystems, wel-

ches bei Fehlverhalten von Unternehmen angewendet werden soll, aufgegriffen. Als 

staatliche Antwort auf erhebliches Fehlverhalten von überindividuellen Einheiten ist so-

wohl ein kriminalstrafrechtliches Regime als auch ein verwaltungsrechtliches Haftungs-

system denkbar. Nachfolgend wird für eine echte Strafrechtslösung gestritten.  

Angesichts der materiell-rechtlichen Ausgestaltungsfreiheit und tendenziell unbegrenzter 

Diversität einzelner Haftungsregelungen, bedarf es im nächsten Schritt einer Reduzierung 

des Forschungsgegenstands, der sich auf zwei Grundmodelle beschränkt, die, bedingt 

durch einen gänzlich anderen Ansatz bei der Begründung von Unternehmensschuld, in 

ihrer Funktionsweise unterschiedlicher nicht sein könnten. Gemeint sind zum einen das 

Zurechnungsmodell, bei dem eine Verbandsschuld akzessorisch durch schuldhaftes Ver-

halten bestimmter Verbandspersonen statuiert wird, und zum anderen das Modell origi-

närer Haftung, welches losgelöst von einem Individualverschulden auf ein strukturelles 

Kontroll- oder Aufsichtsdefizit als conditio für die Begründung einer Verbandsschuld ab-

stellt. Auf die Einzelheiten der Herleitung und dogmatischer Spannungsfelder wird in 

einem eigenen Kapitel einzugehen sein. Entscheidend hierbei ist, dass die inhaltliche Ent-

fernung beider Modelle zueinander den Raum für potenzielle Differenz bei der strafpro-

zessualen Ausgestaltung öffnet, welche es zu untersuchen gilt.  

Die anschließende modellorientierte Betrachtung folgt einer zweistufigen Herangehens-

weise. Auf der ersten Stufe wird der Streitstand zur Geltung strafprozessualer Verfah-

rensgarantien für Unternehmen um den modellspezifischen Einfluss ergänzt. Insofern 

wird sich der Frage angenähert, ob – modellbedingt – eine Abschwächung oder vollum-

fängliche Gültigkeit allgemeiner Gewährleistungen in einem Strafverfahren gegen Unter-

nehmen angezeigt ist.  

Auf der zweiten Stufe widmet sich diese Arbeit ausgewählten Verfahrensmaßnahmen und 

prüft, inwiefern diese eine Anpassung aufgrund der strukturbedingten Besonderheiten des 
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Zurechnungsmodells und des originären Modells erfordern. Die an diesen Beispielen ge-

wonnenen Erkenntnisse sollen abschließend in abstrakt-generelle Schlussfolgerungen an 

die strafprozessuale Umsetzung der hier analysierten Modelle transformiert werden. Jene 

sollen schließlich bei der Entwicklung eines gesamtheitlichen Unternehmensstrafrechts 

Einzug in die (strafprozessuale) Debatte um die Einführung eines Unternehmensstraf-

rechts finden bzw. als Impulse bei (zukünftigen) konkreten Auslegungsfragen von straf-

prozessualen Vorschriften im Kontext des Unternehmensstrafrechts dienen.  

Das Bezugsobjekt dieser Arbeit ist das Unternehmen, das zunächst näher zu bestimmen 

ist. Der Konkretisierung des bislang dem Strafrecht unbekannten „neuen“ Täters kommt 

die wichtige Funktion zu, Strafbarkeit zu begründen und gleichzeitig zu limitieren. Bei 

der Annäherung an die Begriffsbestimmung des Unternehmens kann jenes im ersten 

Schritt negativ von den bestehenden Mehrpersonenkonstellationen unseres Strafrechts-

systems abgegrenzt werden.  

Das Unternehmen als Adressat des Strafrechts ist hierbei nicht zu verwechseln mit einer 

bestimmten Täterschaftsform i.S.d. § 25 I, II StGB, die etwa durch wirtschaftliche Bezüge 

gekennzeichnet ist. Gleiches gilt für die Klassifikation als Bande oder terroristische Ver-

einigung; hierbei handelt es sich um bestimmte subjektive und objektive Merkmale, deren 

Vorliegen die Voraussetzung für die Erfüllung von Straftatbeständen oder Qualifikatio-

nen sind. Vielmehr käme mit der Einführung eines Unternehmensstrafrechts ein gänzlich 

neuer Strafrechtsakteur zum bestehenden System hinzu, für den die Regeln über die Tä-

terschaft etc. grundsätzlich im gleichen Maße gelten wie für Individualtäter.11  

Der in dieser Arbeit zugrundeliegende Unternehmensbegriff orientiert sich am Unterneh-

mensbegriff der europäischen Kartellrechtsrechtsprechung. Der EuGH folgt einer auto-

nomen, wirtschaftlich-funktionalen Einordnung.  

Demnach umfasst der wettbewerbsrechtliche Unternehmensbegriff jede wirtschaftlich tä-

tige Einheit, unabhängig von der Rechtsform und der Art der Finanzierung.12 Die natio-

nale Einordnung als Rechtssubjekt in Form einer juristischen Person mitsamt den dazu 

normierten Regeln über die Rechtsform und die Haftung ist somit nicht ausschlaggebend. 

 
11 Vorstellbar wäre demzufolge eine von mehreren Unternehmen begangene mittäterschaftliche Deliktser-

füllung, beispielsweise wenn zwei Unternehmen zusammenwirken, um betrügerische Verträge mit Kunden 

abzuschließen, oder wenn Unternehmen gemeinschaftlich gesundheitsschädigende Produkte herstellen. 
12 EuGH Urt. v. 23.04.1991, Rs. 41/90, Rn. 21 = NJW 1991, 2891; vgl. auch Sieber/Satzger/v.Heintschel-

Heinegg/Vogel/Brodowski, Europäisches Strafrecht, Kp. 5 Rn. 67; zur Frage, inwieweit es sich bei Tochter- 

und Muttergesellschaft um ein Unternehmen handelt, EuGH Urt. v. 10.09.2009, Rs. 79/08, Rn. 58; 

Kersting, WuW 2014, 1156 (1163); ders. Der Konzern 2011, 445 (449); krit. zum weiten Unternehmens-

begriff, Dannecker, in: Bausteine eines europäischen Wirtschaftsstrafrechts, S. 331 (335). 
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Es kommt lediglich auf die wirtschaftliche Tätigkeit und ein damit verbundenes Handeln 

auf dem Markt an. Vorteil eines entsprechend weiten Unternehmensbegriffs ist die Erfas-

sung aller faktisch existierenden Einheiten mit wirtschaftlichem Bezug, wie beispiels-

weise den Einzelunternehmer oder die Vorgesellschaft. Insbesondere ist die Einbezie-

hung des Einzelunternehmers als tauglicher Adressat einer Unternehmensstrafe für die 

strafprozessuale Analyse von besonderer Bedeutung.13 Ohne dass damit inhaltliche Ein-

schränkungen oder Erweiterungen impliziert werden, sollen die Begriffe „Verband“ und 

„überindividuelle Einheit“ in dieser Arbeit mit dem skizzierten Unternehmensbegriff sy-

nonym verwendet werden.  

Dennoch darf der dieser Arbeit zugrundeliegende weite Unternehmensbegriff nicht dar-

über hinweg täuschen, dass der Gesetzgeber bei der Einführung eines Verbandsstrafrechts 

gut beraten ist, die Adressateneigenschaft in einem Verbandsstrafrecht nur an rechtlich 

verselbständigte Organisationsformen zu knüpfen14 oder die konstituierenden Faktoren 

einer Unternehmensadressatenschaft so präzise zu formulieren, dass sie dem verfassungs-

rechtlichen Bestimmtheitsgebot entsprechen. Der Konnex zu einer institutionellen Form 

ist nicht nur aus Gründen der Rechtssicherheit erforderlich, sondern hat insbesondere den 

Vorteil, dass die gesellschaftsrechtlichen Regelungen bei der Lösung strafverfahrens-

rechtlicher Fragestellungen, wie z.B. bei der Vertretung oder der Rechtsnachfolgehaf-

tung, herangezogen werden können.15

 
13 Vgl. unten zu der Geltung und Reichweite des Verbots der Doppelbestrafung, Zweites Kapitel, B, III, S. 

158 ff.  
14 Dannecker, GA 2001, 101 (116 f.); ders, in: Grundfragen eines modernen Unternehmensstrafrechts, S. 

17 (61); Mittelsdorf, Unternehmensstrafrecht im Kontext, S. 52 ff. 
15 Dannecker, in: Grundfragen eines modernen Unternehmensstrafrechts, S. 17, 61. 
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Erstes Kapitel: Entwicklung und Modelle der 

Unternehmensstrafbarkeit 

A. Überblick über die Entwicklung des Unternehmensstrafrechts 

Eine Betrachtung der Strafrechtsgeschichte offenbart, dass die Idee einer Verbandsstrafe 

im deutschen Strafrecht keine Unbekannte ist. In langer Tradition argumentieren Für- und 

Gegensprecher über die (Un-)Möglichkeit, die Dogmatik unseres individualistisch ge-

prägten Strafrechts zu überwinden. Währenddessen waren in der geschichtlichen Ent-

wicklung politische und geistesgeschichtliche Erwägungen die entscheidenden Kriterien, 

die entweder für oder gegen Verbandsstrafen stritten. In der gebotenen Kürze folgt eine 

Übersicht über die wichtigsten Eckpfeiler der Entwicklung der rechtswissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit der Frage nach einem Unternehmensstrafrecht in der deutschen 

Rechtsgeschichte.  

I. Römisches Recht 

Die Quellen zum römischen Recht lassen die Frage nach einer (Straf-)Verantwortung von 

Personenverbänden ungelöst.16 Obwohl der Ausspruch „Societas delinquere non potest“, 

der auf das römische Recht zurückgeht, in diversen Eingangsworten wissenschaftlicher 

Beiträge wiederzufinden ist und damit inzwischen als literarisches Gebilde repräsentativ 

für eine Verbandsstrafe ablehnende Meinung steht, ist der Umfang seiner damaligen Gel-

tung höchst umstritten.17 Wenngleich der klassischen Zeit die juristische Person unbe-

kannt war, sprach man Verbänden (universitas) gewisse Rechte und Pflichten zu.18 Wich-

tigster Verband hierbei war das municipium, die Provinzstadt.  

Inwiefern eine strafrechtliche Klage gegenüber einer universitas im Rechtsverständnis 

des römischen Rechts zulässig war, wird uneinheitlich beantwortet. In einer Pandekten-

stelle wird der Fall einer arglistigen Schädigung eines Stadtbürgers durch die Stadtvor-

steher zugunsten der Stadt lediglich in Form einer bereicherungsrechtlichen Haftung der 

Stadt angenommen, die über keine dem Schadensausgleich hinausgehende Strafqualität 

 
16 Vgl. Schmitt, Strafrechtliche Maßnahmen gegen Verbände, S. 16 f. 
17 Weiss, Institutionen des Römischen Privatrechts, Band I, S. 122. 
18 Schmitt, a.a.O., S. 16. 
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aufweist.19 Aufgrund dieser Pandektenstelle schlussfolgerten die Romanisten die feh-

lende Strafbarkeit von Verbänden.20 Eine andere Pandektenstelle21 erzählt hingegen von 

einer für zulässig erachteten actio metus causa – einer Art Strafklage22 – einer Person 

gegen die Bürgerschaft, welche eben dieser Person ein Schuldversprechen abgepresst hat.  

Weiterhin ist nach einem Bericht von Plutarch bekannt, dass ein Strafverfahren gegen die 

von den Römern besetzte Stadt Chaeronea geführt wurde.23 Dort hatte ein gewisser Da-

mon den Anführer einer römischen Kohorte und weitere Personen umgebracht. Die Be-

wohner der verfeindeten Nachbarschaft bestellten daraufhin einen römischen Ankläger, 

der den tatsächlichen Mörder wie auch die Stadt wegen Mordes anklagen sollte. In dem 

anschließenden Verfahren wurde die Stadt wegen bewiesener Unschuld freigesprochen. 

Die Verteidigung berief sich auf den Bericht Lucullus‘, einem römischen Senator und 

Feldherr, der im Rahmen einer Expedition die Geschehnisse in der Stadt untersuchte, und 

zu dem Ergebnis kam, dass die Stadt ohne Schuld handelte, sondern vielmehr selbst unter 

den Tötungen litt.24  

Insbesondere der letzte Bericht zeigt zweierlei: Zum einen lässt sich mutmaßen, dass die 

Anklage des Prätors höchstwahrscheinlich erst gar nicht geschehen wäre, wenn dem rö-

mischen Rechtsdenken eine Strafbarkeit von Verbänden völlig unbekannt gewesen 

wäre.25 Zum anderen findet sich bereits hier der Rechtsgedanke wieder, dass eine straf-

rechtliche Haftung ausgeschlossen ist, sobald der Verband durch die ihm zuzurechnende 

Verbandstat selbst geschädigt wurde.   

II. Mittelalter 

Die Glossatoren kannten zwar auch noch keine juristischen Personen, wohl aber einen 

über die Mitglieder hinausgehenden Verband, der Inhaber von Rechten und Pflichten war 

und Deliktsfähigkeit besaß.26 Um die Handlung natürlicher Personen dem Verband als 

 
19 Ulpian, D. 4, 3, 15, 1; vgl. dazu die bereicherungsrechtliche Auslegung zu diesem Fall, Lübtow, in: 

L`Europa el diritto Romano, Band II, S. 504.  
20 Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, 2. Band, S. 319. 
21 Ulpian D. 4, 2, 9, 3. 
22 Ulpian D. 4, 2, 14, 1. 
23 Schirach, Biographien des Plutarchs, 4. Teil, Cimon, S. 272 f.   
24 Schirach, ebd. 
25 Schmitt, Strafrechtliche Maßnahmen gegen Verbände, S. 18. 
26 Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, S. 204. 
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dessen Verbandsdelikt zurechnen zu können, musste die Handlung in korporativer Form, 

z.B. durch Mehrheitsbeschluss einer Mitgliederversammlung oder aufgrund einer sol-

chen, geschehen. Delikte von einzelnen Individuen konnten nur dann als Verbandstaten 

gewertet werden, wenn sie von der Personenmehrheit oder eines bestimmten Kollegial-

organs verübt wurden.27  

Weitreichende Rechtsfolgen gegenüber überindividuellen Einheiten finden sich beispiel-

haft im Sachsenspiegel, in den Stadtrechten und später in den deutschen Territorialgeset-

zen. Vorgesehen waren Geldstrafen, Einziehung des Vermögens und Privilegien, Aber-

kennung von Korporationsrechten, Auflösung des Verbands und sogar die Zerstörung der 

Stadt.28 Der Grund einer solchen Bestrafung lag darin, dass mit den Verbänden gegenüber 

der damals noch ungesicherten landesherrlichen Gewalt ein starker gesellschaftlicher Ge-

genpol bestand. Deshalb wurden hauptsächlich Delikte gegen den Staat bzw. die Kirche 

wie Hochverrat, Landfriedensbruch, Ketzerei oder das Unterlassen der Auslieferung von 

Geächteten und Wirtschaftsdelikte der Zünfte, Gilden und sonstiger Gewerkschaften 

sanktioniert.29 Die Verbandshaftung entsprach dem damals vorherrschenden Körper-

schaftsdenken. In jener Zeit befand sich der Einzelne in enormer Abhängigkeit zu seiner 

Zunft oder Gilde, mehr als heute ein Arbeitnehmer von einem bestimmten Arbeitgeber 

oder einer Branche ist. Seine soziale Existenz manifestierte sich in der Mitgliedschaft 

eines Verbands. Angesichts dieser Verbundenheit wurde die kollektive Haftung als ge-

rechte Folge empfunden.30 

Schließlich waren es die Kanonisten, die die Rechtsfähigkeit der „universitatis“ von der 

Rechtsfähigkeit der „singuli“ unterschieden.31 Um auch die Rechtsfähigkeit der Kirche, 

deren rechtlicher Träger Gott mit seinen irdischen Vertretern war, begründen zu können, 

schufen sie den Begriff der juristischen Person, der „persona ficta“.32   

Zur nunmehr aufkommenden Frage nach der Exkommunion ganzer Körperschaften (uni-

versitas) vertrat Papst Innocenz IV. die Ansicht, dass die persona ficta über keine eigene 

Handlungs- und Deliktsfähigkeit verfüge. Eine Exkommunion und Strafe lehnte er wegen 

 
27 Gierke, a.a.O., S. 234 f.; Schmitt, Strafrechtliche Maßnahmen gegen Verbände, S. 20. 
28 Vgl. Busch, Grundfragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Verbände, S. 35 ff.  
29 Schmitt, a.a.O., S. 21; Busch, a.a.O., S. 36,  
30 Busch, a.a.O., S. 44, sowie ders. a.a.O., S. 37, der darauf hinweist, dass es sich bei den teils gravierenden 

Strafandrohungen, wie die der Zerstörung der Stadt, nicht um einen politischen Gewaltakt handle, sondern 

um die Durchsetzung der auch vom Volk als Ausfluss der höchstrichterlichen Gewalt des Königs verstan-

denen Strafgewalt.   
31 Gierke, a.a.O., S. 345 ff.; Busch, a.a.O., S. 21. 
32 Vgl. Busch, a.a.O., S. 40. 
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fehlenden Leibs und fehlender Seele zunächst strikt ab.33 Später schränkte er seine strenge 

Haltung aus Zweckmäßigkeitserwägungen teilweise wieder ein, um schließlich doch uni-

versitas exkommunizieren zu können.34  

Die Annahme einer Deliktsfähigkeit von Verbänden setzte sich durch und qualifizierte 

auch die durch den Repräsentanten begangenen Delikte als Körperschaftsdelikte.35 Im 

Übrigen blieb es bei den von den Glossatoren entwickelten Vorgaben, wann von einem 

Handeln der Körperschaft gesprochen werden konnte.36 

Schließlich waren es die Lehren des Bartolus de Sassoferato (1314-1357), die durch Re-

zeption nach Italien und Deutschland gelangten und für die damalige Rechtslehre und 

Praxis bis ins ausgehende 18. Jahrhundert große Bedeutung hatten.37  

Nach der Lehre von Bartolus existierten eigentliche und uneigentliche Verbandsdelikte. 

Eigentliche Verbandsdelikte waren Unterlassungsdelikte, die sich auf die Pflichten des 

Verbands bezogen. Beispielsweise waren Gemeinden zur Strafverfolgung verpflichtet. 

Darunter fielen Anzeige und Gefangennahme von Verbrechern und das Verhindern von 

schädigenden Ereignissen wie Brandstiftung innerhalb des Gemeindegebiets. Weiterhin 

gehörten alle gemeinschaftlich begangenen Begehungsdelikte, die funktional in den po-

litischen oder öffentlich-rechtlichen Gemeindebereich gehörten, zu den eigentlichen Ver-

bandsdelikten.38 Alle anderen Delikte konnten nur von Individuen verwirklicht werden. 

Eine Zurechnung zum Verband fand jedoch statt, sofern die Tat aufgrund eines Auftrags 

oder nachträglicher Gutheißung stattgefunden hatte. Damit hatte Bartolus die Vorausset-

zungen für eine Strafbarkeit dargelegt: Zum einen bedurfte es objektiv einer Versamm-

lung aller Mitglieder, die in einer korporativen Form zusammengerufen werden mussten. 

Zum anderen musste subjektiv die Tat subjektiv einem gemeinschaftlichen Tatentschluss 

entsprungen sein oder zumindest nachträglicher Billigung unterstehen.39 Fortschrittlich 

war auch seine Unterscheidung zwischen Täter, Mitwisser, Anstifter und Gehilfen.40 Dem 

römischen Schuldprinzip wurde man dadurch gerecht, dass zwischen der Bestrafung des 

 
33 Vgl. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, S. 234, 235. 
34 Vgl. Gierke, a.a.O., S. 281 ff. 
35 Vgl. Gierke, a.a.O., S. 343. 
36 Vgl. oben, Erstes Kapitel, A, II, S. 7 f. 
37 Vgl. Schmitt, Strafrechtliche Maßnahme gegen Verbände, S. 21. 
38 Vgl. Schmitt, ebd. 
39 Vgl. Gierke, a.a.O., S. 404; Vgl. Schmitt, a.a.O., S. 22. 
40 Vgl. Busch, Grundfragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Verbände, S. 42. 
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Kollektivs und der Bestrafung des Einzelnen differenziert wurde.41 Geldstrafen gegen ei-

nen Verband mussten zunächst aus der Gemeinschaftskasse und subsidiär von den ein-

zelnen Mitgliedern gezahlt werden. Weiterhin wurden Kinder, Greise, unzurechnungsfä-

hige Personen und Personen, die beim deliktischen Beschluss abwesend waren oder die-

sem widersprochen haben, aus dem Kreis der Strafadressaten ausgeschlossen.42  

III. Rezeption  

Um 1550 übernahm das Reichskammergericht die Lehre von Bartolus und bejahte aus-

drücklich eine strafrechtliche Deliktsfähigkeit der universitas.43 Erst Mitte des 18. Jahr-

hunderts wurde diese Lehre hinsichtlich der Bestrafung Unschuldiger in Zweifel gezo-

gen.44  

Die später folgende Abkehr von dessen Doktrin fußte nicht etwa auf der Erkenntnis, dass 

über Jahrhunderte hinweg eine grundlegend falsche Rechtsdogmatik angewandt worden 

war, vielmehr ist die Abkehr von der Verbandsstrafbarkeit im Kontext zweier gesell-

schaftlicher Wandlungen zu betrachten: Zum einen lässt sie sich mit dem Absolutismus 

begründen, der keine mit dem Staat konkurrierende Machtposition duldete und diese nach 

und nach ausschaltete.45 Mit zunehmender landesherrlicher Gewalt sank die Zahl der Pro-

zesse und Verurteilungen ganzer Gemeinden oder Personengesamtheiten. Eines der letz-

ten Verfahren wurde am 13.02.1739 gegen die Gemeinde Grosselfingen und Hausen we-

gen Streits über das Jagdrecht und der Aufsässigkeit gegen den Fürsten geführt.46  

Zum anderen ließen die Ideen der Aufklärer das Individuum in den Mittelpunkt rücken. 

Nur der Einzelne war aufgrund seiner Vernunftbegabung zu verantwortlichem Handeln 

im Stande. Allein seine Freiheit unterlag Beschränkung durch den Staat.47 

In diesem gesellschaftlichen Umbruch traf die als äußerer juristischer Anlass gewertete 

Abhandlung des Erlanger Professors Malblanc48 auf offene Ohren und Augen.49 In dessen 

Schrift wurde jedoch nichts grundsätzlich Neues niedergeschrieben. Seine Ausführungen 

 
41 Vgl. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, S. 345 ff. 
42 Kindler, Das Unternehmen als haftender Täter, S. 22.  
43 Vgl. Gierke, a.a.O., S. 743. 
44 Schmitt-Leonardy, Unternehmenskriminalität ohne Strafrecht, S. 355 m.w.N.  
45 Kindler, a.a.O., S. 23.  
46Vgl. Heinitz, in: Verhandlungen des 40. Deutschen Juristentages, 54, 67, 70. 
47 Schmitt, Strafrechtliche Maßnahmen gegen Verbände, S. 27 f. 
48 Malblanc, Opuscula ad ius criminale spectantia, S. 1 ff.  
49 Schmitt, Strafrechtliche Maßnahmen gegen Verbände, S. 27; Kindler, Das Unternehmen als haftender 

Täter S. 21 f.; Busch, Grundfragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Verbände, S. 46 f. 
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zur fehlenden Strafempfänglichkeit und die Kritik an der Bestrafung Unschuldiger fanden 

sich schon bei Papst Innocenz IV bzw. den Postglossatoren. Auch die Fiktionstheorie 

Savignys,50 die stellenweise als Anstoß des Umdenkens betitelt wird, wurde erst nach dem 

Umbruch veröffentlicht.51 

Savignys Lehre von der Fiktionstheorie beschäftigt sich mit der Frage nach dem Wesen 

der juristischen Person und dem Verhältnis des Rechts zu dieser.52 Savigny ging von ei-

nem streng individualisierten Grundsatz aus. Alles Recht existiere, um der sittlichen, je-

dem einzelnen Menschen innewohnenden, Freiheit willen. Daraus folge, dass der Begriff 

der Person und der des Rechtssubjekts mit dem Begriff des Menschen zusammenfalle, 

mithin jeder einzelne und nur jeder einzelne Mensch rechtsfähig sei.53 Die juristische Per-

son sei dementgegen ein bloß fingiertes Rechtssubjekt, dem der Wille einzelner Mitglie-

der via Fiktion als eigener Wille zugerechnet werde, die jedoch selbst keinen ethischen 

Willen habe. Die juristische Person als nur ein Vermögen habendes Wesen liege nach 

Savigny im Ergebnis ganz außerhalb des Kriminalrechts54, denn „Kriminalrecht jedoch 

hat zu tun mit dem natürlichen Menschen als einem denkenden, wollenden, fühlenden 

Wesen“.55 

Diese Theorie stieß im zeitlichen Kontext der Aufklärung auf fruchtbaren Boden und 

überzeugte auch den Gesetzgeber. Einige Strafgesetze sprachen sich ausdrücklich gegen 

eine Verbandsstrafbarkeit aus.56 Der bisher unangetastete Einzug  jenes Dogmas in unser 

aktuelles Strafrecht manifestierte sich 1851 im Preußischen Strafrechtsgesetzbuch und 

nachfolgend 1871 im Reichsstrafgesetzbuch.57 Die (damals) nunmehr indiskutabel ge-

wordene Doktrin eines psychologisch und individuell bestimmten Schuldbegriffs ver-

langte zur Verhängung von Strafen eine Zurechnung der Schuld zum Individuum. Die 

Zurechnung erfordert, dass dem Schuldigen persönlicher Vorsatz oder Fahrlässigkeit 

nachgewiesen wird und er die tatbestandsbildenden Merkmale und die Rechtswidrigkeit 

seiner Handlung erkennen kann. Dies setze psychologische und physische Eigenschaften 

 
50 Savigny, System des heutigen römischen Rechts, S. 310 - 316. 
51 Schmitt, a.a.O., S. 26. 
52 Savigny, a.a.O., S. 312. 
53 Busch, a.a.O., S. 47. 
54 Savigny, a.a.O., S. 312. 
55 Savigny, ebd. 
56 Bayerisches StGB von 1813, Hannoversches StGB von 1840, Hessisches StGB 1841, zitiert nach Busch 

a.a.O. S. 49, Fn. 57. 
57 Busch, a.a.O., S. 50. 
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voraus, die nur das menschliche Individuum und nicht ein Kollektiv von Personen be-

sitze.58 

IV. Industrialisierung 

Die politische und rechtswissenschaftliche Überzeugung der Nichtbestrafung von Ver-

bänden steht im gesellschafts-faktischen Widerspruch zur Ausbreitung verschiedenster 

Gesellschaftsorganisationen während der Industrialisierung. Zum Ende des individualis-

tisch geprägten Liberalismus bildeten sich im Privatrecht Kapitalgesellschaften, Unter-

nehmensverbände und Kartelle. Arbeiternehmer und Arbeitgeber gründeten Interessen-

vereinigungen und stärkten somit die gesellschaftliche Machtposition der Verbände. In-

nerhalb des öffentlichen Bereichs übertrug man Gebietskörperschaften neue Aufgaben, 

und zur Erfüllung besonderer Aufgaben entstanden Zweck- und Sonderverbände. Par-

teien wurden gegründet, die den Bürgern politische Teilhabe ermöglichten. All diese 

neuen Verbände wurden Zentren wirksamer Machtentfaltungen, die mit ihren Handlun-

gen im stetig komplexer werdenden politischen und wirtschaftlichen Kontext ein viel-

schichtiges, bis dato unbekanntes Einflusspotenzial in sich trugen.  

Die Konsequenz der stetig stärker werdenden Personenvereinigungen war ein Wiederauf-

leben der Diskussion um deren Straffähigkeit. Mit der von Gierke entwickelten Theorie 

der realen Verbandspersönlichkeit59 fand eine der Fiktionstheorie konträre Vorstellung 

über das Wesen von Verbänden Einzug in die rechtsdogmatische Debatte. Gierke ver-

stand ausgehend von der gesellschaftlichen Wirklichkeit die juristische Person nicht als 

eine Fiktion, sondern als eine reale, lebende und soziale Person wie jede andere Person 

auch. Sie bilde einen sich von dem Einzelwillen der Mitglieder abhebenden Sonderwillen, 

den sie durch ihre Organe genauso imstande sei umzusetzen, wie auch der Mensch mittels 

seiner Organe des Menschen Willens umzusetzen fähig ist.60 Folgerichtig verfügt nach 

Gierkes Theorie die juristische Person (und nur diese, nicht aber ein Verband ohne 

Rechtsfähigkeit) daher über Willens-, Handlungs- und Deliktsfähigkeit.61 Beeinflusst 

wurde Gierke von der soziologischen Verbrechensauffassung Liszts.62 Jener erkannte das 

gegenüber Individualdelikten weitaus größere wirtschaftliche (Schädigungs-)Potenzial 

 
58 Busch, Grundfragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Verbände, S. 50. 
59 Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, S. 22 ff. 
60 Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, S. 743 ff. 
61 Gierke, a.a.O., S. 758, 763 f. 
62 Schmitt, Strafrechtliche Maßnahmen gegen Verbände, S. 112. 
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und trat deshalb für die Bestrafung von Verbänden de lege ferenda ein. Liszt führt auf, 

dass es dem Gerechtigkeitsgefühl widerspreche, wenn der eigentlich Schuldige, der Ver-

band, nicht bestraft würde, daneben jedoch das Organ fremden Willens ausschließlich zur 

Verantwortung gezogen werde.63  

Gierkes Theorie der realen Verbandspersönlichkeit setzte sich nicht durch. Verbände gal-

ten demnach weiterhin nicht als taugliches Strafsubjekt, die Mitbestrafung Unschuldiger 

galt als ungerecht und es bestand die Gefahr einer Doppelbestrafung bzw. einer Strafab-

wälzung.64 

V. Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg 

Im Vorfeld der Vorbereitung auf die Nürnberger Prozesse geriet nicht nur das noch le-

bende Führungspersonal der NS-Diktatur in den Fokus der Siegermächte. Vereinzelt 

wurde der Versuch unternommen, auch die für die Kriegswirtschaft bedeutenden Unter-

nehmen anzuklagen.65 Insbesondere innerhalb der amerikanischen Besatzungsverwaltung 

wurde ab 1945 die Frage der corporate guilt gestellt, also, ob deutsche Unternehmen, die 

für den Krieg unentbehrlichen Produkte oder Dienstleistungen erbracht haben, völker-

strafrechtliche Verantwortung tragen.66 Obwohl das Internationale Militärtribunal gemäß 

Art. 9 IMG-Statut dem Konzept folgte, die Kriminalität von Organisationen festzustellen, 

und anschließend Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu dieser Organisation nach Art. 

10 IMG-Statut den Prozess zu machen, machte es schlussendlich vor (Wirtschafts-)Un-

ternehmen halt und konzentrierte sich auf Makrokriminalität in Form von Polizei und 

Partei.67 Einzelne Unternehmen wurden daher nicht angeklagt, wohl aber Unternehmens-

vertreter, wie z.B. die Verantwortlichen der Dresdner Bank68 oder der Tesch & Stabenow 

 
63 Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, S. 117. 
64 Busch, Grundfragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Verbände, S. 68. 
65 Priemel, in: Wirtschaftsvölkerstrafrecht, S. 25 (37); Ambos, Wirtschaftsvölkerstrafrecht, S. 19 – 24. 
66 Bush, in: Columbia Law Review, 2009, S. 1094 (1247 f.). 
67 Bei den als verbrecherische Organisationen festgestellten Gruppen handelt es sich um das Korps der 

politischen Leiter der NSDAP und deren Stäbe, die Gestapo, den Geheimdienst der SS (SD) sowie die 

allgemeine und die Waffen-SS, International Military Tribunal Nuremberg (IMT), vgl. Werle/Jeßberger, 

Völkerstrafrecht, S. 26, Rn. 45. 
68 Sog. „Wilhemstraßenprozess“, U.S. v. von Weizsäcker et al., TWC, Vol. XIV, 1951. 
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GmbH,69 welche das Giftgas Zyklon B hergestellt und vertrieben haben. Die Nichtan-

klage von juristischen Personen erwies sich rückblickend als Fehlentscheidung, da sie es 

ermöglicht hätte, die Verantwortlichkeit von Unternehmen von der individuellen (ggf. 

schlecht belegbaren) Anklage zu trennen und somit die Individualanklage auf das wirk-

lich Nachweisbare zu beschränken.70  

Angesichts des Einzugs des Rechts der Besatzungsmächte in die deutsche Rechtsordnung 

sah sich der BGH in der Nachkriegszeit zu einer Bestrafung einer juristischen Person 

wegen ungenehmigter Interzonenhandelsgeschäfte gezwungen.71 Die Vorinstanz sprach 

jene mit Hinweis auf die fehlende Gültigkeit des Besatzungsrechts frei, sofern dieses ge-

gen das Schuldprinzip verstoße. Der Bundesgerichtshof jedoch räumte der Geltung des 

Besatzungsrechts den Vorrang gegenüber dem sozialethisch geprägten deutschen Schuld- 

und Strafbegriff ein und bejahte die Strafbarkeit einer juristischen Person aufgrund der 

Berliner DevisenVO.72 Trotz des Abwartens des 40. Deutschen Juristentages, der sich 

ausgiebig mit der Bestrafung von Verbänden befasste und schlussendlich für deren Ab-

lehnung  

aussprach,73 entschied der Bundesgerichtshof mit Verweis auf die vergleichbare Vor-

schrift des § 31 BGB und das kriminalpolitische Erfordernis auf eine Bestrafung.74  

Der Ruf nach einem Unternehmensstrafrecht verklang nach dem Abschluss des 40. Deut-

schen Juristentages zunächst. Im Mittelpunkt des Strafverfahrens stand daher weiterhin 

das Individuum. Die Rechtsprechung der Nachkriegszeit verhinderte eine adäquate Auf-

arbeitung der Kollektivschuld an den NS-Verbrechen, indem sie die subjektive Theorie 

zur Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme heranzog.75 Demnach war nur derjenige 

Täter, der die Tat als eigene wollte. Wer die Tat nicht als eigene beging, sondern sich 

fremdem Täterwillen widerstrebend beugt, war demnach nicht Täter. Entsprechend dieser 

 
69 „I.G. Farben” U.S. v. Krach et al., TWC, Vol. VII und VIII, 1953; „Flick”, U.S. v. Friedrich Flick et al., 

TWC, Vol. VI, 1952. 
70 Priemel, in: Wirtschaftsvölkerstrafrecht, S. 25 (60). 
71 BGHSt 5, 28 = NJW 1953, 1838.  
72 Art. 8 Ziff. 1 der Berliner DevisenVO v. 15.07.1950. 
73 Vgl. unten, Erstes Kapitel, B, III, 1, S. 29 f. 
74 BGHSt 5, 28 (32) = NJW 1953, 1838 (1839); Hartung schlug vor, die Sanktionierung von Unternehmen 

auf dogmatisch unbedenklichem Wege durch die Anwendung von Maßregeln zu gehen; siehe Hartung, in: 

Verhandlungen des 40. Deutschen Juristentages, Band II, E 43 ff. 
75 Bereits RGSt 2, 160 (163) bis hin zum „Badewannenfall“ RGSt 74, 84. 
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Dogmatik verurteilte das Landgericht Frankfurt a.M. die in Auschwitz an der organisier-

ten Vernichtung beteiligten Angeklagten nur wegen Beihilfe zu den von Hitler und 

Himmler als Haupttäter begangenen Morden.76  

Weitere strafrechtliche Zurechnungslücken offenbarten sich auch später im „Contergan-

Verfahren“.77 Dabei ging es um ein Medikament, das bei schwangeren Konsumentinnen 

zu schwerwiegenden Missbildungen bei deren Neugeborenen führte. Angeklagt waren 

drei Mitglieder der Geschäftsführung, der Ressortleiter im Bereich Forschung und Ver-

trieb sowie weitere Mitarbeiter. Das Landgericht stellte das Verfahren nach zehnjähriger 

Verfahrensdauer ein und ließ verlauten, dass keiner der Verfahrensbeteiligten uneinge-

schränkte Verantwortung trug.78  

Erst im Jahre 1990 wurde die Rechtsprechung des BGH durch eine (eher) „unternehmens-

bezogene Sichtweise“79 ergänzt, ohne freilich eine strafrechtliche Kollektivhaftung zu 

entwickeln. Am 6. Juli 1990 bestätigte der BGH die Verurteilung der Geschäftsführer 

eines Unternehmens, welche trotz Kenntnis der bedrohlichen Gesundheitsschädigungen 

ihres Ledersprays keinen Rückruf bzw. Verkaufsstopp veranlassten.80  

Das Unternehmen, vertreten durch die Geschäftsführer, hatte laut BGH ein gefährliches 

Produkt auf den Markt gebracht, welches durch das Unternehmen, also von den für das 

Unternehmen verantwortlich handelnden Personen – den Geschäftsführern – hätte zu-

rückgerufen werden müssen. Es folgten weitere Entscheidungen, welche Zeugnis einer 

Sensibilisierung der Rechtsprechung gegenüber unternehmensbezogenen Einflüssen von 

Straftaten sind. So entschied der BGH im Urteil zum Nationalen Verteidigungsrat, dass 

der Hintermann Täter in Form mittelbarer Täterschaft sein kann, wenn dieser in staatli-

chen Organisationsstrukturen aufgrund von Befehlshierarchien Handlungen in Gang setzt 

und dabei mit dem Willen zur Tatherrschaft handelt.81 In einem anschließenden obiter 

dictum hielt er das Konzept der mittelbaren Tatherrschaft auch übertragbar auf mafiaähn-

lich organisierte Verbrechen. Es könne, so der BGH, sogar zur Bewältigung des Problems 

der Verantwortlichkeit in wirtschaftlichen Unternehmen dienen.82 

 
76 LG Frankfurt/Main Urt. v. 19.08.1965; Gross/Renz, Der Frankfurter Auschwitz-Prozess, S. 685; siehe 

auch Schramm, in: Höchstrichterliche Rechtsprechung in der frühen Bundesrepublik, S. 153 (167). 
77 LG Aachen, JZ 1971, 507 ff. 
78 LG Aachen, a.a.O., 507 (519). 
79 Kuhlen, in: FS 50 Jahre Bundesgerichtshof, S. 647 (663). 
80 BGHSt 37, 106 = NJW 1990, 2560. 
81 BGHS 40, 218 = NStZ 1994, 537; Rotsch, NStZ 1998, 491; Rogall, in: 50 Jahre BGH, S. 383 (406 ff.). 
82 BGHSt 40, 218 (236) = NStZ 1994, 537 (538). 
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Dass auch ein unternehmerisch neutrales Verhalten als Beihilfe zu einer Straftat gewertet 

werden kann und damit zugleich die Geschäftspolitik eines Unternehmens Gegenstand 

einer strafrechtlichen Überprüfung und einer strafprozessrechtlichen Ermittlung sein 

kann, wurde 1994 entschieden.83 

Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts etablierte sich das Rechtsinstitut der Verbands-

geldbuße.84 Weil sich die Sanktionierung mit einer Geldbuße generell von der Bestrafung 

unterschied, sie anders als die Straftat keine Verletzung eines wichtigen Rechtsguts vo-

raussetzt, sondern sie nur die staatliche Reaktion auf einen Verstoß gegen Verwaltungs-

vorschriften ist, konnte eine saubere dogmatische Trennung vollzogen werden. Im Ge-

gensatz zur Strafe erschöpft sich der Ordnungswidrigkeitsvorwurf in einer ethisch 

neutralen Bewertung. Erst Mitte der 1990er Jahre erfuhr dieses „aliud-Konzept“ vehe-

mente Kritik.85 Sowohl auf nationaler86 als auch auf europäischer87 und internationaler 

Ebene entwickelten sich Reformüberlegungen zur Implementierung von Strafsanktions-

systemen gegen Unternehmen. Hier lag der Anfang der anschließenden Konstituierung 

unterschiedlichster Haftungsmodelle eines de lege ferenda einzuführenden Unterneh-

mensstrafrechts.  

VI. Fazit zur geschichtlichen Entwicklung 

Sowohl die eindeutige Anerkennung von Verbandsstrafen als auch eine generelle Ableh-

nung derselben wurden über längere Zeitabschnitte vertreten. Entscheidend ist, dass das 

Ergebnis stets von der gesellschaftspolitischen Entwicklung und der Bedürftigkeit nach 

einer Sanktionierung abhing. Bei drohendem und eingetretenem Verlust von Durchset-

zungskraft der öffentlichen Gewalt wurde die Bestrafung von Verbänden als ein Instru-

ment zur Wiederherstellung und Sicherung dieser Gewaltausübung herangezogen oder 

zumindest in Betracht gezogen.  

 
83 BVerfG NJW 1994, 2079; Taschke, in: FS-Wessing, S. 123 (130). 
84 Die Bußgeldregelung wurde 1968 als § 26 OWiG eingeführt (BGBGL, I, S. 481, 487 f.) und 1975 als 

 § 30 OWiG (BGBl. I, S. 721) übernommen; vgl. bereits die Niederschriften über die Sitzung der Großen 

Strafrechtskommission, Bd. IV, 1958, S. 321 ff; Schünemann, in: Deutsche Wiedervereinigung, Arbeits-

kreis Strafrecht, Band III, Unternehmenskriminalität, S. 129 ff. 
85 Vgl. Kindler, Das Unternehmen als haftender Täter, S. 131. 
86 Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität, vorgelegt vom Arbeitskreis 

Strafrecht – Deutsche Wiedervereinigung im März 1993 in: Schünemann, Deutsche Wiedervereinigung, 

Arbeitskreis Strafrecht, Band III, Unternehmenskriminalität, S. 145 ff.; Diskussionsentwurf Hessen bei 

Wegner, ZRP 1999, 186 (187).  
87 Zweites Protokoll zu dem Übereinkommen zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 

Gemeinschaften, ABl. EU C 221 vom 19.07.1997, S. 12. 
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Man wird kaum bestreiten können, dass die aktuelle Auseinandersetzung mit der Einfüh-

rung eines Unternehmensstrafrechts (und die tendenzielle Befürwortung) eine Reaktion 

auf konkrete gesellschaftliche Entwicklungen unserer Zeit ist. Fest steht, dass aufgrund 

des modernen technischen und wissenschaftlichen Fortschritts zu keinem Zeitpunkt der 

Weltgeschichte Wirtschaftseinheiten dermaßen viel Handlungsmacht und Schädigungs-

potenzial besaßen wie heute. Diese voranschreitende Entwicklung steht grundsätzlich mit 

der hiesigen freien Marktwirtschaft im Einklang, ist aber gleichzeitig geeignet, das 

Machtverhältnis zwischen Staat und Wirtschaft zu Lasten der Demokratie zu verschieben. 

Beispielhaft sind hier Bankenrettungen, Datenskandale oder finanzielle Verluste, die dem 

Land Niedersachsen aufgrund seiner Beteiligung bei VW durch „Dieselgate“ widerfahren 

sind, zu nennen. Der aktuelle Diskurs über die Einführung eines Unternehmensstrafrechts 

kann als ein Indiz für den Wunsch nach Einschränkung der immer unkontrollierbarer 

werdenden Handlungsfreiheiten, wachsender politischer Einflussnahme und Belastung 

der Umwelt von und durch Unternehmen verstanden werden. 

Ob ein Unternehmensstrafrecht jedoch allein und tatsächlich in der Lage ist, Machtver-

schiebungstendenzen entgegenzuwirken, ist mehr als fraglich und für diese Arbeit ohne 

Belang. Es geht zumindest darum, ein stabiles Gleichgewicht zwischen Freiheit und Ver-

antwortung – zwischen wirtschaftlicher Effizienz und staatlicher Regulierung – auszuta-

rieren. Unternehmen dürfen nicht zu gewinnfixierten, gesellschafts- und demokratie-

schädlichen „Ungeheuern“ heranwachsen. Was für staatliches Handeln die Gesetzes- und 

Grundrechtsbindung ist, könnte ein Unternehmensstrafrecht für wirtschaftliche Freiheit 

sein.  

Die geschichtliche Entwicklung zeigt zudem auch, dass dogmatische Grundansichten 

dem Wandel unterliegen und keine ewige Gültigkeit beanspruchen (können). Berücksich-

tigen wir diese Erkenntnis in der heutigen Diskussion, bedeutet dies, dass ein starres Fest-

halten an bestehenden dogmatischen Instituten und Vorstellungen der Absage an neue 

Gedanken und Konzepte gleichkommt. Um zu sachgerechten Lösungen kommen zu kön-

nen, muss sich die Wissenschaft von strengen Vorgaben lösen und fortwährend neue 

Ideen und Konzepte entwickeln.  

Ganz in diesem Duktus steht die Erkenntnis des schweizerischen Bundesrats bei der Ein-

führung der Unternehmensstrafbarkeit zur Schuldfähigkeit: „Wenn der Entwurf auf straf-

rechtsdogmatische Verrenkungen verzichtet und den strafrechtlichen Vorwurf an ein Un-
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ternehmen als eigenständiges Aliud gegenüber dem herkömmlichen Schuldbegriff postu-

liert, so bedient er sich nicht einer unzulässigen Abkürzung. Das Vorgehen beruht viel-

mehr auf der Überzeugung, dass letztlich nicht die Dogmatik, sondern der legislatorische 

Wille, eine als Problem erkannte Situation sachgerecht zu regeln, darüber entscheidet, 

ob diese Regelung zulässig ist“.88 

Zutreffend erscheint auch die Aussage von Vogel zu der Frage, ob der Gesetzgeber befugt 

ist, Gesetze zu erlassen, die auf Widerstand in der Dogmatik stoßen: „[…] selbst dann 

wäre zu bedenken, dass der Gesetzgeber, anders als die Dogmatik, demokratisch legiti-

miert und rechtsverbindlich allein an grund- und menschen- sowie sonstige verfassungs-

rechtliche Schranken gebunden ist“89.  

B. Gesetzgeberische Gestaltungsmöglichkeiten  

Wie bereits aus der Analyse der historischen Entwicklung abzulesen ist, kommt dem Ge-

setzgeber grundsätzlich ein umfassender Entscheidungsspielraum bei der Initiative und 

der Ausgestaltung einer Unternehmenssanktionierung zu. Dieser Freiraum könnte hinge-

gen durch die Mitgliedschaft in der EU und anderen internationalen Organisationen durch 

entsprechend geltende bzw. umzusetzende Rechtsakte, welche Vorgaben für die Verant-

wortlichkeit von juristischen Personen vorschreiben, begrenzt werden (I). Innerhalb die-

ses harmonisierenden Gestaltungskorridors obliegt es weiterhin dem Nationalstaat, die 

rechtspolitisch für sinnvoll erachtete Haftungsform zu wählen (II), solange sie den ver-

fassungsrechtlichen Anforderungen entspricht (III).  

I. Rechtsakte der Europäischen Union und die PIF-Konvention 

1. Das griechische Maisurteil  

Mit dem 1989 ergangenen „Griechischen Maisurteil“90 stellte der EuGH klar, dass das 

Loyalitätsprinzip aus Art. 4 Abs. 3 UA 2, 3 EUV die Nationalstaaten dazu verpflichtet, 

 
88 Botschaft v. 21.09.1998 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches, BBl 1999, 1979 (2141). 
89 Vogel, StV 2012, 427 (428). 
90 EuGH, Urt. vom 21.09.1989, Rs. 68/88, Slg. 1989, Kommission/Griechenland = NJW 1990, 2245. 
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die finanziellen Interessen der Europäischen Union strafrechtlich genauso zu schützen 

wie die innerstaatlichen Interessen. Dies müssten die Mitgliedstaaten dadurch sicherstel-

len, dass sie geeignete, abschreckende und wirksame Sanktionen treffen. In nachfolgen-

den Rechtsakten verwies der EU-Gesetzgeber in verschiedensten Kriminalitätsbereichen 

auf die Einhaltung dieser Trias durch die Verpflichtung der Sanktionierung von Verbän-

den.91 

Dass auch rein verwaltungsrechtliche Sanktionen, insbesondere von Nichtindividuen, 

eine der Trias entsprechende Antwort auf Handlungen, die den Interessen der EU zuwi-

derlaufen, sein können, zeigen vor allem die Übereinkommen des Europarats92 und der 

OECD,93 an denen sich die Europäische Union im Rahmen der Verbandsverantwortlich-

keit orientiert.94 Diese gehen nicht von dem Erfordernis einer strafrechtlichen Lösung aus, 

sodass auch verwaltungsrechtliche Systeme ausreichen, sofern sie geeignet, abschreckend 

und wirksam sind.95 Darauf aufbauend sehen die einschlägigen Rahmenbeschlüsse und 

Richtlinien der EU die Pflicht zur Etablierung und Sicherstellung innerstaatlicher Rege-

lungen zur Verantwortlichkeit von juristischen Personen vor.96 

2. Die PIF-Konvention im Kontext der Verbandsverantwortlichkeit 

Eine herausragende Stellung bei der Wahl des Sanktionsregimes gegenüber Verbänden 

nimmt die PIF-Konvention vom Juli 2017 über strafrechtliche Bekämpfung von gegen 

 
91 Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer vom 

05.04.2011, ABl. EU L 101 vom 15.04.2011; Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und 

der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie vom 13.12.2011, ABl. EU L 335 vom 

17.12.2011; Rahmenbeschluss zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität vom 24.10.2008, ABl. EU 

L 300 vom 11.11.2008, S. 42; Rahmenbeschluss zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor vom 

22.07.2003; ABl. EU L 192 vom 31.07.2003, S. 54. 
92 Der Art. 9 des Europarats-Übereinkommen vom 4.11.1998 zum Schutze der Umwelt sieht lediglich eine 

Pflicht zur Einführung von Maßnahmen vor, nach denen eine straf- oder verwaltungsrechtliche Sanktionie-

rung gegenüber juristischen Personen erfolgen kann. 
93 Das OECD-Übereinkommen zur Bekämpfung von Bestechung ausländischen Amtsträgern im internati-

onalen Geschäftsverkehr schreibt in Art. 2 lediglich die Implementierung von erforderlichen Maßnahmen 

vor, um eine Verantwortlichkeit von juristischen Personen zu begründen. 
94 Vgl. Dannecker, in: Grundfragen eines modernen Verbandsstrafrechts, S. 17 (23). 
95 Böse, in. Das Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, S. 88 (93); Dannecker, NZWiSt 2016, 162 

(164); Ransiek, NZWiSt 2012, 45 (46). 
96 Vgl. Art. 8 und 9 des Rahmenbeschlusses über die Verstärkung des mit strafrechtlichen und anderen 

Sanktionen bewehrten Schutzes gegen Geldfälschung im Hinblick auf die Einführung des Euros vom 

29.5.2000 (ABl. EU L 140 vom 14.6.2000 S.1; L 329 vom 14.12.2001 S.3); Art. 5 und 6 des Rahmenbe-

schlusses zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität vom 24.10.2008 (ABl. EUL 300 vom 11.11.2008 

S. 42); Art. 5 und 6 der Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz 

seiner Opfer vom 5.4.2011 (ABl. EU L 101 vom15.4.2011 S. 8). 
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die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug ein,97 welche erstmalig einen 

materiell-rechtlichen Rahmen für die Haftungsvoraussetzungen einer Verantwortlichkeit 

juristischer Personen für eben diese Deliktsfelder vorschreibt. In Artikel 6 der Richtlinie 

wird die „Verantwortlichkeit juristischer Personen“ geregelt.  

a. Das Zurechnungsmodell PIF-Konvention 

Nach Art. 6 Abs. 1 RL ist die juristische Person verantwortlich zu machen, sobald ein 

Organ oder ein Teil eines Organs eine Straftat i.S.d. Richtlinie zugunsten der juristischen 

Person begangen hat. Der materielle Haftungsmechanismus folgt einer Zurechnung des 

Vertreterhandelns, sobald eine Vertreterbefugnis (Art. 6 Abs. 1 Nr. a, b) oder Kontroll-

befugnis (Art. 6 Abs. 1 Nr. 3) der natürlichen Person bei dessen Handlung vorlag. In Art. 

6 Abs. 2 wird ergänzend eine Haftung für Aufsichtspflichtverletzungen von Repräsentan-

ten statuiert, sofern mangelnde Kontrolle und Aufsicht die Begehung einer Straftat durch 

eine dem Vertreter unterstellte Person ermöglicht worden ist. Diese Regelung weist, in-

dem sie auf fehlerhafte Überwachung von Kontrollpersonen abstellt, eine gewisse Nähe 

zu einem Organisationsversagen auf, sodass mit Art. 6 Abs. 2 RL eine eigene Unterneh-

mensschuld angesprochen sein könnte. Indes spricht aber der eindeutige Wortlaut der 

Richtlinie in Verbindung mit der auf dem Fehlverhalten von Leitungspersonen basieren-

der Haftungsvoraussetzungen für ein auf einer Individualzurechnung basiertes Sanktions-

system und nicht für eine selbstständige (originäre) Unternehmenshaftung.98  

b. Ausschluss des Modells selbstständiger Verbandshaftung? 

Es überrascht, dass bei allen Überlegungen zur Einführung eines deutschen Unterneh-

mensstrafrechts bislang kaum thematisiert wurde, inwiefern das in Art. 3 der Konvention 

und später in Art. 6 der Richtlinie beschriebene Zurechnungsmodell andere Modelle zur 

 
97 RL 2017/1371 vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interes-

sen der Union gerichtetem Betrug. 
98 Vgl. Böse, in: Das Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, S. 88 (96). 
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Begründung von Verbandsverantwortlichkeit ausschließt.99 Zur Auswahl steht das später 

noch näher zu erörternde Modell einer eigenen Unternehmensschuld, welches neben dem 

Zurechnungsmodell den zweiten Untersuchungsgegenstand im strafverfahrensrechtli-

chen Teil dieser Arbeit bildet. Jenes Modell basiert gerade nicht auf der Zurechnung in-

dividuellen Fehlverhaltens, sondern begründet die Verantwortlichkeit von Verbänden 

selbstständig auf Grundlage einer defizitären Organisation, bei der die Rechtsgutverlet-

zung nur die Stellung einer objektiven Strafbarkeitsvoraussetzung einnimmt.100  

Für die Einbeziehung eines alternativen Haftungsmodells in Form der originären Ver-

bandsschuld spricht zunächst die Exegese des Erwägungsgrunds Nummer 14 der Richt-

linie. Dieser formuliert allgemein die Verpflichtung zur Haftbarmachung von juristischen 

Personen, wenn die finanziellen Interessen der Union durch ein der juristischen Person 

zurechenbares Verhalten geschädigt wurden und die Straftat im Namen der juristischen 

Person begangen wurde. Es lässt sich nun aber durchaus darüber streiten, unter welchen 

Voraussetzungen eine Schädigung im Namen einer juristischen Person geschieht. Dass 

etwas (i.S. einer Handlung, Ergebnis, Veränderung eines Zustands) einer juristischen Per-

son rechtlich zugerechnet werden kann, beschränkt sich nicht auf das in Art. 6 Rl nieder-

geschriebene Repräsentantenmodell, sondern ist auch mittels Heranziehung eines selbst-

ständigen Modells möglich. 

Grundsätzliche Bedenken gegen die Einbeziehung anderer – von Art. 6 Rl abweichender 

Systeme – ergeben sich zunächst aus dem allgemeinen Ziel jeder Richtlinie, nämlich der 

Rechtsharmonisierung. Ein gemeinsames Grundmodell zur Verantwortung von juristi-

schen Personen bildet die Basis für einen in allen Mitgliedsstaaten einheitlichen Umgang 

mit überindividuellen Einheiten. Durch eine unterschiedliche Handhabe bei den Haf-

tungsvoraussetzungen würde die Angleichung gegebenenfalls unterlaufen. Im schlimms-

ten Fall folgt hieraus ein Ungleichgewicht bei der Verfolgung und Ahndung von schädi-

 
99 Vgl. Dannecker, in Grundfragen eines modernen Verbandsstrafrechts, S. 17 (25) (64); ders., NZWiSt 

2016, 162 (164) (168 f.), der von einem weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers ausgeht und aus der 

Konvention lediglich schließt, dass jedenfalls dann eine Verantwortlichkeit für Verbände vorgesehen sein 

soll, wenn ein Organ oder ein Unternehmensangehöriger kraft seiner Stellung als Leitungsperson eine Zu-

widerhandlung begangen hat, die die Pflichten des Unternehmens verletzt oder zu einer Bereicherung des 

Unternehmens geführt hat oder führen sollte. Inwieweit diese Vorgabe auch mit einem Modell originärer 

Unternehmensverantwortung erfüllt ist, wird nicht besprochen; in Ansätzen aber bei Böse, der angesichts 

internationaler Vorgaben ein Modell originärer Verantwortlichkeit für unzulässig hält, Böse, a.a.O., S. 88 

(99). 
100 Vgl. unten, Erstes Kapitel, C, II, 2, S. 72. 



22 

 

genden Handlungen gegen die finanziellen Interessen der EU. Angesichts des Richtli-

niencharakters, der es den Mitgliedsstaaten freistellt, eine strengere Haftung vorzuneh-

men und von den aufgezeigten Mindeststandards abzuweichen,101 greifen diese Bedenken 

aber nur dann, wenn es bei Umsetzung eines Organisationsmodells zu Verantwortlich-

keitslücken der juristischen Person käme, die im Zurechnungsmodell nicht bestehen. Es 

stellt sich also die Frage, ob die Verantwortlichkeit juristischer Personen aufgrund der 

unterschiedlichen Haftungsvoraussetzungen eines Organisationsmodells in bestimmten 

Fallkonstellationen hinter der Zurechnung des Repräsentantenmodells zurückbleibt.  

(1) Unterschiedliche Haftungsvoraussetzungen der Modelle 

Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie stellt bei der Zurechnung auf das Handeln einer mit entspre-

chender Vertretungs- bzw. Überwachungsfunktion ausgestatteten Person zu Gunsten der 

juristischen Person ab. Der haftungsauslösende Personenkreis ist indes nicht auf Lei-

tungspersonen beschränkt. Ergänzend können auch die von hierarchisch unter den Ebe-

nen der Leitungspersonen angesiedelten Mitarbeitern begangenen Straftaten i.S.d. Richt-

linie dem Verband nach Art. 6 Abs. 2 zugerechnet werden, sobald eine mangelnde Über-

wachung oder Kontrolle einer in Art. 6 Abs. 1 genannten Person die Straftat ermöglicht 

hat. Gleiches gilt im Modell originärer Unternehmensschuld: Grundsätzlich kann jedes 

Fehlverhalten eines Mitarbeiters, welches zu einer strafrechtlich relevanten Rechtsgut-

verletzung führt, die Sanktionierung für das Unternehmen auslösen. Insofern entspricht 

der haftungsauslösende Personenkreis im Organisationsmodell dem des Zurechnungsmo-

dells aus Art. 6 RL.  

Andererseits erfordert das Modell originärer Haftung stets die Feststellung einer hinter 

den Erwartungen zurückgebliebenen Organisationskultur, die den Kern des strafrechtli-

chen Vorwurfs bildet und sich beispielsweise in Form fehlender oder mangelhafter Im-

plementierung funktionierender Überwachungs- und Kontrollsysteme konstituiert.102 

Während auch das Zurechnungsmodell der Richtlinie in Art. 6 Abs. 2 ein haftungsauslö-

sendes Überwachungs- und Kontrolldefizit bei Taten von Mitarbeitern unterhalb der Lei-

tungsebene vorsieht, bedarf es ein solches eben nicht bei Leitungspersonen. Genau in 

diesem Punkt unterscheiden sich die Haftungsvoraussetzungen: Während beim Richtlini-

enmodell die Taten der Leitungspersonen nur zu Gunsten des Unternehmens begangen 

 
101 Vgl. RL 2017/1371 vom 5. Juli 2017, S. 3, Rn. 16. 
102 Vgl. Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, S. 312.  
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worden sein müssen, erfordert das Organisationsmodell hier stets die Feststellung einer 

defizitären Verbandsorganisation.  

(2) Restriktive Haftungsvoraussetzungen im Organisationsmodell  

Das Organisationsmodell ist dann als restriktiveres System einzuordnen, welches den 

Mindeststandards nicht entspricht, wenn zwischen den Voraussetzungen der Tatbege-

hung zu Gunsten der juristischen Person und der Feststellung einer defizitären Verband-

sorganisation ein qualitatives Gefälle besteht, das zu einem unterschiedlichen Haftungs-

niveau beider Systeme führt. 

Als erstes ist hierbei festzustellen, dass, um eine Legitimation der Verantwortlichkeit von 

juristischen Personen zu begründen, in Art. 6 Abs. 1 Richtlinie ein überschaubarer Per-

sonenkreis angesprochen wird, bei dem die Adressaten jeweils über weitreichende Be-

fugnisse verfügen müssen. Bezogen auf das Organisationsmodell lässt sich sagen, dass es 

gerade diese Personen sind, die maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmenskultur und 

die Qualität der Überwachungs- und Kontrollmechanismen im Verband ausüben, sodass 

deren Fehlverhalten als ein deutliches Indiz für die im Verband vorherrschenden fehler-

haften Strukturen gedeutet werden kann.103   

Als zweites lässt ein einzelnes Fehlverhalten einer Leitungsperson nicht per se den Rück-

schluss auf eine defizitäre Unternehmensführung zu, bereits deswegen schon nicht, weil 

daraus keine Erkenntnisse hinsichtlich einer hierzu notwendigen Langzeitbetrachtung ge-

wonnen werden können.104 Das individuelle Fehlverhalten einer Leitungsperson kann 

sich beispielsweise als Exzesstat darstellen, welche unter Umgehung der ansonsten be-

stehenden und funktionierenden Kontrollmechanismen ausgeübt wurde und bei welcher 

der individuelle Einschlag die Verbandsbezogenheit gravierend überlagert.  

Eine Haftungseinschränkung im Zurechnungsmodell kann hingegen nur erfolgen, sobald 

die Tat nicht mehr zu Gunsten des Verbands begangen wurde. Wann eine Tat zu Gunsten 

begangen wurde, darüber schweigt die Richtlinie. Legt man diesbezüglich die Auslegung 

 
103 Jean-Richard-dit-Bressel, Das Desorganisationsdelikt, S. 234. Nach dem Entwurf aus Nordrhein-West-

falen soll die Zuwiderhandlung einer Leitungsperson zugleich ein Organisationsverschulden begründen, 

VerbStrG-E, S. 45. 
104 Vgl. Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, S. 310. 
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der mit diesem Merkmal vergleichbaren Bereicherung des Verbands bei § 30 OWiG zu-

grunde, so ist zumindest jeder rechtswidrige Vermögensvorteil erfasst.105 Auch wenn das 

Merkmal zu Gunsten – gemessen am Wortlaut – nicht auf wirtschaftliche Vorteile be-

schränkt sein dürfte, erfüllen im Lichte der Richtlinie, welche dem Schutz der finanziellen 

Interessen dient und in Art. 3, 4 und 5 ausschließlich Delikte mit wirtschaftlichen Bezü-

gen ausweist, nur die wirtschaftlichen Vorteile aus den dort begangen Delikten die Vo-

raussetzung der Begehung zu Gunsten der juristischen Person. Mit anderen Worten ent-

fällt die Zurechnung nur dann, wenn die Leitungsperson die Tat begeht, ohne dass daraus 

ein wirtschaftlicher Vorteil für die juristische Person erwächst oder erwachsen sollte. 

Praktische relevante Fälle, welche die in der Richtlinie benannten Handlungsformen be-

treffen, dürften indes rar sein.106  

Zwischen den Merkmalen des Handelns zu Gunsten der juristischen Person und der Fest-

stellung einer defizitären Organisation liegt jedenfalls dann ein qualitativer Unterschied, 

wenn bei Straftaten von Leitungspersonen im Organisationsmodell die fehlerhafte Orga-

nisation unabhängig von der Anknüpfungstat ein selbstständig vom Gericht festzustellen-

des Unrechtsmerkmal darstellt.107 Ob dieses erfüllt ist oder nicht, hängt nicht nur davon 

ab, ob die Tat zu Gunsten der juristischen Person begangen wurde. Die Haftungsvoraus-

setzung der fehlerhaften Organisation ist nicht bloß Gegenstand einer ausschließlich auf 

die (wirtschaftlichen) Folgen oder der vorgelagerten Intention der Tathandlung bezoge-

nen Bewertung, so wie es das Merkmal des zu Gunsten meint. Vielmehr beschreibt sie 

den allgemeinen Mangel der im Verband durchgeführten Kontroll- und Aufsichtsmaß-

nahmen und weist damit eine gänzlich andere Stoßrichtung auf. Diese stellt gegenüber 

dem haftungsbeschränkenden Merkmal des Handelns zu Gunsten der juristischen Person 

die engere Voraussetzung dar. Somit entspricht das Modell selbstständiger Unterneh-

menshaftung nicht den Mindeststandards des in der Richtlinie vorgegebenen Modells.108   

 
105 BeckOK/Meyberg, § 30 OWiG, Rn. 85. 
106 Z. B. bei einer privaten Verwendung von EU-Mitteln aus einer Auftragsvergabe nach Art. 3 Abs. 2 Nr. 

a lit. iii) RL durch eine Leitungsperson. 
107 Zur strafprozessualen Behandlung der Beweislast in dieser Konstellation, vgl. Zweites Kapitel, II, 3. S. 

150 ff.  
108 Vgl. Böse, in: Das Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, S. 88 (99). 
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(3) § 30 OWiG als subsidiärer Auffangtatbestand  

Selbst wenn das selbstständige Modell nicht diesen Mindestanforderungen genügt, muss 

dies nicht zwangsläufig das Aus für die Einführung eines solchen Systems sein, solange 

die Anforderungen an die Verantwortlichkeit von juristischen Personen aus der Richtlinie 

auch auf anderem Wege erfüllt werden. Da es den Mitgliedsstaaten unbenommen bleibt, 

die Verantwortlichkeit nicht nur auf kriminalstrafrechtlichem Wege, sondern auch über 

eine verwaltungsrechtliche Haftung zu regeln, kommt hier in erster Linie die Bebußung 

nach § 30 OWiG in Betracht. Dessen Regelungsmechanismus sieht eine Verantwortlich-

keit von Verbänden vor, wenn eine Leitungsperson eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit 

unter Verletzung von Verbandspflichten begangen hat oder der Verband durch die Tat 

bereichert wurde oder bereichert werden sollte. Dieses Haftungssystem entspricht im 

Grunde dem System aus Art. 6 der Richtlinie.109 Für die Delikte, die im Zusammenhang 

mit dem Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union stehen, reicht folglich 

die Begründung einer Verantwortlichkeit von Verbänden i.S.v. § 30 OWiG, um den An-

forderungen der Richtlinie zu genügen. Daneben ist es dem Gesetzgeber unbenommen, 

bei der kriminalstrafrechtlichen Verantwortlichkeit von Verbänden ein milderes oder 

strengeres Modell zu wählen. Die Verwendung des strengeren Modells der originären 

Unternehmenshaftung, ist für die Einhaltung der Richtlinienvorgaben solange ohne Be-

deutung, solange eine – nicht notwendigerweise eine strafrechtliche –  Verantwortlichkeit 

von juristischen Personen mittels § 30 OWiG oder einer dementsprechenden Regelung 

für die in der Richtlinie benannten Delikte gewährleistet ist.  

c. Fazit 

Aus internationalen Vorgaben ergibt sich keine Pflicht zur Etablierung eines kriminal-

strafrechtlichen Haftungssystems für Verbände. Dem Gesetzgeber wird eine weite Ent-

scheidungsfreiheit hinsichtlich der kategorischen Einordnung des Sanktionensystems ga-

rantiert. De lege lata erfüllt § 30 OWiG die internationalen Anforderungen.  

Allerdings schränkt die PIF-Konvention bzw. die dazu ergangene Richtlinie die Mitglied-

staaten bei der Ausgestaltung des Haftungsmechanismus ein. Ein Sanktionierungsrecht 

ist nur dann richtlinienkonform, wenn es die Verantwortung von juristischen Personen in 

 
109 Krit. dazu, Pieth, KJ 2014, 276 (278).  
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den Fällen gewährleistet, in denen eine mit Vertretungsbefugnis ausgestattete Person 

Straftaten zu Gunsten der juristischen Person begangen hat. Diese Vorgaben beziehen 

sich – wiederum einschränkend – nur auf den Deliktsbereich der finanziellen Interessen 

der EU. Bei der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Verbänden kann der Gesetzgeber 

ein strengeres Haftungssystem vorsehen, solange der Schutz der finanziellen Interessen 

der Europäischen Union mittels Zurechnungssystems über die Verwaltungssanktion si-

chergestellt ist.  

II. Die rechtliche Einordnung unternehmensspezifischen Fehlverhaltens 

Bei der Entscheidung, mit welchem rechtlichen Mittel der Staat auf unternehmensbezo-

genes Fehlverhalten reagieren will, stehen dem Gesetzgeber mehrere Sanktionsregime 

zur Auswahl. In diesem Bereich kommt neben der grundlegenden Weichenstellung zwi-

schen der Einführung einer kriminalstrafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen auch 

eine neuere „parastrafrechtliche“110 Lösung in Betracht. 

Eine kriminalstrafrechtliche Regelung würde hierbei die stärkste und eingriffsintensivste 

Maßnahme darstellen, die auf eine rechtswidrige und schuldhafte Tat mit einem staatlich 

auferlegten Übel in Form von Strafe reagiert und die Missbilligung der Tat zum Ausdruck 

bringt.111 Dem Schuldvorwurf kommt in diesem System eine ganz wesentliche Rolle zu: 

Schuld ist zum einen die Voraussetzung, damit überhaupt bestraft werden kann, und zum 

anderen orientiert sich die Strafhöhe am Unwert der Tat. Gerade dadurch wird der mit 

einer kriminalstrafrechtlichen Regelung verfolgte Zweck der General- und Spezialprä-

vention unterstrichen.112 Unter dieser Prämisse muss nach der deutschen Strafrechtsdog-

matik eine Eiordnung von verwaltungsrechtlichen Sanktionen als Strafrecht ausschei-

den.113 Darunter fallen z.B. die Unternehmensgeldbuße nach § 30 OWiG, die Sanktionen 

im Wettbewerbsrecht nach § 81 ff. GWB oder alternative Sanktionsvorschläge, die nicht 

den strengen Voraussetzungen der Verbrechenslehre, insbesondere dem Schulderforder-

nis unterliegen. Vergleicht man die oben skizzierten Anforderungen an eine Strafrechts-

norm mit den diesbezüglich entscheidenden Kriterien auf internationaler Ebene, ergibt 

sich ein anderes Bild. Sowohl im EU-Recht als auch bei der Rechtsprechung des EGMR 

 
110 Schmitt-Leonardy, Unternehmenskriminalität ohne Strafrecht?, Rn. 399 ff, u. 771. 
111 BVerfGE 105, 135, 153 = NJW 2002, 1779 (1780). 
112 Schmoller, in: FS-Küper, S. 519 (525). 
113 Dannecker, in: Grundfragen eines modernen Verbandsstrafrechts, S. 18 (27); a.A. Kizil, Strafrechtliche 

Verfahrensgarantien im europäischen und deutschen  Wettbewerbsrecht, S. 246.  
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wird ein weiter Strafrechtsbegriff zu Grunde gelegt. Dem Europäischen Strafrecht werden 

auch supranationale Sanktionstatbestände zugeordnet, welche keine Freiheitsstrafe vor-

sehen, wie beispielsweise die punitiven Geldbußen der EU, welche bei Wettbewerbs- o-

der Subventionsverstößen verhängt werden.114 Die nur auf Schadensausgleich oder auf 

Prävention ausgerichteten Zahlungen, z.B. Zahlungspflichten bei Subventionsverkürzun-

gen, zählen hingegen zu den supranationalen sonstigen finanziellen Sanktionen und damit 

nicht zum Strafrecht.115  

Der EGMR zieht für die Einordnung einer Sanktion als strafrechtliche Sanktion die sog. 

Engel-Kriterien heran.116 Neben der nationalen Klassifizierung einer Sanktionsnorm sind 

die Natur des Vergehens sowie die Art und Schwere der Sanktion maßgeblich.117 So 

wurde im Rahmen der Frage, ob die Dolmetscherkosten in einem OWiG-Verfahren vom 

Staat übernommen werden müssen (Art. 6 III lit. 3), es sich hierbei also um „Strafrecht“ 

im Sinne von Art. 6 EMRK handelt, entschieden, dass auch die Sanktionierung nach dem 

OWiG für den Betroffenen eine abschreckende Wirkung entfalte und somit einen straf-

rechtlichen Charakter besitze.118 Als Begründung für diese selbstständige Einordung wird 

das Ziel einer effektiven Geltung der Garantien aus Art. 6 EMRK angeführt. Diese sollen 

nicht durch nationale Umformulierungen von „Strafrecht“ zu „Nichtstrafrecht“ ausgehe-

belt werden können.119 Im Sinne einer effektiven grenzüberschreitenden Rechtsanglei-

chung mag daher ein niedriges Anforderungsniveau an die Einordnung einer Sanktionie-

rung als Strafe zu begrüßen sein. Für diese Untersuchung sollen derartige Überlegungen 

zunächst einmal zurückgestellt werden. Was Strafrecht und was kein Strafrecht ist, soll 

sich vorliegend ausschließlich aus nationaler Sicht bemessen. Der deutsche Gesetzgeber 

trennt hier deutlich zwischen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, indem er an diese 

unterschiedliche Voraussetzungen und Rechtsfolgen knüpft. Mögen auch manche Tatbe-

stände des Ordnungswidrigkeitenrechts in anderen EU-Ländern für strafbar erklärt wer-

den, so steht es dem Gesetzgeber grundlegend frei, welche Handlungen bzw. Rechtsgut-

verletzungen er dem sozialethischen Tadel unterwerfen will (Strafe) und welche als bloße 

 
114 Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, § 8 Rn. 2, 6; Schramm, Internationales Strafrecht, 

Kp. 4 Rn. 2.  
115 Satzger, a.a.O., § 8 Rn. 3, 6; Schramm, ebd. Zur neueren Rechtsprechung des EuGH bezüglich der 

Einordnung von verschiedenen Sanktionen siehe Wegener, HRRS 2018, 205 ff.  
116 Meyer-Ladewig/Harrendorf/König, in: Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer, Art. 6 EMRK Rn. 24. 
117 EGMR vom 08.06.1976, Engel gegen Niederlande, Rn. 82 ff. 
118 EGMR vom 21.02.1984, Öztürk gegen Deutschland, Rn. 54. = NJW 1985, 1273 (1274). 
119 EGMR vom 21.02.1984, Öztürk gegen Deutschland, Rn. 49 u. 53. 
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Ordnungsverstöße ohne moralische Abwertung des Handelnden (Ordnungswidrigkeit) 

verstanden werden. Diese inhaltliche Differenzierung wird explizit mit dem Erfordernis 

von Schuld deutlich und legitimiert.  

Abzugrenzen ist eine vollumfassende strafrechtliche Lösung gegenüber einem reinen 

Maßregelmodell. Die Maßregeln als zweite Spur des Strafrechts bilden die Rechtsfolgen 

einer rechtswidrig begangenen Straftat, die sich an einen schuldunfähigen Täter richten 

können.120 Statt mit Schuld wird die Verhängung von Maßregeln mit der Gefährlichkeit 

des Täters legitimiert. Dadurch steht nicht das Ziel der Generalprävention, sondern die 

Gefahrenabwehr121 verbunden mit einer spezialpräventiven Resozialisierung der Per-

son122 im Vordergrund. 

Unterhalb des Schweregrads von kriminalstrafrechtlicher Antwort auf Unternehmenskri-

minalität befindet sich also aus dem nationalen Verständnis von Strafrecht die verwal-

tungsrechtliche Bebußung. Diese bedarf keiner Feststellung von schuldhaftem Verhalten 

und stellt gegenüber einer Kriminalstrafe ein qualitativ geringeres Übel dar. Mit dem ver-

waltungsrechtlichen Bußgeld wird sowohl auf Verhaltensweisen reagiert, welche gegen 

weniger schwerwiegende Ordnungsnormen aus dem Bagatellbereich verstoßen als auch 

gegen wirtschaftsrechtliche Zuwiderhandlungen aus dem Bereich des Kartellrechts, wel-

che teilweise mit gravierend hohen Summen sanktioniert wurden.123  

Abschließend sei auf den parastrafrechtlichen Folgenverantwortungsdialog hingewiesen, 

der abseits eines schuldbasierten Strafrechts liegt.124 Dessen Ziel ist es, mit den Mitteln 

der Unrechtsfixierung, der unfreiwilligen Wiedergutmachung des Schadens sowie einer 

an den internen Fehlentwicklungen des Verbands orientierten Neuausrichtung, auf das 

vormals defizitäre System einzuwirken.125  

 
120 Gleichfalls gibt es Maßregeln, die sich gegen schuldfähige und vermindert schuldfähige Personen rich-

ten können, wie die Sicherungsverwahrung nach den §§ 66 ff. StGB, die Unterbringung in einem psychi-

atrischen Krankenhaus nach § 63 StGB sowie die Unterbringung in einer Erziehungsanstalt nach § 64 StGB. 
121 Dannecker, in: Grundfragen eines modernen Verbandsstrafrechts, S. 17 (32). 
122 BVerfGE 128, 326 (374) = NJW 2011, 1931 (1938). Vgl. dazu auch Kindhäuser/Neumann/Paeff-

gen/Dessecker, StGB, § 66 Rn. 23 ff. 
123 Vgl. Dannecker, Grundfragen eines modernen Verbandsstrafrechts, S. 17 (32). 
124 Schmitt-Leonardy, in: Das Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, S. 251 (290). 
125 Schmitt-Leonardy, a.a.O., S. 251 (265). 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=128&s=326&z=BVerfGE
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=128&z=BVerfGE&sx=374
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III. Dogmatische Kernfragen eines Unternehmensstrafrechts 

Eine kriminalstrafrechtliche Unternehmensverantwortung muss im Wesentlichen den 

Anforderungen der individualstrafrechtlichen Zurechnung entsprechen, um mitsamt den 

sich daraus ergebenden Folgen als strafrechtliche Lösung gelten zu dürfen. Hier ist vor 

allem an die (Un-)Möglichkeit einer dem Individualstrafrecht kohärenten Unternehmens-

schuld sowie der grundsätzlich erforderlichen Straffähigkeit von Verbänden zu denken.  

1. Schuldfähigkeit von Unternehmen 

Als „Gretchenfrage“ des Verbandsstrafrechts126 kommt der Auseinandersetzung mit der 

Schuldfähigkeit von Verbänden wohl die entscheidende Rolle bei der möglichen rechtli-

chen Verortung von Unternehmenssanktionierungen zu.  Die umstrittensten Bereiche um-

fassen hierbei die Schwierigkeit der Formulierung eines sozialethischen Schuldvorwurfs, 

die (Un-)Tauglichkeit des Unternehmens als Normadressat sowie die Zuordnung und 

Trennung zwischen Unternehmen- und Individualverschulden.127 Das Meinungsbild 

reicht von der Ablehnung einer Unternehmensschuld aufgrund konstitutioneller Unver-

einbarkeit mit der Verfassung, über die Begründung eines eigenen bzw. eines modifizier-

ten (analogen) Unternehmensschuldbegriffs, bis hin zur Straflegitimation aus reinen Prä-

ventionserwägungen.128 In der Diskussion wurde dabei lange Zeit am traditionell indivi-

dualistischen Verständnis der Schuld festgehalten, welches zugleich die Absage einer 

Strafbarkeit an konstitutiv nicht schuldhaft handelnde Verbände bedeutete.129  

Das zentrale Argument gegen die Vereinbarkeit wurde bereits in den Ausführungen zu 

den Lehren Savignys genannt.130 Jene Argumentation wurde von Engisch auf dem 40. 

Deutschen Juristentag nochmals in moderner Fassung formuliert. Demnach fehle es den 

Unternehmen an Schuldfähigkeit im strafrechtlichen Sinne, da Unternehmen nur durch 

ihre Mitarbeiter handeln und nur diese Schuld im Sinne eines höchstpersönlichen, sittlich 

tadelnswerten Versagens auf sich laden können.131 Der Schuldvorwurf beruhe darauf, 

 
126 Schmitt-Leonardy, Unternehmenskriminalität ohne Strafrecht?, S. 407. 
127 Gómez-Díez, ZStW 2007, 290 f. m.w.N. 
128 Überblick bei Schmitt-Leonardy, Unternehmenskriminalität ohne Strafrecht?, S. 359 ff. 
129 Vgl. Ausführungen zur Geschichte, oben, Erstes Kapitel, A, I, S. 6 ff.  
130 Vgl. oben, Erstes Kapitel, A, III, S. 11. 
131 Engisch, in: Verhandlungen des 40. Deutschen Juristentages, E1 (E7). 
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dass der Täter sich von der Normgeltung nicht hinreichend hat motivieren lassen.132 Der 

Gesamtwille eines Unternehmens könne diese sittliche Mangelmotivation nicht abbilden, 

da jedes gesamtwillensbildende Mitglied durch verschiedene Erwägungen anders moti-

viert sein kann.133  Das Element der persönlichen Verantwortlichkeit, also der Freiheit 

sich für oder gegen die Legalität zu entscheiden, könne nicht – nicht einmal analog – auf 

Unternehmen übertragen werden.134 Ein Unternehmensstrafrecht sei in verfassungsrecht-

licher Weise mangels Schuldfähigkeit daher nicht denkbar.135  

Das Bundesverfassungsgericht hat zu dieser Frage bislang nicht ausdrücklich Stellung 

bezogen. Zwar bekennt es sich eindeutig, wie im Lissabon-Urteil, zur Geltung des (indi-

vidualstrafrechtlichen) Schuldgrundsatzes: „Das Strafrecht beruht auf dem Schuldgrund-

satz. Dieser setzt die Eigenverantwortung des Menschen voraus, der sein Handeln selbst 

bestimmt und sich kraft seiner Willensfreiheit zwischen Recht und Unrecht entscheiden 

kann“,136 es ist damit aber mehr als zweifelhaft, ob darin gleichzeitig auch eine Absage 

an ein (schuldbasiertes) Verbandsstrafrecht zu sehen ist.137 Vorzugswürdig erscheint es, 

dass diesem Passus der Entscheidung keinerlei Bedeutung für die Frage der Verfassungs-

konformität eines Unternehmensstrafrechts zukommt.138 Hätte das BVerfG – vor dem 

Hintergrund der seit langem andauernden Diskussion um die Zulässigkeit eines Ver-

bandsstrafrechts – dagegen eine solche fundamentale Aussage wirklich treffen wollen, 

wäre dies nur unter der Bedingung einer expliziten, ausführlicher Begründung denkbar. 

Im Folgenden soll aufgrund des hohen Stellenwerts der Schuldfrage für das Unterneh-

mensstrafrecht ein kurzer Überblick über die wesentlichen Grundzüge des Schuldbegriffs 

erfolgen.  

a. Verfassungsrechtliche Verankerung des Schuldprinzips 

Das Verfassungsrecht setzt für die Strafgesetzgebung insoweit eine Schranke, als dass 

nach den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Strafe Schuld voraussetzt 

 
132 Engisch, a.a.O., E1 (E25). 
133 Engisch, ebd.; Peglau, JA 2001, 606 (609). 
134 Díaz/Conlledo, GA 2016, 238 (245). 
135 Vgl. Sachs, in: Unternehmensstrafrecht, S. 195 (202). 
136 BVerfGE 123, 267, (364) = NJW 2009, 2267 (2289). 
137 Zimmermann, JURA 2009, 844 (851); Meyer, NStZ 2009, 657 (660). 
138 Vgl. Böse, ZIS 2010, 76 (80). 
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(nulla poena sine culpa) und das Schuldprinzip zum unverfügbaren Bereich der Verfas-

sungsidentität nach Art. 79 Abs. 3 GG gehört.139 Nach ständiger Rechtsprechung leitet 

sich dieser Grundsatz aus dem Rechtsstaatsprinzip i.V.m. dem Menschenwürdegedanken 

aus Art. I Abs. 1 GG ab.140 Die Schuld nimmt in der Strafrechtsdogmatik eine Doppelrolle 

ein: Zum einen ist sie zwingende Voraussetzung für die Strafe (Strafbegründungsschuld) 

und damit eine eigene Deliktskategorie, die sich von der bloßen Rechtswidrigkeit einer 

Handlung unterscheidet, und zum anderen ist sie Kriterium der Strafzumessung (Strafzu-

messungsschuld).  

Als Errungenschaft der Aufklärung limitiert das Schuldprinzip den staatlichen Zugriff auf 

den Straftäter, der trotz Rechtsbruchs weiterhin ein Teil der Gesellschaft bleibt und über 

eigene Rechte verfügt.141 Dementsprechend sind an den Schuldbegriff in seiner Funktion 

als Abwehrinstitution gegenüber den staatlichen Strafen als ultima-ratio gewisse inhaltli-

che Anforderungen zu stellen.  

b. Schuldbegriff 

Die inhaltliche Bestimmung des Schuldbegriffs erweist sich als eine der komplexesten 

Aufgaben der Strafrechtswissenschaft. Die einzelnen dogmatischen und begründungsthe-

oretischen Verästelungen können im Rahmen dieser Arbeit nicht besprochen werden. Die 

nachfolgenden Ausführungen beschränken sich daher auf die Darstellung der für die Un-

ternehmensstrafbarkeit relevanten Bereiche des Schuldbegriffs. 

(1) Normativer Schuldbegriff 

Noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieb der psychologische Schuldbegriff 

lediglich die subjektive Beziehung des Täters zur Tat, welche die Unterscheidung zwi-

schen Vorsatz und Fahrlässigkeit zum Inhalt hatte.142 Dieses limitierte Verständnis von 

 
139 BVerfGE 9, 167, (169) = NJW 1959, 619; BVerfGE 20, 323 (331) = NJW 1967, 195 (196); Wohlers, 

in: Unternehmensstrafrecht, S. 231 (250). 
140 BVerfGE 45, 187 (228) = NJW 1977, 1525 (1532); BVerfGE 54, 100 (108) = NJW 1980, 1943; BVerfG, 

Beschluss vom 26. 2. 2008 - 2 BvR 392/07 = NJW 2008, 1137 (1142). 
141 MüKo/Streng, StGB, Band II, § 20 Rn. 19; Satzger/Schmitt/Widmaier/Kudlich, StGB, Vor. § 13, Rn. 5; 

Kühl, Die Bedeutung der Rechtsphilosophie für das Strafrecht, S. 30 ff. 
142 Radbruch, ZStW 24 (1904), 333. 
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Schuld wurde schließlich durch den überwiegend vertretenen normativen Schuldbegriff 

abgelöst.143 

Demnach beruht der innere Grund des Schuldvorwurfes darauf, dass der Mensch auf 

freie, verantwortliche, sittliche Selbstbestimmung angelegt und deshalb befähigt ist, sich 

nicht nur frei, sondern auch richtig, also für das Recht und gegen das Unrecht entscheiden 

zu können, sobald er die sittliche Reife erlangt hat und keine besonderen Schuldminde-

rungs- oder Ausschlussgründe vorliegen.144 Besonders deutlich bringt es Roxin auf den 

Punkt: Schuld sei „unrechtes Handeln trotz normativer Ansprechbarkeit“145. Der Täter 

ist normativ ansprechbar, wenn bei ihm zum Zeitpunkt der Tat die psychischen Steue-

rungsmöglichkeiten, die bei einem gesunden Erwachsenen gegeben sind, vorhanden wa-

ren.146 Schlagwortartig ist Schuld als „Anders-handeln-können“ i.S. einer Wahlmöglich-

keit zwischen normgetreuer und normverletzender Verhaltensweise zu verstehen. Der 

normative Schuldvorwurf bringt dadurch einen besonderen sozialethischen Vorwurf zum 

Ausdruck, der sich gegen eine Handlung richtet, welcher eine fehlerhafte Gewissensent-

scheidung vorausgeht.147 

(2) Funktionaler Schuldbegriff 

Mit dem von Jakobs entwickelten „funktionalen Schuldbegriff“ wird ein zweckrationaler 

Begriff der Schuldzurechnung verfolgt. Damit ist gemeint, dass die Zuschreibung von 

Schuld dem Zweck dient, das durch das deliktische Verhalten des Täters gestörte Ver-

trauen der Gesellschaft in die Normgeltung zu stabilisieren.148 Indem der Täter eine Straf-

tat begeht, enttäusche er die Erwartungshaltung der Gesellschaft. Mit der Zurechnung von 

Schuld wird die Tat als fehlerhaft und als nicht diskutable Verhaltensalternative erklärt, 

und dies nicht zum Zwecke der Abschreckung, sondern zur Einübung von Rechtstreue.149 

Die Schuld als formale Zuschreibung wird durch den Strafzweck begründet und durch 

diesen begrenzt. Allein der Strafzweck der Generalprävention sei die zentrale Maßgröße 

 
143 Zur dogmatischen Entwicklung, Achenbach, Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechts-

systematischen Schuldlehre S. 19 ff. 
144 BGHSt 2, 194, 200; BGHSt 18, 87 (94) = NJW 1963, 355 (357 f.); BVerfGE 128, 326, (376) = NJW 

2011, 1931 (1937); MüKO/Radtke, StGB, Vor. § 38 Rn. 22; Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts 

AT, S. 408 ff.  
145 Roxin, Strafrecht AT I, § 19 Rn. 36 ff.  
146 Roxin, a.a.O., Rn. 16. 
147 Satzger/Schmitt/Widmaier/Kudlich, Vor. zu § 13, Rn. 5; Hirsch, ZStW 1994, 746 (749). 
148 Jakobs, in: Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart, S. 31.  
149 Jakobs, a.a.O., S. 10, 32. 
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für die Schuld, die von keinen weiteren Bedingungen abhänge.150 Jakobs nimmt in der 

weiteren Entwicklung seines Schuldbegriffs zu Teilen eine systemtheoretische Position 

ein und unterscheidet zwischen sozialen Systemen (Person) und psycho-physischen Sys-

temen (Individuen).151 Von dem sozialen System der Person als Rechtssubjekt werden 

bestimmte Verhaltensweisen erwartet, die sich nicht aufgrund der konkreten Individuali-

tät, sondern aufgrund der objektiv festgelegten Rolle des Systems bemessen.152 

Somit beschreibt Jakobs funktionaler Schuldbegriff nicht nur den Zweck der Schuld, son-

dern bestimmt zugleich den Maßstab schuldhaften Verhaltens in dem Sinne, dass Schuld 

der sozialen Person vorliegt, sofern diese die Erwartungen, die aufgrund eines objektiv 

evaluierten Standards an sie gestellt werden, nicht erfüllt.153  

Gegen einen ausschließlich auf einen generalpräventiven Zweck ausgerichteten Schuld-

begriff lässt sich aus dem normativen Schuldverständnis heraus deutliche Kritik üben. 

Ohne Erfordernis eines persönlichen Vorwurfes gegen den Täter degeneriere dieser 

Schuldbegriff zu einem reinen Zirkelschluss154 und hätte mit dem vom Bundesverfas-

sungsgericht geforderten Schuldbegriff nichts gemein.155 Letztlicht führe er zu einer In-

strumentalisierung des Individuums.156 Er kann auch nicht als Element der Verbrechens-

lehre die entwicklungsgeschichtliche Funktion der oben angesprochenen Straflimitierung 

erfüllen.157 Hinzu kommt, dass, würde man diesem Schuldbegriff konsequent Geltung 

verleihen wollen und seine generalpräventive Wirkung ernst nehmen, selbst geringfügige, 

aber massenhaft begangene Delikte mit einem entsprechend hohen Sanktionsniveau be-

straft werden müssen, da dadurch eine gesteigerte Normbestätigung ausgelöst werden 

würde.158  

 
150 Jakobs, ebd. Später bewegt sich Jakobs weg von der generalpräventiven Zweckrationalität hin zu einem 

Selbstzweck der Strafe, vgl. Jakobs, Norm, Person, Gesellschaft, S. 106 ff.; Jakobs, Strafrecht AT, 17. 

Abschnitt Rn. 1f., 19. 
151 Zusammenfassung des funktionalen Schuldbegriffs Jakobs` in Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Paeff-

gen/Zabel, StGB, Vor §§ 32 ff., Rn. 213. 
152 Jakobs, ZStW 107 (1995), 843 (859). 
153 Jakobs, a.a.O., 843 (866).  
154 Schünemann, der dieses Konzept sogar als „dogmatische Missgeburt“ bezeichnet, Schünemann, in: Bau-

steine des europäischen Wirtschaftsstrafrechts, S. 265 (284). 
155 Otto, Die Strafbarkeit von Unternehmen und Verbänden S. 21; Eckert, Schuld – Verantwortung – Un-

rechtsbewusstsein, S. 24. Kritik dieses Schuldbegriffs bei Kindler aufgrund von Bedenken hinsichtlich ku-

mulativer Haftung, Kindler, Das Unternehmen als haftender Täter S. 245. 
156 Vgl. Roxin, SchwZStR 104 (1998), 356 (367). Stellungnahme dazu bei Jakobs, ZStW 101 (1989), 516 

(535); vgl. auch Hirsch, ZStW 106 (1994), 752; Roxin, Strafrecht AT/I § 19 Rn. 34; Schünemann in: Grund-

fragen eines modernen Strafrechtssystems, S. 153 (170); Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Paeffgen/Zabel, 

StGB, Vor. §§ 32 ff., Rn. 217. 
157 MüKo/Radtke, StGB, Vor. § 38 Rn. 23. 
158 MüKo/Radtke, ebd. 
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Für die hier zu erörternde Frage eines Unternehmensschuldbegriffs ist ihm abzugewin-

nen, dass er in der Lage ist, eine deutliche Vergleichbarkeit von Individual- und Unter-

nehmensschuld herzustellen. Sowohl an das „System der sozialen Person“ als auch an das 

„System Unternehmen“ können gesellschaftliche Erwartungshaltungen formuliert wer-

den, die bei Nichteinhaltung eine Schuldzurechnung zum Zwecke der Normstabilisierung 

nach sich ziehen. Außerdem wird bei dieser Konstruktion das nichterweisliche Prinzip 

der freien Willensentscheidung ausgeklammert, indem lediglich auf eine generell an das 

Strafrechtssubjekt gestellte Erwartungshaltung und nicht auf ein konkretes „Anders-han-

deln-können“ im konkreten Moment der Tat angeknüpft wird.  Auf Basis des funktiona-

len Schuldbegriffs ließe sich somit eine Kohärenz von Individual- und Unternehmens-

schuld bilden.159  

2. Straffähigkeit von Unternehmen 

Den Unternehmen die Fähigkeit der Strafempfänglichkeit abzusprechen, wurde bereits 

beim 40. Deutschen Juristentag als Argument gegen die Einführung einer Bestrafung von 

Kollektiven angeführt.160 Überindividuelle Einheiten besäßen nicht die Fähigkeit, für das 

mit der Strafe transportierte sozialethische Missbilligungsurteil der Gesellschaft gegen-

über dem Täter empfänglich zu sein, weil die dazu notwendige Freiheit zur selbstständi-

gen Entscheidung bei ihnen nicht vorliege.161 Die sozialethische Missbilligung setzt näm-

lich voraus, dass diese vom Verurteilten als Eingriff in dessen Rechtssphäre empfunden 

wird und der Verurteilte aufgrund der Missbilligung leidet und so zur Einsicht gerufen 

wird.162 Bei einer streng anthropologischen Sichtweise, wie „einer juristischen Person, 

die nicht aus Fleisch und Blut ist, fehlt die Fähigkeit zur Empfindung von Leiden“163 oder 

 
159 Jakobs selbst hat Abstand von einer Schuldfähigkeit von juristischen Personen genommen. Das erfor-

derliche „Bewusstsein, das kommunikativ als fähig dargestellt wird, die Bedeutung der Norm zu begreifen 

und die Norm zum Teil seines Selbst zu machen oder aber – zurechenbar – zu verfehlen“ könne bei juristi-

schen Personen weder über das Organ einer juristischen Person, welches kein Selbstbewusstsein der juris-

tischen Person produzieren kann noch als eigene Unternehmensschuld (mangels eigener Reflexionsfähig-

keit, bei der Organisation handelt es sich lediglich um ein „Erleiden“) gebildet werden, Jakobs, in: FS-

Lüderssen 2002, S. 599 (567 f.); so auch Freier, ZStW 122 (2010), 117 (120). 
160 Engisch, in: Verhandlungen des 40. Deutschen Juristentages, Bd. II, 1953, E1 (E28); Hartung, in: Ver-

handlungen des 40. Deutschen Juristentages, E43 f. 
161 Vgl. Kindler, Das Unternehmen als haftender Täter, S. 286. 
162 Kindler, ebd.  
163 Volk, JZ 1993, 429 (431). 
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„no soul to be damned, and no body to be kicked“164, kann Strafe nicht auf einen Emp-

fänger treffen. 

Daneben wurde befürchtet, dass es bei einer Strafe gegen überindividuelle Einheiten im 

Endeffekt zu einer ungerechten Kollektivbestrafung der Mitglieder ausarte, da diese sich 

nicht nach deren jeweiliger individuellen Schuld, sondern nach der Höhe der wirtschaft-

lichen Beteiligung am Verband bemesse.165 Diese von Engisch geäußerten Bedenken las-

sen sich acht Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs als emotionale Reaktion auf die 

Folgen einer zugeschriebenen Kollektivschuld verstehen.166 Deutlich wird der kriegshis-

torische Kontext, wenn er sagt: „Wir sind uns heute wohl alle einig in dem Bekenntnis, 

daß wir von Strafhaftung auf Grund von Schicksalsverbundenheit genug verschmeckt ha-

ben, um an ihr den Geschmack verloren zu haben. Wir haben erfahren, daß jeder von uns 

schon Last genug damit hat, für das einzustehen, was er selbst ist und getan hat, und daß 

wir keine Neigung haben, auch noch schuldlos einzustehen für das, was andere schuldhaft 

getan haben, mit denen uns Zufall, Ahnungslosigkeit, Gutgläubigkeit in einem Verband 

zusammengeführt haben […].“167 Allerdings ist der Vergleich zwischen der Kollektiv-

schuld einer ganzen Nation wegen der Beteiligung an einem Vernichtungskrieg und einer 

über die Unternehmensbestrafung auf dessen Mitglieder durchwirkenden Unternehmens-

schuld in qualitativer und quantitativer Hinsicht untragbar. Auch ist die – wie später noch 

zu zeigen sein wird – generelle Behauptung unzutreffend, dass die Unternehmensstrafe 

in ungerechter Art und Weise auf die Mitglieder durchschlägt.168 Die Einwände Engischs 

lassen sich somit entkräften.  

Unabhängig davon muss eine eigene Bestrafung des Verbands dogmatisch sauber be-

gründet und gewährleistet sein. Die Lösung könnte in der Charakterisierung der Strafe als 

Übelszufügung liegen, bei der es nicht zwingend auf ein körperliches Leiden ankommt. 

169 Übel wird allgemein als die Einbuße von Werten oder als Zufügen von Nachteilen 

 
164 Zurückgehend auf Edward Thurlow (1731 – 1806), vgl. Coffee, Michigan Law Reviews, 1981, S. 386 

ff. 
165 Engisch a.a.O., E1, (E28). 
166 Hirsch, Die Frage nach der Straffähigkeit von Personenverbänden, S. 19.  
167 Engisch, in: Verhandlungen des 40. Deutschen Juristentages, Bd. II, 1953, E1 (E28). 
168 Dazu unten, Erstes Kapitel, B, IV, 5, a, S. 46 ff. 
169 Wohlers, in: Unternehmensstrafrecht, S. 231 (234); Bertossa, Unternehmensstrafrecht – Strafprozess 

und Sanktionen, S. 22 ff.; Schmitt, Strafrechtliche Maßnahmen gegen Verbände, S. 196; Ehrhardt, Unter-

nehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, S. 201; Hirsch, Die Frage nach der Strafbarkeit von Perso-

nenverbänden, S. 18. 
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verstanden.170 Es schließt sich somit die Frage an, ob es nicht auch Sanktionen gibt, wel-

che aus Unternehmenssicht ein Übel darstellen. Bei Geldstrafen liegt die Feststellung auf 

der Hand, sofern diese den monetären Vorteil, der durch die strafbare Handlung erlangt 

wurde, übersteigen.171  

Neben Geldstrafen ist an eine Adaption der individualstrafrechtlichen Freiheitsstrafe zu 

denken. Die wirtschaftliche Handlungsfreiheit könnte durch den Ausschluss von Aus-

schreibungen, durch inhaltliche und zeitliche Begrenzungen von Tätigkeitsbereichen oder 

von Überwachung durch externe Kontrollgremien eingeschränkt werden.172  Das sind je-

weils Maßnahmen, die auf die Besonderheiten des Unternehmens als Strafadressat Rück-

sicht nehmen173 und somit als äquivalente Form der Individualbestrafung betrachtet wer-

den können. Daneben kann die Veröffentlichung einer Verurteilung – wobei davon aus-

zugehen ist, dass die Medien zumindest bei gewichtigen Verfahren ohnehin berichten 

werden – durch ihre reputationsschädigende Wirkung ein sogar über die Geldstrafe hin-

ausgehendes schwerwiegendes Übel darstellen, das es zu vermeiden gilt.174 

Schließlich ist auch eine Art „Todesstrafe“ in Gestalt der Unternehmensauflösung als ul-

tima ratio für die Abwehr besonders gravierender Beeinträchtigungen von Belangen der 

Allgemeinheit denkbar.175 

Dass es sich bei einer Verurteilung im Strafprozess um eine Sanktionierung mit besonde-

rer (sittlich-moralischer) Schwere handelt, und nicht etwa um eine wertfreie Bebußung 

i.S. einer verwaltungsrechtlichen Sanktion, ergibt sich direkt aus der Natur des Strafur-

teils. Angesichts des Erfordernisses einer der Strafe vorausgehenden Unternehmens-

schuld entfaltet diese vom Gericht ausgesprochene Sanktion per se ein staatlich auferleg-

tes Negativurteil gegenüber dem angeklagten Verhalten. Auf die konkrete Wirkung jenes 

Übels auf das Strafsubjekt käme es hingegen nicht an: Auch ein Schuldspruch gegenüber 

einem Individualbeschuldigten verliert nicht seine moralisch-sittliche Bedeutung, wenn 

 
170 Vgl. Onlinejurawörterbuch: http://www.jurawiki.de/%C3%9Cbel. (zuletzt aufgerufen am 26.08.2020). 
171 Richtungsweisend kann hierzu auf die Federal sentencing Guidlines for Organizations geblickt werden, 

einem Orientierungsprogramm für die Festsetzung von Strafen für Unternehmen in den USA, dazu Stein-

herr/Steinmann/Olbrich, in: Verantwortung und Steuerung von Unternehmen in der Marktwirtschaft. S. 

155 ff. 
172 Bertossa, a.a.O., S. 232; Kindler, Das Unternehmen als haftender Täter, S. 299. 
173 Bertossa, ebd. 
174 Alwart, ZStW 105 (1993), 752 (770). 
175 Vgl. dazu auch Engisch, in: Verhandlungen des 40. Deutschen Juristentages, E1, E13; Hirsch, ZStW 

1995, 285; Wohlers, in: Unternehmensstrafrecht, S. 231 (240). Der Kölner Entwurf eines 

Verbandssanktionengesetzes von 2017 sieht keine Verbandsauflösung als Sanktionsmöglichkeit vor. Glei-

ches gilt für die Fassung des VerSanG-E vom 20.10.2020. Die Vorgängerfassung enthielt noch die Ver-

bandsauflösung als ultima-ratio. Der Gesetzesentwurf von NRW sieht in § 4 Abs. 2 Nr. 3 VerbStrG die 

Auflösung des Verbands vor. 
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der Verurteilte das über seine Person ergangene Negativurteil nicht als eine Antwort auf 

ein moralisch verfehltes Verhalten deutet. Die Wahrnehmung eines Strafurteils durch den 

Verurteilten kann im Individualstrafrecht beispielsweise durch eine dauerhaft kriminelle 

Sozialisation oder durch die Anerkennung eines nunmehr verwirklichten Verbrechensri-

sikos derart beeinflusst sein, dass die Sittlichkeitskomponente den Täter oder die Täterin 

nicht tangiert. In diesem Maße können entsprechende Faktoren im Verband, wie das Be-

stehen kriminogener Strukturen oder ein in die Unternehmensplanung eingerechnetes 

Aufdeckungsrisiko, als wertneutral empfunden werden, sodass bei einer Verurteilung das 

besondere strafrechtliche Übel nicht die intendierte Wirkung beim Täter(unternehmen) 

entfaltet.  

IV. Positionierung: Notwendigkeit eines Unternehmensstrafrechts  

Befürworter der Einführung einer Unternehmensstrafbarkeit sind regelmäßig mit der Ar-

gumentation konfrontiert, dass das geltende Ordnungswidrigkeitenrecht ausreiche und 

Strafsanktionen keine zusätzlichen Vorteile bringen würden.176 Darüber hinaus wird die 

faktische (Mit-)Bestrafung Unschuldiger,177 ein Bedeutungsverlust des Schuldprinzips178 

und die mangelhafte Praktikabilität ins Feld geführt.179  

Dabei gibt es überzeugende Gründe, die für die Einführung eines Unternehmensstraf-

rechts streiten.180 Diese sollen in den folgenden Ausführungen dargelegt werden, um zu 

zeigen, dass ein Unternehmensstrafrecht notwendig ist und die Gegenargumente nur eine 

untergeordnete Rolle spielen. 

 
176 Peglau, ZRP 2001, 406 (407); ders. JA 2001, 606 ff.; Kuhlen, wistra 2016, 465 (470); Rosen, in: Unter-

nehmensstrafrecht, S. 263 (264). 
177 Engisch, in: Verhandlungen zum 40. Deutschen Juristentag, E1 (E15); Hartung, in: Verhandlungen zum  

40. Deutschen Juristentag, E43 (E44); Schmitt, S. 130 ff. 
178 Peglau, a.a.O., 406 (407). 
179 Hoven/Wimmer/Schwarz/Schumann, NZWiSt 2014, 241 (242); vgl. die Begründung der Partei DIE 

LINKE für ihre Forderung gegenüber der Bundesregierung zur Einführung einer strafrechtlichen Unter-

nehmenssanktionierung, BT-Drs. 19/7983 S. 3 f. 
180 Exemplarisch bei Schönke/Schröder/Heine/Weißer, Strafgesetzbuch Kommentar, § 25 Rn. 128; Mittels-

dorf, Unternehmensstrafrecht im Kontext, S. 9 ff. 
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1. Strafloses Unrechtsvakuum 

Schon Busch stellte in seiner grundlegenden Monographie von 1933 fest, dass der hohe 

Schaden und das damit begangene Unrecht, welches in ihrem Ausmaß durch Unterneh-

men erst ermöglicht werden, nicht durch die Strafe gegen ein Individuum vergolten wer-

den können.181 Eine gegen ein Individuum verhängte (Geld-) Strafe ist naturgemäß auf 

ein bestimmtes Maß limitiert, während bei der Sanktionierung von Unternehmen deutlich 

höhere Strafzahlungen möglich sind.182 Betrachtet man das gewachsene umwelt- und so-

zialschädliche Potenzial großer Unternehmen von heute gegenüber dem vergleichsweise 

beschränkten Einfluss einzelner Verbände auf die Gesellschaft damals, umso gewichtiger 

wird Buschs Erkenntnis in der aktuellen Diskussion.   

Die Bestrafung einzelner Unternehmensangehöriger kann das Unrecht in Fällen, in denen 

vom Unternehmen gravierende Schäden für die Umwelt und die Gesellschaft hervorge-

rufen wurden, nicht im Ansatz ausgleichen. Beispielsweise wird die Bestrafung der Füh-

rungsetage oder einzelner Softwareingenieure des Volkswagen Konzerns angesichts der 

durch den Verband verübten millionenfachen Softwaremanipulation und den daraus re-

sultierenden Wirtschafts- und Umweltschäden keine ausreichend befriedigende Aus-

gleichslösung darstellen.  

Selbst wenn man mit der überwiegenden Meinung im Schrifttum den Strafzweck eines 

Unternehmensstrafrechts weniger in der Vergeltung begangenen Unrechts als in einer zu-

kunftsorientierten präventiven Wirkung mit dem Ziel normgetreuen Verhaltens erblickt, 

bleibt das Recht zurück hinter den Erwartungen der Gesellschaft an die Funktion des 

Rechts, von der Gesellschaft für strafwürdig erachtete Verhaltensweisen adäquat zu ver-

arbeiten. Im Kontext der Unternehmenskriminalität manifestiert sich diese Enttäuschung  

aufgrund der nach aktueller Rechtslage empfundenen Lückenhaftigkeit der Zurechnung 

eines Unrechtserfolgs zu einem verantwortlichen Täter.183 Eine allumfängliche Zurech-

nung scheitert trotz optimaler Ausgestaltung und Ausschöpfung der Individualverant-

 
181 Busch, Grundfragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Verbände, S. 105. 
182 Hirsch, ZStW 107 (1995), 286 (287). 
183 Mittelsdorf, Unternehmensstrafrecht im Kontext, S. 10; Schünemann bezeichnet diesen Umstand als 

„blinden Fleck der Strafrechtspflege gegenüber Unternehmenskriminalität“, Schünemann, in: Deutsche 

Wiedervereinigung, 1996, S. 129. 
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wortlichkeit mit sämtlichen Täterschaftskonstellationen entweder an der sogenannten or-

ganisierten Unverantwortlichkeit,184 bei der das Unrecht keinem Unternehmensangehöri-

gen zugeordnet werden kann, oder daran, dass die einzelnen Strafbarkeitsvoraussetzun-

gen bei keiner natürlichen Person zusammenfallen.185 Gründe dafür sind das arbeitsteilige 

Handeln und die dezentrale Organisation in größeren Einheiten. Die Verantwortung wird 

derart gestückelt, dass der Einzelne die Auswirkungen seines Handelns nicht mehr über-

blickt. Ausführenden Mitarbeitern fehlt oftmals die Sondereigenschaft, Führungskräfte 

werden nicht im Tagesgeschäft tätig. In subjektiver Hinsicht mangelt es oftmals an einem 

gemeinsamen Tatentschluss. Verantwortungen werden auf vermeintlich sachnähere Per-

sonen abgelenkt, obwohl denen die Gesamtübersicht fehlt.186 Diese Lücken sind auch 

nicht durch innovative Zurechnungskonstruktionen der Rechtsprechung und Lehre, wie 

z.B. der Strafbarkeit des Täters hinter dem Täter,187 gänzlich geschlossen worden.188 Für 

eine zu schließende Unrechtsverfolgungslücke spricht weiterhin, dass bei der Realisie-

rung von industrietypischen Risiken, beispielsweise bei weitreichenden Nahrungs- und 

Umweltgefährdungen, jene medienwirksam als Unfälle deklariert und keine Ermittlungen 

aufgenommen werden (können).189 

Die Nichtbestrafung von Unternehmen lässt sich als eine spezielle Ausformung von Im-

punität190 verstehen. Impunität aufgrund der fehlenden Adressateneigenschaft von Ver-

bänden fügt sich zudem gut in die Kritik gegen ein Justizsystem ein, dass im Bereich des 

Wirtschaftsstrafrechts die maßgeblichen Akteure nicht zur Verantwortung gezogen wer-

den, sei es durch eine als inflationär ausgeübte Einstellungspraxis nach § 153a StPO, sei 

es dadurch, dass gegen White-Collar-Täter keine Ermittlungen aufgenommen werden.191 

Die bestehende Privilegierung von Makrokriminalität ist nicht nur dazu geeignet, eine 

 
184 Schünemann, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, S. 34; Tiedemann, JuS 1989, 689 (696); krit. 

Trüg, wistra 2010, 241 (248). 
185 Kirch-Heim, Sanktionen gegen Unternehmen, S. 59; Schlagowski, Originäre Verbandsstrafbarkeit,  

S. 44 f.; Mittelsdorf, a.a.O., S. 11; Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, S. 198; 

ders. spricht von „struktureller individueller Unverantwortlichkeit“, Heine, in Verantwortung und Steue-

rung von Unternehmen in der Marktwirtschaft, S 92; kritisch dazu: Peglau, ZRP 2001, 406 (407). Zur 

Entwicklung der Individualhaftung für Straftaten, die aus einem Unternehmen begangen wurden, Mur-

mann, in: Aktuelle und grundsätzliche Fragen, S. 59 ff. 
186 Mittelsdorf, a.a.O., S. 11. 
187 BGHSt 35, 347 = NJW 1989, 912; BGHSt 40, 218 = NJW 1994, 2703; Roxin, Strafrecht AT II, § 25; 

Ransiek, Unternehmensstrafrecht, S. 41 ff. Rn.105. 
188 Volk, in: Unternehmensstrafrecht, S. 253. 
189 Paul, in: FS-Lüderssen, S. 305 (311). 
190 Paul, a.a.O., S. 305 (306). 
191 Alwart, Zurechnen und Verurteilen, S. 29. 
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negative Sicht auf den Umgang der Strafjustiz mit den Wirtschaftseliten zu manifestieren. 

Mit ihr werden zudem Anreize für die Etablierung organisierter Unverantwortlichkeit 

bzw. der Konstituierung einer kriminellen Verbandsattitüde geschaffen. Weil Deutsch-

land in weiten Teilen über eine engmaschige Verfolgungs- und Strafpraxis in allen übri-

gen Kriminalitätsfeldern verfügt, entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass schwere 

und folgenreiche Rechtsgutverletzungen systemkonform straflos bleiben.  

Zu den Aufgaben moderner Kriminalpolitik gehört es jedoch, gesellschaftlichen Fehlent-

wicklungen gegenzusteuern. In einer globalisierten und vernetzten Welt wachsen die 

Möglichkeiten zu substanziellen Verletzungen von Belangen der Umwelt, des Verbrau-

cherschutzes, der Funktionsfähigkeit des Banken- und Finanzwesens sowie vieles mehr. 

Unternehmen sind es, die innovativ agieren und permanent neue Produkte und Dienst-

leistungen entwickeln. Nicht immer steht neben der Gewinnmaximierung die Minimie-

rung des mit dem Vertrieb von Innovationen verbundenen Gefahrenpotenzials an erster 

Stelle des unternehmerischen Handelns. Weil aber der Verband einen Informations-, 

Kompetenz-, und Fachwissensvorsprung genießt und somit über eine umfangreichere Ri-

sikoeinschätzung als der Staat verfügt, bedarf es staatlicher Maßnahmen, die gewährleis-

ten, dass Investitionsstreben, technisches Know-how, Risikobewusstsein und Verantwor-

tung in Ausgleich gebracht werden.192 Wirtschaftlicher Handlungs- und Organisations-

freiheit steht momentan keine äquivalente Verfolgungs- und Sanktionsgefahr gegenüber, 

so wie dies im Individualstrafrecht der Fall ist. Unternehmensfreiheit und Entscheidungs-

verantwortung für komplexe Prozesse sollten sich jedoch entsprechen193 Die derzeitige 

Verortung von Unternehmenskriminalität in der Spur des Ordnungswidrigkeitenrechts 

wird dem bei Weitem nicht gerecht. Typischerweise befasst sich jenes mit Bagatelldelik-

ten, sodass Sanktionen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz ein kontraproduktives Sig-

nal der Verharmlosung senden.194 

Aufgrund des momentan bestehenden Vakuums zwischen diesen Gewichten kann (abge-

sehen von zivilrechtlichen und ordnungsrechtlichen Folgen) aus Sicht der Verbände zu-

gespitzt von einer strafrechtlichen Freiheit von Übeln gesprochen werden. Wenn wirt-

schaftlichen Einheiten Organisationsfreiheit zugesprochen wird, dann muss dieser Um-

 
192 Heine, in: Verantwortung und Steuerung von Unternehmen in der Marktwirtschaft, S. 93. 
193 Heine, ebd. 
194 Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop, wistra 2018, 27 (28). 
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stand eine Entsprechung in der verpflichtenden Form erblicken, Handlungen der Organi-

sation im Bereich des erlaubten Risikos zu halten.195 Um die Lücke, bestehend aus man-

gelhafter Zurechnung und Impunität, im deutschen Strafrecht zu schließen, bedarf es der 

Bestrafung von Unternehmen für die aus ihrem Verantwortungsbereich begangenen 

Straftaten.  

2. Das geltende Recht: Sanktionen nach § 30 OWiG 

Als Grund für die Notwendigkeit einer strafrechtlichen Sanktionierung von Unternehmen 

wird der als unzureichend empfundene Regelungsrahmen des Ordnungswidrigkeiten-

rechts angeführt.196 In dessen Anwendungsbereich gilt nicht das Legalitäts-, sondern das 

Opportunitätsprinzip gemäß § 47 Abs. 1 OWiG, das zu einer erheblichen Rechtsanwen-

dungsungleichheit führt. Den Verfolgungsbehörden wird ein Ermessen zugesprochen, ob 

und in welchem Umfang sie eine Ordnungswidrigkeit verfolgen.197 Mangels uneinheitli-

cher Behördenpraxis hängt schlussendlich aus Sicht der Unternehmen von der Einleitung 

bis zur Sanktionierungshöhe vieles vom Ermessen der zuständigen Behörde ab. Eine em-

pirische Studie deckt den unbefriedigenden Umgang von Staatsanwaltschaften mit dem 

Opportunitätsprinzip bezogen auf §§ 30, 130 OWiG auf. Demnach wurde nicht einmal in 

jedem fünften Fall eine Geldbuße verhängt, obwohl dies möglich gewesen wäre.198 Bei 

einer anderen Studie aus dem Jahr 2007 gaben 45% der befragten Staatsanwälte und 

Staatsanwältinnen an, den § 30 OWiG wesentlich häufiger zur Anwendung zu bringen, 

wenn für diese Vorschrift das Legalitätsprinzip gelten würde.199 Eine für Unternehmen 

kalkulierbare Risikoabschätzung innerhalb eines einheitlichen Rechtsrahmens existiert 

insofern nicht.200 

Es darf hierbei jedoch nicht vergessen werden, dass, sofern die StPO Anwendung finden 

und somit das Legalitätsprinzip gelten würde, viele der vorbereitungsintensiven und lang-

wierigen Prozesse im Rahmen von 153a StPO (Einstellung des Verfahrens bei Erfüllung 

von Auflagen und Weisungen) abermals Opportunitätserwägungen zum Opfer fallen 

 
195 Gómez-Jara Díez, ZStW 119 (2007), 290 (326). 
196 Kubiciel, NZWiSt 2016, 178; Beisheim, CCZ 2018, 63 (64). 
197 Göhler/Seitz, OWiG, § 47 Rn. 6, 24. 
198 Geismar, Der Tatbestand der Aufsichtspflichtverletzung bei der Ahndung von Wirtschaftsdelikten,  

S. 147; Kutschaty, ZRP 2013, 74 f. 
199 Vgl. Kirch-Heim, Sanktionen gegen Unternehmen, S. 245. 
200 Kubiciel, NZWiSt 2016, 178 (179). 
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könnten.201 Schließlich ist angesichts der Internationalität wirtschaftlich tätiger Akteure 

das gem. § 5 OWiG geltende Territorialprinzip zu hinterfragen, welches die Ahndung von 

im Ausland begangenen Ordnungswidrigkeiten verhindert.202 

3. Inselstatus und Wettbewerbsfähigkeit 

Deutsche Unternehmen unterliegen nicht nur der deutschen Jurisdiktion, sondern sind 

auch anderen, häufig strengeren Rechtsregimen anderer Länder unterworfen. Gesetze, 

wie z.B. das US Foreign Corrupt Practices Act, sind schwerlich mit den deutschen Ver-

fahrensrechten vereinbar203 und dennoch müssen sich deutsche Unternehmen mit Verbin-

dungen in die USA an deren strenge Richtlinien halten. Daneben haben bereits viele eu-

ropäische Staaten ein Unternehmensstrafrecht i.w.S., darunter auch Frankreich, Spanien 

und Österreich, eingeführt. Deutschland bleibt hinter den internationalen Standards zur 

Unternehmensbestrafung zurück und nimmt diesbezüglich eine Inselstellung ein. Auch 

wenn das Strafrecht generell nicht primär der Wirtschaftssteuerung dient, sondern nur 

eine Reaktion auf ein vorangegangenes Fehlverhalten ist,204 kann nicht geleugnet werden, 

dass das Wirtschaftsstrafrecht nicht ohne eine impliziert steuernde Funktion daherkommt. 

Mithin erlangen auch wirtschaftsrelevante Faktoren, wie die der internationalen Sankti-

onspraxis, bei der Frage nach der nationalen Ausgestaltung Bedeutung.205 

Um eine starke internationale Verhandlungs- und Mitspracheposition bei Harmonisie-

rungs- oder Jurisdiktionsvorhaben innezuhaben, muss Deutschland in seiner Führungs-

rolle in der Europäischen Union und als Exportnation seinen Handelspartnern darlegen 

können, dass es im Stande ist, seine Verhaltensstandards gegen multinationale Unterneh-

men notfalls auch mit strafrechtlichen Zwangsmitteln durchsetzen zu können. Fehlender 

Einfluss auf das internationale Wirtschaftsrecht könne schließlich einen Faktor hinsicht-

lich der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und Volkswirtschaften bilden.206 Be-

sonders redliche Unternehmen sind darauf angewiesen, dass sie an einem Wettbewerb 

teilnehmen, bei dem die Konkurrenz sich in lauterer Weise an Vorschriften hält. Fehlt der 

 
201 Zeidler/Rafael, in: Unternehmenssanktionen im Umbruch, 37 (58). 
202 Beisheim/Jung, CCZ 2018, 63. Zum Streit, ob §§ 3ff. StGB auf § 30 Anwendung finden: Schneider, 

Anne, ZIS 2013, 488 ff. 
203 Kubiciel, a.a.O., S. 178 (179). 
204 Murmann, in: Aktuelle und grundsätzliche Fragen des Wirtschaftsstrafrechts, S. 57 (71). 
205 A.A. Murmann, nach dem der Hinweis auf die Regeln anderer Staaten die dogmatische Diskussion 

abschneidet und das Strafrecht unreflektiert wirtschaftlichen Zielsetzungen untergeordnet wird, Murmann, 

a.a.O., S. 72. 
206 Kubiciel, NZWiSt 2016, 178 (179). 
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Druck sich an geltende Regeln zu halten z.B. dadurch, dass Verstöße nur unzureichend 

geahndet werden oder Sanktionslücken bestehen, kann dies zu Wettbewerbsnachteilen 

von sich vorschriftsmäßig verhaltenden Unternehmen führen, was nicht im Interesse der 

Gesamtwirtschaft und des Verbrauchers sein kann.  

4. Strafprävention 

Kritik erfährt die unzureichende Präventionswirkung der Individualstrafe im wirtschafts-

strafrechtlichen Kontext.207 Ohne Strafandrohung gegenüber Unternehmen können denk-

logisch keine (positiven wie negativen) generalpräventiven Ziele verfolgt, geschweige 

denn erreicht werden.208 Betrachtet man die Tendenz der Rechtsprechung, die Strafbar-

keit von natürlichen Personen wegen unternehmensbezogener Straftaten auszuweiten, 

etwa durch die extensive Anwendung von mittelbarer Täterschaft kraft Organisations-

herrschaft, die Organ- und Vertreterhaftung nach § 14 StGB und durch die Geschäftsher-

renhaftung, schwindet der Anreiz für Unternehmen, sich rechtskonform zu verhalten. Im 

Ernstfall trifft nicht das Unternehmen die Schuld, da sich die Strafverfolgung nur auf das 

Fehlverhalten einzelner natürlicher Personen („Bauernopfer“) konzentriert.209      

Wenn davon ausgegangen werden kann, dass Mitarbeiter aufgrund ihrer Zugehörigkeit 

zum Unternehmen dazu neigen, einen Teil ihrer Werte zugunsten der Verbandswerte auf-

zugeben, weil sie sich als Teil einer Organisation dieser moralisch unterordnen, führt das 

zu Verhaltensweisen, welche die Mitarbeiter als Individualperson für verwerflich erach-

ten und deshalb im Privatleben unterlassen würden, diese Verhaltensweisen jedoch im 

Unternehmen tätigen.210 Dem Unternehmensangehörigen ist der Verband in fraglichen 

Situationen dann näher als die Rechtsordnung. Diese Gefahr droht vorweislich bei Unter-

nehmen mit einer kriminellen Verbandsattitüde, welche kriminelles Verhalten von Mit-

arbeitern mit Aufstiegschancen und Boni honoriert. Bei funktionierenden Überwachungs- 

und Kontrollmechanismen verringert sich die Gefahr von egoistischem Verhalten.211 Dies 

 
207 Schünemann, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, S. 18 ff.; Mittelsdorf, Unternehmensstrafrecht 

im Kontext, S. 15; Wohlers, in: Unternehmensstrafrecht, S. 231 (243).   
208 Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts AT, § 82 IV; kritisch dazu Peglau, ZRP 2001, 406 (407).   
209 Vgl. Trüg, wistra 2010, 241 (247); kritisch dazu Wehnert, NJW 2009, 1190 (1191). Zur Managerhaftung 

nach § 14 StGB, Kuhlen, wistra 2016, 465 ff.   
210 Schmitt-Leonardy, Unternehmenskriminalität ohne Strafrecht?, S. 141.   
211 Mittelsdorf, Unternehmensstrafrecht im Kontext, S. 16. 
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gilt wohl auch deshalb, weil bei einer rechtstreuen Unternehmensphilosophie ein Abwei-

chen nicht toleriert wird und persönliche Nachteile folgen, oder zumindest kriminelles 

Verhalten nicht belohnt wird. Aus Sicht negativer Generalprävention ist daher eine Un-

ternehmensstrafe in doppelter Hinsicht erforderlich. Zum einen, um ein Bewusstsein aller 

Mitarbeiter für den mittelbaren eigenen Verlust – bei drohender Verurteilung des Unter-

nehmens – zu erzeugen und zum anderen, um Anreize an die Führungsetage zu schaffen, 

einen kriminellen Verbandsgeist zu eliminieren,212 oder erst gar nicht entstehen zu lassen. 

Insbesondere durch die Sensibilität der Leitungspersonen gegenüber Schäden bezüglich 

der Reputation des Unternehmens stellen Strafsanktionen ein geeignetes Mittel zur Ab-

schreckung dar.213   

Aus Sicht positiver Generalprävention, nach der mit einer Bestrafung das Ziel verfolgt 

wird, das Vertrauen in die Normgeltung durch Sanktionierung von Normbrüchen zu stär-

ken,214 ist die Konstituierung einer Verbandsstrafe erforderlich, um das zu Grunde lie-

gende Unrecht (vor allem) den Tätern bewusst(er) werden zu lassen. Denn anders als in 

Deliktbereichen, in denen der Täter direkten Kontakt zum Opfer hat (z.B. Körperverlet-

zungs- oder Sexualdelikte) fehlt es bei Wirtschaftsdelikten regelmäßig an einer direkten 

Konfrontation mit den Geschädigten, sodass in diesem Bereich das geschriebene Recht – 

im Vergleich zur Erziehung – eine größere Rolle bei der Verhaltenssteuerung des Täters 

spielen dürfte.215  

In eine ähnliche Richtung zielt die normorientierte expressive Straftheorie von Hörnle. 

Nach dieser dient das Strafrecht auch der Bekräftigung von moralischen Wertungen und 

Verhaltensanforderungen.216 Im Zuge der Einführung einer Unternehmensstrafe könnte 

somit eine bis dato von dem überwiegenden Teil der Gesellschaft gewünschte, aber bisher 

unzureichend rechtlich bestätige Verhaltensmaxime an Unternehmen und Unternehmens-

mitarbeitern Ausdruck verliehen werden.  

Strafzwecktheoretisch schlägt hingegen der Resozialisierungsgedanke der positiven Spe-

zialprävention (Besserung) bezüglich der Individuen des Unternehmens grundsätzlich 

nicht durch, da es regelmäßig um sozial angepasste Personen geht,217 deren Handeln nicht 

Ausfluss eines individuellen bösen Willens, sondern der kriminellen Verbandsattitüde 

 
212 Mitteldorf, ebd. 
213 Wohlers, in: Unternehmensstrafrecht, S. 231 (242); Leipold, ZRP 2013, 34; Eisenberg, Kriminologie,  

§ 41 Rn. 6 u. § 42 Rn. 4. 
214 Vgl. Hörnle, Strafzwecktheorien, S. 27. 
215 Vgl. Hörnle, a.a.O., S. 29. 
216 Vgl. Hörnle, a.a.O., S. 31.  
217 Schwind, Kriminologie, § 21 Rn. 14. 



B. Gesetzgeberische Gestaltungsmöglichkeiten  

 

 

 

45 

 

ist.218 Die einschlägige Zielgruppe dürfte nicht als taugliches Subjekt therapeutischer 

Maßnahmen zur Verhaltensbeeinflussung in Betracht kommen. Ein aufgrund spezialisier-

ter Behandlungsmaßnahmen regelmäßig zu erwartender, positiver Resozialisierungser-

folg219 kommt mangels Sozialisationsdefizits seltener in Betracht.220 Gleichzeitig ist aber 

auch davon auszugehen, dass der potenziell kriminogene Einfluss der Haft und der Mit-

häftlinge sich aufgrund der sozialen Angepasstheit der Täter der Zielgruppe deutlich ge-

ringfügiger auswirken dürfte.  

Bezüglich einer spezialpräventiven Ausrichtung eines Unternehmensstrafrechts bedarf es 

jedoch vielmehr der Fokussierung auf das Unternehmen anstatt auf das Individuum. Von 

einer unternehmensspezifischen Resozialisierung kann daher durchaus gesprochen wer-

den, wenn ein Unternehmen durch Strafe dazu gebracht wird, Maßnahmen zu veranlas-

sen, um das Risiko weiterer Sanktionen zu verhindern oder um schwerwiegende Reputa-

tionsschäden zu vermeiden.221 Dies kann durch die Implementierung von Compliance-

systemen, durch den Ausschluss fehlbarer Mitarbeiter oder durch die Beseitigung krimi-

nogener Bereiche mittels Umstrukturierung geschehen.222 

5. Verteidigung gegenüber der Gegenposition 

a. (Keine) Mitbestrafung von Unschuldigen 

Fortwährend wurde und wird das Gerechtigkeitsargument angeführt, dass mit der forma-

len Sanktionierung von Unternehmen auch oder sogar ausschließlich die am Unterneh-

men beteiligten Personen bzw. die Mitarbeiter des Unternehmens bestraft werden.223 Mit-

telbar trifft die Verbandsgeldbuße auch die Mitarbeiter und Anteilseigner des Verbands. 

Wenn das Unternehmen bestraft wird, sind sie es, die das Leid anstelle des Unternehmens 

 
218 Vgl. Hoven, in: Schuld, S. 329 ff. und unten, Erstes Kapitel, C, I, 2, S. 56 ff. 
219 Hörnle, a.a.O., S. 23.  
220 Mittelsdorf, Unternehmensstrafrecht im Kontext, S. 16. 
221 Kindler, Das Unternehmen als haftender Täter, S. 289; Hirsch, Die Frage nach der Straffähigkeit von 

Personenverbänden, S. 17; Dannecker, GA 2001, 101 (114); Ehrhardt, Unternehmensdelinquenz und Un-

ternehmensstrafe, S. 104; Bertossa, Unternehmensstrafrecht – Strafprozess und Sanktionen, S. 63 ff.; Volk, 

JZ 1993, 429 (434); Trüg, wistra 2010, 240 (246). 
222 Wohlers hält die präventive Wirkung von monetären Sanktionen grundsätzlich für fraglich, dies gilt 

jedoch nicht, sobald ihnen existenzvernichtende Wirkung zukommt, Wohlers, in: Unternehmensstrafrecht, 

S. 231 (244). 
223 Engisch, in: Verhandlungen des 40. Deutschen Juristentages, E1 (E15); Hartung, in: Verhandlungen des 

 40. Deutschen Juristentages, E43 (E44); Schmitt, S.130 ff. 
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ertragen müssen.224 Es lässt sich zwar nicht abstreiten, dass Sanktionen, z.B. bei Aktien-

gesellschaften zu sinkenden Aktienwerten führen oder – allgemein bei jeder Unterneh-

mensform – als Folge von Urteilen Stellenstreichungen oder ähnlich negative Auswir-

kungen für das Personal zu befürchten sind. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass diese 

nicht direkt bestraft werden, sondern sie höchstens von den Auswirkungen der Strafe „be-

troffen“ sind.225 In einer vergleichbaren Situation befinden sich Familienangehörige, 

wenn es um die Bestrafung ihrer Verwandten im Individualstrafrecht geht. Auch dort sind 

„Mitglieder“ (der Familie) von der Bestrafung anderer „betroffen“.226 Bestrafung wirkt 

sich, mit unterschiedlicher Intensität und Richtung, fast immer auch auf andere Personen 

aus. Folgt man dieser Argumentation, müsste das gesamte Individualstrafrecht als unge-

recht betitelt werden. Das vermag nicht zu überzeugen.  

Der Einwand der Mitbestrafung muss daher umformuliert werden, wenn er als geeignetes 

Gerechtigkeitsargument eingebracht werden soll: Erscheint es im Kontext eines Unter-

nehmensstrafrechts als gerecht, dass möglicherweise die Auswirkungen der Unterneh-

mensbestrafung dessen Mitglieder treffen?  

Bei Zugrundelegung dieser Fragestellung, muss zunächst zwischen den Anteilseignern, 

den Führungspersonen und den sonstigen Mitarbeitern differenziert werden. Eine Betrof-

fenheit der ersten Gruppe lässt sich anhand folgender Gesichtspunkte rechtfertigen: Zum 

einen aufgrund der spiegelbildlichen wirtschaftlichen Entfaltungsmacht und zum anderen 

anhand der zugrundeliegenden Verantwortungsaufteilung.  

Bezogen auf die Inhaber des Unternehmens lassen sich Sanktionen in die Kategorie 

„Nachteile bzw. Risiken“ einordnen, die in äquivalenter Weise zu tragen sind wie die 

„Vorteile und Chancen“, wie z.B. die Steigerung des Unternehmenswerts oder die Ge-

winnausschüttung.227  

Die Strafgefahr bei Unternehmen ist für deren Anteilseigner nur eine von vielen wirt-

schaftlich nachteiligen Ereignissen. Sie ist die Kehrseite der potenziellen und faktischen 

Vorteile, die das unternehmerische Handeln mit sich bringt. Nicht zu vergessen ist, dass 

das Ausmaß der zu ertragenden Folgen mit der Höhe des Gesellschaftsanteils korrespon-

diert. Je größer die finanzielle Beteiligung ist, desto mehr Mitwirkungsrechte und mehr 

Verantwortung kommt ihnen zu.228 Diese Form von materieller Betroffenheit ist zudem 

 
224 Dannecker, GA 2001, 101 (115); Hirsch, a.a.O., S. 9, 18. 
225 Weber, JZ 1953, 293 (294); Ehrhardt, a.a.O., S. 208; Hirsch, ZStW 107 (1995), 285 (297). 
226 Weber, ebd.  
227 Bertossa, Unternehmensstrafrecht – Strafprozess und Sanktionen, S. 94 ff.  
228 Hilf, VbVG, S. 20. 
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keineswegs mit der emotionalen Betroffenheit einer Person vergleichbar, die ein geliebtes 

Familienmitglied zukünftig nur noch zu den ordentlichen Besuchszeiten der Justizvoll-

zugsanstalt sehen darf.  

Betrachtet man das Unternehmen zudem als soziale Einheit, welche durch die Aneinan-

derreihung von Entscheidungen einen gefestigten Charakter – eine Unternehmenskultur 

– entwickelt, so sind die Mitglieder, insbesondere Führungspersonen und Anteilseigner, 

an der Entstehung und Aufrechterhaltung eben dieses Charakters aufgrund ihrer Befug-

nisse verantwortlich. Dass Strafsanktionen Führungspersonen und Gesellschafter treffen, 

entspricht folglich auch deren maßgeblichem Einfluss auf die Unternehmenskultur. Für 

Mitglieder gilt, dass sie durch die Wahl zuverlässiger Organe das Risiko einer Bestrafung 

minimieren können.229 

Die mittelbare Bestrafung von Mitarbeitern (unterer Hierarchien) lässt sich hingegen nur 

mangelhaft mit dieser Argumentation stützen. Mitarbeiter in unteren Hierarchien leben 

und manifestieren durch ihre Handlungen und Entscheidungen die Unternehmenskultur 

in einem weitaus geringeren Umfang. Der oder die Einzelne verfügt indes über keine oder 

zumindest nur über eingeschränkte Möglichkeiten, entgegen etablierter Verhaltensmuster 

zu agieren. Ihnen mangelt es an Einfluss, sodass von ihnen gar nicht zu erwarten ist, 

Maßnahmen zur Veränderung der Unternehmenskultur zu unternehmen. Die Mitbestra-

fung aufgrund ihrer (Mit-)Verantwortung an einer fehlgeleiteten Unternehmenskultur 

versagt an dieser Stelle. Da jedoch die materiellen Folgen einer Unternehmensstrafe zu-

nächst und am gewaltigsten die Gesellschafter und die Führungspersonen treffen, bleibt 

es bei den Mitarbeitern bei der Frage, ob tatsächlich eine spürbare Mitbetroffenheit vor-

liegt.230 

Neben den materiellen Folgen kann auch eine Betroffenheit in Hinblick auf das Unwert-

urteil des Strafausspruchs über die Unternehmenskultur vorliegen. Der Vorwurf, die 

Möglichkeit zum rechtmäßigen Andershandeln in missbilligender Weise verletzt zu ha-

ben, kann auch gegen Verbände erhoben werden.231 Wirtschaftliche Verbände können 

(und müssen) im 21. Jahrhundert ihre Ziele sozialethischen Anforderungen unterstel-

len.232 Kommen sie ihrer Verantwortung nicht nach, kann das Verhalten sozialethisch 

 
229 Hirsch, ZStW 107 (1995), 285 (297). 
230 Wohlers, in: Unternehmensstrafrecht, S. 231 (239). 
231 Vgl. zu den Schuldbegründungsmodellen unten, Erstes Kapitel, C, S. 54 ff. 
232 Dannecker, GA 2001, S. 101 (112). 
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missbilligt werden. Fraglich ist, ob diese Missbilligung auf die hinter dem Unternehmen 

stehenden Personen durchschlägt und diese selbst davon betroffen sind. 

Anders als in Fällen staatlicher Unrechtsregime wie die des Dritten Reichs oder der DDR, 

bei denen Unterstützer und Mitläufer nachträglich – freilich mitnichten ausnahmslos – 

selbstreflektierend Reue und Schuld entwickeln, fehlt es bei der Teilhabe an Wirtschafts-

unternehmen sowohl an einem auch nur im Ansatz ähnlichen Unrecht als auch an einer 

vergleichbaren ideologischen Verbundenheit. Damit sind Wertungen über die übergeord-

nete Einheit nicht geeignet, den Einzelnen in seinem sittlichen Selbstempfinden zu be-

rühren. In Ausnahmefällen mag das Unwerturteil von demjenigen Mitarbeiter stärker mit-

gefühlt werden, der sich mit dem bestraften Unternehmen identifiziert, weil er oder sie 

jenes als Lebensmittelpunkt betrachtet. Dies ändert jedoch nichts daran, dass der einzelne 

Mitarbeiter gemessen an seinem Einfluss auf das übergeordnete Unternehmenshandeln 

sich nicht persönlich verantwortlich fühlen muss, wenn das Unternehmen, bei dem er 

arbeitet, einen strafrechtlichen Tadel erfährt.  

Führungspersönlichkeiten und Verantwortliche erscheinen aufgrund Ihres Beitrags zur 

Unternehmenskultur geeigneter dafür zu sein, einen Strafausspruch mittelbar auch als ei-

nen persönlichen Tadel und Ausdruck sittlicher Unvollkommenheit entgegenzunehmen. 

Diese Betroffenheit legitimiert sich gleichwohl durch ihren Beitrag an der Unternehmen-

sattitüde.  

b. Ressourcenknappheit 

Ein praktischer Einwand gegen eine Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit 

von Unternehmen ist die erforderliche Erweiterung des Personalstamms in den Strafver-

folgungsinstitutionen. Angesichts der bereits bestehenden Personalknappheit bei der Po-

lizei und der Justiz würde die Aus- und Fortbildung von qualifiziertem Personal ein er-

hebliches praktisches Problem darstellen. Dies zeigt sich bereits jetzt an dem rudimentä-

ren Gebrauch der bereits bestehenden Sanktionierungsmöglichkeit von juristischen Per-

sonen nach § 30 OWiG.233 Dass eine entsprechend spezialisierte Schulung zur adäquaten 

Umsetzung eines Unternehmensstrafmodells aber zwingend nötig ist, zeigt eine Befra-

gung von Staatsanwälten234 zur Handhabe der Unternehmenssanktionierung nach § 30 

OWiG. 

 
233 Vgl. die oben skizzierten Anwendungsdefizite des § 30 OWiG, Erstes Kapitel, B, IV, 2, S. 41 f. 
234 Vgl. auch Kutschaty, ZRP 2013, 74 f. 
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Damit die Verfolgungspraxis nicht in einem Einstellungs- und Absprachemarathon endet, 

sondern die mit der Unternehmensbestrafung verfolgten Zwecke hinreichend erfüllt wer-

den, muss der Gesetzgeber für die notwendige Ausbildung sorgen.  

Dieses verwaltungspolitische Argument vermag nicht die oben aufgezeigten schlagkräf-

tigen Gründe zur Einführung einer Verbandsstrafe zu entkräften. Mit einem entsprechen-

den gesetzgeberischen Willen zur Verfolgung von Unternehmenskriminalität ließen sich 

jedoch die dafür erforderlichen personellen Strukturen aufbauen. Auch wenn es sich bei 

Verbandsstraftaten regelmäßig um schwer zu ermittelnde, komplexe und langfristige Ver-

fahren handeln wird, die selbstverständlich einen weitaus größeren Aufwand erfordern 

als Individualtaten, kann der Staat diese durch entsprechend hoch anfallende Strafzahlun-

gen und Einziehungswerte zumindest in Teilen kompensieren. Es darf nicht vergessen 

werden, dass das Justizwesen für den Staat (aus finanzieller Sicht) auch sonst grundsätz-

lich ein Negativgeschäft ist, sodass etwaigen Kosten- und Aufwandsargumenten wenig 

Gewicht beizumessen ist.  

c. Fehlende Schuldfähigkeit  

Dem Argument fehlender Schuldfähigkeit kommt in der Diskussion um die strafrechts-

dogmatische Zulässigkeit von Unternehmensstrafe eine hohe Bedeutung zu. Gegenüber 

einer die Schuldfähigkeit von Verbänden verneinenden Ansicht lassen sich aber zugleich 

zwei gewichtige Einwände erheben. Der erste Einwand betrifft die noch zu erörternden 

Konzeptionen, die versuchen, eine (eigene) Schuldfähigkeit von Unternehmen zu begrün-

den und zu einer Kohärenz des verschuldensabhängigen Strafrechtssystems zu gelan-

gen.235 Der zweite Einwand ist grundsätzlicher Natur: Er stellt das Fundament, auf dem 

der normative Schuldbegriff steht, in Frage.  

Allgemeine Voraussetzung für das Verständnis des normativen Schuldbegriffs muss 

zwingend die Annahme einer freien Willensbildung des Menschen sein. Ohne diese kann 

eine Person sich nicht für oder gegen das Unrecht entscheiden. Dies klammert folglich 

die grundsätzliche Frage aus, ob der Mensch überhaupt zu etwas wie einem frei gewählten 

Handeln fähig ist.236 Bisher hat die Hirnforschung offengelassen, ob der Mensch in seinen 

 
235 Vgl. dazu unten, Erstes Kapitel, C. S. 54 ff.  
236 Zum Streit Determinismus/Indeterminismus, siehe Hirsch, ZIS 2010, 62; Jäger, GA 2013, 3 (4); Frisch, 

in: FS-Kühl, S. 187 (201). 
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Entscheidungen determiniert ist, oder ob er über die Fähigkeit zu eigenverantwortlichem 

Handeln verfügt.237 Es existieren zwar unabhängig voneinander durchgeführte Experi-

mente, die beweisen sollen, dass Entscheidungen, die eine Person bewusst und frei zu 

treffen glaubt, in Wahrheit schon zuvor getroffen wurden,238 deren Ergebnisse waren je-

doch nicht unumstritten.239 Die Forschungsmethoden und Ergebnisse der deterministi-

schen Hirnforscher sind durchaus angreifbar und mit Vorsicht zu betrachten.240 Die Neu-

rowissenschaft kann jedoch weder mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Mensch in 

seinem Handeln frei ist, noch gilt das Gegenteil als bewiesen, obschon jeder das Anders-

handeln-können als eine persönliche Erfahrung teilt und das subjektive Bewusstsein die 

meisten Entscheidungen als frei empfindet.241 

Die Schuldfähigkeit ließe sich folglich als eine allein auf der Zuschreibung durch den 

Gesetzgeber beruhende Fähigkeit verstehen. Dieser bestimmt a priori, wem die Fähigkeit 

zur Schuldfähigkeit zukommt und bei wem dies ausnahmsweise, aufgrund persönlicher 

oder situativer Umstände, nicht der Fall sein soll. Ein Anders-handeln-können i.S.d. nor-

mativen Schuldbegriffs könnte daher aus einem kritischen Verständnis von Determinis-

mus/Indeterminismus als reine Zuschreibung und somit als bloße Fiktion angesehen wer-

den.242 Die Zuschreibungstheorie vermag daher ein entscheidendes Argument bei der 

Frage über die Schuldfähigkeit von Unternehmen zu liefern: Wenn nicht gesichert fest-

stellbar ist, dass der Mensch über Willensfreiheit und Schuldfähigkeit im strafrechtlichen 

Sinne verfügt, dem Menschen diese Fähigkeiten aber zur Legitimation von Strafe zuge-

schrieben werden, dann liegt es nicht außerhalb jedweder Vorstellung, diese Zuschrei-

bung auch für Unternehmen vorzunehmen. 

Hierbei kann aber nicht unberücksichtigt bleiben, dass das indeterministische Verständnis 

die Basis unseres gesellschaftlichen und vor allem des normativen strafrechtlichen 

Schulddenkens darstellt. Bezogen auf die Anwendung dieses Schuldbegriffs auf Unter-

nehmen wird schnell deutlich, dass die Befähigung zu einem (mit dem Individualstraf-

recht kohärenten) unternehmerischen „Andershandeln-können“ Schwierigkeiten bereitet. 

 
237 Singer, Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung, S. 12, 20, 42, 58 f.; Prinz, Freiheit 

oder Wissenschaft, in: Freiheit des Entscheidens und Handelns, S. 86 (98). 
238 Singer, ebd. 
239 Vgl. Frisch, in: FS-Kühl, S. 192. 
240 Frisch, a.a.O., S. 201 ff. 
241 Tiemeyer, ZStW 105 (1993), 483. 
242 Hirsch, ZStW (106)1994, 746 (760). Nach Kohlrausch würde ein erwiesener Determinismus das „To-

desurteil“ des Strafrechts bedeuten, Kohlrausch, Sollen und Können als Grundlagen der strafrechtlichen 

Zurechnung, in FS-Güterbock, S. 10; ähnlich auch Schünemann, der das Strafrecht auf einer Lüge aufge-

baut sieht, sofern Beweise für determinierte Verhaltensweisen vorlägen, Schünemann in: FS-Lampe, S. 

537. 
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Welche Ansätze zur Konstruktion einer Unternehmensschuld bestehen, sollen im nächs-

ten Kapitel dargelegt und bewertet werden. Jene bilden die Basis für die anschließende 

modellorientierte Betrachtung strafprozessualer Fragestellungen. 

Genau hier liegt zugleich das Problem des Unternehmensstrafrechts. Befürworter zielen 

darauf ab, die sozialethische Missbilligung, die mit dem Strafurteil aus dem Individual-

strafrecht verbunden und der Gesellschaft kommuniziert wird, auch für die Unterneh-

menssanktionierung geltend zu machen. Gleichzeitig liegt aber der sozialethische Vor-

wurf in der individuellen Eigenverantwortlichkeit begründet und wird in der gesellschaft-

lichen Wahrnehmung auch so verstanden. Bei der Übertragung auf Unternehmen gibt es 

also zunächst einen nicht zu leugnenden Widerspruch zwischen der gewünschten Qualität 

der kommunizierten Sanktionierung und den zugrundeliegenden Voraussetzungen, die 

eine solche Qualität erst ermöglicht.243 Insofern nimmt die Konstruktion eines Unterneh-

mensschuldbegriffs im weiteren Verlauf eine zentrale Rolle ein, um eine befürchtete Ver-

wässerung der Sanktionsqualität von Strafe zu verhindern. 

6. Fazit: Limitierung der Untersuchung auf Verbandsstrafrecht 

Sowohl verwaltungsrechtliche Regelungen als auch eine Lösung auf dem Gebiet des 

Maßregelrechts zur Bekämpfung von Verbandskriminalität zeichnen sich durch den Ver-

zicht auf ein Schulderfordernis beim Bezugsobjekt auf. Dadurch kann zwar die Begrün-

dung einer Schuldfähigkeit mitsamt ihrer Komplexität ausgespart bleiben, aber in diesem 

vermeintlichen praxistauglichen Vorteil244 liegt zugleich auch deren Schwäche. Mit dem 

Verzicht auf etwaige dogmatisch-komplexe Lösungsansätze zur Schuld von Unterneh-

men fehlt es auf Rechtsfolgenseite gerade an einer an der Schuld orientierten persönlichen 

Tadelung des Zurechnungsobjekts.245 Genau diesem Punkt kommt aber eine entschei-

dende Bedeutung zu, wenn es um die rechtspolitische Sinnhaftigkeit einer Neuordnung 

der aktuellen Unternehmensgeldbuße geht. Wie oben erläutert, soll ein Unternehmens-

strafrecht dem Zweck dienen, das aus dem Unternehmen heraus begangene Unrecht auf-

grund seiner Qualität und Quantität auch als solches zu benennen. Nur eine kriminalstraf-

 
243 Vgl. Murmann, in: Aktuelle und grundsätzliche Fragen des Wirtschaftsstrafrechts, S. 57 (76). 
244 Stratenwerth, FS-Schmitt, S. 304. 
245 Hartung, in: Verhandlungen des 40. Deutschen Juristentages, Bd. 2 1954, E 43. 
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rechtliche Einordnung kann dieser Forderung gerecht werden. Verlässt man den straf-

rechtlichen Rahmen, so bleibt es bei einer nur sehr unbefriedigenden und – gemessen an 

den von Individualstraftätern potenziell geringeren Folgen ihrer Handlungen – inadäqua-

ten Bewertung. 

Die Vorteile einer Regelung abseits des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts könnten 

jedenfalls punktuelle Verbesserungen der kritikwürdigen Rechtslage sein, z. B. indem ein 

Verzicht auf das Opportunitätsprinzip festgelegt wird, oder wenn Regelungslücken im 

Rahmen der Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen oder im Bereich der Regres-

sivität von Sanktionen bei Vorständen und Mitarbeitern geschlossen werden. Mit derar-

tigen Maßnahmen ließen sich zwar gewichtige Defizite, die für eine Reform streiten, aus-

bessern, aber sie blieben hinter der möglichen und vorzugswürdigen strafrechtlichen Lö-

sung zurück. Demzufolge beschränkt sich die nachfolgende Analyse auf Modelle, die 

durch Begründung einer der Sanktionierung zugrundeliegenden Unternehmensschuld 

dem Strafrecht zuzuordnen sind.  

Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass nicht-strafrechtliche Sanktionierungsvorschläge aus 

dem Untersuchungsbereich ausgeklammert werden. Eine strafprozessuale Analyse be-

treffend deren Umsetzung erscheint bereits semantisch verfehlt. Somit werden im nächs-

ten Kapitel zwei Unternehmensschuldmodelle näher beschrieben, die anschließend den 

Gegenstand der strafprozessualen Untersuchung bilden werden.  

Abseits der beschriebenen nicht-strafrechtlichen Modelle einer Unternehmenssanktionie-

rung haben sich bislang zwei grundlegende Optionen einer echten Unternehmensbestra-

fung herausgebildet, die im Folgenden in ihrer dogmatischen Herleitung erläutert werden 

sollen. Zum einen könnte die strafrechtliche Verantwortung von Unternehmen mittels ei-

ner akzessorischen Zurechnung des Verhaltens einer Führungsperson begründet werden. 

Zum anderen ist an ein selbständiges Unternehmensstrafrecht zu denken, welches losge-

löst von etwaigen Einzelvergehen bestimmter (Führungs-) Personen aus dem Unterneh-

men eine Strafbarkeit vorsieht. Diese zwei sich im wesentlichen unterscheidenden Lö-

sungsoptionen von Schuldzurechnung und Konstituierung eigener Verbandsschuld bilden 

den Rahmen der nachfolgenden materiellen und strafprozessualen Analyse.
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C. Modelle strafrechtlicher Verbandsverantwortung 

I. Zurechnungsmodelle 

Zurechnungsmodelle oder auch akzessorische Haftungsmodelle sind solche, bei denen 

eine Bestrafung des Unternehmens von einer tatbestandsmäßigen, rechtswidrigen (und 

schuldhaften) Tat einer unternehmensangehörigen natürlichen Person abhängig ist.246 

Abhängigkeit bedeutet hierbei: Die Handlung und die Schuld des Individuums werden 

dem Verband unmittelbar als eigene Handlung und eigene Schuld zugerechnet. Nicht nur 

das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz aus Österreich, welches wiederum als Vorbild für 

das Fürstentum Lichtenstein herangezogen wurde,247 sondern auch die Gesetzesvor-

schläge aus Nordrhein-Westfalen, der Kölner-Entwurf sowie der Regierungsentwurf ei-

nes Verbandssanktionengesetzes begründen die Verantwortung von Unternehmen durch 

Zurechnung von Entscheidungsträgern und Mitarbeitern.248 Mit Blick auf unser Rechts-

system basiert auch der § 30 OWiG auf diesem Prinzip.249 Die Idee, § 30 OWiG als Aus-

gangsnorm eines Unternehmensstrafrechts heranzuziehen und ihn in den Modus „Straf-

recht“ umzustellen,250 überrascht insofern nicht.  

1. Identifikationstheoretischer Ansatz 

Bei identifikationstheoretischen Modellen werden alle Elemente des Verbrechensbegriffs 

an ein Individuum geknüpft, welches zum Unternehmen in einer bestimmten funktionel-

len Beziehung steht. Daher wird sowohl dessen Handlung als auch dessen Schuld dem 

Unternehmen vollständig zugerechnet. Diese strafrechtliche Identifikationstheorie, nach 

 
246 Vgl. Ehrhardt, Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, S. 22; Ambos, Wirtschaftsvölker-

recht, S. 53; Schmitt-Leonardy, in: Grundfragen eines modernen Unternehmensstrafrechts, S. 71 (75). 
247 Vgl. Hilf, ZStR 2011, 258 (262). 
248 Vgl. Wohlers, NZWiSt 2018, 412; Vogel bezeichnet dieses Modell als „Europäisches Standardmodell“, 

Vogel, StV 2012, 417 (430); ders, in: Unternehmensstrafrecht, S. 205 (210). 
249 Kindler, Das Unternehmen als haftender Täter, S. 225 m.w.N. 
250 Rogall, Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, S. 265; krit. zur Übertragung der § 30 

OWiG zugrundeliegenden Zurechnung, Alwart, ZStW 105 (1993), 752 (765 f.); ders, Zurechnen und Ver-

urteilen, S. 30.  
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der fremde Schuld zugerechnet werden kann, genießt im englischen251 und U.S.-ameri-

kanischen Rechtsraum Geltung.252 Diese hat ihre Wurzeln in der zivilrechtlichen respon-

deat superior doctrine.253 Demnach kann die corporate criminal liability des Unterneh-

mens an jedes deliktische Handeln eines ihrer Mitglieder anknüpfen, und zwar unabhän-

gig von deren Stellung im Verband.254 

Die Idee ist dem Zivilrecht nicht fremd und wird anschaulich mit dem Beispiel des Torf-

stechers von Jakobs – mit Verweis auf die Gedanken Lockes – beschrieben: „Der Torf, 

den mein Knecht gestochen, (wird) mein Eigentum. Es war meine Arbeit.“255 Die klassi-

sche auf Gierke zurückzuführende Identifikationstheorie knüpft die Zurechnung an die 

Repräsentanten des Verbands: „[…] eine Gesamtperson begeht diejenigen schuldhaften 

Handlungen und Unterlassungen, welche ein verfassungsmäßiges Organ als solches in-

nerhalb seiner Zuständigkeit begeht. Sie wird also auch hier nur durch Organe, jedoch 

durch jedes Organ voll und unmittelbar dargestellt.“256  

Gegen eine Übertragbarkeit eines umfassenden Identifikationsmodells im Sinne der cor-

porate criminal liability lässt sich mit Ehrhardt anführen, dass das deutsche (Zivil-) Recht 

(§ 31 BGB) lediglich eine Identifikation des Unternehmens mit dem Unternehmensträger 

statuiert.257 Die Rechtsordnung sieht als Zurechnungspunkt von Rechten und Pflichten 

ausschließlich die Organe und gerade nicht jedes Verbandsmitglied vor.258 Nur über die 

Organe und deren Repräsentanten kann das Unternehmen am Rechtsverkehr teilnehmen, 

und nur über diese sei deshalb eine Schuldzurechnung möglich. Ähnlich verhält es sich 

im Grunde bei der Geldbuße nach § 30 OWiG. Bei dieser war ursprünglich die Begehung 

einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit eines Repräsentanten gefordert. Inzwischen ist der 

Kreis der bußgeldauslösenden Personen neben Generalbevollmächtigten und Prokuristen 

in leitender Stellung auch auf sonstige Personen (§ 30 V OWiG) erweitert worden, die in 

leitender Stellung mit der Überwachung der Geschäftsführung oder mit der Ausübung 

von Kontrollbefugnissen betraut wurden. Insbesondere dürften zu Letzteren nunmehr 

auch die Personen zählen, die als Compliance-Beauftragte für die Verhinderung von aus 

 
251 Wells, Corporations and Criminal Responsibility, S. 93 ff.; Pieth/Ivory, in: Corporate Criminal Liability, 

1, 3 ff. 
252 Nanda, in: Corporate Criminal Liability, S. 63 (68). 
253 Vgl. Ehrhardt, Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, S. 222 m.w.N. 
254 Vgl. U.S. Supreme Court, New York Central & Hudson River Rail Road Co. v. U.S., 212 U.S. 481 

(1909). 
255 Jakobs, in: FS-Lüderssen, S. 559 (562); Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, 1989, 2. Ab-

handlung, Kp 5, § 28. 
256 Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, S. 758. 
257 Ehrhardt, a.a.O., S. 225 ff. 
258 Schmitt-Leonardy, Unternehmensstrafrecht ohne Straftäter?, S. 361. 
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dem Unternehmen heraus begangenen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten eingestellt 

wurden.259 Zudem öffnet die bußgeldbewehrte Aufsichtspflichtverletzung nach § 130  

OWiG den Raum für eine erweiterte Haftung sämtlicher Verbandsangehöriger, sofern 

deren Taten durch gehörige Aufsicht hätte verhindert werden können. Insgesamt ist daher 

bei der Sanktionierung von Unternehmen nach dem Gesetz über die Ordnungswidrigkei-

ten eine Abkehr von einer strikten Organhaftung zu verzeichnen, die jedoch nicht einer 

umfassenden Haftung im Sinne der corporate criminal liability durch Fehlverhalten un-

tergeordneter Verbandspersonen entspricht.  

2. Organisationsverschulden 

Die Legitimierung der Zurechnung einer Individualtat als Verbandstat kann nicht nur 

nach dem Prinzip der Identifikation, sondern auch nach dem Prinzip des Organisations-

mangels hergeleitet werden.260 Ausgangsgedanke ist, dass der Verband dazu in der Lage 

ist, seine für ihn handelnden Personen im Sinne eines normgemäßen Verhaltens zu be-

einflussen261 bzw. dieser eine kriminogene Wirkung auf das ausführende Individuum aus-

üben kann.262 Nach dem von Schünemann begründeten Modell des Organisationsver-

schuldens bilden eine gewisse Rechtsgutsferne, die Abhängigkeit des Einzelnen vom Ar-

beitsplatz sowie die Arbeitsteilung und Informationskanalisierung im Unternehmen die-

jenigen Faktoren, die kriminogen wirken, solange diese unter dem Einfluss einer „krimi-

nellen Verbandsattitüde“ stehen.263 Eine kriminelle Verbandsattitüde entstehe, wenn die 

Kontrollfunktion durch die Unternehmensleitung fehlerhaft oder negativ ausgeübt 

wird.264 Ein dergestalt defizitäres Organisationsmanagement zeige sich bei der Begehung 

einer Straftat durch ein Verbandsmitglied.  Diese ist in der Folge als Verbandsdelikt an-

zusehen, weil der Verband Vorsorgemaßnahmen unterlassen hat, die für einen legalen 

 
259 Vgl. Ransiek, in: Unternehmensstrafrecht, S. 286 (300). 
260 Tiedemann, NJW 1988, 1169 (1172 ff.). Vgl. zur Legitimation der Verbandshaftung bei Fehlverhalten 

von Organen und Vertretern bei § 30 OWiG, Ehrhardt, Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, 

S. 194 f.; Brender, Die Neuregelung der Verbandstäterschaft im Ordnungswidrigkeitenrecht, S. 110 ff., 120 

ff. 
261 Brender, a.a.O., S. 113. 
262 Ehrhardt, a.a.O., S. 192; Busch, Grundfragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Verbände, S. 

98 ff; Schünemann, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, S. 18 ff.; Kindler, Das Unternehmen als haf-

tender Täter, S. 96. 
263 Schünemann, a.a.O., S. 22 ff.  
264 Schünemann, a.a.O., S. 26, mit einem treffenden Praxisbeispiel, S. 28 f. 
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Geschäftsbetrieb erforderlich gewesen wären265 bzw. wenn die Mängel bei der Auswahl 

und Überwachung der Repräsentanten und der sonstigen (kriminogenen) Geschäfts- und 

Organisationspolitik für die Körperschaft vermeidbar gewesen wären.266 

Mit der Fähigkeit kriminogen auf die Unternehmensmitglieder einwirken zu können, 

kann eine damit korrespondierende gesellschaftliche Erwartungshaltung formuliert wer-

den, dass Verbände ihre Pflicht zur Gesetzestreue einhalten, indem sie notwendige und 

wirksame Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen innerhalb ihrer Organisation etablieren 

und fortwährend durchsetzen. Im Modell des Organisationsverschuldens umfasst der 

Vorwurf, der den Verband trifft, daher die nicht gesetzeskonforme Organisation, die sich 

im Fehlverhalten der Verbandsmitglieder offenbart und mit der die von der Gesellschaft 

dem Unternehmen entgegengebrachte soziale Erwartung enttäuscht wird.267 

Das Organisationsverschulden als unternehmensbezogener Legitimierungsgegenstand ist 

hierbei nicht zu verwechseln mit einer selbstständigen Unternehmensverantwortlichkeit. 

Das Unternehmen haftet nicht wegen falscher oder mangelhafter interner Organisation. 

Das Organisationsverschulden dient nur als innere Legitimation der Zurechnung einer 

Individualtat, ohne aber selbst der Ausgangspunkt einer eigenen strafrechtlichen Betrach-

tung zu sein.268 

Dass die Zurechnung hierbei nicht ausschließlich an die schädigende Einzeltat, sondern 

an eine vorgelagerte Außerachtlassung der auf die Verhinderung gerichteten Maßnahmen 

anknüpft, folgt nach Tiedemann einer bekannten Konstellation aus dem Kernstrafrecht: 

So wird beim Vollrausch nach § 323a StGB oder bei der actio libera in causa jemand 

nicht wegen der schuldhaft begangenen Einzeltat, sondern wegen eines vorwerfbaren 

Vorverschuldens bestraft.269 Ganz ähnlich verhält es sich bei dem Konzept des Organisa-

tionsverschuldens. Dies geschicht jedoch mit dem großen Unterschied, dass hier jeweils 

an zwei verschiedene Täter – Individuum und Verband – und nicht an dasselbe Bezugs-

subjekt angeknüpft wird.  

 
265 Tiedemann, NJW 1988, 1169 (1172). 
266 Nach Hirsch schließt dies im Umkehrschluss eine Exkulpation für Exzesstaten ein, Hirsch, ZStW 107 

(1995), 285 (313). Nach a.A. soll eine Exkulpationsmöglichkeit in Form des Beweises wirksamer Auf-

sichts- und Kontrollmaßnahmen bei diesem Haftungssystem ausgeschlossen sein. Gleichzeitig soll der 

Nachweis einer Kausalität von Individualtat und Organisationsdefizit für die Zurechnung nicht erforderlich 

sein, Tiedemann, a.a.O., 1169 (1173); Ehrhardt, Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, S. 195; 

Brender, Die Neuregelung der Verbandstäterschaft im Ordnungswidrigkeitenrecht, S. 114 (131). 
267 Tiedemann, a.a.O., 1169 (1172); Brender, a.a.O., S. 113.  
268 Ehrhardt, a.a.O., S. 192. 
269 Tiedemann, a.a.O., 1169 (1172 f.). 
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Gestützt wird dieser Legitimierungsansatz bereits mit der schon früher vertretenen These, 

dass von Entscheidungsträgern begangene Straftaten regelmäßig zum Wohle des Ver-

bands und nicht zur Erfüllung persönlicher Interessen durchgeführt werden.270 Die sonst 

dem deliktischen Handeln entgegenstehenden inneren Hemmungen würden verschwin-

den, sobald die Tat im Einklang mit einem übergeordneten Gemeinschaftsinteresse steht. 

Dies gelte insbesondere für ein Wirtschaftsunternehmen, zu dem dessen Angehörige ein 

ausgeprägteres und engeres Verhältnis als zum Staat haben. Vor allem Personen, die sonst 

keine Straftaten aus egoistischen Motiven heraus begehen, würden ihre persönlichen Ent-

scheidungen dem Einfluss eines Korpsgeists und dem übergeordneten Ziel des Unterneh-

menswachstums unterordnen.271 Diese sozialpsychologische These wurde durch diverse 

empirische Untersuchungen untermauert, die auf ein in der beruflichen Sozialisation er-

lerntes Verhalten,272 auf eine Gruppenbestärkung („Group Support“)273 sowie auf Neut-

ralisierungs- und Rationalisierungseffekte274 in Organisationen hinweisen. Nach Hovens 

„Modell einer Systemkriminologie“275 lässt sich der korporative Anteil an der Entstehung 

von Kriminalität im Unternehmenskontext in Abhängigkeit mehrerer Faktoren berech-

nen. Diese Faktoren sind: der Druck zur Systemkonformität, die individuelle Wider-

standskraft gegenüber dem Systemdruck, das Gewicht der Strafnorm und die individuelle 

Bereitschaft zum Normbruch.276 Die Wahrscheinlichkeiten und die Gründe für die Bege-

hung von Straftaten in einem Unternehmen hängen maßgeblich von den Ausprägungen 

der einzelnen Faktoren ab. Danach kann auch der bereits von Sutherland skizzierte ange-

passte, gut gebildete und ansonsten rechtschaffende Bürger aufgrund eines hohen Sys-

temdrucks zu deliktischen Handlungen im Verband übergehen, die seinen üblichen Wer-

tevorstellungen widersprechen. Eine Erklärung für dieses Verhalten findet sich in der Be-

deutung des Unternehmens für das Individuum. Das Unternehmen ist heute nicht nur ein 

rechtliches Konstrukt, es ist der Ort der Arbeit, an dem das Individuum viel Zeit verbringt, 

 
270 Busch, Grundfragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Verbände, S. 98 ff. 
271 Busch, a.a.O., S. 102 f.; krit. Engisch, in: Verhandlungen des 40. Deutschen Juristentages, E 33 f. 
272 Sutherland, White collar crime, S. 257 ff. 
273 Vgl. Clinard/Quinney/Wildeman, Criminal Behaviour Systems, S. 213 m.w.N. 
274 Vgl. dazu die „Technik der Neutralisierung“ von Sykes/Matza, abgedruckt in Sack/König, Kriminalso-

ziologie S. 360 ff. 
275 Hoven, in: Schuld, S. 328 (329 ff.). 
276 Die von Hoven entwickelte Formel dazu lautet: S – SW > N – NB, (S) ist der Systemdruck, (SW) die 

individuelle Widerstandskraft gegenüber dem Systemdruck, (N) ist das Gewicht der Strafnorm und (NB) 

die individuelle Bereitschaft zum Normbruch, Hoven, a.a.O., S. 328 (329 ff.). 
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es strukturiert den Alltag, es ermöglicht den persönlichen Werdegang und damit die fi-

nanzielle wie persönliche Zukunft und es ist häufig Mittelpunkt des gesellschaftlichen 

Seins. Durch die intensive Verbindung zum Unternehmen ist es in der Lage, die soziale 

und gesellschaftliche Identität des Täters und somit sein Selbstbild zu prägen.277 Verstärkt 

werden diese Effekte durch attraktive Aufstiegsaussichten einerseits und drohende Ver-

setzungen, Kündigungen oder andere interne Sanktionierungen andererseits. Die Domi-

nanz dieses Subsystems führt nun dazu, dass der Einzelne sich bei Widersprüchen zwi-

schen der gesellschaftlichen Werteordnung und der Unternehmensethik für die Konfor-

mität zum Unternehmen entscheidet, da sich dieses in seiner Lebenssituation als bedeut-

samer erweist.278 Die deliktische Entscheidung des Täters hat nach Miller somit weniger 

mit einer grundsätzlich kriminellen Einstellung oder antisozialen Persönlichkeitsstruktur 

als mit der Erfüllung subkultureller Handlungsvorgaben zu tun.279  

Am exemplarischsten zeigt sich die Niederlegung jeglicher Moral aufgrund der Zugehö-

rigkeit zu einer größeren Gruppe am historischen Beispiel der nationalsozialistischen Ge-

waltverbrechen. Auch deutsche Unternehmen (und deren Mitarbeiter), die sich willig den 

Zielen der Nationalsozialisten angepasst und zugleich, etwa durch Enteignungen oder 

Zwangsarbeit, große Gewinne erzielt haben, waren Teil des menschenverachtenden Sys-

tems. In ihm haben selbst die ganz gewöhnlichen, durchschnittlichen Mitarbeiter jegli-

ches Sittlichkeitsempfinden verworfen. Es zeigt sich, dass Sutherlands „Lernen im Ver-

band“ sogar in einem nicht wirtschafts-zentrierten Bereich bestätigt wurde, und dass, ob-

wohl auf die Neutralisierungseffekte, die im Wirtschaftsleben sonst durch die bestehende 

„ethische Farblosigkeit“ erleichtert werden, für die vielfach kaum aussprechbaren Delikte 

gegen Personen nicht zurückgegriffen werden kann.280 Gemessen an den kriminologi-

schen Untersuchungen kann ohne Zweifel davon ausgegangen werden, dass die internen 

Strukturen und Verhaltensmaximen das Potenzial haben, kriminogen auf Verbandsange-

hörige einzuwirken und dass darin ein wesentlicher Grund für die Begehung von Strafta-

ten aus überindividuellen Einheiten liegt. Relativierend muss hingegen konstatiert wer-

den, dass diese Erkenntnisse nicht den absoluten Schluss zulassen, dass Unternehmen 

 
277 Hoven, in: Schuld, S. 328 (339). 
278 Hoven, a.a.O., S. 338.  
279 Miller, Journal of Social Issues 14 (1958), 5 (15). 
280 Schünemann, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, S. 21.  
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stets einen kriminogenen Einfluss auf das Individuum ausüben.281 In der Folge ist einer 

exkulpationslosen Zurechnung von Fehlverhalten eines Verbandsangehörigen zum Ver-

band, die auf der Legitimation eines abstrakt-generellen Organisationsmangels beruht, 

äußerst kritisch zu begegnen.282 

3. Verfassungsrechtliche Rechtsprechung  

a. Die „Bertelsmann-Lesering“-Entscheidung  

Vermeintliche Schützenhilfe für die verfassungsrechtliche Zulässigkeit eines Zurech-

nungsmodells lieferte das Bundesverfassungsgericht in der Bertelsmann-Lesering-Ent-

scheidung.283 In einem obiter dictum ließ es verlauten: „Die juristische Person ist als 

solche nicht handlungsfähig. Wird sie für schuldhaftes Handeln im strafrechtlichen Sinne 

in Anspruch genommen, so kann nur die Schuld der für sie verantwortlich handelnden 

Person maßgeblich sein“.284 Diese personenakzessorische strafrechtliche Verantwort-

lichkeit von juristischen Personen entspricht im Grunde der Konzeption zurechnungsori-

entierter Haftungsmodelle. Implizit könnte daher aus dem Beschluss eine verfassungs-

rechtliche Stellungnahme zur Zulässigkeit eines Zurechnungsmodells herausgelesen wer-

den.285 

In der Sache ging es um die Anordnung einer Ordnungshaft nach § 890 Abs. 1 ZPO und 

die Frage, ob es sich dabei um eine Strafe handelt, die Schuld voraussetzt. Das Gericht 

entschied, dass im Einzelfall auch bei anderen Sanktionen, sofern diese wesentliche Ele-

mente einer Kriminalstrafe aufweisen, stets eine schuldhafte Begehung vorliegen muss. 

Dieses ergebe sich aus dem Rechtsstaatsprinzip, sodass diesem Schulderfordernis Ver-

fassungsrang zukomme.286 Für § 890 Abs. 1 ZPO wird sodann eine Schuld des Betroffe-

nen als Voraussetzung der Maßnahme verlangt.  

 
281 Nach Hoven geht auch das Modell einer Systemkriminologie davon aus, dass Straftaten im System nicht 

zwingend die Folge einer devianten Kultur sein müssen. So üben die unternehmensbezogenen Faktoren bei 

einem generell tatgeneigten Täter weniger Einfluss aus. Andererseits kann eine stärkere Kontrolle des Ein-

zelnen durch das Unternehmen der Straftatvermeidung dienlich sein, Hoven, in: Schuld, S. 328 (346). 
282 So aber Tiedemann, NJW 1988, 1169 (1173). 
283 BVerfGE 20, 323 = NJW 1967, 195. 
284 BVerfGE 20, 323 (336) = NJW 1967, 195 (197). 
285 In der Entwurfsbegründung des Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von 

Unternehmen und sonstigen Verbänden (NRW-Entwurf) findet sich der Verweis auf den Beschluss im 

Rahmen der Begründung, S. 31 f. 
286 BVerfGE 20, 323, 330 = NJW 1967, 195 (196). 
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Für eine verfassungsrechtliche Bewertung des (allgemeinen) Zurechnungsmodells ist die 

Aussagekraft des Beschlusses und der oben erwähnten Passage dennoch nicht heranzu-

ziehen287, insbesondere daher nicht, weil erst nach der Entscheidung das Sanktionssystem 

gegenüber juristischen Personen nach dem OWiG entstanden ist. Bei diesem wird nun-

mehr eindeutig zwischen Kriminalstrafen und sozialethisch neutralen Ordnungswidrig-

keiten unterschieden, sodass bereits die von dem BVerfG aufgeworfene Einzelfallbewer-

tung bezüglich der Strafqualität in Frage gestellt ist. Gemessen an der gesetzgeberischen 

Entscheidung, die Erfüllung der Tatbestände des Ordnungswidrigkeitenrechts von dem 

Erfordernis der Verantwortlichkeit (§ 12 OWiG) abhängig zu machen, ist es für die Ka-

tegorisierung einer Sanktionsnorm grundsätzlich unbeachtlich, ob die tatsächliche Sank-

tion für den Einzelnen ein (erhebliches) Übel darstellt, welches subjektiv einer Bestrafung 

gleichkommt.  

Das BVerfG hat nach Entstehung des Gesetzes über die Ordnungswidrigkeiten selbst be-

kräftigt, dass die Geldbuße, die gegen eine juristische Person verhängt wird, ohne Schuld-

vorwurf erfolgt. Nur der Organwalter, der eine Straftat unter Verletzung der Pflichten der 

juristischen Person begeht, ist Täter.288 Dem obiter dictum ist unter Berücksichtigung der 

neuen Rechtslage daher keine Aussagekraft hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Zu-

lässigkeit verschiedener Modelle zur Unternehmensschuld beizumessen.289   

b. Blick ins Ausland: Das Unternehmensstrafrecht in Österreich  

(1) Das Zurechnungsmodell in Österreich 

Das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG), welches die Sanktionierung von Ver-

bänden regelt und – entgegen seiner Terminologie – als echtes Strafrecht einzuordnen 

ist,290 folgt einem geteilten Zurechnungsmodell. Die Kernvorschrift des Gesetzes bildet  

§ 3 VbVG, welcher zwei Modelle der Verantwortlichkeit von Verbänden vorsieht, die 

 
287 Vgl. Schünemann, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, S. 234 f.; Kirch-Heim, Sanktionen gegen 

Unternehmen, S. 158. 
288 BVerfGE 95, 220 (242) = NJW 1997, 1841 (1844). 
289 Vgl. auch Schünemann, der den Beschluss als Resultat einer verfehlten Strafrechtsauffassung kritisiert, 

Schünemann, a.a.O., S. 234 f. 
290 Schon die Erläuterungen sprechen davon, dass der vorzusehenden Sanktion sowohl general- als auch 

spezialpräventive Wirkung zukommt und durch sie ein sozialethischer Tadel zum Ausdruck gebracht wird, 

ErlRV 994 XXII, S. 24; siehe auch Herbst/Wess, ZWF 2015, 118 (119). Vgl. zur personenorientierten 

expressiven Straftheorie, die den (objektivierenden) Tadel als angemessene Reaktion auf das Fehlverhalten 

anderer erblickt, Hörnle, Straftheorien, S. 36. 
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jeweils an der Tat einer natürlichen Person anknüpfen (Anlasstat) und die sich darin un-

terscheiden, ob es sich bei der natürlichen Person um einen Entscheidungsträger oder um 

einen Mitarbeiter des Verbands handelt. Für Straftaten von Entscheidungsträgern ist der 

Verband verantwortlich, wenn der Entscheidungsträger die Tat rechtswidrig und schuld-

haft begangen hat (§ 3 Abs. 2 VbVG) und die Tat zugunsten des Verbands begangen 

wurde (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 VbVG) oder wenn durch die Tat Pflichten des Verbands verletzt 

worden sind (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 VbVB). Der Verband ist hiernach für rechtswidrige (nicht 

schuldhafte) Taten von Mitarbeitern verantwortlich, wenn sie zu seinen Gunsten oder un-

ter Verletzung von Verbandspflichten getätigt wurden und die Taten dadurch ermöglicht 

oder erleichtert wurden, dass Entscheidungsträger die gebotene und zumutbare Sorgfalt 

außer Acht gelassen haben, insbesondere indem sie wesentliche technische, organisatori-

sche oder personelle Maßnahmen zur Verhinderung solcher Taten unterlassen haben (§ 3 

Abs. 3 Nr. 2 VbVG). Da es bei der Verantwortlichkeit aufgrund von Anlasstaten durch 

Entscheidungsträger keiner weiteren Voraussetzung bedarf, entspricht das Gesetz in die-

sem Teil einem strengen Zurechnungsmodell. 

(2) Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des VbVG 

Ob bei der Sanktionierung eines Verbands nach dem VbVG die verfassungsrechtlichen 

Vorgaben zur Individualschuld gelten, durfte der österreichische Verfassungsgerichtshof 

im Jahr 2016 entscheiden.291  

Der Antragsteller machte geltend, dass ein tatbestandliches, rechtswidriges und schuld-

haftes Verhalten eines Entscheidungsträgers die strafrechtliche Verantwortung des Ver-

bands auslöse und dieses im Widerspruch zum allgemeinen Sachlichkeitsgebot des im 

Verfassungsrang stehenden Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 7 B-VG, Art. 2 StGG, Art. 

20 GRCh stünde. Nach der Regelungstechnik des § 3 VbVG werde eine unwiderlegbare 

Schuldvermutung des Verbands schon beim fahrlässigen Nichtverhindern von Straftaten 

seitens eines Entscheidungsträgers begründet, ohne dass der Verband seinen Schuldvor-

wurf entkräften könne. Darin liege ein Verstoß gegen das Recht auf ein faires Verfahren 

 
291 Das Gericht erachtete dabei nur die Überprüfung des § 3 VbVG als justiziabel. Der Antrag auf Überprü-

fung des gesamten VbVG wurde als unzulässig verworfen, VfGH, Urteil vom 2. Dezember 2016, G  

497/2017, G 679/2015 Rn. 37. 
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nach Art. 6 EMRK. Insbesondere läge hierin ein Verstoß gegen das Prinzip der Un-

schuldsvermutung aus Art. 6 Abs. 2 EMRK, Art. 48 Abs. 1 GRCh.    

Der Gerichtshof wies den Antrag als unbegründet ab. In seiner Begründung gab er an, 

dass das Schuldprinzip im Zusammenhang mit juristischen Personen nicht die Geltung 

erlangt, die es beim Individualstrafrecht erfährt. Es gebe demnach kein verfassungsrecht-

liches Gebot – weder aus den Strafrechtsgarantien noch aus dem Verfassungsrecht –, das 

den Gesetzgeber im Zusammenhang mit der Sanktionierung von Verbänden an das 

Schuldprinzip binde.292 Dennoch müssen die allgemeinen Kriterien, die eine Haftung 

Dritter für Umstände begründen, die außerhalb ihrer Einflusssphäre liegen, für die straf-

rechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden beachtet werden. Jene Kriterien sind erfüllt, 

sofern ein hinreichender Konnex zwischen der juristischen Person und jener natürlichen 

Person besteht, deren Verhalten ihr zugerechnet wird. Nach Ansicht des Gerichts konkre-

tisiert § 3 VbVG in verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise sowohl den sach-

lichen Zusammenhang zwischen der Anlasstat und der Sphäre des Verbands als auch die 

sachlichen Zurechnungsmerkmale zwischen der Anlasstat und den Verbandsorganen.293 

In der Straftat des Entscheidungsträgers kommt ohne Weiteres die Verbandsverantwort-

lichkeit zum Ausdruck. Beim Fehlverhalten eines Mitarbeiters zeige diese sich im Sorg-

faltsverstoß des Entscheidungsträgers, durch welchen die Tat wesentlich erleichtert 

wurde.294 Insgesamt läge weder eine Zurechnung „fremder“ Schuld noch eine Erfolgs-

haftung oder Schuldvermutung zulasten des Verbands vor. Die Verbandsverantwortlich-

keit ergebe sich aus dem Zusammenhang von Verband und Führungsebene und aus der 

Tatsache, dass der Verband stets nur durch Zurechnung von Handlungen seiner Entschei-

dungsträger und Mitglieder selbst handeln kann.295 Auf den Einwand des Verstoßes gegen 

das faire Verfahren aus Art. 6 EMRK verweist das Gericht auf die Einbeziehung der Ge-

währleistungen mit dem Verweis auf §§ 14 Abs. 1 VbVG, sowie die §§ 13, 22 ff. VbVG. 

Dort werden die Äußerungs- und Verteidigungsrechte der Entscheidungsträger und Mit-

arbeiter gesetzlich normiert. Sie entsprechen den üblichen Rechten des Beschuldigten im 

Strafverfahren. Schließlich sei das VbVG auch verhältnismäßig, da es Maßnahmen wie 

das Absehen von Verfolgung in § 18 VbVG, den Rücktritt von der Verfolgung § 19 

VbVG und spezifische Milderungsgründe in § 5 Abs. 3 VbVG vorsehe.  

 
292 VfGH, Urteil vom 2. Dezember 2016, G 497/2017, G 679/2015, Rn. 50. 
293 VfGH, a.a.O., Rn. 54. 
294 VfGH, a.a.O., Rn. 55. 
295 VfGH, a.a.O., 56. 
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4. Kritik gegenüber einer akzessorischen Schuldzurechnung 

Gegenüber einer aufgrund von Zurechnung konstituierenden Verbandsschuld ergeben 

sich erhebliche dogmatische und kriminalpolitische Bedenken. 

Zunächst sind gegenüber den zivilrechtlichen identifikationsrechtlichen Legitimierungs-

versuchen die fehlende Kongruenz zwischen dem strafrechtlichen Schuldbegriff und dem 

zivilrechtlichen Verschulden anzuführen. Diese beiden Begriffe stimmen semantisch 

nicht überein und erfüllen unterschiedliche Funktionen, sodass eine Heranziehung zivil-

rechtlicher Vertretungs- und Zuständigkeitsregeln grundsätzlich systemfremd ist.   

Der strafrechtliche Schuldbegriff fungiert als Anknüpfungspunkt für das sozialethische 

Unwerturteil der Strafe wegen einer vorwerfbaren Handlung. Dieses Urteil richtet sich 

stets an denjenigen, der gehandelt hat. Schuld im strafrechtlichen Sinne setzt die Mög-

lichkeit voraus, sich bewusst für oder gegen das Recht entscheiden zu können, sodass aus 

der Verletzung von Strafnormen ein gerechtfertigter Tadel in Form eines Strafurteils er-

wachsen kann. Demgegenüber ist das für die Übernahmepflicht fremder Schäden konsti-

tutive Verschulden im Zivilrecht wertneutral. Mit ihm wird keine (Be-)Wertung der han-

delnden bzw. der haftenden (juristischen) Person zum Ausdruck gebracht. 

Daher kann ggf. jemand entschuldigt i.S.d. Strafrechts handeln, aber zivilrechtlich in An-

spruch genommen werden. Es ist daher nicht überzeugend, von einer zivilrechtlichen (auf 

dem Gedanken der Identifikation basierenden) Verschuldensfähigkeit auf eine strafrecht-

liche Schuldfähigkeit von Unternehmen zu schließen. 

Nicht nur der identifikationstheoretische Ansatz im Speziellen, sondern auch das Zurech-

nungsmodell im Allgemeinen ist im Weiteren nicht mit dem traditionellen Schuldprinzip 

in Einklang zu bringen. § 29 StGB normiert, dass jeder Beteiligte, ohne Rücksicht auf die 

Schuld des anderen, nach seiner Schuld bestraft wird. Strafrechtliche Verantwortung ist, 

anders als im Zivilrecht, immer mit persönlicher (und nicht mit einer übertragenen) Ver-

antwortung verbunden.296 Die Zurechnung und die darauf basierende Verurteilung im 

Strafrecht ist notwendigerweise an dieselbe Person geknüpft.297  

Betrachtet man das Verhältnis zwischen Zurechnungs- und Haftungsobjekt im Zivilrecht 

nach § 31 BGB mit dem der strafrechtlichen Zurechnung nach § 14 StGB, ist Alwart 

uneingeschränkt zuzustimmen, wenn er eine auf dem Gedanken des § 31 BGB beruhende 

 
296 Mittelsdorf, Unternehmensstrafrecht im Kontext, S. 98; Wohlers, NZWiSt, 2018, 412 (415). 
297 Alwart, Zurechnen und Verurteilen, S. 26. 
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strafrechtliche Zurechnung als „ausgesprochenen Fremdkörper“298 bezeichnet. Bei  

§ 14 StGB rückt der Handelnde in den Fokus, wenn strafbegründende persönliche Merk-

male nicht bei ihm, sondern beim Vertretenen vorliegen. Demgegenüber geht es bei der 

zivilrechtlichen Zurechnung nach § 31 BGB darum, das Fehlverhalten eines Vertreters 

der überindividuellen Person zuzurechnen, sodass diese in Haftung genommen werden 

kann.299 

In eine ähnliche Richtung geht die Argumentation von Jakobs. Er stellt fest, dass unsere 

Rechtsordnung es ermöglicht, dass Handlungen einer Person zu Rechtsfolgen führen, die 

eine andere als die handelnde Person treffen.300 Die Leistung der ersten Person kann folg-

lich als Organisationsmittel der Letzteren verstanden werden.301 Immer dann, wenn eine 

Person im Organisationskreis eines anderen tätig wird, also immer dann, wenn es sich 

nicht um eine eigene Organisation handelt, „leiht“ diese Person ihre Fähigkeiten und ihre 

Verantwortungsfähigkeit der anderen Person und führt ein fremdes Geschäft aus.302 In 

diesem Sinne erledigt ein Organ die Aufgaben der juristischen Person. Bezogen auf straf-

rechtliche Verhaltensweisen soll eine Zurechnung zur juristischen Person aber nicht mög-

lich sein, da ein deliktisches Handeln einer natürlichen Person (in der Stellung eines Or-

gans der juristischen Person) stets eigene Pflichten verletze und dadurch auch nur eine 

eigene Schuld der Person darstellt.303 Ein strafrechtliches Delinquieren könne nicht 

gleichzeitig eine Fremdgeschäftsführung sein.304 Juristische Personen seien im Ergebnis 

zwar (konstruierte) Personen, die aber, verglichen mit Kindern oder schuldunfähigen Per-

sonen, keine aktiven Strafrechtspersonen seien.305 Das Strafrecht kennt zwar die Verur-

teilung von Teilnehmern einer schuldlosen Tat, aber für die Bestrafung von Teilnehmern 

 
298 Alwart, ZStW 105 (1993), 752 (763).  
299 Dazu ausführlich, Alwart, a.a.O., 752 (761 ff). 
300 Jakobs, in: FS-Lüderssen, S. 559 (562). 
301 Zu denken ist an die Verarbeitung einer Sache durch den Lohnarbeiter, § 950 Abs. 1 S. 1 BGB, an die 

Stellvertretung § 164 BGB und deren Rechtsfolgen. 
302 Jakobs, a.aO., S. 559 (564 f.). 
303 Schmitt-Leonardy, in: Schuld, S. 313 (315). 
304 Jakobs erwidert auf das Beispiel von Liszt, dass juristische Personen Verträge und demnach auch betrü-

gerische Verträge schließen können, dass ein betrügerischer Vertrag, den ein Organ schließt, die juristische 

Person bindet und zu einem vertraglichen Schadensersatzanspruch verpflichtet. Den zugleich erfüllten Be-

trug hätte das Organ als persönliche Aufgabe vermeiden müssen, sodass der strafrechtliche Teil dieses Ge-

schehens beim Organ und nicht bei der juristischen Person verbleibt, Jakobs, a.a.O., S.  599 (566). 
305 Jakobs in: FS-Lüderssen, S.  599 (566). 
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ist deren eigene Schuld weiterhin obligatorisch.306 Gemessen daran kann einer Zurech-

nung qua Zuständigkeit für den Verband nicht gefolgt werden.  

Weiterhin vermag es nicht zu überzeugen, die Zurechnung aufgrund eines Organisations-

verschuldens zu legitimieren. Wenn nun, wie es beispielsweise der Entwurf aus Nord-

rhein-Westfalen in § 2 Abs. 1 VerbStrG-E vorsieht, eine Verfehlung einer Leitungsperson 

zwingend auf ein Organisationsverschulden des Verbands schließen lässt, stellt dieses 

Vorgehen einen unzulässigen Mechanismus dar.307 Einem (unternehmensbezogenen) 

strafbaren Verhalten einer Einzelperson mag zwar Indizwirkung für eine mangelhafte Or-

ganisation des Verbands zukommen, es ist aber verfehlt, sie zur hinreichenden Voraus-

setzung einer Verbandssanktionierung zu erklären.308 Es sind etliche Fälle denkbar, in 

denen eine Führungskraft unternehmensbezogene Straftatbestände erfüllt, dieses Verhal-

ten aber nicht auf einer mangelnden Organisation oder kriminogener Unternehmenskultur 

beruht und es auch bei entsprechenden Compliance-Maßnahmen nicht hätte verhindert 

werden können. Vielmehr sind diese Handlungen als Exzesstaten des Einzelnen zu cha-

rakterisieren.309  

Diese dogmatische Beanstandung ließe sich teilweise durch die von Hirsch entwickelte 

Konzeption des Erfordernisses der potenziellen Vermeidbarkeit der Individualtat aus 

Sicht des Verbands überwinden.310 Dementsprechend sieht z.B. der Kölner-Entwurf in § 

3 eine Exkulpation des Verbands vor, soweit die Leitungsperson sich durch die Begehung 

der Zuwiderhandlung über eine ausdrückliche und konkrete Anweisung der Verbandslei-

tung hinwegsetzt und Sicherheitsvorkehrungen umgeht, die geeignet sind, derartige Zu-

widerhandlungen zu verhindern. Mit dieser Regelung ist zumindest gewährleistet, dass 

bei vorhandenen Compliance-Maßnahmen eine Sanktion des Verbands ausbleibt. Zudem 

ermöglicht diese Reglung, dass der Verband selbst bestimmen kann, wie hoch sein eige-

nes Sanktionsrisiko ausfällt, indem er dem Leitungspersonal weitreichende oder enge 

 
306 Um einer juristischen Person Schuld zuschreiben zu können, müsse diese zunächst beim Organ abge-

schrieben werden, Jakobs a.a.O., S. 559 (565); Vogel argumentiert hingegen, dass auch bei Teilnahmekons-

tellationen das von der Haupttat verwirklichte Unrecht auf den Teilnehmer abgeleitet und somit zugeschrie-

ben werden kann, Vogel, in: Unternehmensstrafrecht, S. 173 (175); ders. StV 2012, 427 (428). 
307 Hoven, ZIS 2014, 19 (21); Kubiciel, ZRP 2014, 133 (137); Hoven/Kubiciel, in: Unternehmensstrafrecht 

und seine Alternativen, S. 160 (170); Böse, ZStW 126 (2014), 132 (147). Gleiches gilt auch für die Rege-

lung des § 3 Abs. 1 Nr. 2 VerSanG-E, vgl. Rostalski, NJW 2020, 2087 (2089) sowie unten, Erstes Kapitel, 

C, III, S. 82 f. 
308 Schmitt-Leonardy, ZIS 2015, 11 (14).  
309 Kubiciel/Hoven, in: Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, S. 160 (171). 
310 Hirsch, ZStW 1995, 285 (313). 
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Verhaltensoptionen einräumt. Dem Einwand der Unzulässigkeit aufgrund fehlender Ent-

schuldigungsmöglichkeit des Verbands wird jedenfalls bei der Inklusion eines Vermeid-

barkeitspassus der Wind aus den Segeln genommen.  

Dennoch vermag diese partielle Lösung nicht vollends die Bedenken hinsichtlich einer 

doppelten Verwertung der Schuld des Individualtäters auszuräumen. Wenn dem Verband 

die Schuld eines Individuums als eigene Schuld zugerechnet wird, ist die Frage eröffnet, 

ob eine doppelte Verwertung einer Schuld überhaupt möglich ist.311   

Nicht nur bezüglich der strafbegründenden Funktion des Schuldprinzips, sondern auch 

hinsichtlich der Funktion als Strafzumessungsfaktor offenbart sich eine systemfremde 

Diskrepanz zwischen Individualschuld und zugerechneter Unternehmensschuld. Wie soll 

im Rahmen der Ermittlung der Kollektivstrafe eine inexistente bzw. übertragene Indivi-

dualschuld als Maßstab für eine sachgerechte Strafmaßbegründung herangezogen wer-

den? Bei der Bemessung des Strafmaßes müssen stets die persönlichen Umstände des 

Täters berücksichtigt werden. Es ist mehr als fragwürdig, wonach sich das Strafmaß einer 

Verbandsstrafe bemessen soll, wenn die für die Tat bedeutsamen Faktoren nicht oder nur 

in geringem Umfang von unternehmensbezogenen Implikationen beeinflusst worden 

sind. Hat der Täter ein Delikt ausschließlich aus persönlichen Motiven begangen oder 

existieren im Verband keine Verhaltensprämissen, die kriminogen auf das Individuum 

wirken, bleibt die Frage offen, wonach sich das Strafmaß des Unternehmens bemessen 

soll. Die Heranziehung der Individualschuld für die Bemessung der Verbandsschuld of-

fenbart an dieser Stelle die Absurdität einer strafrechtlichen Schuldzurechnung. 

Diese Verwässerung des Schuldprinzips kann nur dadurch noch vergrößert werden, dass 

auf die Feststellung einer rechtswidrigen und schuldhaften Anknüpfungstat im Sinne ei-

ner anonymen Anknüpfungstat verzichtet wird (z.B. die Umstellung des selbständigen 

OWiG-Verfahrens nach § 30 Abs. 4 OWiG in den Strafrechtsmodus). Wenn schon jeder 

Täter gemäß § 29 StGB nach seinem Schuldbeitrag bestraft werden soll, ist es evident 

systemwidrig, jemanden aufgrund einer inexistenten Schuld zu bestrafen. 

 
311 Jakobs denkt hierbei an eine „Abschreibung“ der Schuld auf Seiten des Individuums, Jakobs, in: FS-

Lüderssen, S. 559 (569). Ähnlich auch Vogel, der von einer möglichen Zuschreibung ausgeht und auf die 

allgemeinen Teilnahmeregeln verweist, bei denen das Teilnahmeunrecht von der Haupttat auf die Teilneh-

mer zugeschrieben wird, Vogel, in: Unternehmensstrafrecht, S. 173 (175). Schmitt-Leonardy verweist auf 

die Fixierung eines Zuständigen für Pflichtverstöße. Für die Unterscheidung zwischen pflichtwidriger Or-

ganisation des Individuums und der vorwerfbaren pflichtwidrigen Organisation der juristischen Person 

müsse ein taugliches Kriterium benannt werden, Schmitt-Leonardy, in: Grundfragen eines modernen Un-

ternehmensstrafrechts, S. 71 (78). 
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Weiterhin lassen sich Bedenken hinsichtlich des Doppelbestrafungsverbots bei akzesso-

rischen Haftungsmodellen geltend machen.312 Bei dem Doppelbestrafungsverbot – ne bis 

in idem – handelt es sich um das Verbot, denselben Adressaten mehr als einmal für die 

gleiche Tat zu bestrafen. Eine Doppelbestrafung erscheint zunächst unproblematisch in 

den Fällen nicht vorzuliegen, in denen es an der erforderlichen Identität zwischen Indivi-

duum und Unternehmen mangelt.313 Der Einwand der Doppelbestrafung muss mindestens 

dann ernstgenommen werden, wenn der Gesetzgeber das Einzelunternehmen zum taugli-

chen Adressaten einer Verbandsstrafe erklärt. Eine Verletzung von ne bis in idem könnte 

dann bei gleichzeitiger Bestrafung von Einzelunternehmer und Einzelunternehmen vor-

liegen.314 Eine entsprechende Ausnahmeregel bzw. Berücksichtigung im Rahmen der 

Strafzumessung wäre dann mindestens erforderlich. In allen anderen Fällen dürfte der 

Einwand des Doppelbestrafungsverbots nicht fruchten.  

Die Schwäche jener akzessorischen Ausgestaltungen zeigt sich überdies in prozessualer 

Hinsicht. Ein Zurechnungsmodell bietet keine Handhabe hinsichtlich der erhöhten Be-

weiskomplexität in Verfahren gegen Kollektive.315  

Sobald als Strafbarkeitsvoraussetzung eine feststellbare Individualtat vonnöten ist, und 

eine solche im konkreten Verfahren nicht festgestellt werden kann, gelingt es einem sol-

chen Modell nicht, das im Verband bestehende Unrecht ans Licht zu bringen.316  Infolge-

dessen bliebe es dann bei dem zu bemängelnden Strafvakuum und fehlender Zurechnung 

von Unrecht zu einem (Unternehmens-) Täter.  

Ein weiteres Problemfeld stellt die Rechtfertigung eines Regressausschlusses für Straf-

zahlungen dar. In der Regel dürfte das Unternehmen ein großes Interesse haben, die Pro-

zesskosten, Strafzahlungen und alle weiteren mit der Zuwiderhandlung verbundenen mo-

netären Nachteile vom Anlasstäter zurückzuerhalten.  

Gegenüber dem Modell eigener Unternehmensschuld kann an dieser Stelle ohne Weiteres 

ein Regressanspruch ausgeschlossen werden, da die Strafe und alle daran anknüpfenden 

Kosten aufgrund der eigenen Unternehmensschuld ergehen. Sobald diese aber nur zuge-

rechnet wird, erschließt sich nicht, weshalb der Verband keinen Anspruch auf Regress 

 
312 Wohlers, in: Unternehmensstrafrecht, S. 231 (236). 
313 Wohlers ebd. 
314 Soweit ging der schweizerische Gesetzgeber in Art. 102 Abs. 4 lit. d schwStGB.  
315 Alwart, ZStW 105 (1993), 752 (766 f.). 
316 Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, S. 244; Kindler, Das Unternehmen als 

haftender Täter, S. 234; Schmitt-Leonardy, in: Grundfragen eines modernen Unternehmensstrafrechts, S. 

71 (79). 
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beim Anknüpfungstäter haben sollte. Allein mit dem zutreffenden Argument, dass die 

Strafe den Verband treffen soll, ist noch kein hinreichender rechtlich-systematischer 

Grund benannt, der einen Rückgriff als unzulässig erscheinen lässt.  

Schlüssiger erscheint es, ein Regressverbot auf die innere Legitimierung der Schuldzu-

rechnung fußen zu lassen. Dies ergibt zumindest beim Modell des Organisationsverschul-

dens317 Sinn: Dort wird die Zurechnung aufgrund der kriminogenen Wirkungen innerhalb 

von Verbänden legitimiert. Bei einer Verbandsverurteilung schwingen diese negativen 

Effekte unterbewusst mit. Es bleibt zwar bei einer Zurechnung fremder Schuld, jedoch 

stehen Individualtat und Verbandsschuld in einem Gegenseitigkeitsverhältnis. Dieses 

vermag einen grundsätzlichen Regressausschluss zu rechtfertigen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Unternehmensstrafrecht einen ausreichend 

hohen Grad an Kohärenz mit dem Individualstrafrecht aufweisen muss. In den wesentli-

chen Punkten – vor allem in der Kategorie Schuld – sollte es an vergleichbare Strafbe-

gründungs- und Strafzumessungsvoraussetzungen gebunden sein, damit es zu keiner we-

sentlichen Bedeutungsdifferenzierung des Schuldbegriffs kommt. Akzessorische Mo-

delle vermögen keinen Gleichklang in diesem Bereich zu gewährleisten. Sie sind darüber 

hinaus nicht in der Lage, die oben erläuterten Zurechnungslücken im Bereich der organi-

sierten Unverantwortlichkeit zu schließen, die einen maßgeblichen Grund für die Einfüh-

rung einer Unternehmensstrafbarkeit darstellen. Aus diesen Erwägungen heraus sind jene 

Konzepte aus dogmatischen Gesichtspunkten abzulehnen.  

Der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung ist nicht zu entnehmen, ob ein Zurechnungs-

modell ein mögliches bzw. das einzig mögliche Modell zur Bestrafung von Verbänden 

darstellt. Bei der herangezogenen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf 

nicht übersehen werden, dass die dort postulierte Zulässigkeit einer Schuldzurechnung 

lediglich im zivilrechtlichen Kontext und ohne die durch den später vom Gesetzgeber 

gezogene Trennlinie zwischen Ordnungs- und Strafrecht ergangen ist. Auch die Recht-

sprechung zum österreichischen Unternehmensstrafrecht bietet keine verlässliche Argu-

mentationsgrundlage, da diese nicht von einer für die Unternehmensstrafe erforderlichen 

Unternehmensschuld ausgeht, welche jedoch nach hiesiger Ansicht conditio und gleich-

zeitig Legitimation für eine strafrechtliche Sanktionierung darstellt.  

 
317 Vgl. oben, Erstes Kapitel, C, I, 2, S. 56 ff. 
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II. Modelle originärer Verantwortung 

Neben den oben beschriebenen Zurechnungsmodellen, die, wie dargelegt, aufgrund ihrer 

Zuschreibung der Individualschuld auf den Verband nach hier vertretener Ansicht gegen 

das Schuldprinzip verstoßen, existieren verschiedene Überlegungen zur Begründung ei-

ner originären Unternehmensschuld.318  

An erster Stelle solcher Überlegungen steht die Konstruktion einer Verselbstständigung 

des Verbands, mit der dieser eine über seine Mitglieder hinausgehende Personifizierung 

erhält und somit als Normadressat für strafwürdige Rechtsbrüche angesprochen werden 

kann.319 Die Rechtsordnung kennt derweil viele unterschiedliche Personen. Obschon jede 

natürliche Person aufgrund ihrer Geburt eine Person nach § 1 BGB ist, so ist sie dennoch 

nicht sofort geschäftsfähig und schuldfähig. Erst später wird sie beschränkt geschäftsfä-

hig und schließlich geschäfts- und schuldfähig. Das Gesetz selbst bestimmt also, wer in 

welcher Form und mit welchen Rechten als Person zählt. Erst durch die Rechtsordnung 

erhält jemand (oder etwas) den Status einer Rechtsperson. Kelsen hat dies zutreffend aus-

gedrückt: „Die physische oder juristische Person, die Rechtspflichten und subjektive 

Rechte – als deren Träger – hat, ist diese Rechtspflichten und subjektiven Rechte. Die 

Person ist nur die Personifikation dieser Einheit.“320 Mit dieser Erkenntnis sollen im Fol-

genden die Konstruktionen dargestellt werden, welche das Unternehmen als Person ins 

Zentrum der strafrechtlichen Betrachtung rücken. 

1. Theorie der realen Verbandspersönlichkeit 

Bereits in der von Gierke entwickelten Theorie der realen Verbandspersönlichkeit, nach 

der die juristische Person einen eigenen Organismus darstellt und einen eigenen Gesamt-

willen bilden kann, der sich von den Einzelwillen der Mitglieder abhebt,321 ist eine Ver-

selbständigung des Verbands aufgrund dessen realer Existenz zu erblicken. Wenn nun die 

Fähigkeit zur Willensbildung (z.B. durch Gesellschaftsbeschlüsse) existiert, dann ist es 

 
318 Vgl. Tiedemann, NJW 1988, 1169 (1172 ff.); Bertossa, Unternehmensstrafrecht – Strafprozess und 

Sanktionen, S. 54 ff.; Eidam, Straftäter Unternehmen, S. 117 ff.; Heine, Die strafrechtliche Verantwortlich-

keit von Unternehmen, S. 261; ders., in: Verantwortung und Steuerung, S. 90 (104); Dannecker, GA 2001, 

101 (112 ff.); Kindler, Das Unternehmen als haftender Täter, S. 233 ff.; Hirsch, Die Frage nach der Straf-

fähigkeit von Personenverbänden, S. 12; Gómez-Jara, ZStW 119 (2007), 290 (293 ff.).  
319 Schmitt-Leonardy, in: Grundfragen eines modernen Unternehmensstrafrechts, S. 79 (91). 
320 Kelsen, Reine Rechtslehre, 1960, S. 176. 
321 Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, S. 120.  
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auch denkbar, dass ein auf Wertungsebene unrechter Wille vom Verband gebildet werden 

kann. Im Falle seiner Umsetzung tritt damit eine eigene Verbandsschuld zutage, die sich 

von der Schuld des handelnden Täters unterscheidet.322 

Dieses Konzept entspricht zunächst dem klassischen normativen Schuldprinzip. Dem 

Verband wird die Fähigkeit zugeschrieben, die Sollensanforderungen des Rechts zu er-

kennen und sich dementsprechend verhalten zu können. Damit impliziert der Schuldvor-

wurf bei der Bildung eines fehlerhaften Gesamtwillens ein „Anders-handeln-können“, 

und weist eine deutliche Kohärenz mit dem Individualschuldspruch auf.323  

Dennoch baut dieses Modell nicht zu überwindende Hürden hinsichtlich einer kumulati-

ven Haftung auf, die, ohne das zugrundeliegende Konzept der Gesamtperson teilweise 

aufzugeben, nicht zu lösen sind. Gierke selbst verlangt eine gleichzeitige Bestrafung des 

Individuums, da auch dieses die gesellschaftlichen Sollensanforderungen als Einzelper-

son treffen.324 Für das Individuum soll sodann der nicht mit der Körperschaftsstrafe sank-

tionierte Teil seines Beitrags für dessen eigene Bestrafung übrigbleiben.325 Dies würde 

bedeuten, dass man zunächst den zur Begründung des Verbandswillens getätigten Indivi-

dualwillen im Gesellschaftsbeschluss aufgehen ließe, um ihn anschließend isoliert für 

eine Individualstrafe zurückzuholen. Eine derartige doppelte Verwendung von der Tat 

zum einen auf Ebene der Gesamtperson und zum anderen für die Individualtat führt aber 

zu einer unklaren Abgrenzung von Verantwortungsbereichen der beiden Strafsubjekte.326  

Weiterhin wird an Gierkes Konzeption nicht deutlich, inwiefern sich der Verbandswille 

als Sonderwille von der bloßen Summe der Einzelwillen unterscheidet.327 Letztendlich ist 

auch dieses Modell nur ein Versuch zur Haftbarmachung einer überindividuellen Einheit 

für das Verhalten von einzelnen Entscheidungsträgern und somit ein verkapptes Zurech-

nungsmodell, das keine eigene Unternehmensschuld begründet. 

Daneben kann man Gierke mit seiner Deutung der Verbände als reale Personen der Ge-

genwart uneingeschränkt zustimmen. Jedoch vermag hierbei die anthropomorphe Gleich-

setzung, also die Vermenschlichung eines rechtlichen Konstrukts nicht zu überzeugen. 

Wenn Verbände als Organismen dem Menschen gleichgestellt werden, verschwimmen 

 
322 Eidam, Straftäter Unternehmen, S. 117; Kindler, Das Unternehmen als haftender Täter, S. 235. 
323 Kindler, ebd. 
324 Gierke, a.a.O., S. 767; zur Kritik, Jakobs, in: FS-Lüderssen, S. 559 (567). 
325 Gierke, a.a.O., S. 768; so auch Hafter, der eine Teilung des Willens für möglich hält, Hafter, Die Delikts- 

und Straffähigkeit von Personenverbänden S. 131. 
326 Kindler, a.a.O., S. 236. 
327 Busch, Grundfragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Verbände, S. 57. 
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die wichtigen Unterschiede von Bewusstsein und selbstbestimmter Handlung, die man-

gels echter Organe bei Verbänden nicht vorliegen.328 

2. Betriebsführungsschuld 

Die von Heine begründete Konzeption der Betriebsführungsschuld beruht auf der Aus-

gangsüberlegung, dass Individual- und Kollektivschuld nicht auf einen gemeinsamen 

Nenner gebracht werden können. Während die traditionelle Schuldlehre auf natürliche 

Personen zugeschnitten ist, müsse sich die Verantwortlichkeit von Unternehmen nach 

anderen Faktoren bemessen, sodass eine von der Individualschuld losgelöste Unterneh-

mensschuld erforderlich sei.329 Die Schuldebene seines „Zentralmodells“ ergänzt den 

Grundgedanken des individualistischen „Hätte-anders-handeln-können“ um eine ver-

bandsspezifische Komponente. Ein schuldhaftes Handeln einer überindividuellen Einheit 

liegt vor, wenn der Verband in vorwerfbarer Weise die Pflicht zur risikobewussten Orga-

nisation und sachgerechter Gefahrenvorsorge verletzt hat, obwohl es ihm möglich war, 

entsprechende Defizite auszubessern bzw. diesen entgegenzuwirken und die Gefahren 

unter Kontrolle zu bringen.330  

Gegenüber verfassungsrechtlichen Bedenken hinsichtlich einer anderen Form von Schuld 

gibt es zu bedenken, dass die Verfassung nur die Geltung des Schuldprinzips verlange, 

aber nichts weiter darüber aussage, was Schuld inhaltlich eigentlich meine. Seiner An-

sicht nach manifestiere sich im Schulderfordernis als strafrechtliche Systemtheorie ein 

rechtsstaatliches Verantwortungsprinzip, dessen Voraussetzungen normativ festzulegen 

seien und sich je nach Funktion des Systems, in dem sie angewendet werden, Verände-

rungen unterworfen sein können.331 

Daher könne bei der Formulierung einer Betriebsführungsschuld an die besonderen un-

rechtskonstituierenden Faktoren in Unternehmen angeknüpft werden. Während im Indi-

vidualstrafrecht erst einzelne Handlungsabschnitte zu einem bestimmten Zeitpunkt die 

 
328 Mittelsdorf, Unternehmensstrafrecht im Kontext S. 26. 
329 Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, S. 241. Ähnlich auch Hirsch der jedoch 

neben der schuldhaften Tat eines für die Körperschaft handelnden Repräsentanten auf Seiten des Unterneh-

mens eine Vermeidbarkeit der Straftat als Voraussetzung einer Kriminalstrafe fordert. Dieses sei unver-

zichtbar, weil nur eine über die Schuld des Täters hinausgehende korporative Schuld eine sachliche Legi-

timation für die Bestrafung des Unternehmens darstelle, Hirsch, ZStW 107 (1995), 285 (315). 
330 Heine, a.a.O., S. 265 ff., 287 f., 297; Dannecker, GA 2001, 101 (112). 
331 Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, S. 262 ff. 
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Unrechtsfixierung darstellen, entstehen Rechtsgutverletzungen im Unternehmenskontext 

durch eine Kumulation von Fehlentwicklungen, die auf einem Missmanagement mit dem 

Umgang innerbetrieblicher Gefahrenquellen, wie der Arbeitsteilung, der Dezentralisie-

rung von Arbeitsabläufen und Kompetenzen, der Produktion, Forschung und Entwick-

lung oder etwa der Abfallentsorgung beruhen. Heine postuliert in seinem System daher 

eine Überwachungsgarantenstellung des Unternehmens für die Verhinderung von poten-

ziellen Gefahrenquellen, die aus dem Betrieb erwachsen. Daraus entsteht die problemati-

sche Konsequenz, dass der Anknüpfungspunkt für strafrechtlich relevantes Verhalten 

zwingend um einen längeren Zeitraum der Betrachtung erweitert werden muss. 

Gemeint ist damit, dass es bei der Unternehmensschuld nicht wie sonst auf den Zeitpunkt 

der Tathandlung i.S.d. Koinzidenzprinzips ankommt, sondern auf die Verwirklichung ei-

nes Risikos, welches sich erst im Laufe der Zeit aus der kollektiven Planung und Ent-

scheidung entwickelt.332 Im Gegensatz zum Organisationsverschulden,333 bei dem die 

fehlerhafte Organisation nur die Legitimationsgrundlage für eine Zurechnung vom Indi-

vidualtäter zum Verband darstellt,334 bildet im System Heines das manifestierte defizitäre 

Risikomanagement den Schwerpunkt des tatbestandlichen Unrechtssachverhalts.335  

Die Ermittlung jenes durch die Organisation einzuhaltenden Sorgfaltsmaßstabs soll in 

Form einer ex ante-Gesamtbetrachtung ergehen, welche die branchenüblichen Vorkeh-

rungen, die allgemeinen Erkenntnisse des momentan wissenschaftlichen und technischen 

Stands sowie das verfügbare Risikowissen der Unternehmensleitung und der Subsysteme 

berücksichtigt.336 Für die Bestrafung eines Verbands ist dies aber nicht die einzige Vo-

raussetzung. Neben der defizitären Organisation bedarf es zusätzlich eines einschlägigen 

Störfalls, welcher als objektive Bedingung der Strafbarkeit des Verbands einzuordnen 

ist.337 Sobald der Nachweis eines mangelhaften Risikomanagements erbracht ist, soll der 

Verband für jeden betriebstypischen Störfall strafrechtlich zur Verantwortung gezogen 

 
332 Heine, a.a.O., S. 310. 
333 Vgl. oben Erster Teil, C, I, 2, S. 56 f. 
334 Ehrhardt, Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, S. 192. 
335 Heine, a.a.O., S. 312.  
336 Heine, a.a.O., S. 285. 
337 Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, S. 248 f., 271 f., 310. Als haftungsaus-

lösende Störfälle nennt Heine hier nur die Tötung, schwere Körperverletzung, Gemeingefahren herkömm-

licher Art und gravierende Umweltbeeinträchtigungen. 



C. Modelle strafrechtlicher Verbandsverantwortung  

 

 

 

73 

 

werden, ohne dass es auf den Beweis einer potenziell möglichen Verhinderung bei ord-

nungsgemäßem Management ankommt.338 

3. Systemtheoretischer Ansatz  

Vielfache Beachtung in der modelltheoretischen Ausgestaltung eines Unternehmensstraf-

rechts fand die durch den Soziologen und Gesellschaftstheoretiker Luhmann geprägte 

Systemtheorie.339 

Aus systemtheoretischer Sicht sind Unternehmen eigenständige, umweltoffene Einheiten, 

die sich durch Abgrenzung zu anderen Einheiten charakterisieren lassen und die sich 

durch Kommunikation in Form von Entscheidungen produzieren und reproduzieren.340 

Die von ihnen getroffenen Entscheidungen gehen dabei als Entscheidungsprogramme in 

das sich fortlaufend entwickelnde Gedächtnis des Systems ein.341  

Nach Schmitt-Leonardy lässt sich ein Unternehmen aufgrund dieser Überlegungen als 

korporativer Akteur verstehen.342 Dieser verfügt über eine primitive Form von Intentio-

nalität, d.h. eine Gerichtetheit auf Zustände, Einstellungen oder Prozesse auf ein  

Bezugsobjekt, die sich im Wesentlichen auf das maßgebliche Umfeld, also dem „Überle-

ben auf dem Markt“ beschränkt.343  

Für die Konstruktion des Handlungsbegriffs bedeutet dies, dass jedes Handeln oder Un-

terlassen eines Unternehmensmitglieds systemtheoretisch als Handlung des Unterneh-

mens gedeutet werden kann, da es sich hierbei um Kommunikation mit der relevanten 

Umwelt handelt, soweit sie im Rahmen eines funktionalen Unternehmenszusammen-

hangs getätigt wird.344 

 
338 Heine, a.a.O., S. 313. Der Verband soll auch dann strafrechtlich haften, wenn er sich auf die fehlende 

Erkennbarkeit spezifischer Risiken beruft, denn dieses Risiko trägt der Verband aufgrund des innerbetrieb-

lichen Wissens und der Nähe zu den Gefahrenquellen, welche durch staatliche Aufsicht nicht im gleichen 

Maße überblickt werden könnten, Heine, a.a.O., S. 298.  
339 Luhmann, Soziale Systeme, S. 1 ff. Zum systemtheoretischen Ansatz einer Unternehmensstrafbarkeit 

für die strafrechtliche Sicht, Schmitt-Leonardy, Unternehmenskriminalität ohne Straftäter?, S. 392; dies, in: 

Grundfragen eines modernen Verbandsstrafrechts, 71 (87) ff; Mittelsdorf, Unternehmensstrafrecht im Kon-

text, S, 26 f.; Kindler, Das Unternehmen als haftender Täter, S. 234 ff.  
340 Luhmann, a.a.O., S. 31; Gómez-Jara Díez, ZStW 119 (2007), 290 (302) m.w.N.  
341 Luhmann, Organisation und Entscheidung, S. 275. 
342 Schmitt-Leonardy, in: Schuld, S. 313 (323). 
343 Schmitt-Leonardy, in: Grundfragen eines modernen Verbandsstrafrechts, S. 71 (87). 
344 Schmitt-Leonardy, in: Grundfragen eines modernen Verbandsstrafrechts, S. 71 (88). 
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Regelmäßig liegt Kommunikation i.d.S. vor, wenn die Handlungen im Rahmen des sys-

temrelevanten „Gewinn-Verlust-Codes“,345 also zur Vermeidung von Kosten und zur Ge-

nerierung von Gewinnen für das Unternehmen stattfinden, und damit zugleich die Absi-

cherung der eigenen Mitgliedschaftsposition und die Einhaltung interner Abstimmungs-

prozesse bezweckt werden.346 Diese Handlungen sind intentionale Handlungen des Un-

ternehmens, da sie von außen als solche erkennbar sind und die maßgeblich durch die 

interne Kommunikation und durch festgelegte Entscheidungsprämissen, wie dem Ar-

beitsvertrag, informellen Regeln, Unternehmensphilosophien, Boni-Systemen und infor-

mellen Sanktionen geprägt sind, welche die persönlichen Motive des Individuums über-

lagern.347 Während systemtheoretisch somit ein tauglicher Anknüpfungspunkt für ein 

Handeln denkbar ist, stellt sich im Bereich der Schuld die Frage, inwieweit eine Paralle-

lität zur Individualschuld möglich und erforderlich ist. 

Mit Blick auf den normativen Schuldbegriff348 wäre dabei zunächst ein „Anders-handeln- 

können“ in Bezug auf die Vornahme von externen Rechtsgutverletzungen als wichtigste 

gemeinsame Voraussetzung an den Unternehmensschuldvorwurf zu stellen.  

Betrachtet man nun das Unternehmen systemtheoretisch mit Schmitt-Leonardy als Insti-

tution mit eingeschränkter intentionaler Fähigkeit, ist fraglich, ob dies einem normativen 

„Anders-handeln-können“ entspricht. Denn das Unternehmen kommuniziere stets nur im 

relevanten Umfeld (dem Markt) und bezöge Position zu den Faktoren Gewinn/Verlust. 

Externe Rechtsgutverletzungen seien nur Folgen bestimmter innerer Prämissen und Ent-

scheidungsprozesse, zu denen sich das Unternehmen überhaupt nicht verhielte.349 Eine 

Fähigkeit der Entscheidung zu rechtstreuem oder rechtsuntreuem Verhalten ergebe sich 

bei bloßer „Intentionalität“ nicht. Eine normative Bewertung des eigenen Verhaltens 

scheide aufgrund der Gleichgültigkeit hinsichtlich der Rechtskonformität des Unterneh-

 
345 Vgl. Boers, MSchrKrim 2001, 335. 
346 Schmitt-Leonardy, in: Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, S. 251 (267). 
347 Schmitt-Leonardy, in: Grundfragen eines modernen Verbandsstrafrechts, S. 71 (87 f.); dies., ZIS 2015, 

11 (19). 
348 Vgl. oben, Erstes Kapitel, B, III, 1, b, (1), S. 32. 
349 Demnach werde der Verband rechtlich konstruiert, er konstituiert selbst aber kein Recht und kann sich 

zum Geltungsanspruch des Rechts nicht positionieren, vgl. Schmitt-Leonardy, in: Das Unternehmensstraf-

recht und seine Alternativen, S. 278 ff.; dies., in: Grundfragen eines modernen Verbandsstrafrechts, S. 71 

(90); so auch Murmann, in: Aktuelle und grundsätzliche Fragen des Wirtschaftsstrafrechts, S. 75. Nach 

a.A. sollen Unternehmen besonders gut für ein „Anders-handeln-können“ geeignet sein. Sie verfügen über 

die Fähigkeit zur (Selbst-) Reflektion, die ihnen erst ermöglicht, sich ständig an die sich verändernden 

Marktgegebenheiten anzupassen und ohne die sie im Wettbewerb untergehen würden, Ortmann, NZWiSt 

2017, 241 (247). 
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mensoutputs aus. Zwar sei das Unternehmen fähig, sich den externen Einflüssen anzu-

passen, damit ginge aber nicht einher, dass der gefestigte Unternehmenscharakter beliebig 

veränderbar wäre. Es wäre dem Unternehmen aufgrund des Fehlens eines eigenen Zent-

rums der Selbstreflexion daher nicht möglich, im konkreten Zeitpunkt der Tat seine über 

die Zeit durch externe Einflüsse geprägte funktionsdeterminierende Entscheidungsmatrix 

spontan zu ändern.350 Gemessen am Inhalt des normativen Schuldbegriffs wäre eine Un-

ternehmensschuld bei dieser Sichtweise nicht denkbar. 

In ähnlicher Form, aber im Ergebnis doch eine Unternehmensschuld aus systemtheoreti-

scher Sicht bejahend, versucht der konstruktivistische Ansatz von Gómez-Jara Díez einen 

Gleichlauf von Individual- und Unternehmensschuld durch die Bildung funktionaler 

Äquivalenzen zwischen Individuen und Unternehmen herzustellen.351 

Das erste Äquivalent bildet die einheitliche Anerkennung von natürlicher wie auch juris-

tischer Person hinsichtlich ihres Realitäts- bzw. Fiktionsstatus. Natürliche und juristische 

Person fallen gemeinsam unter den Oberbegriff der sozialen Person.352 Während der 

Mensch Autopoiesis mittels Bewusstseins durchführt, reproduziert sich das System  

Unternehmen durch Kommunikation (Entscheidungen) und weist darüber hinaus Züge 

von Selbststeuerung und Selbstbestimmung auf.353 Daran anschließend wird hinsichtlich 

der Konzeption eines konstruktivistischen Schuldbegriffs auf den von Jakobs entwickel-

ten funktionalen Schuldbegriff zurückgegriffen, nachdem sich Schuld zweckorientiert als 

eine Zuschreibung von defizitärer Normgeltung des Betroffenen bestimmen lässt. Bei der 

konstruktivistischen Unternehmensbestrafung ist die Strafe als kommunikative Bestäti-

gung der Normgeltung zu verstehen.354 Während Jakob nur Menschen als psychischen 

Systemen die für die Normgeltung erforderliche Rekursivitäts- und Reflektionsfähigkeit 

zuschreibt,355 sollen nach dem konstruktivistischen Unternehmensschuldbegriff Bewusst-

sein (Mensch) und Kommunikation (Unternehmen) jeweils gleich geeignete Modi einer 

 
350 Nach Schmitt-Leonardy vermag eine zeitlich längere Betrachtung der Unternehmensorganisation als 

Anknüpfungspunkt für die Schuld nicht zu überzeugen. Dies käme einer Lebensführungsschuld nahe, die 

bereits im Individualstrafrecht abzulehnen und überdies nur schwer beweisbar ist, Schmitt-Leonardy in: 

Grundfragen eines modernen Verbandsstrafrechts, S. 71 (91); dies., Unternehmenskriminalität ohne Straf-

recht, Rn. 664 f. Ähnlich auch Frister, der eine willentliche Veränderung des Charakters an der dafür not-

wendigen Eigenkontinuierung des Gefüges von Handlungsregeln“ ablehnt, Frister, Kritik der Verbands-

strafe, S. 143. 
351 Gómez-Jara Díez, ZStW (119) 2007, 290 ff. 
352 Gómez-Jara Díez, a.a.O., 290 (311); Lampe, in: FS-Hirsch, 1999, S. 86 ff. 
353 Gómez-Jara Díez, a.a.O., 290, (296) (303). 
354 Gómez-Jara Díez, ZStW (119) 2007, 290 (332). 
355 Jakobs, in: FS-Lüderssen, S. 571. 
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Selbstreferenzialität sein und Unternehmen in der Folge ein Eigenleben führen können, 

welches über ein bloßes Erleiden hinausgeht.356 Der Theorienansatz geht davon aus, dass 

Unternehmen sich als echte Corporate Akteure konstruieren lassen, und zwar aufgrund 

der eigenen reflexiven Kommunikation, die innerhalb der hyperzyklischen Organisation 

stattfindet.357  

Unternehmen werden bei diesem Ansatz folglich als selbstschaffende und selbsterhal-

tende Systeme verstanden, die aus Kommunikation, konkret aus Kommunikation in Form 

von Entscheidungen, bestehen. Innerhalb der Organisation gibt es entscheidbare und un-

entscheidbare Entscheidungsprämissen, die den Code der Organisation bilden. Entschei-

dungsprogramme, Kommunikationswege und Personal sollen zu den entscheidbaren Ent-

scheidungsprämissen gehören. Aus den Wechselwirkungen zwischen diesen dreien ent-

stehe ein Reflexionsprozess, der als „Organizatinal Cognition“ oder „Organizational 

Learning“ eigenes Unternehmenswissen produziert.358 Demgegenüber bildet der Kom-

plex der unentscheidbaren Entscheidungsprämissen, die in einem Unternehmen eine be-

stimmte Geltung besitzen, die Unternehmenskultur, die wiederum geeignet ist, die Gel-

tung von Rechtsnormen in Frage zu stellen. Genau daran knüpft nun der konstruktivisti-

sche Schuldbegriff an und geht davon aus, dass ein Unternehmen, welches sich um eine 

rechtstreue Unternehmenskultur gesorgt hat, nicht wegen eines Vergehens oder Verbre-

chens eines Angestellten bestraft werden kann, eine Zurechnung folglich ausgeschlossen 

ist.359 Dem zugrunde liegen die Ansätze der funktionalen Organisationsherrschaft von 

Heine, nach der Unternehmen aufgrund einer funktional-systemischen Organisations-

herrschaft Garantenstellungen für diese Bereiche erwachsen360 sowie der Konzeption der 

sozialen Person Lampes, wonach Personen unabhängig von ihrer menschlichen oder un-

ternehmerischen Konstitution als Unrechtsproduzenten angesehen werden müssen, die 

ihnen zur Verfügung stehendes Handlungs- bzw. Organisationsvermögen rechtmäßig o-

der eben auch unrechtmäßig verwirklichen können.361 

Nach dem konstruktivistischen Ansatz liegt die Schuld in der rechtsuntreuen Unterneh-

menskultur. Ein Unternehmen gilt jedenfalls dann als rechtstreu, wenn es eine Kultur der 

Normbefolgung und der Rechtstreue erhält.362 Zur Konkretisierung empfiehlt sich die 

 
356 Gómez-Jara Díez, a.a.O., 290 (298) (309) (314). 
357 Gómez-Jara Díez, a.a.O., 290 (313). 
358 Gómez-Jara Díez, a.a.O., 290, (304 f.). 
359 Gómez-Jara Díez, a.a.O., 290 (322). 
360 Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, S. 103; ders. JZ 1996, 218.  
361 Lampe, in: FS-Hirsch, S. 96. 
362 Gómez-Jara Díez, ZStW (119) 2007, 290 (314). 
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Heranziehung der in den USA entwickelten Grundsätze zur Good Citizien Corporation363 

sowie der Gedanken der Corporate Social Responsibility, welche die Bedeutung von Un-

ternehmen in sozialen und gesellschaftlichen Fragen hervorheben und die Unternehmen 

als Adressaten von gesellschaftlichen Erwartungen benennen. In den dazu entwickelten 

Organizatinal Sentencing Guidlines364 finden sich Anhaltspunkte für rechtstreue Verhal-

tensweisen, die auf ein rechtstreues Unternehmen schließen lassen.365  

Die Zuschreibung der Fähigkeit, sich rechtstreu zu verhalten, kann jedoch nur Systemen 

zugesprochen werden, die über eine hinreichende Eigenkomplexität verfügen. Nur Sys-

teme mit einer bestimmten Binnenkomplexität sollen den Anforderungen an eine ausrei-

chende Eigenkomplexität entsprechen. Maßgeblich sei das organisatorische Substrat, so-

dass z.B. Briefkastenfirmen keine hinreichende Binnenkomplexität aufweisen. Mit die-

sem Erfordernis erhält man einen weiteren Gleichlauf mit dem Individualstrafrecht, da 

echte Strafen nur dann ausgesprochen werden können, wenn eine hinreichende Autono-

mie der Strafrechtsperson feststeht.366 

Ein weiteres, letztes Äquivalent zum Individualstrafrecht stellt die Legitimation der straf-

rechtlichen Sanktionierung von Organisationen aufgrund des Synallagmas aus Selbstor-

ganisationsfreiheit und Folgeverantwortung dar.367 Dieses Synallagma entspreche dem 

grundlegenden Synallagma von Selbstverantwortung und Folgeverantwortung der Person 

im Strafrecht. Auch hier folgt eine Verantwortung der Person aufgrund der ihr zukom-

menden Freiheit. Gleiches muss in ähnlicher Form für die Gestaltungsfreiheit von Unter-

nehmen gelten, sodass durch diese Anerkennung ein Mindestmaß an Gleichheit von In-

dividualperson und Organisationsperson hergestellt werden kann.368  

Der oben beschriebenen Kritik am Koinzidenzprinzip eines originären Unternehmens-

schuldmodells wird entgegengehalten, dass es bei dem konstruktivistischen Modell nicht 

auf die Willens- oder Entscheidungsfreiheit in einem bestimmten Moment ankomme, 

 
363 Uniteds States Sentencing Commission, Proceedings of the Second Symposium on Crime and Punish-

ment in the United States. Corporate Crime in America: Strengthening the „Good Citizen“ Corporation, 

1995. 
364 United States Sentencing Commission, Sentencing Guidlines, 01.11.2018, Kap. VIII; Office of General 

Counsel, U.S. Sentencing Commission, Fines Under The Organisatinal Guidlines, Februar 2019. 
365 Gómez-Jara Díez, a.a.O., 290 (315 f.). 
366 Gómez-Jara Díez, a.a.O., 290 (314). 
367 Gómez-Jara Díez, a.a.O., 290 (325 ff.), 
368 Gómez-Jara Díez, ZStW (119) 2007, 290 (324 ff.); Schünemann ging hingegen von einer Maßregel-

rechtfertigung aufgrund der Autopoiesis von Unternehmen aus, Schünemann, in: Wiedervereinigung, S. 

170. Ähnlich auch Heine, der eine stärkere Entscheidungsverantwortung angesichts einer Unternehmens-

freiheit für geboten hält, Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, S. 93. 
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sondern um Selbstverwaltungsfreiheit und den Prozess der Gestaltung von Organisati-

onsbereichen, dessen Betrachtung faktisch länger dauere, was aber kein Ausschlusskrite-

rium sei, da dieser Prozess, unabhängig seiner Dauer, normativ deutbar sei.369  

4. Kritik 

Die Modelle einer eigenen Unternehmensschuld in Form der Betriebsführungsschuld so-

wie auch die systemtheoretischen Überlegungen beschreiben bzw. konstruieren (auf un-

terschiedlichen Wegen) einen Schuldbegriff, der vereinfacht als Nichterfüllung von er-

wartbaren Maßnahmen verstanden werden kann. Ob es sich dabei um die fehlerhafte Füh-

rung eines Betriebs oder um eine fehlende Rechtstreue, die sich in der Unternehmenskul-

tur widerspiegelt, handelt, beschreibt dies gleichwohl im Endeffekt dasselbe Phänomen, 

und zwar, dass die Gesellschaft von Verbänden bestimmte Verhaltensweisen erwartet. 

Entspricht die innerbetriebliche Organisation nicht diesen Erwartungen, ist damit die 

Schuldfähigkeit von Verbänden angesprochen und eine Bestrafung legitimierbar. Ob da-

bei auf einen jeweils eigenen (normativen) Individual- und Unternehmensschuldbegriff 

(Heine) abgestellt wird, oder ob ein für beide Akteure funktional ausgerichtetes Verständ-

nis von Schuld herangezogen wird (Gómez-Jara Díez),370 ist zweitrangig im Blick auf die 

dadurch entwickelte dogmatische Schlussfolgerung, eine selbständige Unternehmens-

schuld, unabhängig von der Feststellung einer (identifizierbaren) Individualtat zu begrün-

den. 

Im Vordergrund steht das Dogma, dass die Unternehmensschuld unabhängig und losge-

löst von einer Individualschuld begründet wird. Dieses wird bei Heine besonders durch 

die Limitierung der Anforderungsvoraussetzungen auf ein intern fehlerhaftes Risikoma-

nagement und den danebenstehenden haftungsauslösenden Kriterien für das Individuum 

deutlich. Damit wird im Ergebnis ein an den Verband angepasster Schuldbegriff konstru-

iert, in dem sich zugleich die verschiedenen Erwartungen der Gesellschaft an die jewei-

ligen Strafrechtssubjekte widerspiegeln. Den größten Bruch mit den bestehenden Rege-

lungen des Strafrechts stellt in diesem Kontext der zeitliche Anknüpfungspunkt an die 

 
369 Gómez-Jara Díez, a.a.O., 290 (333). 
370 Nach Gómez-Jara Díez ergibt sich die Nähe zum normativen Schuldbegriff daraus, dass auch der kon-

struktivistische Schuldbegriff bezüglich der Schuldfähigkeit eine hinreichende Eigenkomplexität, so wie 

sie im geltenden Recht als Ausprägung des normativen Schuldbegriffs in §§ 19, 20 StGB vorkommt, ver-

langt wird, Gómez-Jara Díez, a.a.O., 290 (309). 
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Erfüllung normativer Erwartungen an den Verband dar. Während gemäß des Koinzidenz-

prinzips im Individualverfahren der konkrete Zeitpunkt der Handlung maßgeblich für die 

Bewertung der Schuld ist, emanzipiert sich im selbstständigen Modell die zeitliche Kom-

ponente von einer punktuellen Betrachtung.371  

Weiterhin besteht bei der konkreten Festlegung des notwendigen Risikomanagements 

eine gravierende Unklarheit, die im Einzelfall erhebliches Streitpotenzial verursachen 

dürfte. Insbesondere ist zu kritisieren, dass der Tatrichter im Bewusstsein des schädigen-

den Ereignisses bewerten muss, ob eine defizitäre Gefahrenvorsorge vorgenommen 

wurde. Sobald also jenes Ereignis als objektive Strafbarkeitsbedingung den Anknüp-

fungspunkt für die davon zu trennende Unternehmensschuld bildet, verschmelzen beide 

Teile in gewisser Weise miteinander, wodurch die  Gefahr einer schlichten Erfolgshaf-

tung entsteht.372 Hier obliegt es dem Gesetzgeber und der Rechtsprechung, adäquate 

Richtlinien vorzugeben, die dem Rechtsgüterschutz nutzen und zugleich wirtschaftlich 

umsetzbar sind.373  

Verglichen mit den akzessorischen Modellen ergeben sich zunächst zwei entscheidende 

Unterschiede: Zum einen geraten die Unternehmen und deren defizitäre Einstellung zur 

Normgeltung selbst in den Mittelpunkt der strafrechtlichen Verantwortung. Sie können 

sich bei entsprechend schlechter innerer Organisation nicht auf das Fehlverhalten eines 

Einzelnen berufen. Im entgegengesetzten Fall handeln sie schuldlos, sofern sie ihren Or-

ganisationspflichten nachgekommen sind, sodass die Rechtsgutverletzung aus Verbands-

sicht als Exzesstat oder als Unfall klassifiziert und auch so gegenüber der Öffentlichkeit 

kommuniziert werden kann. Zum anderen wird deutlich, dass es bei der Einführung einer 

originären Unternehmensschuld besonderer Regelungen bedarf, um eben die spezielle 

Unternehmensschuld greifbar werden zu lassen. Die Bestimmung dessen, was nun eine 

fehlerhafte Betriebs- oder Organisationsführung ist, welche zugleich eine strafrechtliche 

 
371 Kindler, Das Unternehmen als haftender Täter, S. 250 ff. mit weiteren Kritikpunkten. 
372 Beckemper, in: Unternehmensstrafrecht, S. 277 (282). 
373 Heine schlägt an dieser Stelle vor, den haftungsrelevanten Zeitraum gesetzlich zu beschränken. Ähnlich 

wie bei der Verjährung im Individualstrafrecht kommt auch dort der zeitlichen Ebene eine funktionale Rolle 

zu. Weiterhin betont er, dass die für die strafrechtliche Bewertung des Risikomanagements zuständigen 

Instanzen personell kompetent besetzt werden müssen, da die Zuweisung von Unternehmensschuld einen 

wirtschaftsspezifischen Sachverstand erfordere. Denkbar sei die Bildung von betriebstypischen Pflichten, 

wobei er nicht verkennt, dass die Konkretisierung von Pflichten im Einzelfall stets mit Ungewissheiten 

behaftet ist, Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, S. 314. 
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Verurteilung rechtfertigt, birgt erhebliche Unsicherheiten. Hierbei stehen sich die norma-

tive Deutung374 und die Auflistung eines Compliance-Katalogs375 als die zwei Extreme 

zur Ermittlung eines strafrechtlichen Organisationsverhaltens gegenüber. Zwischen dem 

verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz und den mannigfaltigen Handlungsmög-

lichkeiten im Unternehmenskontext bedarf es der Entwicklung eines praxistauglichen 

Maßstabs.  

Als letztes muss innerhalb des Systems des Organisationsverschuldens geklärt werden, in 

welchem Verhältnis Organisationsverschulden und Individualverschulden stehen. Diese 

Frage stellt sich, da auch die Bestrafung eines Verbands in einem nicht akzessorischen 

Unternehmensstrafrecht einen Störfall i.S. einer Rechtsgutverletzung erfordert, die ggf. 

durch ein konkretes Individuum verursacht wurde. Diesbezüglich könnte der Einwand 

erhoben werden, dass wegen einer Tat im Ergebnis zwei voneinander unabhängige, 

schuldhaft handelnde Täter bestraft werden würden und zumindest (irgend-)eine Schuld 

entfallen müsste.376 Diesem Einwand ist jedoch zu erwidern, dass die Unternehmens-

schuld einen anderen Bezugspunkt hat (Organisation) als die Individualschuld (konkrete 

Rechtsgutverletzung) und daher ein Kannibalisierungseffekt innerhalb der Schuld nicht 

erfolgt. Im Übrigen ist unserem Rechtssystem die gleichzeitige Bestrafung von zwei 

Strafrechtssubjekten wegen desselben Unrechtserfolgs bekannt. Hierbei müssen die Per-

sonen nicht oder nur teilweise in Verbindung zueinander stehen. So wird in den Konstel-

lationen des Täters hinter dem Täter und der Täterschaft in Form der Nebentäterschaft 

jeweils eine Person bestraft, obwohl eine weitere Person alle Strafbarkeitsvoraussetzun-

gen erfüllt. 

Festzuhalten bleibt schließlich, dass ein Unternehmensschuldbegriff sowohl i.S. der Be-

triebsführungsschuld als auch auf Grundlage der Systemtheorie konstruierbar ist, ohne 

dass damit zugleich den Anforderungen an den Schuldbegriff eine Absage erteilt werden 

würde. Der gravierendste Eingriff findet jedenfalls in Form einer Aufweichung des Koin-

zidenzprinzips bzw. der Bestimmung der zeitlichen Komponente der „Tat“ im Ver-

bandskontext statt, ist aber zwingend erforderlich, da einem Unternehmen nicht die Fä-

higkeit zum Andershandeln in einem konkreten Moment unterstellt werden kann und nur 

 
374 Gómez-Jara Díez, ZStW 119 (2007), 290 (333). 
375 Vgl. hier den Hinweis von Beckemper auf Unternehmen, die sich teilweise bis zu 1600 interne Regelun-

gen auferlegt haben, Beckemper, in: Unternehmensstrafrecht, S. 277 (282). 
376 Vgl. Alwart, ZStW 105 (1993), 752 (768); Schünemann, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, S. 

263. 
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mit einer Langzeitbetrachtung an den defizitären Organisationsprozess angeknüpft wer-

den kann.  

III. Stellungnahme zu den Modellen 

Sowohl gegen das Zurechnungsmodell als auch gegen das Modell originärer Verbands-

schuld lassen sich teils schwerwiegende Einwendungen erheben. Das Zurechnungsmo-

dell kann vor allem aufgrund der dogmatisch unzulässigen Verdoppelung bzw. Verschie-

bung von Schuld sowie der mangelnden Fokussierung auf das unternehmensspezifische 

Unrecht nicht zu überzeugen. Das Modell originärer Verbandsschuld steht vor der Her-

ausforderung einer klaren Grenzziehung zur Frage, wann und wie genau sich Unterneh-

mensstrukturen zu einer strafrechtlich relevanten Form entwickeln, in der sich die externe 

Rechtsgutverletzung in vorwerfbarer Weise manifestiert hat.  

Über diese Hürde, die von der Wissenschaft und Gesetzgebung zu lösen sein wird, ist 

angesichts der bereits oben beschriebenen Gründe zur adäquaten Qualifizierung von Un-

ternehmensunrecht377 für ein Modell originärer Unternehmensschuld zu streiten. 

Unternehmen eine strafrechtliche Selbstständigkeit zuzuschreiben, sie also, aufgrund ei-

nes von konkreten Individuen losgelösten Schuldvorwurfes, zum Adressaten eines straf-

rechtlichen Unwerturteils zu machen, kann eine befriedigende Legitimation und Erklä-

rung begangenen Unrechts darstellen. Eine solch explizite Bestrafung vermag ein Urteil 

im Rahmen des Zurechnungsmodells nicht in vergleichbarer Qualität zu leisten. Bei der 

personenakzessorischen Verantwortung trägt die Bestrafung des Unternehmens den Bei-

geschmack der akzessorischen Mitsanktionierung eines dem Individualtäter untergeord-

neten Strafrechtssubjekts. Modelle originärer Verbandsschuld schaffen es hingegen, das 

Unternehmen entsprechend seiner gesellschaftlichen Bedeutung anzuerkennen. Sobald es 

ein gleichgestelltes Strafrechtssubjekt wird, verschwindet der Eindruck einer bloß unter-

geordneten bzw. zweitrangigen Bestrafung. 

Dieser Bedeutungszugewinn der Strafe ist zugleich Legitimationsgrund, wenn davon aus-

gegangen wird, dass Strafe nur dann verhängt werden darf, wenn es sich beim Bezugsob-

jekt der Strafe um etwas handelt, dem die Gesellschaft eine gewisse Eigenständigkeit und 

Freiheit i.S. einer Eigenverantwortlichkeit zuspricht.  

 
377 Vgl. oben, Erstes Kapitel, B, IV. S. 37 ff. 
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Ob man ein Unternehmen als einen korporativen Akteur oder im Sinne der Systemtheorie 

als ein Output erzeugendes System verstehen will, ist für die transportierte Botschaft – 

das Unternehmen ist ein verantwortlicher Täter – zunächst ohne Belang. Mit der Gleich-

stellung der beiden Systeme auf materieller Ebene und dem Versuch der Konstruktion 

einer der Individualschuld äquivalenten Unternehmensschuld ist zugleich die Grundlage 

für ein kohärentes Gesamtstrafrecht geschaffen.  

IV.  Reduzierung der Modellvielfalt für die weiteren Untersuchungen 

Im zweiten Teil der Arbeit sollen verschiedene strafverfahrensrechtliche Themenfelder 

der Unternehmensstrafbarkeit modellorientiert untersucht werden. Angesichts des Aus-

maßes einer vollumfänglichen Analyse sämtlicher Ausprägungen der vorgeschlagenen 

Modelle und ihren besonderen Einzelheiten, ist eine Reduzierung des Forschungsgegen-

stands angezeigt. Im Folgenden wird daher grundsätzlich nur auf die zwei konträren An-

sätze von akzessorischer und originärer Haftung abgestellt.  

Als akzessorische Modelle i.d.S. sind solche zu verstehen, bei denen die Strafbarkeit des 

Unternehmens von einer vorsätzlichen, rechtswidrigen und schuldhaften Tat eines Ent-

scheidungsträgers abhängt und dessen Schuld dem Unternehmen zugerechnet wird. Das 

zusätzliche Erfordernis einer Verbandsbezogenheit der Individualtat in Form einer mit 

der Individualtat verletzten Verbandspflicht oder eines Handelns zu Gunsten des Ver-

bands ändert nichts an der Einstufung eines solchen Haftungsregimes als akzessorisches 

Modell. Denn trotz eines weiteren Zurechnungsmerkmals konstituiert sich die Unterneh-

mensschuld durch das schuldhafte Verhalten des Entscheidungsträgers, ohne eine 

darüberhinausgehende Unternehmensverantwortung in den Mittelpunkt des strafrechtli-

chen Vorwurfs zu rücken.  

Die nachfolgend als selbstständiges Modell oder als Modell originärer Haftung bezeich-

nete Konstruktion einer eigenen Unternehmensschuld basiert auf den Grundgedanken 

Heines.378 Maßgeblicher Anknüpfungspunkt für die Bestrafung des Unternehmens ist 

hierbei die fehlerhafte Organisation in Form einer hinter den Erwartungen zurückbleiben-

 
378 Vgl. Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, S. 310.  
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den Kontrolle und Aufsicht sowie ein daraus resultierender strafrechtlich relevanter Er-

folg,379 der den Charakter einer objektiven Strafbarkeitsbedingung trägt. Auf die Feststel-

lung eines individuellen Fehlverhaltens kommt es hingegen nicht an. 

Innerhalb dieser beiden Haftungssysteme kann indes weiter im Bereich des Verhältnisses 

zwischen der Bestrafung von Individuum und Verband differenziert werden.380 So kann 

die Haftung des Verbands als subsidiäres System ausgestaltet sein, bei der die Bestrafung 

des Verbands voraussetzt, dass kein konkreter Individualtäter festgestellt werden 

konnte.381 Aus dem Blickwinkel der strafprozessualen Betrachtung ist es hingegen ange-

zeigt, im Ausgangspunkt von einer grundsätzlich möglichen parallelen Bestrafung von 

Individuum und Verband auszugehen.382 Gerade hierin liegen die prozessual interessan-

ten Fragestellungen – wie die der Vertretung des Verbands durch eine selbst einer Indi-

vidualtat beschuldigten Person,383 die Frage nach gemeinsamer oder getrennter Verfah-

rensführung384 oder die Probleme bei einer der Verständigungsmaßnahmen nach  

§ 257c StPO385–, denen sich diese Arbeit im nächsten Kapitel widmet.  

V. Einordnung des aktuellen Gesetzesentwurfs (VerSanG-E) 

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität und Wirtschaft386, in dessen 

Zentrum das Gesetz zur Sanktionierung von verbandsbezogenen Straftaten (Verbands-

sanktionengesetz – VerSanG) steht, hat der Gesetzgeber auf das bestehende Bedürfnis 

nach einer Reformierung von Verbandssanktionen reagiert. Der Gesetzesentwurf vom 

21.10.2020 sieht eine Sanktionierung von Verbänden für verbandsbezogene Straftaten 

 
379 Heine verwendet hier die Formulierung der „gravierenden sozialen Störung“ in der sich die betriebsty-

pische Gefahr realisiert hat. Als strafrechtsrelevante Gefahren kommen nach ihm die Tötung oder schwere 

Körperverletzung, Gemeingefahren herkömmlicher Art und gravierende Umweltbeeinträchtigungen in Be-

tracht, Heine, a.a.O., S. 312.  
380 Vgl. auch die Übersicht zur weiteren Differenzierung der Haftungsmodelle einer Unternehmensbestra-

fung bei Alwart, in: Verantwortung und Steuerung von Unternehmen in der Marktwirtschaft, S. 80 (82) 

(84); sowie bei Mittelsdorf, Unternehmensstrafrecht im Kontext, S. 94. 
381 So sieht es das schweizerische Modell gemäß Art. 102 Abs. 1 schwStGB vor. Vgl. dazu Alwart, ZStW 

105 (1993) 752 (766 f.); ders., Zurechnen und Verurteilen, S. 28 ff.; Schünemann, Unternehmenskrimina-

lität und Strafrecht, S. 248 ff.  
382 Vgl. Schroth, Unternehmen als Normadressat und Sanktionsobjekt, S. 233; Ehrhardt, Unternehmensde-

linquenz und Unternehmensstrafe, S. 222 ff; Stratenwerth, in: FS-Schmitt, S. 295; Hirsch, ZStW 107 

(1995), 285 (310 ff.). 
383 Vgl. unten, Drittes Kapitel, A, II, 2, S. 169 ff. 
384 Vgl. unten, Drittes Kapitel A, I, 1, S. 167 ff. 
385 Vgl. unten, Drittes Kapitel, B, II, S. 199 ff. 
386 BT-Drs. 19/23568. 
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vor, die von Leitungspersonen oder Mitarbeitern begangen wurden. Neben den Regelun-

gen zur Sanktionshöhe (§§ 15 - 20) enthält der Entwurf diverse verfahrensrechtliche Best-

immungen (§§ 23 -53) sowie Vorgaben zur Einführung und Nutzung eines Verbands-

sanktionenregisters (§§ 54 – 66).  

Inwiefern es sich bei dem Entwurf des Verbandssanktionengesetzes um eine kriminal-

strafrechtliche Regelung handelt und welchem oben beschriebenen Modelltyp die Be-

stimmungen zur Verantwortlichkeit von Verbänden entsprechen, soll nachfolgend erör-

tert werden. 

1. Die rechtskategorische Einordnung des VerSanG-E 

Die Entwurfsverfasser haben zur rechtskategorischen Einordnung des Gesetzesentwurfs 

selbst Stellung bezogen. In den Begründungen wird die systematische Eigenständigkeit 

der Verbandssanktionen gegenüber Kriminalstrafen und Geldbußen herausgestellt.387 

Konsequenterweise ist in dem Normgefüge auf die Verwendung der Begriffe der Strafe 

und der Schuld verzichtet worden. Stattdessen verwenden die Verfasser die Begrifflich-

keiten der Sanktion und der Verantwortlichkeit, sodass allein aus dem Wortlaut des Ent-

wurfs nicht direkt auf eine strafrechtliche Regelung zu schließen ist. Die in der Literatur 

in Frage stehende Schuldfähigkeit von Verbänden wird mittels dieser Wortwahl vorder-

gründig ausgeklammert. Die Entwurfsbegründung positioniert sich in dieser Frage an an-

derer Stelle: Gemäß der Evaluierungsmodalitäten soll nach fünf Jahren überprüft werden, 

[…] ob das neue Sanktionsinstrumentarium eine ausreichende staatliche Reaktion auf 

Verbandskriminalität ermöglicht oder ob der Übergang zu einem Unternehmensstraf-

recht geboten ist.“388 Insofern erachten die Entwurfsverfasser ein Unternehmensstraf-

recht als Antwort auf verbandsbezogene Kriminalität grundsätzlich als eine taugliche Al-

ternative. Der Passus unterstreicht daher, dass der VerSanG-E aus Sicht der Verfasser 

kein Unternehmensstrafrecht darstellt.  

Bei der rechtskategorischen Einordnung als nichtstrafrechtliches Konstrukt des 

VerSanG-E kommt es aber nicht ausschließlich auf die Intention der Verfasser an. Viel-

mehr bedarf es einer genauen Entwurfsanalyse unter der Maßgabe, dass eine staatliche 

 
387 BT-Drs. 19/23568, S. 57. 
388 BT-Drs. 19/23568, S. 63. 
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Sanktionierung dann (echtes) Strafrecht ist, wenn sie einen sozialethischen Tadel als Ant-

wort auf ein schuldhaftes Verhalten des Täters zum Inhalt hat. Maßgeblich ist also nicht 

(ausschließlich) die gewählte Formulierung des Gesetzgebers, sondern die Tatsache, dass 

an ein schuldhaftes Verhalten eine über den Schadensausgleich hinausgehende Sanktio-

nierung anknüpft. Um festzustellen, ob diese strafrechtskonstituierenden Anforderungen 

durch den VerSanG-E erfüllt werden, bedarf es daher der Analyse der im Entwurf enthal-

tenen Haftungsmechanismen sowie der Untersuchung, ob mit einer Sanktionierung ein 

sozialethischer Tadel verbunden ist. 

2. Die Haftungsmodalitäten des VerSanG-E 

§ 3 VerSanG-E sieht zwei haftungsauslösende Konstellationen vor. Nach § 3 Abs. 1 Nr. 

1 VerSanG-E wird der Verband sanktioniert, wenn eine Leitungsperson des Verbands 

eine Verbandstat begangen hat. In § 3 Abs. 1 Nr. 2 VerSanG-E wird der Verband weiter-

hin zur Verantwortung gezogen, wenn sonst jemand in Wahrnehmung des Verbands eine 

Verbandstat begangen hat und Leitungspersonen des Verbands die Straftat durch ange-

messene Vorkehrungen zur Vermeidung von Verbandstaten wie insbesondere Organisa-

tion, Auswahl, Anleitung und Aufsicht hätten verhindern oder wesentlich erschweren 

können. Unter einer Verbandstat ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 VerSanG-E jede Straftat zu 

verstehen, durch die Pflichten, die den Verband treffen, verletzt worden sind oder durch 

die der Verband bereichert worden ist oder werden sollte. 

a. § 3 Abs. 1 Nr. 1 VerSanG-E 

Die Regelung des § 3 Abs. 1 Nr. 1 VerSanG-E entspricht unzweifelhaft einem auf Zu-

rechnung von Individualverhalten basierten Verantwortlichkeitsmodell, da bei ihr an das 

individuelle Fehlverhalten eines Individuums angeknüpft wird und eine Verantwortlich-

keit begründet wird, sofern es sich bei der Tat um eine Verbandstat handelt.389 Fraglich 

ist, welchem theoretischen Konzept diese Zurechnungslegitimation folgt, da die Ent-

wurfsbegründung zu dieser Frage schweigt.  

 
389 Vgl. dazu die Legitimation von Zurechnungsmodellen, Erstes Kapitel, C, I, S. 55 ff. 
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Der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 VerSanG-E statuierte Automatismus könnte durch die Vermutung 

eines Organisationsverschuldens des Verbands, der sich in einer Straftat einer Leitungs-

person offenbart, legitimiert sein.390 Unter Heranziehung eines zugrundeliegenden Kon-

zepts eines Organisationsverschuldens,391 bei der die Straftat der Leitungsperson zugleich 

Ausdruck fehlerhafter interner Abläufe ist, könnte es sich bei dieser Regel somit um eine 

echte (zugerechnete) Unternehmensschuld handeln.392 

Für einen strafrechtlichen Charakter dieser Zurechnung spricht auch, dass in den Fällen 

des § 3 Abs. 1 Nr. 1 VerSanG-E eine rechtswidrige und schuldhafte Tat der Leitungsper-

son erforderlich ist393 – und nicht bereits eine Ordnungswidrigkeit, wie es die entspre-

chende Regelung bei § 30 OWiG vorsieht, ausreicht. Unter diesen Gesichtspunkten wäre 

der Weg eröffnet, § 3 Abs. 1 Nr. 1 VerSanG-E entgegen des Wortlauts des Gesetzes und 

der diesbezüglichen Begründung als unternehmensschuldkonstituierende Regelung zu 

verstehen. 

b. § 3 Abs. 1 Nr. 2 VerSanG-E 

Im Gegensatz zur Verantwortlichkeit aufgrund der Straftat einer Leitungsperson nach  

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 VerSanG-E wird in der Nr. 2 an die fehlerhafte Organisation angeknüpft. 

Zusätzlich zu dieser Voraussetzung ist eine von einem Mitarbeiter rechtswidrig und 

schuldhaft begangene Straftat erforderlich.394 Damit sind zunächst die Kategorien einer 

an das Organisationsdefizit anknüpfenden Begründung einer eigenen Unternehmens-

schuld angesprochen.395  Ein Argument für die Bewertung dieser Haftung als eigene Un-

ternehmensverantwortlichkeit ist in den Voraussetzungen zur Feststellung des Unterlas-

sens der erforderlichen Vorkehrungen der Leitungspersonen zu sehen. Während bei der 

ähnlichen Regelung des § 130 OWiG noch ein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln 

nachgewiesen werden muss, wird die defizitäre Aufsicht bzw. Organisation bei § 3 Abs. 

1 Nr. 2 VerSanG-E rein objektiv396 bestimmt. Durch die objektive Feststellung wird der 

 
390 Vgl. Rostalski, NJW 2020, 2087 (2089). 
391 Vgl. oben, Erstes Kapitel, C, I, 2, S. 56 ff. 
392 Zur Kritik an einer durch Zurechnung konstituierten Verbandsschuld, oben, Erstes Kapitel, C, I, 4, S. 64 

ff. 
393 BT-Drs. 19/23568, S. 68. 
394 BT-Drs. 19/23568, S. 69. 
395 Vgl. oben, Erstes Kapitel, C, II, 2, S. 72 ff. 
396 BT-Drs. 19/23568, S. 69. 
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Fokus (eher) auf die verbandsinternen Abläufe als auf das individuelle Fehlverhalten ei-

ner einzelnen Leitungsperson gelenkt.  

Weiterhin erlauben die in der Begründung zum Entwurf erwähnten Anforderungen an 

eine ordentliche Organisation, Auswahl und Aufsicht397 in gewisser Weise eine mittel-

fristige Betrachtung des Fehlverhaltens, sodass sich diese der im selbstständigen Modell 

erforderlichen Langzeitbetrachtung von internen Fehlentwicklungen annähert. 

Dennoch entfernt sich die Haftungsvariante des § 3 Abs. 1 Nr. 2 VerSanG-E nur bedingt 

von einer personenunabhängigen Anknüpfung der Verantwortlichkeit, welche jedoch ge-

rade den Kern des Modells originärer Haftung bildet. Die Haftung nach § 3 Abs 1 Nr. 2 

VerSanG-E erfordert den Nachweis eines Fehlverhaltens einer (konkreten) Leitungsper-

son. Diese personale Akzessorietät entspricht nicht der nach dem Modell originärer Un-

ternehmensschuld intendierten Bestrafung von internen Organisationsmängeln, die sich 

unabhängig von einzelnen Handlungen bestimmter Leitungspersonen dauerhaft im Un-

ternehmen manifestiert haben. Dass nicht erstarkte Strukturen im Mittelpunkt der Sank-

tionierung des Entwurfs stehen, zeigt auch der weitere Anwendungsbereich des Gesetzes 

beim Vorliegen einer bloß intendierten Bereicherung eines Mitarbeiters. Der Verband 

wäre bereits dann zu sanktionieren, wenn ein Mitarbeiter eine nicht systematische Berei-

cherung des Verbands beabsichtigt,398 z.B. durch Ausstellen falscher Rechnungen auf-

grund persönlicher Motive gegenüber dem Rechnungsadressaten, und dem Verband in 

irgendeiner Weise ein Fehler bei der Auswahl eines Mitarbeiters vorzuwerfen wäre. Dass 

bei einer diesbezüglichen Sanktionierung des Verbands nicht an sanktionswürdige Struk-

turen angeknüpft wird, liegt auf der Hand.   

Als letztes Argument gegen die Annahme, dass durch die Regel des § 3 Abs. 1 Nr. 2 

VerSanG-E eine eigene Verantwortlichkeit konstituiert wird, kann das Verhältnis der 

Mitarbeitertat und der Aufsichtspflichtverletzung herangezogen werden. Ist im Modell 

Heines die Mitarbeitertat als objektive Strafbarkeitsbedingung einzuordnen und der Or-

ganisationsmangel das eigentliche Unrecht, wird diese Klassifikation im VerSanG-E 

nicht vorgenommen. Nach der Lektüre des Entwurfs bleibt ungewiss, in welchem syste-

matischen (und wertenden) Verhältnis die beiden kumulativ vorliegenden Handlungen 

des § 3 Abs. 1 Nr. 2 VerSanG-E zueinander stehen.  

 
397 BT-Drs. 19/23568, S. 69. 
398 Vgl. Knauer, NStZ 2020, 441 (442 f.). 
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Angesichts der Personenbezogenheit dieser Haftungsmodalität, bei der es stets auf eine 

(bzw. mehrere) Handlungen konkreter Personen ankommt, wird eine selbständige Ver-

antwortlichkeit nicht begründet. Eine solche wird nicht in den Mittelpunkt der Betrach-

tung gestellt. Vielmehr handelt es sich auch bei der Regelung des § 3 Abs. 1 Nr. 2 Ver-

SanG-E um eine Haftung aufgrund von dem Verband zugerechneten konkreten Handlun-

gen von Leitungspersonen und sonstigen Unternehmensmitarbeitern, sodass auch diese 

Variante dem Zurechnungsmodell folgt, welches strafrechtliche Verantwortlichkeit  be-

gründen könnte.399 

3. Sozialethischer Tadel 

Für die Frage, ob es sich bei dem VerSanG-E um Strafrecht oder um einen davon abwei-

chenden Sanktionstyp handelt, ist es entscheidend, ob mit der Sanktionierung auch ein 

sozialethischer Tadel verbunden ist. Denn das maßgebliche Unterscheidungskriterium 

von Strafe zu anderen Sanktionsformen ist der mit der Verurteilung verbundene sozial-

ethisch missbilligende Vorwurf gegenüber der Tat und dem Täter. Dieser Vorwurf be-

schränkt sich nicht auf die Feststellung, dass jemand gegen irgendein Recht verstoßen 

hat, sondern gegen einen Teil des Rechts, welcher eine besondere sozialethische Tiefe 

aufweist. Dem Täter wird attestiert, dass er ein Verhalten an den Tag gelegt hat, welches 

mit den sozialethisch fundierten Grundanforderungen unseres Zusammenlebens nicht 

vereinbar ist und dessen Verhinderung eine besondere Dringlichkeit aufweist.400 Begrenzt 

wird die gesetzgeberische Freiheit bei der Entscheidung darüber, welches Verhalten die-

sen Anforderungen entspricht, allein durch das Übermaßverbot.401  

Dass mit einer Sanktionierung nach dem VerSanG-E zugleich ein strafrechtskonstituie-

render sozialethischer Tadel in diesem Sinne verbunden ist, ergibt sich aus der Analyse 

der Begründung des Entwurfs.  

Als wichtigste Argumentationsquelle dient hierbei der Abschnitt über die mit dem Ent-

wurf verfolgten Ziele, der wie folgt formuliert wurde: „Die Neuregelung soll sicherstel-

len, dass Wirtschaftskriminalität bekämpft wird und auch die von Fehlverhalten von Mit-

arbeitern und Mitarbeiterinnen profitierenden Unternehmen wirksam zur Verantwortung 

 
399 Vgl. oben, Erstes Kapitel, C, I, S. 54 ff. 
400 Vgl. BVerfGE 96, 10 (26) = NVwZ 1997, 1109 (1111); BVerfGE 120, 224 (240) = NJW 2008, 1137 

(1138); Frisch, NStZ 2016, 16 (20). 
401 BVerfGE 90, 145 (172) = NJW 1994, 1577; BVerfGE 120, 224 (240) = NJW 2008, 1137 (1138). 
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gezogen werden. Sie soll das Vertrauen in die Integrität der Wirtschaft stärken und kommt 

der ganz großen Mehrheit der Unternehmen in der Bundesrepublik zugute, die sich  

rechtstreu und lauter verhält. Soweit einzelne Unternehmen die Regeln verletzen und sich 

dadurch Wettbewerbsvorteile verschaffen, tun sie dieses auf Kosten der rechtstreuen Un-

ternehmen sowie deren Inhaber- und Arbeitnehmerschaft. Sie schädigen den Ruf der 

Wirtschaft insgesamt und schwächen bei Ausbleiben einer angemessenen Reaktion zu-

gleich das Vertrauen in den Rechtsstaat. Dem soll mit der Neuregelung entgegengewirkt 

werden.“402 

Als erstes ist nicht zu verkennen, dass das an den Anfang der Begründung des Geset-

zesentwurfs gestellte Ziel der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität sowie dem Be-

dürfnis und der Konstituierung einer (gesonderten) Unternehmensverantwortung von den 

durch Mitarbeitertaten profitierenden Unternehmen eher einem strafrechtlichen Duktus 

entspricht, statt dem einer rein ordnungsrechtlichen Materie. Gleiches gilt für den Ver-

weis auf die Vorteilsverschaffung von Unternehmen durch die Verletzung von Regeln 

gegenüber rechtstreuen Unternehmen. 

Der strafrechtliche Charakter einer Sanktionierung nach dem VerSanG-E offenbart sich 

aber noch deutlicher bei Betrachtung des Ziels, das Vertrauen in den Rechtsstaat zu stär-

ken. Da in der Entwurfsbegründung erklärt wird, dass die Beibehaltung des geltenden 

Ordnungswidrigkeitenrechts zur Schwächung des Rechtsstaates führe,403 lässt dies den 

Schluss zu, dass nur eine strengere staatliche Reaktion als bisher als Antwort auf  

Unternehmenskriminalität in Betracht kommen kann. Bei diesem hoch gesteckten, allge-

meinen Ziel –  welches in nichts Geringerem besteht als die Erosion des Rechtsstaates zu 

verhindern – nähern sich die Verfasser einem verfassungsrechtlichen Bereich an, in dem 

(wohl nur) die Anwendung des Strafrechts als ultima-ratio als Reaktion auf die defizitäre 

Rechtslage angezeigt ist. 

Dass es sich bei einer Sanktionierung nach dem VerSanG-E um eine wertende und dem-

nach strafrechtliche Sanktionierung handelt, lässt sich aus der Erklärung der Verfasser 

ableiten, dass die aktuell geltende Geldbuße des § 30 OWiG einen zu geringen Ahn-

dungsteil enthält, der keine angemessene Reaktion auf Unternehmenskriminalität dar-

stellt.404 Die Erhöhung der maximal möglichen Geldsanktion ist ein Indiz dafür, dass in 

 
402 BT-Drs. 19/23568, S. 45. 
403 BT-Drs. 19/23568, S. 45. 
404 BT-Drs. 19/23568, S. 45. 
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der Sanktion nicht nur eine wertfreie Pflichtenmahnung zu erkennen ist, sondern vielmehr 

ein das Verhalten wertender Vorwurf. Dieser Vorwurf geht aufgrund des zu regelnden 

Lebensbereichs zudem über die selbsterklärte Eigenständigkeit der Sanktionsart hinaus 

und weist eine sozialethisch missbilligende Komponente auf. Denn gemessen an den 

mannigfaltigen wirtschaftlichen Verflechtungen, denen wir als Konsumenten und Ak-

teure in der freien Marktwirtschaft unterliegen, lässt sich das übergeordnete Ziel des Ent-

wurfs, die Integrität der Wirtschaft zu stärken, als einen zu regelnden Bereich verstehen, 

in dem Verstöße besonders sozialschädliche Auswirkungen annehmen können. Betrach-

tet man die jüngsten (mutmaßlichen) Fehlverhalten von Unternehmen- und Unterneh-

menspersonen, z.B. das der Abgasmanipulation durch die Volkswagen-AG, die Bilanz-

fälschung bei Wirecard oder die potenzielle Beteiligung der Deutschen Bank an Cum-Ex-

Geschäften sowie die dadurch ausgelöste öffentliche Empörung, zeigt sich, dass für das 

Gelingen des Zusammenlebens eine besondere Relevanz der Verhinderung derartiger 

Verhaltensweisen zukommt und ein Bedürfnis nach Sanktionierung besteht, das nicht be-

reits durch die Bestrafung der handelnden Individualpersonen befriedigt wird.405 Der 

durch das VerSanG-E zu regelnde Lebensbereich umfasst daher Verhaltensweisen, die, 

bezogen auf das Maß der Sozialschädlichkeit, dem Individualstrafrecht in nichts nachste-

hen. Denn gemäß den Haftungsmodalitäten des § 3 Abs. 1 VerSanG-E wird ausschließ-

lich an eine strafrechtlich relevante Individualhandlung angeknüpft. Geschehen nun straf-

bare Individualhandlungen im Verbandskontext, gewinnen diese aufgrund der qualitati-

ven und quantitativen Streubreite von Handlungen im Unternehmen eine zusätzliche Un-

rechtskomponente, in der sich die besondere Verwerflichkeit von Verbandstaten konsti-

tuiert.  

Mithin sind die Anforderungen der sozialethischen Erheblichkeit des zu sanktionierenden 

Verhaltens sowie die Voraussetzung der Dringlichkeit der Verhinderung derartiger Ver-

haltensweisen erfüllt, die für die Bewertung einer Sanktionierung als Strafe erforderlich 

sind.406 Der Verbandssanktion nach § 8 VerSanG-E ist also aufgrund der sozialen Erheb-

lichkeit der haftungsauslösenden Verbandstaten eine sozialethische Komponente zu at-

testieren. In der Zusammenschau mit der oben analysierten Begründung des Entwurfs 

handelt es sich folglich um eine strafrechtliche Regelung. 

 
405 Vgl. hierzu die Ausführungen zum straflosen Unrecht, oben, Erstes Kapitel, B, IV, 1, S. 38 ff. 
406 Vgl. BVerfGE 96, 10 (26) = NVwZ 1997, 1109 (1111); BVerfGE 120, 224 (240) = NJW 2008, 1137 

(1138). 
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Es liegt auch kein Verstoß gegen das Übermaßverbot vor. Denn die von dem  

VerSanG-E erfassten Verhaltensweisen betreffen ausschließlich strafrechtliche Handlun-

gen von Personen, die ohnehin dem Strafrecht unterfallen. Es werden daher keine neuen 

Tatbestände konzipiert, deren Unwertgehalt am Übermaßverbot überprüft werden müss-

ten. Vielmehr wird lediglich das (potenziell kriminogene) Umfeld des Täters bzw. der Tat 

in besonderer Weise berücksichtigt und gesondert getadelt.  

4. Gesamtwürdigung 

Gemessen an der selbstgewählten Einordnung der Entwurfsverfasser soll es sich beim 

VerSanG-E nicht um Strafrecht handeln. Für eine kriminalstrafrechtliche Einordnung 

spricht hingegen, dass der mit dem Gesetz verfolgte Zweck sowie die mit dem Gesetz 

erlaubten Eingriffsbefugnisse verfassungsrechtlich nicht mit der Etikettierung als eigen-

ständige Sanktionsart407 zusammenpassen. Da sich Regelungen des Entwurfs im tief 

strafrechtlichen Fahrwasser befinden, z.B. durch die Anwendung der Regeln der StPO, 

die Anknüpfung an schuldhaftes Verhalten von Leitungspersonen, die Ähnlichkeit der 

Strafzumessungsregeln des § 15 VerSanG-E mit denen aus § 46 StGB oder  die aus dem 

StGB übernommene Systematik des besonders schweren Fall in § 3 Abs. 2 VerSanG-E, 

kann die selbstdefinierte Eigenständigkeit nicht überzeugen.  

Mit der Sanktionierung nach dem VerSanG-E ist zudem ein sozialethischer Tadel gegen-

über dem belangten Verband verbunden, sodass die Rechtsfolgen aus § 8 VerSanG-E den 

Anforderungen einer Bestrafung entsprechen. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass es sich bei dem VerSanG-E unter dem Deckmantel der 

besonderen Sanktionsart in Wahrheit um ein echtes Unternehmensstrafrecht handelt, wel-

ches angesichts des Schuldgrundsatzes (nulla poena sine culpa) nur dann verfassungs-

rechtlich zu legitimieren ist, wenn die Schuld des Unternehmens die Grundlage jeder 

Sanktionierung nach dem VerSanG-E bildet. Die von den Verfassern gewählten Zurech-

nungsmodalitäten des § 3 VerSanG-E können diesbezüglich Möglichkeiten zur Konstitu-

ierung einer Unternehmensschuld darstellen. Jene Regelungen entsprechen denen eines 

 
407 BT-Drs. 19/23568, S. 50. 
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Zurechnungsmodells, welches nach dem Prinzip des Organisationsverschuldens legiti-

miert werden kann.408 Es wäre wünschenswert, wenn der Gesetzgeber sich klar zum straf-

rechtlichen Naturell der Normen innerhalb des Gesetzes und der Begründung bekennen 

würde. Die Beibehaltung einer besonderen Sanktionsart zwischen Ordnungs-, Straf- und 

Maßregelrecht ist nicht haltbar. Eine Differenzierung des Unrechts auf diese Art und 

Weise ist dem gewöhnlichen Normadressaten nicht vermittelbar. Dadurch leidet nicht nur 

die Akzeptanz gesetzgeberischer Maßnahmen, sondern auch das mit dem Gesetz ver-

folgte Ziel der Stärkung der Integrität der Wirtschaft. Jenes könnte effektiver erreicht 

werden, wenn der Unrechtsgehalt unternehmensbezogener Straftaten entsprechend seines 

sozialschädlichen Gewichts eindeutig auf strafrechtlicher Basis gewürdigt und auch auf 

diese Art kommuniziert würde. 

 
408 Zu den Bedenken gegenüber einer auf Zurechnung basierten Unternehmensschuld, oben, Erstes Kapitel, 

C, I, 4, S. 64 ff. 
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Zweites Kapitel: Strafprozessuale Prozessmaximen bei 

Strafverfahren gegen Unternehmen

A. Das Unternehmen auf der Anklagebank – Einführung in 

strafprozessuale Fragestellungen 

Als angewandtes Verfassungsrecht409 fungiert das Strafprozessrecht als Medium zum ge-

rechten Ausgleich sich widerstreitender Interessen. Primär stehen den Interessen des Be-

schuldigten an einem fairen und für ihn milden Ausgang des Verfahrens das staatliche 

Aufklärungs- und Verfolgungsinteresse gegenüber. Dem nachgeordnet bestehen auf Sei-

ten der Opfer, der Angehörigen von Beschuldigten sowie ganz allgemein der Öffentlich-

keit weitere Interessenlagen mit unterschiedlichster Ausrichtung.  

In einem Unternehmensstrafrecht de lege ferenda kommen durch das Hinzufügen eines 

weiteren (differenten) Verfahrenssubjekts weitere Motivlagen, wie z.B. das Interesse an 

dem Erhalt bzw. dem Aufbau eines bestimmten Firmenimages, das Fortbestehen der 

Wirtschaftlichkeit, Verhinderung eines für nachfolgende Zivilverfahren nachteiliger Prä-

judiz oder der Erhalt von Arbeitsplätzen, hinzu. Gleichzeitig soll das Verfahrensrecht 

dem Ziel dienen, das materielle Recht wirkungsvoll durchzusetzen.410 Es ist daher bereits 

im Ansatz zu erahnen, dass im Rahmen eines Strafverfahrens ein anderes „Nervensys-

tem“ beim Unternehmensbeschuldigten angesprochen und strafprozessual geschützt wer-

den muss als beim Individualbeschuldigten.  

Während beim Strafsubjekt Mensch die rechtliche Verankerung der ihm zugesprochenen 

Verfahrensrechte und des Schuldprinzips nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts 

aus der Menschenwürde abgeleitet wird, stellt sich die Frage, welche strafprozessualen 

Konsequenzen aus der fehlenden anthropologischen Komponente folgen. Relevanz er-

fährt diese grundsätzlich für das Unternehmensstrafrecht bereits breit diskutierte Frage411 

durch die Einbeziehung der Begründungsansätze auf der Ebene der materiell-rechtlichen 

 
409 BVerfGE 32, 373 (382) = NJW 1972, 1123 (1125); BGHSt 19, 325 (330) = NJW 1964, 1139 (1142). 
410 Zu den sich anbahnenden Interessenkonflikten, Hamm, in: Das Unternehmensstrafrecht und seine Al-

ternativen, S. 185, 189 ff. 
411 Böse, GA 2002, 107 ff; Dannecker ZStW 127 (2015), 370 ff; Freier, ZStW 122 (2010), 117 ff;  Geth, 

ZStW 126 (2014) 105 ff; Schulz, in: FS-Wolf Schiller, S. 573 (578 ff.); Pieth, in: FS-Eser, S. 600 (603 ff.); 

Zerbes/El-Ghazi, NZWiSt 2018, 425 ff; Zerbes, ZStW 129 (2017), 1035 ff. 
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Ausgestaltung der strafrechtlichen Haftung und des diesbezüglich zugrundeliegenden 

Schuldbegriffs. Den Ausgangspunkt der modellorientierten Betrachtung verschiedener 

strafprozessualer Themenfelder bildet daher die strenge Differenzierung zwischen dem 

oben beschriebenen Zurechnungsmodell und dem Modell originärer Verbandsschuld.  

Ein besonderer Untersuchungsgrund liegt weiterhin darin, dass die jüngsten Entwürfe be-

züglich der Anwendung von Strafverfahrensnormen im Unternehmensstrafrecht wenig 

Handhabe bieten. So steht in § 11 des Kölner Entwurfs über die Anwendung der Straf-

prozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes: „Für das Verfahren gegen Ver-

bände gelten die Vorschriften der allgemeinen Gesetze über das Strafverfahren, nament-

lich die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, sinngemäß, es sei denn, 

dass sie ausschließlich auf natürliche Personen angewendet werden können oder dieses 

Gesetz etwas anderes bestimmt“. Eine fast identische Passage findet sich auch im Art. 13 

des Gesetzesentwurfs aus Nordrhein-Westfalen wieder.412 Doch bislang ist weder grund-

sätzlich noch im Einzelnen geklärt, wann genau eine Regelung der Strafprozessordnung 

ausschließlich auf natürliche Personen angewendet werden kann und wann nicht. Hinge-

gen spricht der Entwurf zum VerSanG in § 25 VerSanG-E von der entsprechenden An-

wendung der Vorschriften der Strafprozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes, 

soweit nichts anderes bestimmt ist. 

Mag eine Anwendung körperbezogener Maßnahmen, wie z.B. der körperlichen Untersu-

chung oder DNA-Entnahme bei Verbänden von vornherein ins Leere laufen, so existieren 

doch stark personenbezogene Maßnahmen, wie z.B. die Untersuchungshaft, bei denen es 

nicht gänzlich ausgeschlossen ist, eine unternehmensäquivalente Anwendung für möglich 

zu halten.413 Bislang fehlen modellorientierte Auslegungsrahmen, welche bei der Frage 

nach der Anwendung von Strafverfahrensregeln in einem Verbandsstrafrecht diese indi-

vidualistisch zentrierte Grenzziehung erleichtern. Das Anliegen der folgenden Untersu-

chung ist daher auch, abstrakt-generelle Auslegungsfaktoren zu formulieren, mittels derer 

die unternehmensspezifischen Besonderheiten bei der potenziell fraglichen Anwendung 

von Strafverfahrensvorschriften auf Verbände Berücksichtigung finden. 

 
412 Auch im Unternehmensstrafrecht der Schweiz besteht Einigkeit darüber, dass grundsätzlich alle Vor-

schriften zum Individualstrafrecht auf Unternehmen übertragbar sind, vgl. Botschaft des Bundesrates zur 

Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005 (BBl 2006, S. 1085). Vgl. dazu Pieth, 

in: FS-Eser, S. 609; Engler, Die Vertretung des beschuldigten Unternehmens, S. 90 f.; Geth, ZStW 126 

(2014), 105 (106). Ganz anders in den USA, dort wird einer allgemeinen Übertragbarkeit, insbesondere der 

Selbstbelastungsfreiheit für Unternehmen eine Absage erteilt, vgl. Arzt, in: FS-Burgstaller, S. 229. 
413 Zur unternehmensspezifischen Untersuchungshaft, unten drittes Kapitel, B, I, S. 175 ff. 
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Beginnend bei der Frage nach der Geltung allgemeiner Strafverfahrensgarantien unter 

modellorientierter Betrachtung widmet sich die Arbeit anschließend ausgewählten Ver-

fahrensfragen und deren Geltung und Umsetzung unter Beachtung der modell- und un-

ternehmensspezifischen Besonderheiten.

B. Verfahrensgarantien im Individual- und 

Verbandsstrafrecht 

Dem Beschuldigten werden in einem Strafverfahren durch die Verfassung diverse 

Schutzrechte gegenüber dem staatlichen Verfolgungsapparat zur Seite gestellt, welche 

eine Sachverhaltsaufklärung und Bestrafung „um jeden Preis“ verhindern. Neben der un-

antastbaren Menschenwürde aus Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG und den körperlichen 

Schutzrechten, wie der körperlichen Unversehrtheit gem. Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, dem 

Recht auf (körperliche) Freiheit gem. Art. 2 Abs. 2 S. 2, Art. 104 GG und dem Schutz der 

Wohnung gem. Art. 13 GG, sind es insbesondere die aus dem Rechtsstaatsprinzip nach 

Art. 20 Abs. 3 GG414 abgeleiteten Verfahrensrechte und die speziellen Strafrechtsgaran-

tien aus Art. 103 GG,415 die eine uneingeschränkte Verfolgungs- und Bestrafungspraxis 

verhindern. Flankiert wird das nationale Schutzniveau darüber hinaus durch die Verfah-

rensgarantien aus der EMRK und dem EU-Recht.  

Für die Untersuchung der strafprozessualen Ausgestaltung der Modelle einer Unterneh-

mensstrafbarkeit sind primär die Schutzrechte der Selbstbelastungsfreiheit (nemo-tene-

tur-Satz), der Unschuldsvermutung, des Doppelbestrafungsverbots (ne bis in idem) und 

der Grundsatz des fairen Verfahrens angesichts ihrer grundlegenden Relevanz für das 

Strafverfahren näher zu analysieren.  

 

 

 
414Aus dem Rechtsbindungssatz des Art. 20 Abs. 3 GG folgen die Prinzipien der Rechtssicherheit, der Ge-

setzesvorbehalt, der Rechtsklarheit und Bestimmtheit, das Verhältnismäßigkeitsprinzip, vgl. BeckOK/Hus-

ter/Rex, GG, Art. 20 Rn. 172 ff., 182 f., 189 ff. 
415 Im Einzelnen Sieber/Satzger/v. Heintschel-Heinegg/Esser, Europäisches Strafrecht, § 55, Rn. 1 ff. 
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I. Der Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit  

Das wohl bedeutsamste Verfahrensrecht ist das Recht auf Selbstbelastungsfreiheit. In-

haltlich garantiert der nemo-tenetur-Satz, dass der Beschuldigte vor dem staatlichen 

Zwang geschützt wird, sich selbst durch Aussagen oder durch die Herausgabe von Be-

weismitteln der Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung auszusetzen.416  

1. Ermittlungspraktische Bedeutung 

Im Kontext des Verbandsstrafverfahrens kommt der Frage, ob die Selbstbelastungsfrei-

heit auch von Unternehmen beansprucht werden kann, eine enorme ermittlungspraktische 

Bedeutung zu. Denn innerhalb kollektiver Einheiten gibt es eine Vielfalt an Informati-

onsquellen, die zur Sach- und Strafbarkeitsaufklärung beitragen können und bei Nicht-

geltung der Selbstbelastungsfreiheit unter Zwang herausverlangt werden dürften. Neben 

den Wissensbeständen von Entscheidungsträgern und Mitarbeitern existieren diese im 

Vergleich zum Individuum im erhöhten Maße auch in digitaler Form als Datensätze auf 

lokalen Computern, USB-Sticks oder auf extern gespeicherten Cloud-Systemen sowie 

analog in Akten, Rechnungen, Notizen und Protokollen. Mittels einer erzwungenen Mit-

wirkungspflicht stünde den Strafverfolgungsbehörden ein einfacher Zugang zu Informa-

tionen zur Verfügung, die ansonsten mühsam mit den bestehenden Instrumenten der 

StPO, wie die der Sicherstellung und Beschlagnahme nach § 94 ff. StPO,  gewonnen 

werden müssten. Weiterhin droht die Gefahr, dass aufgrund einer umfassenden Mitwir-

kungspflicht überhaupt erst ein Kenntnisgewinn über strafrechtsrelevante Informationen 

ermöglicht werden würde, der auf anderem Wege nicht hätte ermittelt werden können.417  

a. Beschlagnahme von Dokumenten aus Internal Investigation 

Eine besondere Relevanz und Komplexität gewinnt die Frage nach der Selbstbelastungs-

freiheit von Unternehmen im Zusammenhang mit der inzwischen etablierten Praxis der 

Internal Investigations seitens der Unternehmen und der Schutz vor dem Zugriff des Staa-

tes auf die dort zu Tage getretenen Informationen. Mit den eigenen Untersuchungen durch 

meist externe, große Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfer versuchen Unternehmen 

 
416 Vgl. BVerfGE 133, 168 (201) = NJW 2013, 1058 (1061). 
417 Freier, ZStW 122 (2010), 117. 
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eine eigene Sachverhaltsaufklärung durchzuführen, um zum einen interne Defizite zu er-

fassen und zu verbessern und zum anderen, um sich kooperativ gegenüber Behörden zu 

verhalten, die in Verwaltungsverfahren oder – im Falle von Ermittlungen ausländischer 

Kriminalbehörden – im Strafverfahren gegen sie ermitteln. Bei den dabei gewonnenen 

Erkenntnissen kann es sich aus Verbandsperspektive um höchst brisante Informationen 

handeln, die der Verband nicht gegenüber den Behörden und in der Folge gegenüber der 

Öffentlichkeit preisgeben will. Die Nichtgeltung der Selbstbelastungsfreiheit würde nun 

dazu führen können, dass der Verband gezwungen werden könnte, alle durch die Internal 

Investigations gewonnenen Informationen herauszugeben.  

Die Brisanz lässt sich gut am Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in dem Fall  Jones 

Day ablesen. Die internationale Kanzlei Jones Day wurde von Volkswagen beauftragt, 

interne Ermittlungen vorzunehmen und den Konzern vor US-amerikanischen (Straf-) Be-

hörden zu vertreten. Anlass war diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren in den U.S.A. 

wegen Abgasmanipulationen an Dieselfahrzeugen. Neben der Sichtung von Dokumenten 

führte die Kanzlei Befragungen von Mitarbeitern durch. Nachdem deutsche Ermittlungs-

behörden die dabei gewonnenen Dokumente beschlagnahmten, legte die deutsche Ver-

tretung von Jones Day Verfassungsbeschwerde ein.  

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Entschluss, in dem es die Verfassungsbe-

schwerde nicht zur Entscheidung angenommen hat, schließlich die Auffassung gebilligt, 

dass die durch eine amerikanische Kanzlei im Rahmen von Internal Investigations ge-

wonnen Informationen über Volkswagen beschlagnahmt werden durften.418 Zur Frage 

der Geltung eines Beschlagnahmeverbots von Unterlagen und Daten einer internen Un-

tersuchung folgt das Gericht der bereits in der HSH-Nordbank-Entscheidung419 einge-

schlagenen ermittlungsfreundlichen Ansicht. Es entschied, dass eine Auslegung der Fach-

gerichte dahingehend, dass die Unterlagen interner Untersuchung nur dann einem Be-

schlagnahmeverbot unterliegen, sobald das zu untersuchende Unternehmen eine beschul-

digtenähnliche Verfahrensstellung einnimmt, verfassungsgemäß sei.420 Um eine solche 

 
418 BVerfG, Beschluss vom 27.6.2018, Az. 2 BvR 1405/17, 2 BvR 1780/17 = NJW 2018, 2385. 
419 LG Hamburg, Beschluss vom 15.10.2010 – 608 Qs 18/10 = NJW 2011, 942. 
420 BVerfG NJW 2018, 2385 (2388). 
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zu erreichen, sei keine formale Beteiligtenstellung nötig. Es reiche aus, wenn eine künf-

tige Nebenbeteiligung nach objektiven Kriterien in Betracht kommt.421 Die Annahme ei-

ner derartigen Beteiligung könnte bereits dann angenommen werden, sobald ein hinrei-

chender Verdacht für eine durch eine konkrete Leitungsperson begangene Straftat oder 

Aufsichtspflichtverletzung i.S.v. § 30 OWiG vorliegt. Nicht ausreichend sei hingegen die 

bloße Möglichkeit einer Verfehlung einer Leitungsperson sowie die Vornahme von inter-

nen Untersuchungen, die aufgrund eines lediglich befürchteten zukünftigen Strafverfah-

rens durchgeführt werden.422 

Mangels eines echten Unternehmensstrafrechts liegt demnach eine beschuldigtenähnliche 

Stellung vor, wenn einem Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 OWiG droht, es also 

Beteiligten- oder Einziehungsinteressent nach den §§ 444 Abs. 2 S. 2, 434 Abs. 1, 432 

StPO ist.423  

Weiterhin stellte das Gericht mit Blick auf etwaige Zeugnisverweigerungsrechte der 

Kanzlei als Berufsgeheimnisträger klar, dass sich ein Beschlagnahmeverbot nicht nach  

§ 160a StPO richtet. Das Bundesverfassungsgericht versteht § 160a StPO im Verhältnis 

zu § 97 I StPO als eine vom Gesetzgeber geschaffene Sonderregelung für andere Ermitt-

lungsmaßnahmen als die der Beschlagnahme. Allein § 97 I StPO regele die Zulässigkeit 

von Beschlagnahmen bei Berufsgeheimnisträgern, auch wenn dieser ein niedrigeres 

Schutzniveau vorsehe.424 Dafür spreche die Gesetzessystematik, weil andernfalls § 97 

StPO als Spezialvorschrift mitsamt ihren ausdifferenzierten Regelungen  ausgehebelt 

werden würde. Weiterhin entspreche diese Auslegung dem verfassungsrechtlichen Gebot 

einer effektiven Strafverfolgung.425 Diesbezüglich müsse auch § 97 I Nr. 3 StPO so ver-

standen werden, dass nach dem Regelungszusammenhang zwischen § 97 I Nr. 1, 2 und 3 

StPO auch bei § 97 I Nr. 3 StPO ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Zeugnisverwei-

gerungsberechtigten und dem im konkreten Verfahren Beschuldigten erforderlich ist, da 

dieser Abs. 1 Nr. 3 anderenfalls den Rest der Vorschrift obsolet machen würde.426 Es 

 
421 BVerfG NJW 2018, 2385 (2389); Schneider, NStZ 2016, 309 (311); Klengel/Buchert, NStZ 2016, 383 

(386); Wimmer, NZWiSt 2017, 252. Die a.A. verlangt eine förmliche Verfahrensstellung, LG Bonn, 

NZWiSt 2013, 21 (24); Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, § 97 Rn. 10c. 
422 BVerfGE NJW 2018, 2385 (2390); LG Braunschweig, NZWiSt 2016, 37; LG Bonn NZWiSt 2013, 28 

(30) m. Anm. Jahn/Kirsch; Krug/Skoupil, NJW 2017, 2374 (2379). 
423 Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, § 148 Rn. 3; Pelz, CCZ 2018, 211 (212); SK/StPO/Wohlers, § 97 Rn. 10. 
424 BVerfG NJW 2018, 2385 (2387); LG Mannheim NZWiSt 2012, 424 (430); Meyer-Goßner/Schmitt, 

StPO, §160a Rn. 17; MüKo/Kölbel, StPO, §160a Rn. 8. 
425 BVerfG NJW 2018, 2385 (2387). 
426 BVerfG NJW 2018, 2385 (2389); LG Bochum NStZ 2016, 500; so auch T.d.L, MüKo/Hausschild, StPO, 

§ 97 Rn. 36; Schneider, NStZ 2016, 309 (310); Queling/Bayer, NZWiSt 2016, 417 (420); Wimmer, in: FS-

Roxin, S. 543. 
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gebe keine verfassungsrechtliche Verpflichtung zur Gleichbehandlung von Verteidigern 

und sonstigen Anwälten.427  

Zudem erkennt das Gericht ein hohes Missbrauchspotenzial in Form einer absichtlichen 

Verschiebung von beweiserheblichen Dokumenten im Rahmen einer Internal Investiga-

tion in die Sphäre der Anwälte, um diese Materialien vor einer Beschlagnahme zu schüt-

zen.428 

Große Teile der Literatur sind hingegen der Ansicht, dass § 97 I Nr. 3 StPO für alle An-

wälte, also auch für solche von nichtbeschuldigten Mandanten gelten müsse.429 Dafür 

spreche nicht nur der Wortlaut, der gerade auf das Erfordernis des „Beschuldigten“ ver-

zichtet, sondern auch die Entstehungsgeschichte. Gerade § 97 I StPO regelt den Beschlag-

nahmeschutz für die in §§ 52, 53 StPO genannten zeugnisverweigerungsberechtigten Per-

sonen. Die Norm solle vor der Aushöhlung und Umgehung eben dieser Zeugnisverwei-

gerungsrechte schützen. Hält man auch hier ein Verteidigerverhältnis für erforderlich, so 

würde diesem Normzweck widersprochen.430 Dahingehend wird auch das von der Recht-

sprechung angenommene Spezialitätsverhältnis zwischen § 160a StPO und § 97 I StPO 

kritisiert. Im Rahmen der Neufassung von § 160a StPO verfolgte der Gesetzgeber aus-

drücklich die Stärkung der Stellung von Rechtsanwälten,431 sodass eine restriktive Aus-

legung nicht angebracht sei.432 

Dem Missbrauchsargument des BVerfG wird entgegengehalten, dass es die gesamte An-

waltschaft unter Generalverdacht stellt und sich jeder empirischen Grundlage entzieht.433 

b. Relevanz für den nemo-tenetur-Satz 

Laut der Rechtsprechung unterliegen die Informationen aus Internal Investigations folg-

lich solange keinem Beschlagnahmeschutz, wie kein hinreichender Verdacht für eine 

Straftat einer konkreten Leitungsperson oder der Ordnungswidrigkeit einer Aufsichts-

pflichtverletzung i.S.v. § 30 OWiG vorliegt. Gleichzeitig soll bei einem bloß befürchteten 

 
427 BVerfG NJW 2018, 2385 (2389). 
428 BVerfG NJW 2018, 2385 (2389). 
429 Szesny, CCZ 2017, 25 (26); Satzger/Schluckebier/Widmaier/Schelbach, StPO, § 97 Rn. 10; Gercke, in: 

FS-Wolter, S. 933 (945); Galen, NJW 2011, 942 (945); Frank/Vogel, NStZ 2017, 313 (315 ff.). 
430 Lilie-Hutz/Ihwas, NZWiSt 2018, 349 (351). 
431 BR-Drs. 229/10, S. 1. 
432 Galen, a.a.O., 942 (945); Szesny, a.a.O., 25 (26). 
433 Pelz, CCZ 2018, 212 (216); dahingehend auch Lilie-Hutz/Ihwas, a.a.O., 349 (352); Momsen, NJW 2018, 

2362 (2364). 
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Verfahren gegen das Unternehmen kein Berufsgeheimnisträger-Beschuldigten-Verhält-

nis zwischen der mandatierten Kanzlei und dem Unternehmen bestehen, welches ein Be-

schlagnahmeverbot gemäß §160a StPO nach sich zöge. Dies führt zu folgenden Gedan-

ken: Wenn diese Grundsätze in einem Unternehmensstrafrecht de lege ferenda weiterhin 

Geltung erhielten, würde das Schutzniveau für besagte Informationen entsprechend ge-

ring ausfallen. Nur in Fällen einer eigenen Beschuldigtenstellung käme es zu einem Be-

schlagnahmeverbot. Wenn hingegen die Selbstbelastungsfreiheit nicht gelten sollte, 

würde dies eine weitere Liberalisierung der Zugriffsmöglichkeiten eröffnen, aus deren 

Folge das abgestufte System der §§ 97, 160a StPO ausgehebelt werden würde. Eine wei-

tere Konsequenz wäre, dass das grundsätzlich positiv zu bewertende Engagement der Un-

ternehmen zur Durchführung eigener Untersuchungen in Hinblick auf das Risiko einer 

strafprozessualen Verwertung der Erkenntnisse zum Erliegen gebracht wird. Es wäre eine 

geradezu bedenkliche Entwicklung, wenn jenes Engagement lediglich auf die Erfor-

schung von konkreten Versäumnissen einzelner Mitarbeiter abzielen würde und nicht auf 

die Untersuchung der internen Organisation und Aufsicht, um keine Informationen in die 

Welt zu setzen, die das Unternehmen selbst in die Gefahr eines strafrechtlichen Vorwur-

fes bringen würden. Angesichts der Bedeutung für die Ermittlungsrelevanz ist daher die 

Geltung des nemo-tenetur-Satzes für Unternehmen von besonderer strafprozessualer Be-

deutung. 

2. Herkunft der Selbstbelastungsfreiheit  

Der historische Ursprung der Selbstbelastungsfreiheit liegt in der ablehnenden Haltung 

gegenüber der Folter.434 Bereits im 14. Jahrhundert wurden Einwände gegen die Verwert-

barkeit von durch Folter gewonnenen Erkenntnissen geltend gemacht.435 Es dauerte je-

doch bis zum 18. Jahrhundert, in dem es, aufgrund der Aufklärung, zu Folterverboten in 

Mitteleuropa und zu einem damit verbundenen Wandel des Menschenbildes kam. Die 

Folter wurde zunächst durch Instrumente der Täuschung, der Überraschung und des 

 
434 Zerbes, ZStW 129 (2017), 1035 (1037). 
435 Sellert/Rüping, Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 186. 
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Drucks gegenüber den Beschuldigten ersetzt.436 Erst mit Entstehung des Anklageprozes-

ses veränderte sich die Rolle des Beschuldigten, als dieser vom bloßen Untersuchungs-

objekt zum Subjekt des Verfahrens wurde, welches eigene Verfahrensrechte besaß.437 

Das dem Beschuldigten in Deutschland zustehende Schweigerecht findet sich einfachge-

setzlich in den §§ 136, 136a und 163a Abs. 3, 4 StPO wieder. Da hingegen eine ausdrück-

liche Normierung im Grundgesetz fehlt, ist umstritten, wie es um dessen verfassungs-

rechtliche Herleitung beschaffen ist. Teilweise wird der nemo-tenetur-Satz als Justiz-

grundrecht438 – als Bestandteil des rechtlichen Gehörs aus Art. 103 I GG – und damit als 

Teil des Rechtsstaatsprinzips betrachtet.439 Andere charakterisieren ihn als materielles 

Grundrecht mit Bezügen zur Menschenwürde440 oder als Ausfluss aus dem Recht auf ein 

faires Verfahren gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK,441  das über Art. 20 Abs. 3 GG Ver-

fassungsrang einnimmt.  

Ob und ggf. in welchem Umfang eine dem Individualverfahren entsprechende Selbstbe-

lastungsfreiheit auch für Verbände in einem Unternehmensstrafrecht gelten muss, ist in 

der Literatur durchaus umstritten442 und mit Blick auf andere Rechtsordnungen nicht 

selbstverständlich.443 Die NRW-Landesregierung ist 2013 bei ihrem Entwurf von der 

Geltung des nemo-tenetur-Satzes als „notwendige Konsequenz“ eines Strafverfahrens 

ausgegangen.444 Auch der Kölner-Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes erkennt die 

Geltung des nemo-tenetur-Satzes an, indem dieser in § 17 ausdrücklich vorgesehen ist: 

„Im Verfahren wegen einer Verbandsverfehlung steht es den Vertretern des Verbandes (§ 

16) frei, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. Sie sind 

auch im Übrigen nicht verpflichtet, aktiv an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwir-

ken.“ Der Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes der Bundesregierung (VerSanG-E) 

 
436 Rogall, Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, S. 67. 
437 Zerbes, a.a.O., 1035 (1040). m.w.N. 
438 Bauer, Die Aussage des über das Schweigerecht nicht belehrten Beschuldigten, S. 51; Schlüter, Die 

Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 101. 
439 SK-StPO/Rogall, Vor. § 133, Rn. 132. 
440 BVerfGE 56, 37, 41 f. (Gemeinschuldnerbeschluss) = NJW 1981, 1431; BVerfG 95, 220 (241) = NJW 

1997, 1841 (1843). 
441 Jähnke/Schramm, Europäisches Strafrecht, Kp. 9, Rn. 97 ff.; Sieber/Satzger/Satzger/v. Heintschel-

Heinegg/Kreicker, Europäisches Strafrecht, § 51, Rn. 40; MüKo/Gaede, Art. 6 EMRK, Rn. 318; Zerbes, 

ZStW 129 (2017), 1035 (1040). 
442 Zum Streit vgl. Frister/Brinkmann, in: Grundfragen eines Verbandsstrafrechts, S. 103 ff.; Zerbes, a.a.O., 

1035 ff; Dannecker, ZStW 127 (2015), 370 ff.; Kempf, in: Unternehmensstrafrecht, S. 347 (348 ff.); Ran-

siek, Unternehmensstrafrecht, S. 360. 
443 In den USA wird Verbänden das aus dem 5. Zusatzartikel der Verfassung stammende „privilege against 

self-incrimination“ versagt, dazu Freier, ZStW 122 (2010), 117 (121). 
444 Vgl. Entwurfsbegründung des VerbStG-E, S. 75. 
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erlaubt es dem gesetzlichen Vertreter des Verbands, sich zur Sache zu äußern oder nichts 

zur Sache auszusagen (§ 33 Abs. 1 VerSanG-E). Weiterhin wird dem gesetzlichen Ver-

treter gemäß § 33 Abs. 2 VerSanG-E auch in anderen Verfahren – wenn jener als Zeuge 

aufritt – das Recht auf Schweigen eingeräumt, sofern bei der Beantwortung der Frage die 

Gefahr besteht, den Verband für eine Verbandstat verantwortlich zu machen.  

Hingegen lehnte der Gesetzgeber die Selbstbelastungsfreiheit für juristische Personen bei 

der Begründung zur 8. GWB-Änderung ab, weil diese aufgrund der Herleitung aus der 

Menschenwürde nur natürlichen Personen zukäme.445 Juristische Personen müssen nach 

der Regelung des § 81a Abs. 1 GWB a.F. (nunmehr § 81b  Abs. 1 GWB446) im Bußgeld-

verfahren Auskünfte erteilen und entsprechende Unterlagen herausgeben, selbst wenn sie 

sich dadurch der Ahndung mit einer Geldbuße aussetzen würden.447 Dies ist zunächst mit 

Blick auf die sonst im Bußgeldverfahren geltenden Rechte bemerkenswert. Nach § 46 

Abs. 1 OWiG, der für das Ordnungswidrigkeitenverfahren auf die Regelungen der StPO 

verweist, gilt folglich das Schweigerecht für den Beschuldigten sowie das Auskunftsver-

weigerungsrecht von Zeugen, wenn sie Gefahr laufen, sich wegen einer Straftat oder Ord-

nungswidrigkeit offenbaren zu müssen.448 Die Auskunftspflicht des § 81b Abs. 1 GWB 

ist daher als Ausnahmeregelung für eine bestimmte Materie und damit als eine Durchbre-

chung dieses Grundsatzes zu verstehen.449  

Anhand dieser sich widersprechenden gesetzlichen Abweichungen wird deutlich, dass 

eine vertiefte Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ansichten zur Herleitung und 

Bedeutung der Selbstbelastungsfreiheit nötig ist, um anschließend prüfen zu können, wie 

diese mit den dogmatischen Implikationen der verschiedenen Haftungsansätze vereinbar 

sind. 

 
445 BT-Drs. 17/9852 S. 35. 
446 Geändert durch das Neunte Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 

1. Juni 2017, BGBl I, 1416. 
447 Vgl. BGH, Beschluss v. 23.01.2014, KRB 48/13 = NZKart 2014, 236. 
448 KK/Lutz, OWiG, § 55 Rn. 14 ff. 
449 Fink, wistra 2014, S. 457, 458. 
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3. Begründungsansätze der Selbstbelastungsfreiheit 

a. Herleitung aus der Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 GG 

Teilweise wird der nemo-tenetur-Grundsatz aus der Menschenwürde gemäß Art. 1 Abs. 

1 GG hergeleitet.450 Unter Berücksichtigung der Objektformel liege immer dann ein Ver-

stoß gegen die Menschenwürde vor, wenn der Beschuldigte durch Zwang zur Mitwirkung 

an seiner Verurteilung zum Objekt des Verfahrens gemacht werde, insbesondere da in 

diesem Zwang eine besondere Demütigung des Einzelnen liege.451 Die Instrumentalisie-

rung durch die Verpflichtung zur Selbstüberführung würde dem natürlichen Selbst-

schutz452 und den Gesetzmäßigkeiten des Selbsterhaltungstriebes453 widersprechen, so-

dass gerade darin das Menschenwürdige liege.454  

Der Gehalt von nemo-tenetur wäre bei ausschließlicher Herleitung nach  

Art. 1 Abs. 1 GG, wonach jeder Zwang zur Mitwirkung den Beschuldigten zum Objekt 

des Verfahrens macht, nur unzutreffend erfasst. Eine durch Zwang verursachte Objekti-

vierung findet bereits abseits einer durch den nemo-tenetur-Satz geschützten Selbstbelas-

tungsfreiheit statt. Maßnahmen wie die Entnahme von Blutproben, die Überprüfung des 

geistigen Zustandes oder die Entkleidung von Körperteilen zwecks Identifikation sind 

gewissermaßen Objektivierungen des Subjekts, ohne dass diese zugleich als Verletzung 

der Menschenwürde zu verstehen sind.455 Würde man nun den nemo-tenetur-Grundsatz 

auf den absoluten Schutz der Menschenwürde zurückführen, hätte dies zur Folge, dass 

jede Mitwirkungspflicht innerhalb des Strafverfahrens ein Verstoß gegen Art. 1 Abs. 1 

GG und somit grundrechtswidrig wäre.456 Die ausschließliche Herleitung aus Art. 1 Abs. 

1 GG vermag daher nicht zu überzeugen.  

 
450 Nothhelfer, Die Freiheit von Selbstbezichtigungszwang, S. 63 ff. Nach älterer Rechtsprechung auch 

BGHSt 14, 358, 364. Nach neuerer Rechtsprechung des BVerfGE wird der nemo-tenetur-Satz unterschied-

lich begründet, es wird jedoch stets auf einen Bezug zur Menschenwürde hingewiesen, vgl. BVerfGE 38, 

105, 113 f. = NJW 1975, 103; BVerfGE 56, 37 (42) = NJW 1981, 1431; BVerfGE 55, 144, 150 = NJW 

1981, 1087; BVerfGE, Beschl. v. 06.02.2002, BvR 1249/01 = NJW 2002, 1411 (1412). 
451 v. Münch/Kunig, GG-Kommentar, Art. 2 Rn. 35; Fink, wistra 2014, 457 (459). 
452 Welzel, JZ 1958, 494. 
453 Rogall, Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, S. 145. 
454 SK-StPO/Rogall, I, Vor. 133, Rn. 132. 
455 Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 104; Drope, Straf-

prozessuale Probleme bei der Einführung einer Verbandsstrafe, S. 186. 
456 Mangoldt/Klein/Starck, GG-Kommentar, Art. 1 Abs. 1, Rn. 37 ff. 
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Für den Kontext der Unternehmensstrafbarkeit wäre eine verfassungsgemäße Garantie 

der Selbstbelastungsfreiheit von Verbänden nur dann gegeben, wenn diese sich – bei Her-

leitung des nemo-tenetur-Satzes aus Art. 1 Abs. 1 GG – im Wege des Art. 19 III GG auf 

die Menschenwürde berufen könnten. Dagegen spricht jedoch, dass dem Wesen von Un-

ternehmen strukturbedingt die anthropologische Komponente fehlt.457 Reden und 

Schweigen sind zutiefst menschliche Verhaltensweisen. Auch das Empfinden von Zwang 

erfordert eine entsprechende Fähigkeit, die bei Unternehmen nicht vorliegt.458 Die Dis-

tanz zwischen den im Prozess auftretenden und befragten Individuen und dem eigentlich 

Beschuldigten spricht eher für eine Rationalisierung des Entscheidungsprozesses des Un-

ternehmens als für einen inneren Zwang, dem das beschuldigte Unternehmen ausgesetzt 

ist. Der durch die Staatsanwaltschaft oder das Gericht ausgeübte Druck wird in dieser 

Konstellation anders empfunden und in anderer Art und Weise verarbeitet.459 Mangels 

dieser Fähigkeit,  Zwang und Ängste (vor einer Bestrafung) zu empfinden, fehlt es daher 

an einer grundrechtstypischen Gefährdungslage, die für die Annahme einer aus der Men-

schenwürde abgeleiteten Selbstbelastungsfreiheit erforderlich wäre.460 

b. Herleitung aus Art. 2 Abs. 1 i.V. m. Art. 1 Abs.1 GG 

Die Selbstbelastungsfreiheit wird sowohl von Teilen der Literatur461 als auch vom Bun-

desverfassungsgericht aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. 

Art. 1 Abs. 1 GG abgeleitet.462  

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG umfasst 

verschiedene Fallgruppen mit unterschiedlichen Schutzrichtungen. Es gewährleistet und 

schützt den Erhalt der persönlichen Lebenssphäre,463 wie z.B. den Schutz der Privats- und 

 
457 Wostry, NZWiST 2018, 356 (358). 
458 Zerbes/El-Ghazi, NZWiSt 2018, 425 (427). 
459 Zerbes, ZStW 129 (2017), 1035 (1050). 
460 Frister/ Brinkmann, in: Grundfragen eines Verbandsstrafrechts, S. 107; vgl. dazu BVerfGE 95, 220, 242 

= NJW 1997, 1841 (1843 f.); BVerfG NJW 2007, 2464 (2471). Nach Zerbes/El-Ghazi gebe es darüber 

hinaus auch keine „Unternehmenswürde“, Zerbes/El-Ghazi, NZWiSt 2018, 425 (427). Nach Schlüter könne 

eine Selbstbelastungsfreiheit ohne Bezug zur Menschenwürde durch eine funktionale Unternehmensper-

sönlichkeit i.S.v. Art. 2 I GG begründet werden, bei der die Frage, ob eine Verletzung vorliegt, anhand der 

Abwägung der Schutzinteressen des Unternehmens und der öffentlichen Strafverfolgungsinteressen vorge-

nommen wird, Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 119. 
461 Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 103 f.; Drope, Straf-

prozessuale Probleme bei der Einführung einer Verbandsstrafe, S. 186; Rogall, Der Beschuldigte als Be-

weismittel gegen sich selbst, S. 140 f. 
462 BVerfGE 56, 37, 41 f. (Gemeinschuldnerbeschluss) = NJW 1981, 1431; BVerfG 95, 220 (241) = NJW 

1997, 1841 (1843); BVerfG NJW 2005, 352.  
463 BVerfGE 54, 148 (153) = NJW 1980, 2070. 
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Intimsphäre, das Recht an der Darstellung der eigenen Person oder das Recht auf infor-

mationelle Selbstbestimmung.464 Unter letzteres soll laut dem Bundesverfassungsgericht 

auch der Schutz vor dem Zwang zur Selbstbelastung fallen.465 Ein Eingriff in den unan-

tastbaren Kernbereich und somit eine Verletzung dieses Rechts würde vorliegen, wenn 

ein Beschuldigter seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren offen eingestehen 

müsste.466  

(1) Allgemeines Persönlichkeitsrecht von Verbänden 

Ein allgemeines Persönlichkeitsrecht, welches Anknüpfpunkt für die Übertragbarkeit ver-

fahrensrechtlicher Garantien sein kann, ist ohne Weiteres für Unternehmen denkbar. So 

ist bereits im Zivilrecht ein allgemeines Persönlichkeitsrecht von juristischen Personen 

nach Art. 2 Abs. 1 GG vom BGH bestätigt worden.467 Jenes Recht soll ihnen dann zu-

kommen, wenn sie aus ihrem Wesen als Zweckschöpfung des Rechts und ihren Funktio-

nen dieses Rechtsschutzes bedürfen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn und soweit sie 

in ihrem sozialen Geltungsanspruch in ihrem Aufgabenbereich betroffen sind.468 Diese 

von der Rechtsprechung entwickelte Formel modifiziert insofern die für die Grundrechts-

geltung nach Art. 19 GG erforderliche grundrechtstypische Gefährdungslage,469 die mit 

der Situation natürlicher Personen vergleichbar sein muss, um die Frage, ob das be-

troffene Unternehmen zur Ausübung seines selbstgewählten Zweckes einen Persönlich-

keitsschutz bedarf.470  

 
464 Zum sachlichen Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, Maunz/Dürig/Di Fabio, GG Art. 

2 Abs. 1 Rn. 147 ff; BeckOK/Lang, Grundgesetz, Art. 2 Rn. 34 ff. 
465 BVerfGE 38, 105, 114 ff. = NJW 1975, 103; BVerfGE 56, 37, 41f. = NJW 1981, 1431; BVerfGE 95, 

220 (240) = NJW 1997, 1841 (1844). 
466 Vgl. Puppe, GA 1978, 289. Nach BVerfGE 6, 433 muss stets im Einzelfall geprüft werden, wann eine 

Handlung den unantastbaren Bereich des Persönlichkeitsrechts verletzt. Nach BVerfGE 95, 220 (240) = 

NJW 1997, 1841 (1844) dient das allgemeine Persönlichkeitsrecht dazu, dass der Einzelne vom Staat nicht 

in eine Konfliktlage gebracht werde, in der er sich selbst strafbarer Handlungen oder ähnlicher Verfehlun-

gen bezichtigen muss oder in Versuchung gerät, durch Falschaussagen ein neues Delikt zu begehen, oder 

wegen seines Schweigens in Gefahr kommt, Zwangsmitteln unterworfen zu werden. Ähnlich auch Rogall, 

der jeden Versuch, den Beschuldigten zum Beweismittel gegen sich selbst zu machen als Verletzung dieses 

Kernbereiches erkennen will, Rogall, Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, S. 147 f., 
467 BGH NJW 1975, 1882 (1884); BGH NJW 1986, 2951; BGH NJW 1994, 1281; BGH NJW 2016, 1584. 
468 Vgl. BGH NJW 2016, 1584. 
469 BVerfGE 45, 63 (79) = NJW 1977, 1960 (1962). 
470 Vgl. BGH NJW 2016, 1584. 
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Dass Verbänden i.S.v. korporativen Akteuren der Gegenwart grundsätzlich ein zu schüt-

zendes unternehmensspezifisches Persönlichkeitsrecht zugesprochen werden sollte, wel-

ches – verglichen mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht bei Individuen – im Straf-

verfahren in entsprechender Weise gefährdet wird, soll im Folgenden dargelegt werden. 

Unternehmen haben namentlich in der digitalisierten Informationsgesellschaft ein großes 

Interesse daran, selbst entscheiden zu können, welche Daten und internen Informationen 

an die Außenwelt weitergegeben werden. Firmeninterne Geheimnisse, die regelmäßig 

wirtschaftsrelevante Vorgänge zum Gegenstand haben, unterscheiden sich zwar von den 

individualrechtlichen Geheimhaltungsinteressen, bei denen es – nicht immer, aber typi-

scherweise – um persönliche Eigenschaften und Motive geht. Sie sind aber bezogen auf 

die Eingriffsintensität mit einer Offenlegungspflicht vergleichbar. Eine Differenzierung 

von schützenswerten persönlichen Gütern (beim Individuum) und nichtschützenswerten 

wirtschaftlichen Gütern (beim Verband) ist bei der Anerkennung von juristischen Perso-

nen als korporative Akteure verfehlt. Was die persönlichen Daten für den Einzelnen sind, 

bilden die wirtschaftlichen Daten für das Unternehmen.471 Eine Offenbarungspflicht 

würde die Rechtsgüter des Verbands betreffen, die aus unternehmensspezifischer Sicht 

den gleichen Stellenwert einnehmen wie die Individualinteressen, die mittels des allge-

meinen Persönlichkeitsrechts geschützt werden sollen.  

Betrachtet man die Komponente des Rechts auf Selbstdarstellung als Ausprägung des 

allgemeinen Persönlichkeitsrechts,472 ergibt sich ein diesbezüglich hohes Schutzbedürf-

nis bei Verbänden. Es ist Verbänden möglich, ein bestimmtes Unternehmensprofil zu bil-

den, welches als Äquivalent zum Selbstbild natürlicher Personen betrachtet werden kann. 

Durch Weisungen der Unternehmensleitung und durch das Verhalten der Mitarbeiter 

kann die Außendarstellung gezielt in eine bestimmte, wiederzuerkennende Form gegos-

sen werden, an dessen Aufrechterhaltung ein großes Interesse besteht. 

Mittels zahlreicher Maßnahmen kann ein Verband ein ausdifferenziertes Image – eine 

corporate identity – bilden, um sich von Wettbewerbern abzugrenzen. Zu denken ist dabei 

an interne Vorgaben in Bezug auf den Umgang mit Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern 

und Shareholdern; an die Wahl von Geschäftspartnern, die bestimmte Standards, bei-

 
471 Bei einer abstrakten Personifikation von Verbänden könnte schließlich formal von den „persönlichen“ 

Daten des Verbands gesprochen werden, ohne dass auf die Unterschiede im Inhalt der Daten eingegangen 

werden muss, da es sich jeweils um die spezifischen Daten der „Person“ handelt.  
472 Maunz/Dürig/Di Fabio, GG-Kommentar, Art. 2 Abs. 1 GG, Rn. 166 f.; Britz, Freie Entfaltung durch 

Selbstdarstellung, S. 44 ff.  
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spielsweise beim Umgang mit ihren Mitarbeitern und der Umwelt, einhalten; an die Ver-

wendung von Produktionsmitteln mit bestimmten Charakteristika; die Manifestation ei-

ner politischen Einstellung oder allgemein an die Etablierung und Einhaltung bestimmter 

Moralprämissen. Mittels aufwändiger Werbekampagnen lässt sich ein derart gelebtes o-

der auch nur scheinbar gelebtes Verbandsverhalten gegenüber der Öffentlichkeit kommu-

nizieren und manifestieren.  

In dem gewinnorientierten Wirtschaftssystem kommt diesem so generierten Image eine 

marktrelevante Bedeutung zu, welches einen erheblichen Einfluss auf das Verhalten von 

Kunden, Geschäftspartnern und Investoren ausübt. Laut einer Studie von 2012 zur Un-

ternehmensreputation schätzen Führungskräfte den Anteil der Reputation am Gesamtun-

ternehmenswert auf durchschnittlich 60%.473 Es ist also gerade das Recht auf Selbstdar-

stellung, das im wirtschaftsrechtlichen Kontext einen hohen Stellenwert einnimmt, wel-

ches in unternehmensspezifischer (wirtschaftlicher) Hinsicht dem Interesse von Indivi-

duen an Selbstdarstellung gleichgesetzt werden kann. Bei Letzteren bilden sie einen Teil 

des Maßstabs für den sozialen Wert in der Gesellschaftsordnung. Bei Unternehmen bilden 

sie einen Teil des Maßstabs für den wirtschaftlichen Wert und die Entfaltungsmöglich-

keiten in der Marktwirtschaftsordnung.  

Sowohl durch externe als auch interne Einflüsse kann das Unternehmensbild gestört wer-

den. Man kann hierbei einerseits an interne Störungen wie an persönliches Fehlverhalten 

einzelner Mitarbeiter denken, und andererseits an externe Störungen, die nicht vom „Sys-

tem Unternehmen“ ausgehen wie eine negative Darstellung in der Öffentlichkeit. Im ers-

ten Fall kann die geformte Selbstdarstellung durch die Wahrnehmung arbeitsrechtlicher 

Schritte und durch eine Distanzierung zu dem unternehmensunspezifischen Handeln des 

Mitarbeiters erreicht werden. Bei externen Störungen muss das Unternehmen in Zweifel 

zivilrechtliche Unterlassungsansprüche geltend machen.474 Wenn ein Verband in einem 

Strafverfahren mit dem Vorwurf der Begehung einer oder mehrerer Straftaten konfron-

tiert wird, kann dies bereits in dem Fall, in dem die Anklage am Ende nicht zu einer 

Verurteilung führt, enorme negative Auswirkungen auf die Außendarstellung haben. 

Wenn nun ein Unternehmen zur Aussage gegen sich selbst verpflichtet und ggf. damit 

 
473 Shandwick, The Company behind the Brand: In Reputation we trust, 2012, S. 18, abrufbar unter: 

http://www.webershandwick.com/uploads/news/files/InRepWeTrust_ExecutiveSummary.pdf. Zu den 

wirtschaftlichen Folgen von Reputationsschäden, Klöhn/Schmolke, NZG 2015, 689 (692 ff.). 
474 BGH NJW 2016, 1584; Cronemeyer, AfP 2014, 11 ff.  

http://www.webershandwick.com/uploads/news/files/InRepWeTrust_ExecutiveSummary.pdf
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den strafrechtlichen Vorwurf bestätigen würde, läge darin eine Verpflichtung zur Auf-

gabe oder zumindest zur Irritation des Verbandsimages. Und weil dieses auf dem rele-

vanten Umfeld „Markt“ von herausragendem Wert ist, ist die Prozesssituation mit der 

eines zur Aussage gezwungenen Individuums vergleichbar. In derselben Situation wäre 

dessen Recht auf Selbstdarstellung im relevanten Umfeld „Gesellschaft“ im gleichen 

Maße gefährdet. Es kann aus einer vergleichenden Gesamtbetrachtung daher keinen Un-

terschied machen, ob ein Beschuldigter gezwungen werden kann, die innere Tatseite in-

klusive seiner Motive preiszugeben, oder ob ein Verband Dokumente herausgeben muss, 

aus denen sich eine sozialinadäquate Unternehmenskultur ergibt. Sollte sich das Recht 

auf Selbstbelastungsfreiheit (auch) aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 

Abs. 1 GG ableiten, stünde einer entsprechenden Geltung für Verbände grundsätzlich 

nichts im Wege.  

(2) Die Begründung des Bundesverfassungsgerichts 

Das Bundesverfassungsgericht betont im Zusammenhang mit der Übertragbarkeit des 

nemo-tenetur-Satzes aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG, dass der Zwang, selbst 

die Voraussetzungen zur eigenen Verurteilung zu schaffen, mit der Menschenwürde aus 

Art. 1 Abs. 1 GG nicht vereinbar ist.475 In der Entscheidung zur Auslieferung eines Be-

schuldigten an das Vereinigte Königreich betonte es den hohen Stellenwert der Men-

schenwürde im Kontext der Selbstbelastungsfreiheit: „Das Verbot des Zwangs zur Selbst-

belastung und die Aussagefreiheit sind notwendiger Ausdruck einer auf dem Leitgedan-

ken der Achtung der Menschenwürde beruhenden rechtstaatlichen Grundhaltung. Ein 

Zwang zur Selbstbezichtigung berührt die Würde des Menschen, dessen Aussage gegen 

ihn selbst verwendet wird. […]. Unzumutbar und mit der Würde des Menschen unverein-

bar wäre aber ein Zwang, durch eigene Aussagen die Voraussetzungen für eine straf-

rechtliche Verurteilung oder die Verhängung entsprechender Sanktionen zu liefern.“476 

Entsprechend dieser den Menschenwürdekern von nemo-tenetur betonenden Auffassung 

entschied das Gericht zur Geltung der Selbstbelastungsfreiheit bei Verfahren gegen juris-

 
475 BVerfGE 38, 105 (113) = NJW 1975, 103; BVerfGE 56, 37 (49) = NJW 1981, 1431; BVerfGE 95, 220 

(242) = NJW 1997, 1841 (1843); BVerfG NStZ 2003, 3045; BVerfG NJW 2005, 352; vgl. dazu Roxin, 

NStZ 1995, 465 (467); Zerbes/El-Ghazi, NZWiSt 2018, 425 (427). Zur Kritik an der Herangehensweise 

des BVerfG, Dannecker, ZStW 127 (2015), 370 (375 ff.). 
476 BVerfG NJOZ 2016, 1879 (1880). 
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tische Personen: „Jedenfalls dort, wo der Grundrechtsschutz an Eigenschaften, Äuße-

rungsformen oder Beziehungen anknüpfe, die nur natürlichen Personen wesenseigen 

sind, komme eine Erstreckung auf juristische Personen als bloße Zweckgebilde der 

Rechtsordnung nicht in Betracht. Dies wird umso eher der Fall sein, als der Grundrechts-

schutz im Interesse der Menschenwürde gewährt wird, die nur natürliche Personen für 

sich in Anspruch nehmen können. Bei dem Zwang zur Selbstbezichtigung verhält es sich 

so. Der Zwiespalt, in den ein solcher Zwang den Einzelnen führt, muß vor allem aus 

Gründen der Menschenwürde vermieden werden“.477 

Relativierend sei darauf hingewiesen, dass es in dieser zitierten Entscheidung nicht um 

einen strafrechtlichen Vorwurf, sondern um eine Verwaltungsverantwortlichkeit des be-

troffenen Unternehmens ging. Mit der Feststellung, dass mit der verwaltungsrechtlichen 

Sanktionierung kein Schuldvorwurf und keine ethische Missbilligung einhergeht,478 

könnte sich das Bundesverfassungsgericht einen Notausgang für eine zukünftige Ent-

scheidung, die eine strafrechtliche Sanktionierung betrifft, offengelassen haben.479 Dem 

ist aber zu widersprechen, denn ob es sich um eine verwaltungsrechtliche oder um eine 

strafrechtliche Sanktionierung handelt, ändert nichts an der dogmatischen Herleitung des 

nemo-tenetur-Satzes des Bundesverfassungsgerichts. Denn nur aus der Verfahrensart 

ergibt sich keine dazu akzessorische Konstituierung einer (äquivalenten) Menschen-

würde.  

Unabhängig davon ließe sich gegen die Versagung des Rechts auf Selbstbelastungsfrei-

heit mangels fehlenden Bezugs zur Menschenwürde erwidern, dass auch andere Grund-

rechte, die eine vergleichbar enge Verbindung mit der Menschenwürde aufweisen, gemäß 

Art. 19 III GG auch für juristische Personen gelten.480 Dazu zählt der Schutz der Unver-

letzlichkeit der Wohnung nach Art. 13 GG, dessen Kern - die freie Entfaltung eines ele-

mentaren Lebensraumes - auch eng mit der Menschenwürde verbunden ist und nach der 

Rechtsprechung dennoch für juristische Personen gilt.481 Dass dies auch für die Selbstbe-

lastungsfreiheit fruchtbar gemacht werden kann, ist mit Blick auf die von der Rechtspre-

 
477 BVerfGE 95, 220 (242) = NJW 1997, 1841 (1843). 
478 BVerfGE ebd. 
479 Drope, Strafprozessuale Probleme bei der Einführung einer Verbandsstrafe, S. 173; Kempf, in: Unter-

nehmensstrafrecht, S. 347 (352). 
480 Frister/Brinkmann, in: Grundfragen eines Verbandsstrafrecht, S. 106. Neben Art. 13 GG wird dort auch 

auf die Geltung der Garantie von rechtlichem Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG verwiesen. 
481 BVerfGE 42, 212 (219); BVerfGE 44, 353 (369); BVerfGE 106, 28, (42 f.). 
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chung entwickelten Übertragungsgrundsätze dennoch abzulehnen. Demnach ist die Über-

tragbarkeit eines Grundrechts ausgeschlossen, wenn das Grundrecht an Eigenschaften, 

Äußerungsformen oder Beziehungen anknüpft, die ausschließlich natürlichen Personen 

wesensgleich sind.482 Bezogen auf eine Übertragung des nemo-tenetur-Satzes auf Unter-

nehmen, ist nach dieser Ansicht keine andere Wertung möglich, wenn stets die Würde 

des Menschen als Ausgangspunkt für die Selbstbelastungsfreiheit angeführt wird. Fesselt 

man die Geltung von nemo-tenetur an die Menschenwürde, und betont man in diesem 

Zusammenhang, dass Verbände keinen inneren Zwiespalt, keine Ängste und keine 

Zwänge spüren können, und ihnen zudem keine Unternehmenswürde zugesprochen wer-

den kann, so müsste eine Geltung von nemo-tenetur für Unternehmen bei der Herleitung 

aus Art. 2 Abs. 1 GG iVm Art. 1 Abs. 1 GG  scheitern. 

(2) Das Recht auf Existenzschutz 

Basierend auf einem naturalistischen Ansatz könnte der Schutz der eigenen Existenz als 

Teildisziplin des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ein Recht auf Selbstbezichtigungs-

freiheit begründen.483 Demnach soll aufgrund des natürlichen Selbsterhaltungstriebes, der 

auf psychologischen Gesetzmäßigkeiten beruht, dem Menschen eine Pflicht zur Hilfe bei 

seiner eigenen Überführung nicht zumutbar sein.484 Der Schutz der eigenen Existenz (und 

auch der Ehre) sei daher legitimer Grund für eine eingeschränkte Dispositionsbefugnis 

der Strafjustiz.485  

Dies gelte jedoch nur für existenzbedrohende Verpflichtungen, nicht für jede bloß nach-

teilige Norm. Dort sei die Fähigkeit zur Normbefolgung lediglich eingeschränkt.486 Weil 

aus staatstheoretischer Sicht der Staat zum Schutz der Menschen konstituiert wird, und 

dieser Schutz auf der anderen Seite mit Rechtspflichten korrespondiert, kann ein Staat 

eine Selbstvernichtungspflicht nicht statuieren.487 Ob man nun die Verurteilung zu einer 

Geld- oder Haftstrafe als Existenzvernichtung ansehen möchte oder nicht, kann durchaus 

 
482 BVerGE 95, 220, 242. 
483 Böse, GA 2002, 98 (103); Rogall, Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, S. 146. 
484Rogall, Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, S. 146; Drope, Strafprozessuale Probleme 

bei der Einführung einer Verbandsstrafe, S. 187. 
485 Nach Rogall sei die Selbstbelastungsfreiheit daher im Ergebnis eine verfassungsrechtliche Wertentschei-

dung zugunsten des Persönlichkeitsrechts des Beschuldigten, Rogall, a.a.O., S. 148. 
486 Böse, GA 2002, 98 (105). 
487 Rogall, a.a.O., S. 105. 
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unterschiedlich beantwortet werden.488 Sicher ist, dass niemand, der vor einem deutschen 

Strafgericht verurteilt wird, mit seiner physischen Vernichtung rechnen muss, Art. 102 

GG. Auch eine zwingend lebenslange Freiheitsstrafe ist verfassungswidrig.489 Was bleibt 

sind Geld- und Freiheitsstrafen sowie der nicht selten als schwerwiegenderes Übel emp-

fundene sozialethische Tadel, der hingegen in Teilbereichen auf ein Mindestmaß an 

(nachhaltigen) Ehrverletzungen beschränkt ist.490 Die sittliche Brandmarkung mag den 

sozialen Abstieg, familiäre Zerwürfnisse und den persönlichen Zusammenbruch einläu-

ten. Diese Folgen erscheinen in Anbetracht der Tat des Verurteilten aber als legitim und 

tangieren – mit Ausnahme einer dem Staat nicht zurechenbaren Selbsttötung innerhalb 

oder außerhalb der Haft – nicht dessen physische Existenz.  

(3) Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

Als weitere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und zur Begründung des 

nemo-tenetur-Satzes kommt der Rekurs auf das Recht auf informationelle Selbstbestim-

mung in Betracht.491 

Seit dem Volkszählungsurteil von 1983 erkennt das Bundesverfassungsgericht das 

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung an, welches dem Einzelnen die Befug-

nis gewährleistet, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persön-

lichen Daten zu bestimmen,492 sodass mit der Verpflichtung zur Informationspreisgabe 

im Strafverfahren ein Eingriff in diesen Schutzbereich vorliegen würde.493 

In der Entscheidung betont das Bundesverfassungsgericht aber auch, dass Einschränkun-

gen in den Schutzbereich des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung möglich 

seien, sofern sie verhältnismäßig und zum Schutz des Allgemeininteresses unerlässlich 

sind.494 Fraglich ist also, ob eine Auskunftsverpflichtung des Beschuldigten, die in das 

 
488 Rogall spricht von der Ehre und der eigenen Existenz, um die es im Strafprozess geht, mit Verweis auf 

BGHSt 1, 342 f., Rogall, ebd. 
489 BVerfGE 45, 187 (228 f.) = NJW 1977, 1525 (1526). 
490 Rogall verweist diesbezüglich auf den Anspruch auf Resozialisierung und die Nichtaufnahme geringfü-

giger Verurteilungen in das Führungszeugnis, Rogall, a.a.O., S. 106 f. 
491 Vgl. Böse, a.a.O., 98 (101). 
492 BVerfGE 65, 1, 43 = NJW 1984, 419 (422); vgl. dazu Maunz/Dürig/Di Fabio, GG-Kommentar, Art. 2, 

Rn. 173 ff. 
493 Böse, GA 2002, 98 (101). 
494 BVerfGE 65, 1, 44 = NJW 1984, 419 (422). 
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Recht eingreift, autonom über die Preisgabe personenbezogener Informationen bestim-

men zu dürfen, im Verhältnis zu anderen schützenswerten Rechtsgütern verhältnismäßig 

ist.495  

Bezogen auf das Strafverfahren stehen dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

das öffentliche Interesse an der Aufklärung von Straftaten sowie das sich im Verdachtsfall 

daraus entstehende Interesse an einer Verurteilung des Täters gegenüber.  

Hierbei ist in erster Linie festzuhalten, dass von einem absoluten Schutz der Geheimhal-

tung eigener Straftaten nicht die Rede sein kann, da sonst die im öffentlichen Interesse 

liegende Verfolgung schlechterdings unmöglich wäre.496 Die Unverhältnismäßigkeit ei-

nes Aussagezwangs könnte sich daher ausschließlich aus dem Vergleich zu anderen –  

verfassungsrechtlich zulässigen – Ermittlungsmaßnahmen ergeben. Als Anknüpfungs-

punkt für die Feststellung einer besonderen Eingriffsintensität wird neben der dadurch 

praktizierten funktionalen Objektivierung497 auch auf den Vergleich zu verdeckten Er-

mittlungsmaßnahmen,498 auf die erhöhte Aufopferungspflicht des Beschuldigten499 sowie 

auf die mit der Aussagepflicht geschaffenen Möglichkeit auf ein neues Beweismittel zu-

greifen zu können,500 verwiesen. 

Bezüglich des ersten Anknüpfungspunkts wird vertreten, dass eine Pflicht zur Selbstaus-

kunft deswegen unzulässig sei, weil die erzwungene Aussage gerade gegen den Aussa-

genden verwendet werde. Der funktionale Konnex zwischen Verpflichtung und anschlie-

ßender Nutzung gegen den Verdächtigen mache den Eingriff unverhältnismäßig.501 

Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass laut den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

gerade der entgegengesetzte Fall unzulässig sei, also die Konstellation, in der eine nicht 

zweckgebundene Erhebung stattfindet.502 Das Vorliegen einer (funktionalen) Zweckbin-

dung der Informationserhebungen ist zwingend nötig, um überhaupt zu einer Rechtferti-

gung zu gelangen.503  

Gegen die Verhältnismäßigkeit einer Aussagepflicht lässt sich aber einwenden, dass mit 

ihr ein neues Beweismittel geschaffen würde, auf dessen Inhalt die Ermittlungsbehörden 

 
495 Böse, a.a.O., 98 (101). 
496 Reiß, Besteuerungsverfahren und Strafverfahren, S. 166; Lesch, ZStW 111 (1999), 624 (637). 
497 Keller, Rechtliche Grenzen der Provokation von Straftaten, S. 132. 
498 Böse, a.a.O., 98 (101 f.). 
499 Köhler, ZStW 107 (1995), 110 (121). 
500 Nothhelfer, Die Freiheit von Selbstbezichtigungszwang S. 92. 
501 Keller, Rechtliche Grenzen der Provokation von Straftaten, S. 132. 
502 BVerfGE 65, 1 (46) = NJW 1984, 419 (422). 
503 Böse, GA 2002, 98 (102). 
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ansonsten nur Zugriff hätten, wenn sich dieses auf einem bereits bestehenden Informati-

onsträger befinden würde.504 Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass bereits die 

Grundidee einer starren Differenzierung hinsichtlich der zulässigen Verwertbarkeit zwi-

schen einer auf einem Informationsträger entäußerten Kommunikation und einer nicht 

entäußerten inneren Information keinen Bestand haben kann. Betreffen entäußerte Infor-

mationen den Kern der Persönlichkeit, beispielsweise in Form eines Tagebucheintrags, 

gewährt die Rechtsordnung auch dieser theoretisch zugriffsoffenen Information (Sicher-

stellung und Beschlagnahme) einen besonderen Schutz, sodass eine Differenzierung zwi-

schen entäußerten und nicht entäußerten Informationen kein taugliches Abgrenzungskri-

terium bei der Frage nach der Zulässigkeit (bzw. nach der Verhältnismäßigkeit) dar-

stellt.505 Es existieren also schützenswerte Informationsquellen, die einem staatlichen Zu-

griff verwehrt bleiben. Eine Mitwirkungspflicht müsste folglich dann unzulässig sein, 

wenn mit ihr ein vergleichbarer Eingriff in jene Sphären verbunden wäre, was bei einer 

Pflicht zur Aufklärung der eigenen Straftat, insbesondere bei der Offenbarung subjektiver 

Motivationen, unzweifelhaft der Fall ist. 

Auch die Ansicht, dass ein Aussagezwang deshalb verhältnismäßig sei, weil ein Zwang 

zur offenen persönlichen Preisgabe von Informationen weniger intensiv in das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung eingreife als verdeckte Maßnahmen zur Informations-

gewinnung,506 kann nicht geteilt werden. 

Als Argument für diese These wird angeführt, dass das Recht auf informationelle Selbst-

bestimmung auch das Wissen um die Erhebung beinhalte, was bei heimlichen Ausfor-

schungen gegen den Betroffenen verletzt werde.507 Daneben stünden dem Betroffenen bei 

heimlichen Ermittlungen weniger Abwehr- und Rechtsschutzmöglichkeiten zur Seite, als 

dies bei seiner Befragung der Fall sei.508  

Dies treffe vor allem bei Ermittlungsmaßnahmen zu, die gegenüber Dritten durchgeführt 

werden und auf die der Beschuldigte keinen Einfluss hat. Aus diesem Vergleich ergebe 

 
504 Nothhelfer, Die Freiheit von Selbstbezichtigungszwang S. 92. 
505 Nach dieser Differenzierung müsse nach Böse jede heimliche Ermittlungsmaßnahme, die neue Beweis-

mittel schafft, unzulässig sein, Böse, a.a.O., 98 (103). 
506 Böse, GA 2002, 98 (102).  
507 Böse, ebd. 
508 Böse, ebd.  
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sich, dass bei heimlichen bzw. gegenüber Dritten durchgeführten Maßnahmen ein gegen-

über der offenen Auskunftssituation schwerwiegenderer Grundrechtseingriff anzuneh-

men sei.509  

Dass mit einer Aussagepflicht ein geringerer Eingriff in das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung einhergehen soll als mit der Informationsverschaffung über Dritte, 

vermag nicht einzuleuchten. Auch wenn eine geheime Erhebung von persönlichen Daten 

schwerer wiegt als eine offene, wird doch die besondere Situation im Strafverfahren bei 

dieser Bewertung verkannt. Hier dürfte das Interesse des Beschuldigten an der persönli-

chen Geheimhaltung der zu ermittelnden Tatsachen, Umstände und Motive regelmäßig 

weitaus höher ausfallen als das Interesse an der Überprüfung und Verteidigung gegenüber 

den durch die Ermittlung gegenüber Dritten gewonnenen Erkenntnissen. 

Vor Gericht oder bei der Befragung durch Polizeibeamte oder der Staatsanwaltschaft be-

findet sich der Betroffene in einer für ihn exorbitant belastenden Ausnahmesituation, die 

regelmäßig der Vorbote einer potenziell sozialen und wirtschaftlichen Existenzbedrohung 

darstellt. Wird von dem Beschuldigten nun verlangt, durch eigene Offenbarung von ei-

nem (ggf. vorliegenden) Fehlverhalten zu berichten, greift dies tiefer in das Recht auf die 

Entscheidungsfreiheit über die Mitteilung von persönlichen Daten ein und ist mit einer 

Informationsgewinnung des Staates über Dritte nicht zu vergleichen, mögen diese auch 

für den Beschuldigten verdeckt und ohne Möglichkeit eigener Einflussnahme gewonnen 

worden sein,  

Das letzte Argument für die Akzeptanz einer Mitwirkungspflicht, welches auf die erhöhte 

Aufopferungspflicht aufgrund der Stellung als Verdächtiger bzw. Beschuldigter510 ab-

zielt, ist damit zu entkräften, dass einer Aufopferungspflicht bereits durch das Erleiden-

müssen des Strafverfahrens mitsamt den dazugehörenden Stigmatisierungen und psychi-

schen Belastungen vor dem Hintergrund der Unschuldsvermutung ausreichend Rechnung 

getragen wird.  

Eine Aufklärungspflicht des Beschuldigten stellt im Ergebnis einen unverhältnismäßigen 

Eingriff in den Schutzbereich des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung dar, so-

fern – wie hier – bei der Abwägung auf die höchstpersönlichen Interessen des Individu-

albeschuldigten gegenüber den staatlichen Aufklärungsinteressen abgestellt wird.  

 
509 Böse, ebd.; a.A. Renzikowski, JZ 1997, 710 (714). 
510 Köhler, ZStW 107 (1995), 110 (121). 
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(4) Das Recht auf Selbstdarstellung und Ehrenschutz 

Das Schutzgut des allgemeinen Persönlichkeitsrechts umfasst weiterhin die soziale Iden-

tität in der öffentlichen (Selbst-) Darstellung sowie den Ehrenschutz.511 Staatliche Aus-

sagen, welche geeignet sind, sich negativ auf das Ansehen bestimmter Personen auszu-

wirken, fallen unter den Schutz der Ehre,512 sodass bereits die Einleitung eines Strafver-

fahrens in das allgemeine Persönlichkeitsrecht das Beschuldigten eingreift.513 Wenn der 

Beschuldigte nun verpflichtet wäre, selbst über Tatsachen Auskunft geben zu müssen, die 

zu seiner Verurteilung und somit zu einem sozialethischen Tadel ihm gegenüber führen 

würden, wäre dies eine Einschränkung seiner durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG 

gewährleisteten Freiheit der Selbstdarstellung und Ehre. Daher wird auch aus dem Eh-

renschutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der nemo-tenetur-Satz als ein Recht auf 

freie Selbstdarstellung abgeleitet.514  

Dem wird entgegengehalten, dass bereits die im Vorfeld durch den Staat durchgeführten 

Ermittlungs- und Zwangsmaßnahmen, wie z.B. das Verändern des äußeren Erscheinungs-

bildes durch das Abschneiden von Haaren oder Bärten, die Möglichkeit der selbstbe-

stimmten Darstellung der Person eingeschränkt werde.515 Gleiches gilt für die generell 

ehrverletzende Situation, vor Gericht zu stehen und in einer öffentlichen Verhandlung 

einer Straftat beschuldigt zu werden. Dass damit Beeinträchtigungen des Ansehens ver-

bunden sind, die aber angesichts des Bedürfnisses nach Strafaufklärung unvermeidlich 

sind, und entsprechend durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt sind,516 führt zu der 

Frage, weshalb gerade die Selbstbelastungsfreiheit im Kanon des Ehrschutzes eine Son-

derrolle einnehmen soll. Mit anderen Worten: Welche Gründe gibt es, den Eingriff in das 

Recht auf Selbstdarstellung durch eine Selbstbelastungspflicht höher zu werten als ein 

Eingriff in diese Rechte aufgrund sonstiger Verfahrens- und Zwangsmaßnahmen? Nach 

Böse liegt der Grund in der unterschiedlichen Verteidigungsmöglichkeit des Beschuldig-

ten gegenüber Fremd- und Selbstbelastungen. Während die Person sich in Hinblick auf 

 
511 Maunz/Dürig/Di Fabio, Grundgesetzkommentar, Art. 2 Abs. 1 GG, Rn. 166, 169; BeckOK/Lang, GG-

Kommentar, Art. 2 GG, Rn. 44. 
512 BVerfG Beschluss vom 17.8.2010 – 1 BvR 2585, 06 = NJW 2011, 511; BVerfGE 99, 185 (193 f.) = 

NJW 1999, 1322; BVerfGE 114, 339 (346) = NJW 2006, 207. 
513 Vgl. zur Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts bereits bei einer öffentlichen Bekanntgabe 

einer Entmündigung BVerfGE 78, 77 (87) = NJW 1988, 2031. 
514 BVerfGE 56, 37, (42) = NJW 1981, 1431; Maunz/Dürig/Di Fabio, a.a.O., Rn. 187; Dallmeyer, StV 

1997, 606 (610). 
515 Böse, GA 2002, 98 (100).  
516 BVerfGE 47, 239 (248 f.) = NJW 1978, 1149. 
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Fremdbelastungen leichter distanzieren und somit Einfluss auf sein Bild in der Öffent-

lichkeit ausüben kann, muss sie bei der eigenständigen Bezichtigung einer Straftat an 

dieser Aussage festhalten und kann sich von dieser nicht lösen, ohne dass es zu einer 

inkonsistenten Selbstdarstellung führen würde. Darin läge die besondere Schwere einer 

Aussagepflicht.517 

Diese Sichtweise rückt den nemo-tenetur-Satz in die Nähe des Schweigerechts zum 

Schutze der Ehre, Privats- und Geheimnissphäre des Beschuldigten und verdeutlicht die 

zu schützenden Rechtsgüter, um die es bei der Selbstbelastungsfreiheit geht.518 Gleich-

zeitig kann eine derartige Begründung für die Frage nach der Geltung des Prinzips in 

einem Unternehmensstrafrecht fruchtbar gemacht werden, weil hier im Gegensatz zur 

ausschließlichen Begründung nach Art. 1 Abs. 1 GG nicht (nur) die Menschenwürde im 

Mittelpunkt der dogmatischen Herleitung steht, sondern auch maßgeblich das Persönlich-

keitsrecht, welches den Weg für eine Übertragbarkeit nach Art. 19 III GG bereiten 

könnte.519  

(5) Übertragbarkeit auf Unternehmen  

Ginge man ausschließlich von einer Herleitung der Selbstbelastungsfreiheit aus einem 

menschenwürdebasierten allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus, so müsste eine zwin-

gende Geltung dieses Verfahrensprinzips für Verbände abgelehnt werden.520 Die dieser 

Herleitung zugrundeliegende Wertung eines psychologischen Zwiespalts, in dem sich der 

Beschuldigte befindet, lässt sich auch bei einer abstrakten Persönlichkeitszuschreibung 

des Unternehmens nicht in entsprechender Weise konstituieren. Dieses Ergebnis muss 

auch für die Herleitung der Selbstbelastungsfreiheit aus dem allgemeinen Persönlich-

keitsrecht in Form des Existenzschutzes gelten. Erstens lässt sich kaum ein Unterneh-

mensäquivalent bezogen auf den Schutz der Existenz herleiten. Überindividuelle Kollek-

 
517 Müssig, GA 1999, 121 (126). Böse, der dennoch im Ergebnis nemo-tenetur nicht aus dem Recht auf 

Selbstdarstellung ableiten will. Dieses statuiere kein absolutes Aussageverweigerungsrecht, da gewichtige 

öffentliche Interessen Grundrechtseingriffe in die Selbstdarstellungsfreiheit rechtfertigen können, Böse, 

a.a.O., 98 (100 f.). 
518 Drope, Strafprozessuale Probleme bei der Einführung einer Verbandsstrafe, S. 188. 
519 Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 108. 
520 Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 108; vgl. auch Kempf, 

in: Unternehmensstrafrecht, S. 348 (353). 
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tive können gegenüber Menschen ohne Weiteres durch Neugründung rechtlich reinkar-

niert oder aufgelöst werden, sodass sie keinem vergleichbar nachhaltigen Existenzschutz 

bedürfen. 

Zweitens dürfte die Gefahr einer Verbandsauflösung als Sanktionsform nur in äußert gra-

vierenden Ausnahmefällen bestehen.521  Es hat sich vielmehr die Überlegung durchge-

setzt, durch die Sanktionierung eine Weiterführung des geschäftlichen Handelns nicht zu 

verhindern, indem die dafür notwendige wirtschaftliche Substanz nicht angetastet wird.522  

Fruchtbarmachen ließe sich hingegen die Ansicht, dass der nemo-tenetur-Grundsatz aus 

dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung sowie dem Recht auf Selbstdarstellung 

und dem Ehrenschutz entspringt und auf diesem Wege auch für Verbände Geltung ent-

faltet. Verbände kommen gemäß der Rechtsprechung des BGH in den Genuss dieser 

Rechte, soweit sie aus ihrem Wesen als Zweckschöpfung des Rechts und ihren Funktio-

nen dieses Rechtsschutzes bedürfen.523 Hinsichtlich eines allgemeinen Bedürfnisses nach 

informationeller Selbstbestimmung in Form der Geheimhaltung von Verbandsinformati-

onen sowie nach der Aufrechterhaltung des selbst erschaffenen Selbstbildnisses, dürften 

angesichts der darin manifestierten wirtschaftlichen Werte, die es zu schützen gilt, keine 

Zweifel bestehen. Fraglich ist nur, ob hierbei ein gegenüber Individuen niedrigeres 

Schutzniveau besteht, welches es rechtfertigt, von der Prämisse eines abwägungsfesten 

nemo-tenetur-Grundsatzes abzuweichen. Mit anderen Worten: Wird ein Eingriff in das 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das Recht auf Selbstdarstellung durch 

eine Mitwirkungspflicht verhältnismäßig, wenn er sich gegen Verbände und nicht gegen 

Individuen richtet?  

Im Falle der Ausformungen als Selbstdarstellungsrecht und dem Recht auf Ehrenschutz 

könnte eine Mitwirkungspflicht dann verhältnismäßig sein, wenn ausgehend vom  

Bezugsobjekt (Verband) kein gegenüber dem individuellen Schutzinteresse entsprechen-

des Bedürfnis in diesen speziellen Teilbereichen bestünde. Von einer auf das Individuum 

zentrierten Betrachtung aus kann hier selbstverständlich die fehlende (Höchst-) Persön-

lichkeit von rechtlichen Konstrukten angeführt werden. Trotz Geltung der allgemeinen 

 
521 Vgl. § 14 VerSanG-E. 
522 So beträgt die maximale Sanktionshöhe im Kölner-Entwurf 15% des Jahresumsatzes (§ 4 Abs. 2), beim 

VerSanG-E sogar nur 10% des Jahresumsatzes bei vorsätzlichen Verbandstaten und 5% bei einer fahrläs-

sigen Verbandstat, sofern ein Jahresumsatz von 100 Millionen überschritten wird (§ 9 Abs. 2). In den üb-

rigen Fällen mindestens 1000 Euro und höchstens 10 Millionen Euro. 
523 BGH NJW 2016, 1584. 



118 

 

Persönlichkeitsrechte für juristische Personen lässt sich anführen, dass ein Verband nie 

das Persönlichkeitsniveau eines Menschen erreichen wird, da es ihm an einem anthropo-

logischen Kern mangelt. In dieser Abstufung zum Individuum könnte der substanzielle 

Anknüpfungspunkt für einen gerechtfertigten Eingriff erblickt werden. 

Bewegt man sich hingegen weg von einer menschenbezogenen Interpretation hin zu einer 

verbandsspezifischen Perspektive, rückt der fehlende anthropologische Kern in den Hin-

tergrund. Fragt man nach objektbezogenen Schutzinteressen des jeweiligen „Systems“, 

dann kann die menschliche Höchstpersönlichkeit nicht den Ausschlag für die Frage ge-

ben, ob ein Verband verbandsspezifisch adäquate Schutzinteressen in diesem Bereich be-

anspruchen darf. Dass eine Differenzierung zwischen dem individuellen und dem ver-

bandsspezifischen Persönlichkeitsrecht in Form des Rechts auf Selbstdarstellung und Eh-

renschutz nicht angezeigt ist, ergibt sich aus dem potenziell auch für den Verband hohen 

Stellenwert des Rechts auf Selbstdarstellung, der einen wichtigen Faktor für dessen 

(Über-)Leben am Markt darstellt und der dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht in der 

Ausformung der Selbstdarstellung und des Ehrenschutzes bei Individuen aus verbands-

spezifischer Sicht entspricht.524  

Für das Schutzniveau bezüglich des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung kann 

bei Heranziehung eines systemzentrierten Ansatzes nichts anderes festgestellt werden. 

Unternehmen, die im Wesentlichen aus interner und externer Kommunikation bestehen, 

haben ein hohes Interesse an der Trennung eben dieser Kommunikationskanäle und an 

der eigenen Entscheidungsmacht darüber, bestimmte innere Informationen preiszugeben, 

insbesondere, weil in der digitalisierten Welt Informationen und Daten ganz erheblich an 

wirtschaftlicher Bedeutung hinzugewinnen. Das Recht, über die Erhebung und Verwer-

tung firmeninterner Daten selbst zu bestimmen, entspricht daher aus verbandsbezogener 

Sicht mindestens dem Schutzinteresse, das Individualpersonen in diesem Teilbereich des 

allgemeinen Persönlichkeitsrechts haben dürften. Auch in diesem Bereich besteht ein mit 

dem Individualinteresse äquivalentes Bedürfnis nach Schutz gegenüber staatlichen Ein-

griffen.  

Mithin ließe sich die Geltung des nemo-tenetur-Satzes für Verbände aus dem allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht in Form der Selbstdarstellung und des Ehrenschutzes grundsätzlich 

herleiten. 

 
524 Vgl. dazu die Ausführungen oben, Zweites Kapitel, B, I, 3, b, (1), S. 107 ff. 
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Zu diesem Ergebnis kommt auch Schlüter, der die Geltung des nemo-tenetur-Satzes auf-

grund eines „um die Menschenwürde beschnittenes Persönlichkeitsrecht“525 herleitet, je-

doch ohne dabei auf die einzelnen Ausprägungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

einzugehen. Das Persönlichkeitsrecht der juristischen Person soll nach ihm von der Funk-

tionszuweisung des Unternehmens abhängen, die sich wiederum durch die hinter dem 

Unternehmen stehenden natürlichen Personen sowie durch den vorgegebenen Rechtsrah-

men definiert.526 In analoger Terminologie zu den Inhaltsbestimmungen zu Art. 14 I S. 2 

GG, nach dem Rechte und Pflichten des Eigentümers durch den Gesetzgeber generell und 

abstrakt festgelegt werden können, soll auch das Persönlichkeitsrecht durch die Normen 

des Gesellschaftsrechts generell und abstrakt bestimmt werden können. Insbesondere soll 

durch die Einführung der Unternehmen als Strafrechtssubjekt implizit deren Persönlich-

keitsrecht anerkannt werden. Denn die Strafe knüpfe stets an ein persönliches Fehlver-

halten und an eine persönliche Vorwerfbarkeit an und könne somit auch nur gegenüber 

Beschuldigten ergehen, wenn denen vorher eine entsprechende Fähigkeit zum vorwerf-

baren – bei Geltung des Schuldprinzips – schuldhaften Handelns zugesprochen wurde. 

Ohne Unternehmenspersönlichkeit, die dem Richter für das Urteil zugrunde liegt, könne 

es denklogisch keine Verhängung einer Unternehmensstrafe geben.527 Die Selbstbelas-

tungsfreiheit kann folglich als verfahrensrechtliches Korrelat des Schuldprinzips angese-

hen werden.528 

Diese Auffassung vermag im Wesentlichen zu überzeugen und weist große Schnittmen-

gen zu der hier vertretenen Ansicht auf. Dennoch weist Schlüters Begründung eine unbe-

friedigende Zirkularität auf,529 welche theoretisch auf die dogmatische Rechtfertigung ei-

nes Unternehmensstrafrechts insgesamt übertragen werden kann und im Ergebnis abzu-

lehnen ist. Wenn es Voraussetzung der Geltung des nemo-tenetur-Grundsatzes (sowie 

einer Unternehmensstrafe insgesamt) ist, dass das Strafrechtssubjekt Unternehmen über 

eine Persönlichkeit verfügen muss, damit diesem überhaupt ein strafrechtlicher Vorwurf 

 
525 Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 108, 119. 
526 Schlüter, a.a.O., S. 109 f. 
527 Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 113. Zustimmend 

Drope, Strafprozessuale Probleme bei der Einführung einer Verbandsstrafe, S. 196 f. Ablehnend Ransiek, 

der trotz Anerkennung, dass ein Schuldvorwurf gegen Unternehmen deren Freiheit (i.S. einer Persönlich-

keit) bestätigt, keine Übertragung des nemo-tenetur-Satzes für geboten hält. Es ginge bei Unternehmen um 

die Preisgabe von Informationen über geschäftliches Handeln, nicht aber um die Offenlegung privater, per-

sönlicher Informationen. Daher sei die rechtlich hergestellte Freiheit von artificial entinites im Vergleich 

zur Freiheit von natürlichen Personen leichter einschränkbar, Ransiek, Unternehmensstrafrecht, S. 360. 
528 Freier, ZStW 122 (2010), 117 (138); Kempf, in: Unternehmensstrafrecht, S. 348 (354). 
529 Kempf, in: Unternehmensstrafrecht, S. 348 (354). 
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gemacht werden kann, hilft der Hinweis auf eine Herleitung dieser Fähigkeit aufgrund 

der Einführung der Unternehmensstrafe nicht weiter. Nur weil eine Schuld- bzw. Persön-

lichkeitszuschreibung die conditio sine qua non einer Kriminalstrafe bzw. der Geltung 

des nemo-tenetur-Grundsatzes ist, heißt das nicht, dass automatisch mit Hinzufügung ei-

nes neuen Strafrechtssubjekts zum bestehenden System diesem diese Fähigkeit zugespro-

chen werden kann.530 Es verhält sich jedoch gerade andersherum. Zunächst muss das 

Strafrechtssubjekt über die notwendigen passiven Strafeigenschaften verfügen, damit es 

in den Anwendungsbereich des Strafrechts fallen kann.  

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Individuen existiert auch nicht deshalb, weil es 

das Strafrecht oder – allgemeiner – die Rechtsordnung in Normen gemeißelt hat. Es findet 

seinen Ursprung in vorpositivistischen Überlegungen; selbst die Ausprägungen des all-

gemeinen Persönlichkeitsrechts sind zurückzuführen auf tatsächliche Umstände und Wer-

tungen und nicht auf einfachgesetzliche Regelungen.531 Im Ergebnis kann nicht allein von 

der Einführung eines Unternehmensstrafrechts auf ein Persönlichkeitsrecht von Unter-

nehmen geschlossen werden, wohl aber aufgrund des oben skizzierten real existierenden 

hohen Werts des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung sowie dem Recht auf 

Selbstdarstellung der Unternehmen, dem unternehmensspezifischen Persönlichkeitsrecht, 

welches als Äquivalent zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht von Individuen verstanden 

werden sollte. Mit einer Pflicht zur Sachverhalts- und Schuldaufklärung würde das Per-

sönlichkeitsrecht des jeweils Betroffenen in unzulässiger Weise tangiert. Dass die Durch-

führung eines Strafverfahrens potenziell persönlichkeitsrechtsgefährdend ist, steht die-

sem Befund nicht entgegen: Der Unternehmensbeschuldigte muss gleich wie ein Indivi-

dualbeschuldigter die Durchführung eines Strafverfahrens aufgrund des Strafverfol-

gungsinteresses des Staates dulden, sodass mit Eröffnung eines solchen keine generelle 

Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts vorliegt. Bei beiden Strafrechtssubjek-

ten liegt eine Verletzung erst dann vor, wenn man sie zur Aufgabe des eigenen Selbst-

bildnisses verpflichten würde. Bei zulässigen externen Beweiserhebungsverfahren ist 

dies nicht der Fall. 

 
530 Man denke nur an das (absurde) Beispiel eines Strafrechts für Tiere, Pflanzen oder Umwelteinflüsse. 

Vgl. dazu die absurde Bestrafung einer Meeresenge mit 300 Peitschenhieben durch den persischen König 

Xerxes I, nachdem ein Sturm zwei seiner Brücken zerstört hat. 
531 So aber Schlüter, a.a.O., S. 109 ff. 
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c. Nemo-tenetur als verfassungsrechtliches Justizgrundrecht 

Alternativ zur persönlichkeitsrechtlichen Herleitung könnte die Geltung des nemo-tene-

tur-Satzes auf allgemeine Verfassungsnormen gestützt werden, die nicht nur Individuen, 

sondern alle betroffenen Rechtssubjekte in deren Gewährleistungsradius einbeziehen, so-

dass es auf die Frage einer möglichen Übertragbarkeit nach Art. 19 III GG nicht  an-

kommt.  

Als stärkstes Argument für die strafprozessuale Verankerung des nemo-tenetur-Satzes ist 

dessen bereichsspezifische Geltung anzuführen.532 Denn nur bei der Verhängung von 

Strafen kommt dem Beschuldigten das Recht auf Aussageverweigerung zu.533 Auf das 

Ausmaß einer Strafe auf die Person kommt es dabei gerade nicht an. Auch ein geringfü-

giges Strafmaß führt nicht zu einer Limitierung der Selbstbelastungsfreiheit. Betrachtet 

man hingegen verwaltungsrechtliche Mitwirkungspflichten, bei denen es für die Betroffe-

nen unter Umständen um deren Existenz geht534 und bei denen keine Selbstbelastungs-

freiheit besteht, wird deutlich, dass nemo-tenetur nicht an einen inneren Zwiespalt i.S. 

eines Selbstschutzes basierend auf der Menschenwürde gekoppelt ist, sondern es nur auf 

das zugrundeliegende Strafverfahren ankommt.535 

Bei der verfassungsrechtlichen Verankerung ist hierbei an das Recht auf rechtliches Ge-

hör nach Art. 103 Abs. 1 GG sowie an das allgemeine Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 

Abs. 3 GG zu denken.536 Parallel dazu könnte der nemo-tenetur-Satz als strafprozessuale 

Gewährleistung ohne Bezug zu geschriebenen Normen des Grundgesetzes verstanden 

werden.537  

 
532 Dannecker, ZStW 127 (2015), 370 (396 f.). 
533 Unter dieser Prämisse muss auch ordnungsrechtlichen Sanktionen der Strafcharakter zugeschrieben wer-

den, vgl. Dannecker, JZ 2013, 924 (927 ff.). 
534 Dannecker erwähnt hier beispielshaft existenzvernichtende Gewerbekonzessionsentziehungen und auf-

enthaltsrechtliche Abschiebungen, Dannecker, ZStW 127 (2015), 370 (396). 
535 Dannecker, ZStW 127 (2015), 370 (396); Freier, ZStW 122 (2010), 117 (129); Schneider, Grund und 

Grenzen des strafrechtlichen Selbstbelastungsprinzips, S. 48; Wolff, Selbstbelastung und Verfahrenstren-

nung, S. 46 f. 
536 Dazu Rogall, Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, S. 124 f; Schlüter, Die Strafbarkeit 

von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 101. 
537 Dannecker, a.a.O., 370 (392 ff.). 
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(1) Ursprung aus dem Rechtsstaatsprinzip Art. 20 Abs. 3 GG 

Beim Versuch, den nemo-tenetur-Satz aus dem Rechtsstaatsprinzip zu begründen, wird 

regelmäßig auf die historische Entwicklung des Strafverfahrens hingewiesen. Die ersten 

Ansätze einer verbesserten Rechtsstellung des Beschuldigten finden sich – wie bereits 

oben angedeutet538 -  in der Abkehr der Folter, die in Kontinentaleuropa bis ins 18. Jahr-

hundert andauerte und die sowohl aus den Gedanken der Aufklärung, aber auch aus prag-

matischen Gründen herrührte.539 Anfangs entstand im englischen Strafprozess ein über 

das Verbot der Anwendung körperlichen Zwangs hinausgehendes Verbot zur wahrheits-

gemäßen Aussage. Der Angeklagte stand im Prozess nunmehr als Prozesspartei und nicht 

mehr nur Prozessobjekt, der nicht selbst, sondern durch seinen Verteidiger sprach.540 

Mit der Etablierung und späteren gesetzlichen Garantie eines Verteidigers, trat dieser der 

Anklage entgegen und ermöglichte es, dass der Angeklagte nicht selbst zum Beweismittel 

wurde und verfahrenstaktisch die Möglichkeit zu einem umfangreichen Schweigen be-

saß.541 Der nemo-tenetur-Satz kann folglich als Konsequenz einer veränderten Parteistel-

lung des Beschuldigten verstanden werden, in der nun der Verteidiger in der Verhandlung 

die Verteidigung übernahm.542 In der geschichtlichen Entwicklung des deutschen Ver-

fahrensrechts ist vor allem die Abkehr des Inquisitionsprozesses hin zum Anklagepro-

zess, der erstmalig in Art. X § 179 der Frankfurter Reichsverfassung 1848 festgeschrieben 

wurde, von maßgeblicher Bedeutung.543 Im Gegensatz zum absolutistisch geprägten 

Strafverfahren wurde die Funktion des Anklägers von der des Richters getrennt. Außer-

dem sprach der liberale Rechtsstaat als Konsequenz der Aufklärung dem Einzelnen eine 

Stellung als Prozesssubjekt zu, statt ihn der unbeschränkten Macht des Richters zu unter-

werfen. Im konstitutionellen Rechtsstaat wird nun der Angeklagte ein mit Rechten aus-

gestatteter Bürger und nicht bloß Objekt staatlichen Zwangs.544 Dass damals noch Unsi-

cherheiten über die einzelnen Rechte im neuen Anklageprozess bestanden, zeigt sich am 

Streit während des 7. Deutschen Juristentags im Jahre 1868: Ob ein sich nicht schuldig 

bekennender Angeklagte zu weiteren Einlassungen verpflichtet werden soll, war höchst 

 
538 Vgl. oben, Zweites Kapitel, B, I, 2, S. 102. 
539 Vgl. Zerbes, ZStW 129 (2017), 1035 (1038). 
540 Böse, GA 2002, 98 (111). 
541 Langbein, in: The Privilege against Self-Incrimination, S. 82 (97 f.). 
542 Böse, a.a.O., 98 (113). 
543 Vgl. Mittermaier, Die Gesetzgebung und Rechtsausübung über Strafverfahren nach ihrer neuesten Fort-

bildung, S. 279; Rogall, Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, S. 96. 
544 Reiß, Besteuerungsverfahren und Strafverfahren, S. 146. 
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umstritten. Schließlich einigte man sich darauf, dass es dem Angeklagten nicht zur Pflicht 

gemacht werden soll, sich zur Anklage zu äußern.545 In der Vorarbeit zur StPO lehnte 

man zudem eine Belehrung des Beschuldigten über sein Schweigerecht ab, da nicht der 

Eindruck erweckt werden sollte, es gäbe keine sittliche Pflicht zur wahrheitsgemäßen 

Aussage.546 Seine Aussage sei ein wichtiges Erkenntnismittel, dessen Ausschluss den In-

teressen der Praxis, den Rechtsanschauungen des deutschen Volkes und selbst den Inte-

ressen des Angeschuldigten zuwiderläuft.547 Der Beschuldigte selbst könne zu den ihm 

zur Last gelegten Vorwürfen Stellung beziehen und sich effektiv verteidigen. Die Funk-

tion der Vernehmung ist aus Sicht des historischen Gesetzgebers folglich zwischen dem 

staatlichen Aufklärungsinteresse und der Möglichkeit zur Verteidigung zu erblicken, wo-

bei die Wahrheitsfindung der Verteidigungsfunktion untergeordnet wird.548 

Für den unternehmensstrafrechtlichen Kontext ist von Bedeutung, dass das Recht auf 

Schweigen des Angeklagten im Strafprozess einer veränderten Stellung des Beschuldig-

ten als Prozesssubjekt mit Verteidigungsrechten entspringt. Im Zentrum dieser Verände-

rung steht ein modernes Bild des Menschen und dessen Stellung gegenüber dem Staat, 

dem das Strafrechtssubjekt nicht als Objekt, sondern als ein mit Rechten ausgestatteter 

Bürger gegenübertritt.549 Das Schweigerecht des Beschuldigten sei Sinnbild individueller 

Selbstbestimmung, welche für die Staatskonzeption des Grundgesetzes konstitutiv sei550 

und einer gegenüber dem Staatsverständnis des 19. Jahrhunderts veränderten Sicht auf 

den Bürger als staatsfreies Individuum entsprach.551 Eine entwicklungshistorische Her-

leitung des nemo-tenetur-Satzes aus dem Rechtsstaatsprinzip knüpft unweigerlich an die 

Subjektivierung der beschuldigten Person im Strafprozess552 und somit mittelbar an des-

sen Menschenwürdegehalt553 an, da sie nun nicht mehr Objekt des Verfahrens ist.  Die 

Selbstbelastungsfreiheit als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips lässt sich folglich nicht als 

selbstständiges Verfahrensprinzip verstehen, sondern ist stets in Verbindung mit der Auf-

wertung des Individuums zu betrachten. Damit ist zugleich die Stoßrichtung nach der 

 
545 Graevenitz, in Verhandlungen des 7. Deutschen Juristentages 1868, S. 112 f.  
546 Böse, GA 2002, 98 (116); Hahn/Stegmann, Materialien zur StPO, S. 138. 
547 Hahn/Stegmann, a.a.O., S. 154. 
548 Nach Böse ließe sich der den nemo-tenetur-Satz aus diesem Recht auf Verteidigung ableiten, Böse, GA 

2002, 98 (117). 
549 Reiß, Besteuerungsverfahren und Strafverfahren, S. 146. 
550 Schneider, Grund und Grenzen des strafrechtlichen Selbstbelastungsprinzips, S. 464. 
551 Schneider, a.a.O., S, 40 ff. 
552 Drope, Strafprozessuale Probleme bei der Einführung einer Verbandsstrafe, S. 185. 
553 Zerbes, ZStW 129 (2017), 1035 (1039); Reiß, a.a.O., S. 167. 
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verbandsverfahrensrechtlichen Verwertbarkeit dieser Erkenntnisse vorgegeben. Eine 

Übertragbarkeit auf Unternehmen ist nach diesem Verständnis der Selbstbelastungsfrei-

heit als individualrechtlicher Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips nicht ohne Weiteres mög-

lich, sofern man die Komponente Mensch ins Zentrum der Begründung stellt.554 Gleich-

zeitig darf aber nicht verkannt werden, dass historisch nur das Individuum im Fokus stand 

und der Rückgriff auf die historische Entwicklung daher wenig Aussagekraft für ein Ver-

bandsstrafrecht haben kann.  

(2) Recht auf Verteidigung und die Garantie des rechtlichen Gehörs 

Rückt man daher die mit der oben beschriebenen Veränderung der Prozessstellung des 

Beschuldigten einhergehende Etablierung des Rechts auf Verteidigung in den Mittel-

punkt und limitiert diese nicht auf Menschen, sondern statuiert dieses Recht allgemein 

für alle Strafrechtssubjekte, könnte darin ein für das Unternehmensstrafrecht verwertba-

rer Anknüpfungspunkt gesehen werden.  

Es wird vertreten, dass das historisch gewachsene Recht zur Verteidigung in der Garantie 

des rechtlichen Gehörs nach Art. 103 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich verankert ist.555 In 

exzessiver Auslegung kann diese Verfahrensgarantie in ein Recht zur Selbstbehauptung 

im Prozess umgedeutet werden, welches auch das Schweigen als Verteidigungshandlung 

umfasst.556 Versteht man den nemo-tenetur-Satz als Wahrung der kommunikativen Au-

tonomie des Beschuldigten im Strafverfahren,557 ließen sich sowohl das Schweigen im 

Verfahren als auch die aktive Beteiligung des Beschuldigten am Verfahren als Möglich-

keiten der Verteidigung betrachten, mit denen der Beschuldigte die von Art. 103 Abs. 1 

GG gesicherte Freiheit der innerprozessualen Kommunikation wahrnehmen könne.558 Als 

Kehrseite des materiellen Rechts müsse es anerkanntermaßen auch eine negative Kom-

ponente (des Schweigens) geben.559  

Gegen diese Auffassung lässt sich der Wortlaut und mit diesem die Ratio der Norm an-

führen. Art. 103 Abs. 1 GG soll dem Subjekt ermöglichen, vor Gericht gehört zu werden. 

 
554 Drope, Strafprozessuale Probleme bei der Einführung einer Verbandsstrafe, S 185. 
555 Böse, GA 2002, 98 (118 ff.). 
556 Unter Verweis auf das naturrechtliche Fundament des nemo-tenetur-Grundsatzes, Böse, GA 2002, 98 

(119) 
557 Köhler, ZStW 107 (1995), 11 (24) (33); Wolter, ZStW 107 (1995), 793 (794). 
558 Böse, a.a.O., 98 (119); SK-StPO/Rogall,Vor § 133 Rn. 67; Meyer-Goßner/Kleinknecht, § 136, Rn. 7. 
559 Böse, a.a.O., 98 (120) mit Verweis auf BVerfGE 57, 170 (192) = NJW 1981, 1943 bezüglich der Kom-

munikationsfreiheit. 
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Es wird also eine aktive Verfahrensstellung gewährleistet, die ihren Wert darin hat, dass 

der Beschuldigte reden darf und seine Rede auch von dem Gericht zur Kenntnis genom-

men werden muss.560 Nur weil Art. 103 Abs. 1  GG die Chance auf eine Beeinflussung 

gerichtlicher Entscheidungen postuliert, kann daraus nicht e contrario auf eine fehlende 

Pflicht jeglicher Mitwirkung und Förderung geschlossen werden.561 Das diesbezügliche 

Äquivalent des Schweigens und der passiven Teilnahme ist mangels hörbaren Substrats 

von Art. 103 Abs. 1 GG nicht umfasst. Nach überwiegender Auffassung wird Art. 103 

Abs. 1 GG nur als aktive Verteidigungsmöglichkeit angesehen, die zwar eine flankie-

rende Schutzbestimmung des nemo-tenetur-Satzes ist, diesen aber nicht begründet.562  

(3) Nemo-tenetur ohne gesetzliche Verankerung 

Ganz allgemein könnte der nemo-tenetur-Satz auch ohne verfassungsrechtliche Normie-

rung als eine allgemeine Garantie zur Begrenzung der Strafgewalt angesehen werden.563  

Der dieser Auffassung zugrundeliegende Gedanke ist folgender: Die Strafgarantien wie 

das Rückwirkungsverbot oder das Verbot der Doppelbestrafung nach Art. 103 Abs. 2, 3 

GG können nicht, so wie es bei Grundrechten prinzipiell möglich ist, zu Gunsten anderer 

Rechtsgüter von Verfassungsrang eingeschränkt werden. Ihr Wert liegt gerade darin, dass 

kein noch so hohes Strafverfolgungsinteresse sie zu begrenzen imstande ist. Ihre Abwä-

gungsfestigkeit soll auf einer bereits antizipiert durch die Verfassung selbst vorgenom-

menen Abwägung mit den widerstrebenden Interessen zurückzuführen seien.564 Dabei ist 

der Konflikt zwischen den Strafverfolgungsinteressen und den Interessen des Beschul-

digten zu Gunsten des Letzteren entschieden worden.  

Im Gegensatz zu den meisten anderen Begründungsansätzen bedarf es nach dieser Auf-

fassung nicht des Rekurses auf einen Menschenwürdekern, der ansonsten den maßgebli-

chen Grund für absolute Geltung der Selbstbelastungsfreiheit darstellt.565  

 
560 BVerfGE 107, 395 (408 f.) = NJW 2003, 1924; Sachs/Degenhard, Grundgesetz, Art. 103 Rn. 16, 20; 

Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S, 101 f. 
561 Rogall, Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, S. 124.  
562 Schlüter, a.a.O., S. 101. 
563 Dannecker, ZStW 127 (2015), 370 (384 ff.). 
564 Dannecker, ZStW 127 (2015), 370 (386); Drope, Strafprozessuale Probleme bei der Einführung einer 

Verbandsstrafe, S. 101 ff.; Mangoldt/Klein/Stark/Nolte, Grundgesetz, Band 1, Art. 103 II Rn. 169; Appel, 

Verfassung und Strafrecht, S. 24 ff.; ders, JURA 2000, 571 u. 755; Freier, ZStW 122 (2010), 117 (143); 

Esser, JR 2004, 98 (106). 
565 Dannecker, a.a.O., 370 (386). 
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Dagegen lässt sich einwenden, dass es im Vergleich mit den in der Verfassung niederge-

schriebenen Strafrechtsprinzipien beim nemo-tenetur-Prinzip gerade keine ausdrückliche 

Normierung im Grundgesetz gibt und dadurch auch keine demokratische Abwägung statt-

gefunden hat, die eine derartige Auffassung rechtfertigen könnte.  

d. Die Selbstbelastungsfreiheit aus internationalen Rechtsquellen 

(1) Selbstbelastungsfreiheit aus dem Recht auf ein faires Verfahren  

Eine selbstständige Normierung eines Selbstbelastungsverbots findet sich in der Europä-

ischen Menschenrechtserklärung nicht. Ansatzpunkt für ein solches Recht könnte aber 

das Recht auf ein faires Verfahren aus Art. 6 EMRK sein.566  

Als Ausprägung eines living instruments der Konvention soll Art. 6 EMRK entwicklungs-

offen technische und gesellschaftliche Wandlungen adaptieren und einheitlichen Min-

deststandard strafprozessualer Fairness sicherstellen.567 Der Artikel 6 normiert in Absatz 

1 den allgemeinen Grundsatz des fairen Verfahrens, justizielle Garantien (Anforderungen 

an das Gericht,  den Öffentlichkeitsgrundsatz, das Beschleunigungsgebot sowie Regeln 

zum Ausschluss der Öffentlichkeit). In Abs. 2 ist die Unschuldsvermutung normiert und 

Abs. 3 bestimmt weitere, nicht abschließende Teilgarantien eines fairen Verfahrens. Die 

in Art. 6 Abs. 1 EMRK verwendete Terminologie der strafrechtlichen Anklage ist hierbei 

nicht mit der Anklageerhebung im deutschen Strafrecht zu verwechseln. Diese Rechte 

wirken bereits in früheren Verfahrensstadien.568 Für die Bestimmung des Schutzbereichs 

ist außerdem relevant, dass es nicht ausschließlich auf die innerstaatliche Einordnung des 

Verfahrens oder einer Maßnahme ankommt, sondern auf die vom EGMR selbständig 

durchgeführte Bewertung, bei der zusätzlich sowohl auf den präventiven als auch repres-

siven Charakter der angedrohten oder verhängten Sanktion und auf die Art und Schwere 

der angedrohten oder verhängten Sanktion als Kriterien abgestellt wird.569 

Als wichtige Ausprägungen eines fairen Verfahrens sind neben dem Gebot der Waffen-

gleichheit, die Garantie rechtlichen Gehörs und der Anspruch auf ein kontradiktorisches 

 
566 SK/Meyer, StPO Band X, Art. 6 Rn. 179 ff.; Meyer-Goßner/Kleinknecht, StPO, MRK Art. 6 Rn. 4; 

Weiß, JZ 1998, 289 (290 f.). 
567 KK/Lohse-Jakobs, StPO, EMRK, Rn. 1. 
568 Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, S. 276. 
569 EGMR, Urt. V. 8.6.1976, Nr. 5100, 71, Engel u.a. / Niederlande; Meyer-Ladewig/Harrendorf/König, 

EMRK, Art. 6, Rn. 23-32; KK/Lohse/Jakobs, StPO, Art. 6 EMRK, Rn. 9 ff. 
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Verfahren zu nennen. Aus dem Recht auf Waffengleichheit folgert der EGMR im Beson-

deren ein Recht auf Selbstbelastungsfreiheit570 und im Allgemeinen ein Recht auf die 

Möglichkeit der Prozessparteien, ihre Position vertreten zu dürfen und somit einen gleich-

wertigen Einfluss auf das Gericht ausüben zu können. Darunter fällt vor allem das Recht 

auf gleichen Zugang zu den maßgeblichen Informationen, welche für den Verfahrensab-

lauf von Relevanz sind.571 

Die Garantie des rechtlichen Gehörs umfasst weiterhin das Recht, sich gegenüber dem 

Gericht äußern zu dürfen, das Recht auf Anwesenheit im Prozess572 und nunmehr auch 

das Recht auf Verteidigung in Abwesenheit.573 Weiterhin gebietet Art. 6 EMRK  jedem 

Beschuldigten die Möglichkeit, durch einen Anwalt seiner Wahl vertreten zu werden und 

mit diesem frei kommunizieren zu dürfen.574 Aus dem Anspruch auf ein kontradiktori-

sches Verfahren folgt das Recht auf Konfrontation mit den Erklärungen und Beweisen 

der jeweils anderen Seite,575 jedoch unter der Einschränkung, dass – wie bei den anderen 

Garantien auch – nicht jede fehlende Möglichkeit der (Belastungs-)Zeugenbefragung per 

se einen Verstoß gegen das faire Verfahren bedeutet.576 Ob ein Verfahren dem allgemei-

nen Fairnessgebot entspricht, wird durch den EGMR stufenweise geprüft. Zunächst muss 

festgestellt werden, ob ein Verfahrensrecht verletzt wurde. Anschließend ist im Wege 

einer Gesamtwürdigung zu ermitteln, ob das Verfahren dadurch insgesamt als unfair zu 

bewerten ist.577  

Zu einem fairen Verfahren gehört also nach ständiger Rechtsprechung des EGMR das 

Verbot, gegen seinen Willen durch eigenes Handeln an seiner eigenen Überführung mit-

wirken zu müssen.578 Der EGMR hat diesbezüglich im Fall einer polizeilich erzwungenen 

 
570 Zu den weiteren Gewährleistungen, Meyer-Ladewig/Harrendorf/König, a.a.O., 108 ff.; Satzger, a.a.O., 

S. 287 f. 
571 Satzger, a.a.O., S. 281 m.w.N. 
572 Sieber/Satzger/v. Heintschel-Heinegg/Kreicker, Europäisches Strafecht, § 51 Rn. 25 ff. 
573 EGMR, Urt. v. 8.11.2012, Nr. 30804/07, Neziraj/Deutschland = NStZ 2013, 350.  
574 EGMR, Urt. v. 25.07.2017, Nr. 2156, Rn. 85, Morais/Niederlande. 
575 EGMR, Urt. v. 12.03.2003, Nr. 46211/99, Rn. 166, Öcalan/Türkei = EuGRZ 2003, 472. 
576 Vgl. Satzger/Schluckebier/Widmaier/Satzger, StPO, Art. 6 EMRK Rn. 60 ff. 
577 EGMR, Beschl. v. 17.11.2005, Nr. 503/05, Rn. 23; im Einzelnen, MüKo/Gaede, StPO, Art. 6 EMRK 

Rn. 22 ff. 
578 EGMR, Urt. v. 25.2.1993, Nr. 10828/84, Funke/Frankreich = ÖJZ 1993, 532; EGMR, 3.5.2001, 

31827/96, J.B./Schweiz, Rn. 64 = NJW 2002, 499; EGMR, 11.7.2006, 54810/00, Jalloh/Bundesrepublik 

Deutschland, Rn. 87 ff., = NJW 2006, 3117 ff.; EGMR, 26.6.2007, 15809/02 u. 25634/02, O`Halloran u. 

Francis/Vereinigtes Königreich, Rn. 53 ff. = NJW 2008, 3548; EGMR, 10.1.2008, 58452/00 und 61920/00, 

Lückhof und Spanner/Österreich, Rn. 47 ff., = ÖJZ 2008, 375. 
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Verabreichung von Brechmitteln zur Erlangung heruntergeschluckter Betäubungsmit-

tel579 oder einer staatlich organisierten (listigen) Befragung eines Beschuldigten durch 

einen Mithäftling in der gemeinsamen Zelle einen Verstoß gegen das zum fairen Verfah-

ren gehörende Recht sich selbst nicht belasten zu müssen, festgestellt.580 Dabei versteht 

der EGMR diese Gestaltungsrechte nicht als absolute Rechte, sondern es komme viel-

mehr auf den Einzelfall und die Frage an, ob das Verfahren aufgrund der Missachtung 

der Selbstbelastungsfreiheit insgesamt als unfair gelte.581 Innerhalb dieser Abwägung 

sind das öffentliche Interesse, die Art und Schwere des Zwangs, die Möglichkeit die Maß-

nahme selbst oder ihre Verwertung anzufechten sowie die tatsächliche Verwertung der 

so erlangten Beweismittel zu berücksichtigen.582 Gemessen an dem hohen Stellenwert der 

Selbstbelastungsfreiheit583 dürften daraus resultierende Einschränkungen nur im sehr be-

grenzten Maße möglich sein.584 

(aa) Geltung für juristische Personen  

Dem Wortlaut zufolge hat nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK jede Person, die einer straf-

rechtlichen Anklage gegenübersteht, ein Recht auf ein faires Verfahren. Ein Argument 

dafür, dass auch juristische Personen grundsätzlich in den Schutzbereich der EMRK fal-

len, ist das Beschwerderecht nach Art. 34 S. 1 EMRK. Demnach können nichtstaatliche 

Organisationen oder Personengruppen eine Verletzung ihrer durch die EMRK gewähr-

leisteten Rechte monieren.585 Mit dieser Erkenntnis bleibt jedoch offen, auf welche kon-

kreten Rechte der EMRK sich überindividuelle Einheiten berufen können, denn neben 

den verfahrensrechtlichen Gewährleistungen schützt die EMRK auch Rechtsgüter wie 

das Leben (Art. 2 Abs. 1) oder die (Fortbewegungs-) Freiheit in Art. 5 EMRK, welche 

 
579 EGMR, Urt. v. 11.7.2006, 54810/00, Jalloh/Bundesrepublik Deutschland, Rn. 87 ff. =NJW 2006, 3117. 
580 EGMR, Urt. v. 5.11.2000, 48539/99, Allan/Vereinigtes Königreich, Rn. 40 = StV 2003, 257. 
581 EGMR, Urt. v. 01.06.2010, Nr. 22978/05, Rn. 168 – Gäfgen/Deutschland = NJW 2010, 3145; EGMR, 

Urt. v. 08.02.1996, Nr. 41/1994/488/570, Rn. 47 – Murray/Vereinigtes Königreicht; EGMR Urt. v. 

11.07.2006, Nr. 54810/00 – Jalloh/Deutschland = NJW 2006, 3117; vgl. auch Jähnke/Schramm, Europäi-

sches Strafrecht, Kp. 9, Rn. 95; Schramm, Internationales Strafrecht, Kp. 3, Rn. 41a.  
582 EGMR, Urt. V. 11.7.2006, Nr. 54810/00 – Jalloh/Deutschland = NJW 2006, 3117; EGMR, Urt. V. 

29.06.2007, Nr. 15809/02 – O’Halloran u. Francis/Vereinigtes Königreich = NJW 2008, 3548. 
583 Vgl. SK/Meyer, StPO X, Art. 6, Rn. 179. 
584 Vgl. aber die Rechtsprechung des EMRK zur Offenlegungspflicht des PKW-Halters der Identität des 

PKW-Führers unter Androhung eines Strafverfahrens bei Unterlassen dieser Pflicht, EMRK, Urt. V. 

29.06.2007, Nr. 15809/02 u. 25624/02, Rn. 58-60 = NJW 2008, 3549.  
585 Meyer-Ladewig/Kulick, EMRK, Art. 34, Rn. 13; 18; Fink, wistra 2014, 457 (461); Schuler, JR 2003, 

265 (270). 
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eine anthropologische Komponente erfordern. Vielfach wird daher die Frage, ob ein kon-

kretes Recht der Konvention auch juristischen Personen zukommt – ähnlich der Grund-

rechtsprüfung nach Art. 19 Abs. 3 GG –  danach zu prüfen sein, ob jenes Recht seinem 

Wesen nach auf juristische Personen übertragbar ist.586 Für eine grundsätzliche Übertrag-

barkeit der Verfahrensgarantien spricht zunächst, dass diese in ihrer postulierten Allge-

meingültigkeit nicht zwingend an einen menschlichen Beschuldigten anknüpfen587 und 

dass es im Umkehrschluss nicht möglich sein darf, ein unfaires Strafverfahren gegen Un-

ternehmen führen zu dürfen.  Da der Gerichtshof selbst eine Beschwerde einer französi-

schen Gesellschaft wegen der Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK zugelassen hat,588 

ergibt sich, dass die strafverfahrensrechtlichen Gewährleistungen der Konvention auch 

für Verbände Geltung entfalten.589 

(bb) Bedenken gegenüber der Herleitung aus Art. 6 EMRK 

Die Gewährleistung eines fairen Verfahrens stammt ideengeschichtlich aus dem refor-

mierten Strafprozess und der Freiheit, sich nicht selbst belasten zu müssen. Sie ist Aus-

fluss der daraus entwickelten kommunikativen Autonomie des Beschuldigten.590 Mit dem 

in Art. 6 EMRK verankerten Recht auf Waffengleichheit ist die Parteistellung des Be-

schuldigten angesprochen: der Angeklagte steht neben dem Richter und dem Ankläger in 

einer „accusatorial trinity“591, in der er selbstbestimmt teilhaben muss. Konsequenter-

weise müssen ihm daher Informations-, Konfrontations-, und vor allem auch Schweige- 

rechte zukommen.592  

Auf den ersten Blick leuchtet bei dieser Betrachtungsweise nicht ein, warum etwa bei 

einem Verfahren gegen juristische Personen ein hiervon abweichender Standard gelten 

soll, etwa in Form einer stärkeren Gewichtung des öffentlichen Aufklärungsinteresses, 

 
586 Freier, ZStW 122 (2010), 117 (125); Kempf, in: Unternehmensstrafrecht, S. 347 (350 f.); Weiß, JZ 1998, 

289 (291); Fink, wistra 2014, 457 (461). 
587 Lorenzmeier, ZIS 2008, 20, 26. 
588 EGMR, Urteil v. 27.02.1992, Nr. 11598/85, Société Stenuit/Frankreich. 
589 Meyer-Ladewig/Harrendorf/König, EMRK, Art. 6, Rn. 4. 
590 SK/Meyer, StPO X, Art. 6 Rn. 181; Zerbes/El-Ghasi, NZWiSt 2018, 425 (438); dies. ZStW 2017, 1035 

(1041); Summers, Fair Trials, S. 24 ff.; Dannecker, ZStW 127 (2015), 370 (408 f.); Böse, GA 2002, 98 

(119). 
591 Summers, ebd. 
592 Zerbes, ZStW 129 (2017), 1035 (1041). 
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zumal auch ein öffentliches Interesse an einem fairen Verfahren besteht.593 Als prozessu-

ales Verfahrensrecht müsse es unabhängig des zugrundeliegenden materiellen Unterneh-

mensstrafmodells in allen Verfahren gegen Verbände Geltung erlangen. Bei genauerer 

Betrachtung ergeben sich Zweifel gegenüber einer (absoluten) Geltung von nemo-tene-

tur. Diese liegen zum einen in der Betrachtung der Gründe aus denen der EGMR die 

Selbstbelastungsfreiheit zum fairen Verfahren zählt und zum anderen in dem Zusammen-

hang zwischen ebendieser ideengeschichtlichen Entwicklung des Strafprozesses und des-

sen Einfluss auf die EMRK selbst.  

Zunächst soll die Selbstbelastungsfreiheit nach dem EGMR einen Beitrag zur Verhinde-

rung von Fehlurteilen leisten,594 aber vor allem soll mit ihr der Wille des Beschuldigten 

zu schweigen respektiert werden.595  

Die potenzielle Gefahr eines aufgrund einer Verpflichtung zur Aussage fehlerhaften Ur-

teils, so wie es einst im Individualstrafrecht bei erzwungenen Geständnissen im Mittelal-

ter üblich war, droht im Verbandsstrafrecht jedoch nicht im gleichen Maße: Wird ein 

Verbandsvertreter befragt, so steht diesem ein eigenes Schweigerecht zu, sollte er sich 

selbst belasten. Durch diesen Schutz fehlt der Reiz (des Individualbeschuldigten), un-

wahre Behauptungen zu äußern, um vom eigenen Fehlverhalten abzulenken und den Ver-

band in unzutreffender Weise zu belasten. Insofern ist die Gefahr von Fehlbeurteilungen 

auch ohne eigenes Verbandsschweigerecht nicht erhöht.596  

Erkennt man in der Entwicklung von Art. 6 EMRK die Weiterentwicklung der kommu-

nikativen Autonomie des Beschuldigten, ist der personelle Einschlag, der sich in diesem 

Recht manifestiert, nicht zu leugnen, sodass dieser einer verbandsbezogenen Übertrag-

barkeit im Wege steht. Vernachlässigt man diesen Aspekt und bemüht sich um die Fo-

kussierung des fairness-Gedankens, so spricht indes auch die im Wettbewerbsrecht vom 

EuGH ergangene Rechtsprechung zur Selbstbelastungsfreiheit von Verbänden gegen eine 

Geltung der Selbstbelastungsfreiheit für juristische Personen aus Art. 6 EMRK. 

 
593 Weber, sui-generis 2017, 42 (55). 
594 EGMR Urteil v. 8.2. 1996, Nr. 18731/91, § 45, Saunders/United Kingdom; EGMR, Urteil v. 08.4.2004, 

Nr. 38544/97, § 39, Weh/Österreich = JR 2005, 423, m. Anm. Gaede. 
595 EGMR Urteil v. 8.2. 1996, Nr. 18731/91, § 69, Saunders/United Kingdom; EGMR, Urteil v. 08.4.2004, 

Nr. 38544/97, § 39 f., Weh/Österreich = JR 2005, 423, m. Anm. Gaede. 
596 Vgl. Fink, wistra 2014, 457 (462); Schuler, JR 2003, 265 (266). 



B. Verfahrensgarantien im Individual- und Verbandsstrafrecht  

 

 

 

131 

 

(cc) Rechtsprechung des EuGH zur Selbstbelastungsfreiheit von Verbänden  

Dass Verbände in den Genuss eines umfassenden Selbstbelastungsprivilegs kommen, 

wurde auch in der Rechtsprechung des EuGH in dem Kartellrechtsverfahren „Orkem“597 

abgelehnt. In diesem Wettbewerbssanktionsverfahren versagte der EuGH dem betroffe-

nen Unternehmen ein umfassendes Recht auf Aussageverweigerung. Weder aus den na-

tionalen Rechtsordnungen noch aus Art. 6 EMRK und der dazu ergangenen Rechtspre-

chung sei ein solches Recht für juristische Personen oder Personenvereinigungen abzu-

leiten.598 Ihnen komme lediglich das nach der unionsgerichtlichen Rechtsprechung aner-

kannte Recht auf Verteidigung zu, welches dem beschuldigten Unternehmen ermöglicht, 

auf Fragen der Kommission, deren wahrheitsgemäße Beantwortung einem Geständnis 

gleich kommen würde, nicht zu antworten.599 Ein darüber hinausgehendes Schweigerecht 

würde der wirksamen Kommissionsarbeit entgegenstehen, sodass den Unternehmen im 

Ergebnis nur ein partielles Geständnisverweigerungsrecht zukommt.600 Da diese Aus-

kunftspflicht nichts an der Aufgabe der Kommission, den Beweis für das Vorliegen einer 

Zuwiderhandlung zu erbringen, ändere, wird vertreten, dass der materielle Grund für ein 

Recht auf Aussageverweigerung in der dem Strafprozess zugrundeliegenden Beweislast-

verteilung gesehen werden kann.601  

Diese Rechtsprechung des EuGH entfernt sich somit von einer weitreichenden Geltung 

der Selbstbelastungsfreiheit von Unternehmen im Verwaltungssanktionsverfahren.  

Eine Differenzierung zwischen Verwaltungs- und Strafverfahren wird der oben beschrie-

benen Herleitung des nemo-tenetur-Satzes als prozessuales Verfahrensrecht nicht ge-

recht. Sie steht zudem im Widerspruch zur rechtlichen Einordnung von Kartellordnungs-

 
597 EuGH, Urt. v. 18.10.1989, Rs. C-374/87, Slg. 1989, I-3283 – Orkem/Kommission. In diesem Verfahren 

stellte die Kommission aufgrund des Verdachts eines Wettbewerbsverstoßes ein Auskunftsverlangen an 

das Stahlrohrunternehmen „Orkem“ das die Geschäftstätigkeiten und Absprachen mit anderen Unterneh-

men derselben Branche zum Inhalt hatte. Unter Berufung auf die Selbstbelastungsfreiheit nach Art. 6 

EMRK verweigerte das Unternehmen die Auskunft.     
598 EuGH, Urt. v. 18.10.1989, Rs. C-374/87, Slg. 1989, I-3283, Rn. 29 f. – Orkem/Kommission. 
599 EuGH, Urt. v. 18.10.1989, Rs. C-374/87, Slg. 1989, I-3283 Rn. 33 f. Krit. dazu Kizil, der auf den straf-

rechtlichen Charakter des Wettbewerbssanktionsrechts und damit die Anwendung der Gewährleistungen 

abstellt sowie auf den Umstand, dass der EGMR die Geltung des Aussageverweigerungsrechts für Verwal-

tungsverfahren bejaht hat, Kizil, Strafrechtliche Verfahrensgarantien im europäischen und deutschen Wett-

bewerbsrecht, S. 253, 257. 
600 EuGH, Urt. v. 18.10.1989, Rs. C-374/87, Slg. 1989, I-3283, Rn. 34 f. – Orkem/Kommission. 
601 Frister/Brinkmann, in: Grundfragen eines modernen Verbandsstrafrechts, S. 110; Reiß, Besteuerungs-

verfahren und Strafverfahren, S. 171; Dannecker, ZStW 127 (2015), 370 (389 ff.). 
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widrigkeiten als strafrechtliche Anklage i.S.d. von Art. 6 EMRK nach den Engel-Krite-

rien des EGMR. Dies ist vor allem deshalb relevant, da nach Inkrafttreten der Grund-

rechtecharta gemäß Art. 47 Abs. 2 GRCh jeder Person ein faires Verfahren garantiert 

wird. Zusätzlich verweist Art. 6 Abs. 3 EUV auf die EMRK – und somit auch auf Art. 6 

EMRK. Inwiefern also die Rechtsprechung des EGMR nach dem Inkrafttreten der Grund-

rechtecharta vom EuGH zu berücksichtigen ist, lässt sich anhand von Art. 52 Abs. 3 und 

Art. 53 GRCh in Verbindung mit den Erläuterungen zur Grundrechtecharta602 ermit-

teln.603 Nach Art. 52 Abs. 3 haben Rechte aus der Charta die gleiche Bedeutung und 

Tragweite wie entsprechende Rechte aus der EMRK. Weiterhin ergibt sich aus dem Zu-

sammenspiel von Art. 52 Abs. 3, Art. 53 GRCh und den Erläuterungen zur Charta, dass 

eine mit dem EGMR kohärente Rechtsprechung des EuGH angestrebt werden soll. Abs. 

5 der Präambel der Charta bezeichnet die EMRK ausdrücklich aus Rechtserkenntnis-

quelle des unionalen Grundrechtsschutzes. Die Erläuterungen des fünften Erwägungs-

grunds der Präambel zur Grundrechtecharta schreiben weiterhin vor, dass auch die Recht-

sprechung des EGMR bei der Auslegung von Grundrechten zu berücksichtigen ist.604 Der 

EuGH selbst erkennt in Art. 52 Abs. 3 GRCh eine Regel zur Etablierung einer kohärenten 

Auslegung von Charta und EMRK, ohne dass dadurch seine Eigenständigkeit berührt 

werde.605 Folglich konstituieren die Bestimmungen ein Kooperationsgebot in dem Sinne, 

dass der EuGH zur Vermeidung von Konflikten verpflichtet ist und sich diesbezüglich 

bei seiner eigenen Rechtsprechung an der Auslegung von entsprechenden Konventions-

garantien durch den EGMR zu orientierten hat.606  

(2) Art. 14 Abs. 3 lit. g des IPbpR 

Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte erkennt in Art. 14 Abs. 3 

lit.g ein ausdrückliches Verbot, jemanden als Zeugen gegen sich selbst in einem Strafver-

fahren zur Aussage zu zwingen. Mit Ausnahme der Kollektivbeschwerde aus 

 
602 ABL. EU 2007, Nr. C 303/17. 
603 Zum Verhältnis von EuGH- und EMRK-Rechtsprechung, Schwarze/Hatje, EU-Kommentar, Art. 6 EUV 

Rn. 11 ff; Meyer/Hölscheidt/Schwerdfeger, Charta der Grundrechte, Art. 52 GRCh, Rn. 52 ff. 
604 Erläuterungen zu Art. 47 Abs. 2 GRCh, ABl. EU 2007, Nr. C 303/30. 
605 Vgl. EuGH (Große Kammer), Urteil vom 21.12.2016 – C-203/15, C-698/15, Rn. 129 = NJW 2017, 717 

(724). 
606 Schwarze/Hatje, EU-Kommentar, Art. 6 EUV, Rn. 21. 
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Art. 1 IPbpR schützt der IPbpR nur Individualrechte, was sich aus Art. 2 des Fakultativ-

protokolls ergibt, sodass die Rechte aus Art. 14 nicht auf Verbände übertragen werden 

können.607 

4. Die Selbstbelastungsfreiheit unter modellorientierter Betrachtung 

Es wurde gezeigt, dass sich der nemo-tenetur-Satz auf unterschiedlichen Wegen begrün-

den lässt. Dennoch vermag der ausschließlich auf der Menschenwürde basierende Be-

gründungsansatz nicht vollends zu überzeugen. Aufbauend auf den eben dargelegten Her-

leitungen, soll nun im folgenden und abschließenden Abschnitt zum nemo-tenetur-Satz 

eine modellorientiere Betrachtung ergehen, bei der aufgezeigt werden soll, inwiefern die 

materiell-rechtlichen Differenzen zwischen Zurechnungsmodell und dem Modell origi-

närer Unternehmensschuld einen Rekurs auf die eine oder andere Begründungstheorie 

zulassen oder ihr gegenüber versperrt bleiben. Ziel ist es, zu ermitteln, ob den Unterneh-

men in den jeweiligen Modellen ein Recht auf Selbstbelastung zuzusprechen ist oder ob 

auf dieses verzichtet werden kann. 

a. Zurechnungsmodell 

Sobald die Begehung und die Feststellung der Individualtat in einem akzessorischen Un-

ternehmensstrafmodell konstitutiv für die Strafbarkeit des Verbands sind, wird dieses 

Modell mit der Schwierigkeit konfrontiert, die Rechte des Anknüpfungstäters und die des 

Unternehmens(vertreters) gerecht miteinander auszutarieren. Da im Strafprozess dem 

Unternehmen nach diesem Modell keine echte und umfassende (strafrechtliche) Eigen-

ständigkeit zugeschrieben wird, sondern die Handlungs- und Schuldfähigkeit von Indivi-

dualtätern abhängt, ist zu prüfen, inwiefern die Fokussierung auf die Person des strafpro-

zessualen Vertreters (1) und auf den Anknüpfungstäter (2) eine Geltung des nemo-tene-

tur-Satzes für Unternehmen rechtfertigt. Anschließend wird auf die prozessrechtliche 

Herleitung (3) einzugehen sein. 

 
607 Fakultativprotokoll zu dem Internationen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, Anlage II, BT-

Drs. 7/660, S. 66; Weiß, JZ 1998, 289 (292); Rogall, Der Beschuldigte als Beweismittel gegen sich selbst, 

S. 119. 
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(1) Geltung von nemo-tenetur aufgrund des inneren Konflikts des 

strafprozessualen Vertreters 

In Abhängigkeit der Ausgestaltung der Regelung über die Vertretung des Unternehmens 

gegenüber den staatlichen Strafverfolgungsbehörden könnte zunächst als Anknüpfungs-

punkt für die Geltung des Rechts auf Selbstbelastungsfreiheit der Gedanke des Gewis-

senskonflikts beim strafprozessualen Vertreter, der nicht zugleich Beschuldigter ist, 

fruchtbar gemacht werden. Dieser könnte einem inneren Konflikt unterliegen, der in der 

Form denkbar erscheint, dass dieser sich mit dem Unternehmen als Einheit versteht und 

ihm nicht zugemutet werden könne, die vertretene Einrichtung zu belasten.608 Je stärker 

die persönliche Identifikation mit dem Verband ausfällt, desto stärker könnte auch die 

Akzeptanz für die im Sinne des Verbands begangene Zuwiderhandlung ausfallen. Kon-

sequenterweise müsste daraus eine erhöhte Wahrscheinlichkeit folgen, dass die zur Aus-

sage gezwungene Person über das Eingestehen unternehmensbezogener Fehler oder 

durch den Verrat von strafbaren Handlungen anderer Verbandsmitglieder in eine Lage 

gebracht wird, die geeignet ist, das Individuum selbst oder andere Unternehmensangehö-

rige in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Auskunftspflichten könnten demzu-

folge eine ähnlich schwere Gewissenskonfliktsituation wie im Individualstrafrecht her-

vorrufen, wenn der Vertreter durch seine Aussage einen entscheidenden Anteil an der 

Bestrafung seines Verbands hat. Daneben kann der innere Konflikt auch in der Objekti-

vierung des Vertreters als personifizierte Informations- und Aussagequelle erblickt wer-

den.609 

Insofern ist die auf der Menschenwürde basierende Begründungstheorie angesprochen, 

weil nach ihrer Konzeption gerade der Schutz der Selbsterhaltung und die Verhinderung 

einer Objektivierung durch die staatlichen Verfahrensbeteiligten maßgeblich sind.610 

Dem ist aber in doppelter Hinsicht zu widersprechen. Zum einen ist bereits fraglich, ob 

eine solche Identifikation grundsätzlich anzunehmen ist, also ob Vertreter regelmäßig mit 

der begangenen Zuwiderhandlung sympathisiert oder sie gar in diese ein eigenes Versa-

gen projiziert. 

 
608 Schuler, JR 2003, 265 (268). 
609 Kizil, Strafrechtliche Verfahrensgarantien im europäischen und deutschen Wettbewerbsrecht, S. 288. 

Der Nordrthein-Westfälische Entwurf billigt den Vertretern ein eigenes Schweigerecht zu, um ihnen die 

„Zwangslage“ zu ersparen, die sich aus dem Loyalitätsverhältnis zum Verband und den möglichen Re-

gressforderungen des Verbands gegen sie ergeben könne, VerbStrG-E S. 76. Vgl. auch Hamm, in: Unter-

nehmensstrafrecht und seine Alternativen, S. 185 (204 f.). 
610 Vgl. oben, Zweites Kapitel, B, I, 3, a, S. 104 f. 
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Realistischer ist vielmehr das Gegenteil. Die Unternehmensvertretung kann versucht sein, 

die Anknüpfungstat als individuelles Fehlverhalten herauszuarbeiten, sich von dieser zu 

distanzieren und sie als vom Unternehmen nicht zu vermeidende bzw. nicht zu kontrol-

lierende Exzesstat darzustellen. Dieses vorausgesetzt, würde es bereits an einem äquiva-

lenten inneren Konflikt des Unternehmensvertreters fehlen. Gleiches gilt für eine Objek-

tivierung; im Mittelpunkt des Verfahrens stehen Beschuldigter und Verband. Nur diese 

trifft der strafrechtliche Schuldvorwurf, und nur diese können daher taugliches Subjekt 

einer staatlichen Objektivierung sein.   

Weiterhin ist anzuführen, dass, selbst wenn ein wie oben beschriebener Gewissenskon-

flikt bestehen sollte, aus diesem noch kein durch den Vertreter auszuübendes Recht auf 

Selbstbelastungsfreiheit für den Verband folgt. Denn bei der Begründung der Selbstbe-

lastungsfreiheit wegen des inneren Konflikts geht es um den Schutz vor der Offenba-

rungspflicht in eigener Sache. Sofern sich der Vertreter mit seiner Aussage für das Un-

ternehmen selbst belasten sollte, steht diesem selbstverständlich ein eigenes – seine Per-

son und seine Strafbarkeit betreffendes – Schweigerecht zu. Gegenüber dem Unterneh-

men kann ein möglicherweise bestehender innerer Konflikt des Vertreters kein umfassen-

des Schweigerecht für den Verband rechtfertigen.  

 

(2) Geltung von nemo-tenetur durch das Recht auf Schweigen des 

Anknüpfungstäters 

Erfolgsversprechender erscheint daher die Begründung einer mittelbaren Selbstbelas-

tungsfreiheit durch den Anknüpfungstäter, sofern dieser und das Unternehmen gemein-

sam in einem Prozessakt verbunden sind, er gleichzeitig selbst Verfahrenssubjekt und 

Vertreter für den Verband ist. Für das beschuldigte Individuum gilt in dieser Konstella-

tion unabhängig der Begründungsansätze ein persönliches Recht auf Schweigen für sämt-

liche Angelegenheiten, die ihn betreffen. Daraus ergibt sich in logischer Konsequenz, 

dass bei Ausübung dieses Rechts dem Verband ein über den Individualbeschuldigten ab-

geleitetes, mittelbares Schweigerecht zukommt, da Auskunftsverlangen betreffend der 

Anknüpfungstat gegenüber dem Beschuldigten ins Leere laufen. Offen ist jedoch, ob da-

mit zugleich ein Schweigerecht bezüglich der Fragen verbunden ist, die die besonderen 

Zurechnungskriterien bei Mitarbeitertaten, die nicht Leitungspersonen sind, betreffen. Zu 
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klären ist somit,  ob der beschuldigte Mitarbeiter z.B. die Aussage über organisatorische 

oder technische Aufsichtsmaßnahmen im Verband verweigern darf oder ob an dieser 

Stelle vielmehr sein persönliches Schweigerecht endet, mithin die Pflicht zur Auskunft 

des Verbands (ausgeübt in der Form der Vertretung durch den Beschuldigten) beginnt. 

Ersteres wäre die logische Konsequenz einer Nichtgeltung von nemo-tenetur für den Ver-

band, für den Fall, dass der Individualbeschuldigte zugleich als Vertreter des Verbands 

im Verfahren erklärt wird. Dann käme es zu der praxisunfreundlichen Situation, dass jede 

Frage trennscharf als individual- oder verbandsbezogen eingeordnet werden muss inklu-

sive der Einschränkung, dass verbandsbezogene Fragen nur dann beantwortet werden 

müssen, wenn nicht zeitgleich eine individuelle Selbstbelastung mit ihr einhergeht. 

Glücklicherweise entgehen die bisherigen Entwürfe dieser Problematik, indem sie eine 

Vertretung durch den Individualbeschuldigten ausschließen.611 Jene wäre in der beschrie-

benen Doppelstellung ohnehin unzumutbar und im Sinne einer Objektivierung des Be-

schuldigten geeignet, gegen die Menschenwürde aus Art. 1 GG zu verstoßen. 

Insofern bleibt zunächst festzuhalten, dass die Geltung von nemo-tenetur für den Verband 

ohne Festlegung auf einen Begründungsansatz als bloße faktische Konsequenz des Indi-

vidualschweigerechts aufgefasst werden kann, solange es um die Voraussetzungen der 

Anknüpfungstat des Entscheidungsträgers oder Mitarbeiters geht. Ein verbandseigenes 

Recht auf Schweigen, ausgeübt durch den Beschuldigten, der zugleich Vertreter ist, be-

steht hingegen nicht. 

Daneben ist zu überlegen, ob nicht auch bei der Vertretung durch einen anderen als den 

Beschuldigten jenem Vertreter aufgrund des individuellen Schweigerechts des Beschul-

digten ein hiervon abgeleitetes eigenes Recht des Unternehmens auf Aussageverweige-

rung zukommen könnte. Der Ausgangsgedanke ist der, dass es zu einer Umgehung bzw. 

Aushöhlung des nemo-tenetur-Satzes des Individuums kommen würde, wenn der Ver-

fahrensvertreter verpflichtet wird, über die Umstände der Anknüpfungstat aussagen zu 

müssen.612 

 
611 Der Kölner-Entwurf schließt gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 die Vertretung des Beschuldigten der Zuwider-

handlung aus, sodass diese Konstellation nur eine theoretische ist. Gleiches sieht der Entwurf aus Nord-

rhein-Westfalen in § 17 vor. Dasselbe regelt § 28 Abs. 2 VerSanG-E. 
612 So Fink, die ein Verwertungsverbot für erzwungene Auskünfte vorschlägt, welche eine Strafbarkeit 

eines Individuums hervorrufen würden. Es wäre unfair, wenn eine Auskunftspflicht die Selbstbelastungs-

freiheit eines Individuums aushöhlen würde. Daher sollte dem Verband selbst ein Recht zum Schweigen 

geboten werden. Im Ergebnis begründe sich dann die Selbstbelastungsfreiheit des Verbands nicht anhand 

von verfassungsrechtlichen Normen, sondern sie sei dann vielmehr ein Reflex des individuellen Rechts auf 

Schweigen., Fink, wistra 2014, 457 (463). 
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Dem ist entgegenzuhalten, dass der Anknüpfungstat beschuldigten Person die Gewähr-

leistungen des nemo-tenetur-Satzes nicht dadurch entzogen werden, dass ein Aussage-

zwang des Vertreters wohlmöglich die Strafbarkeitsvoraussetzungen des Anknüpfungs-

täters offenbart oder den strafrechtlichen Vorwurf bestätigt. Der nemo-tenetur-Satz 

schützt nicht davor, dass andere zur Offenlegung von Informationen verpflichtet werden. 

Es mag vielleicht „unfair“ erscheinen, wenn das Schweigerecht in eigener Sache durch 

die Aussagepflicht des Vertreters an Relevanz für die Ermittlung der Tatumstände ver-

liert. Ein Verstoß gegen die Gewährleistungen des nemo-tenetur-Satzes folgt daraus aber 

nicht. Es könnte darüber nachgedacht werden, die Befreiung von der Aussageverpflich-

tung für bestimmte Unternehmensangehörige – konkret „des Vertreters“ – gemäß der  

§§ 52, 53 StPO zu erweitern, um etwaige soziale Konfliktsituationen unter den Unterneh-

mensangehörigen zu entschärfen. Man denke dabei z.B. an eine tiefe freundschaftlich-

kollegiale Verbundenheit zwischen dem Unternehmensvertreter und dem Anknüpfungs-

täter. 

Eine Erweiterung des Kanons der §§ 52, 53 StPO auf Unternehmensangehörige erscheint 

aber angesichts des staatlichen Aufklärungsinteresses und der den §§ 52, 53 StPO zu-

grundeliegenden Wertungen als verfehlt. 

Zum einen spricht die Austauschbarkeit von Verbandsmitgliedern- und Vertretern dage-

gen. Diese personelle Unbeständigkeit bei der Besetzung von Positionen entspricht nicht 

dem Charakter einer dauerhaften Beziehung, die dem § 52 StPO zu Grunde liegt. Zum 

anderen mangelt es zwischen dem Vertreter und dem Individualbeschuldigtem bzw. dem 

Vertreter und dem Verband an einem Vertrauensverhältnis, welches von 53 StPO voraus-

gesetzt wird. Jenes mag im Unternehmenskontext ggf. im Ausnahmefall, gewiss jedoch 

nicht in der Regel anzunehmen sein, sodass eine Erweiterung regelwidrig erscheint. 

Gleichzeitig wäre eine generelle Erweiterung auf Unternehmensangehörige mindestens 

zu unbestimmt, im Extremfall würde sie zu weit gehen.613 

Der Vertreter ist in seiner Pflicht, ggf. auch gegen das Individuum aussagen zu müssen, 

i.S. der Vermeidung eines inneren Konflikts nicht schützenswert, denn bezogen auf Aus-

sagepflichten, die ihn belasten würden, steht ihm selbst das Aussageverweigerungsrecht 

zu. Weitere Ausnahmefälle werden abschließend durch die Aussageverweigerungsrechte 

 
613 Als Unternehmensangehörige könnten bei weiter Auslegung auch Subunternehmer, Praktikanten, pro-

jektbezogene Mitarbeiter sowie bei Konzernen Angehörige von Tochter- oder Muttergesellschaften sein.  
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der §§ 52, 53 StPO gelöst. Eine Erweiterung des Kanons der §§ 52, 53 StPO auf Aussagen 

des Vertreters gegenüber dem Beschuldigten ist regelungsfremd. 

Aus dem Gedanken des Gewissenskonflikts und somit aus dem daraus abgeleiteten Men-

schenwürdekern des Vertreters oder des Beschuldigten folgt im Ergebnis kein eigenes 

Schweigerecht für den Verband. 

Einzig in der Situation, in der die Person des Vertreters des Unternehmens und die Person, 

die die Anknüpfungstat begangen haben soll, zusammenfallen, ergibt sich aus der Sache 

ein mittelbares Schweigerecht für das Unternehmen, da es dem Individualbeschuldigten 

freisteht, sich über Tatsachen betreffend der Anknüpfungstat, die Voraussetzung für das 

Strafurteil gegen den Verband ist, zu äußern. Dieses mittelbare Recht folgt keiner eigenen 

dogmatischen Herleitung, sondern ist nur das Ergebnis der faktischen Umsetzung des In-

dividualschweigerechts, welches sich wiederum je nach vertretener Auffassung als Indi-

vidual- oder Prozessrecht begründen lässt. 

 

(3) Das allgemeine Persönlichkeitsrecht im Zurechnungsmodell 

Unabhängig vom gewählten Strafrechtsmodell kommt dem Unternehmen ein unterneh-

mensspezifisches allgemeines Persönlichkeitsrecht in Form des Erhalts des entwickelten 

und etablierten Firmenimages zu. Es stellt sich jedoch die Frage, ob hierbei eine Diffe-

renzierung abhängig vom zugrundeliegenden Verbandsstrafmodell angezeigt ist.  

Ein Eingriff in das Recht auf Selbstdarstellung und Ehrenschutz könnte dadurch gerecht-

fertigt sein, dass ein unterschiedlich hohes Schutzbedürfnis bezogen auf die Gewährleis-

tungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts besteht. 

Als erstes drängt sich der Verdacht auf, ob nicht dann ein niedriges Schutzbedürfnis hin-

sichtlich dieser Bereiche bestehen könnte, wenn die eigene Verbandsschuld von der Straf-

tat einer einzelnen Person abhängt und somit dem Unternehmen in dieser Strafrechtsmo-

dellvariante explizit keine ureigene Verantwortung zugeschrieben wird. Denn aus Sicht 

der übrigen Teilnehmer des sozialrelevanten Umfelds (Wettbewerber, Kunden, etc.) ste-

hen in diesem Modell die Anknüpfungstat und das Individuum im Vordergrund des Ge-

schehens.  

Auch wenn die Individualtat im Zurechnungsmodell eine verbandsbezogene Tat sein 

muss, bleibt der darauf beruhende strafrechtliche Tadel des Verbands hinter dem des 
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selbstständigen Modells zurück. Dort existiert nämlich kein „Gesicht“, welches das Un-

recht personifiziert. Hier ist es vielmehr der Verband selbst, der im Zentrum der Betrach-

tung steht. Ein etwaiger Verweis auf den Entscheidungsträger, der die relevanten Ver-

stöße zu verantworten hat und von dem sich das Unternehmen leicht(er) distanzieren 

kann, ist nicht oder nur bedingt möglich, sodass jedenfalls das Recht auf Selbstdarstellung 

des Verbands in einem Verfahren innerhalb des Modells originärer Verantwortung ten-

denziell gefährdeter erscheint als im Zurechnungsmodell.  

Ein Gefälle bei der Wahrnehmung von Qualität und Inhalt eines Schuldspruchs zwischen 

den Modellen rechtfertigt dennoch nicht die Beschränkung einer auf dem allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht beruhenden Selbstbelastungsfreiheit. Unter Anerkennung eines mit 

dem der natürlichen Personen äquivalenten verbandsspezifischen Persönlichkeits-

rechts614 stellt eine Mitwirkungspflicht unabhängig vom zugrundeliegenden Modell einen 

unzulässigen bzw. einen unverhältnismäßigen Eingriff dar. Denn ob die strafrechtliche 

Haftung auf einer fremden oder eigenen Schuld basiert, ändert nichts an dem generellen 

Interesse an der Geheimhaltung von internen Informationen und dem Interesse an der 

Aufrechterhaltung des eigenen Images. In beiden Modellen ist eine Offenbarungspflicht 

geeignet, eine inkonsistente Selbstdarstellung des Bezugsobjekts hervorzurufen. Damit 

würde jedoch gerade in denjenigen Bereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts einge-

griffen, der den Ausgangspunkt für die Herleitung des nemo-tenetur-Satzes aus Art. 2 

Abs. 1 GG darstellt und den selbst das staatliche Aufklärungs- und Verurteilungsinteresse 

im Rahmen von Verhältnismäßigkeitsüberlegungen nicht rechtfertigen kann.615  

(4) Nemo-tenetur als absolutes Prozessrecht 

Als allgemeines, für jede Form des Strafrechtssubjekts geltendes Verfahrensrecht, muss 

der nemo-tenetur-Satz grundsätzlich auch für Verbände gelten und zwar unabhängig von 

dem zugrundeliegenden Modell.  

Es ist jedoch fraglich, ob eine undifferenzierte Anwendung dieses Rechts angesichts der 

bestehenden Kontraste zwischen dem Individuum und dem in einem akzessorischen Un-

ternehmensstrafrecht beschuldigten Verband angemessen erscheint. Wenn man auf die 

 
614 Vgl. oben Zweites Kapitel, B, I, 3, b, (1), S. 106 ff. 
615 A.A. Böse, GA 2002, 98 (103). 
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ideengeschichtliche Begründung des reformierten Strafprozesses und der damit einher-

gehenden Parteistellung sowie der Anerkennung einer kommunikativen Autonomie des 

Beschuldigten abstellt, ist in Frage zu stellen, ob die hinter dieser Entwicklung stehende 

Intention auch für eine Übertragung auf nichtindividuelle Einheiten streitet.  

In Anbetracht der am Anfang stehenden bis dato ausgeübten Folterpraxis lässt sich der 

Beginn des reformierten Strafprozesses, der mit der Abschaffung ebendieser Folter seinen 

Anfang nahm,616 als aufklärerisch notwendiges Tribut an die Humanität617 begreifen, bei 

dem stets das Individuum im Mittelpunkt stand und aus welchem sich schließlich der 

Anklageprozess mit der entsprechenden Subjektstellung des Angeklagten bildete. Auch 

wenn man ohne Weiteres die Selbstbelastungsfreiheit als tragendes Strukturelement un-

seres Strafrechtssystems einordnen kann,618 entspringt es der Anerkennung des Menschen 

und seiner verbesserten strafprozessualen Stellung. 

Vor diesem entwicklungsgeschichtlichen Hintergrund erscheint es nicht fernliegend, den 

Verband in einem akzessorischen Verbandsstrafrecht als einen strafprozessualen „aliud-

Beschuldigten“ zu bezeichnen, und zwar deshalb, weil es ihm als bloßem rechtlichen Zu-

rechnungskonstrukt an der Höchstpersönlichkeit fehlt, die gerade den Kern der Reforma-

tion des Strafprozesses bildete und folglich conditio qua non für die Entstehung des straf-

prozessualen nemo-tenetur-Satzes war. Sowohl nach der Identifikationstheorie als auch 

nach den Gedanken des Organisationsverschuldens, fehlt es an einer eigenen, menschli-

chen Charakterisierung des Verbands, die eine (analoge) Anwendung rechtfertigen 

würde.   

Ohne Anerkennung eines dem Menschsein äquivalenten Substrats beim beschuldigten 

Verband erscheint daher die Fortgeltung der Selbstbelastungsfreiheit in Form einer allge-

meingültigen strafprozessualen Gewährleistung basierend auf dem reformierten Strafpro-

zess als eine inkonsequente Rechtsfortbildung. Wird allgemein auf die verbesserte Posi-

tion des Beschuldigten gegenüber der staatlichen Gewalt hingewiesen, führt dies zu kei-

ner anderen Bewertung: Gerade weil es beim Zurechnungsmodell nicht auf ein eigenes 

Handeln und eine eigene Schuld des Verbands ankommt, sondern jeweils auf deren Vor-

liegen beim Individualtäter, ist der Verband auch nicht selbst schutzwürdig, wenn es um 

seine strafprozessuale Stellung geht. Vielmehr wird seine strafprozessuale Stellung und 

 
616 Vgl. Zerbes, ZStW 129 (2017), 1035 (1038). 
617 Gerlach, in: FS-Hanack, S. 117 (129). 
618 Vargha, Die Verteidigung in Strafsachen, S. 288. 
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Verteidigung gegenüber den staatlichen Stellen mittelbar über die Rechte des Anknüp-

fungstäters abgesichert. Dessen Schweigerecht wirkt, wenn es denn ausgeübt wird, auch 

für den Verband. Es wäre nach dem Konzept der Identifikationstheorie geradezu inkon-

sequent, wenn man dem Verband ein eigenes Schweigerecht zubilligt, da dieser erst durch 

die natürlichen Personen, und somit auch durch den Anknüpfungstäter am  

(Wirtschafts-)Leben teilnimmt.  

Bei Aussagezwängen von anderen Verfahrensbeteiligten gilt das bereits oben Gesagte: 

Gegenüber Aussagen von anderen Unternehmensvertretern und Zeugen entfaltet die ei-

gene Selbstbelastungsfreiheit von vornherein keine Wirkung. Auch im Individualrecht ist 

der Beschuldigte dem Aussagezwang anderer Verfahrensbeteiligten mit Ausnahme der 

möglichen Beschränkung gemäß der §§ 52, 53 StGB ausgeliefert, ohne dass dies in den 

Schutzbereich des nemo-tenetur-Satzes fällt. Insofern begegnen einer Verpflichtung des 

Vertreters oder anderer Unternehmensangehörigen gegen einen Individualbeschuldigten 

auszusagen, und somit die Grundlage für eine Verfolgung und Bestrafung des Verbands 

zu sorgen, selbst bei der Herleitung des nemo-tenetur-Satzes als absolutes Prozessrecht, 

das aus dem reformierten Strafprozess entstanden ist, keine Bedenken. 

Zum gleichen Ergebnis gelangt man nach dieser teleologischen Reduktion auch bei der 

Heranziehung des Schweigerechts aus dem Recht auf ein faires Verfahren aus Art. 6 

EMRK. Obwohl die Europäische Menschenrechtskonvention erst viel später kodifiziert 

wurde, manifestiert sich in der Selbstbelastungsfreiheit des Art.6 EMRK die kommuni-

kative Autonomie des Beschuldigten, welche wiederum aus dem reformierten Strafpro-

zess entsprungen ist.619 Selbst bei einem nicht notwendigen Rekurs auf die Menschen-

würde, also bei der Anerkennung des nemo-tenetur-Satzes aus Art. 6 EMRK als allge-

meines Verfahrensrecht, führt dies bei der Übertragung auf Verbände in einem akzesso-

rischen Modell auf oben beschriebene Unstimmigkeiten. Bei fehlendem menschlichen 

Substrat seitens der Strafbarkeitsvoraussetzungen des Zurechnungsmodells, kann die 

Selbstbelastungsfreiheit nicht mehr als konsequente Einhaltung des ursprünglichen Ent-

stehungsgedankens wirken, sondern nur in der Form einer für den Beschuldigten günstige 

Rechtsfortschreibung Geltung entfalten.  

 
619 Vgl. oben, Zweites Kapitel, B, I, 2, S. 102 ff. 
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b. Modell originärer Verbandsschuld 

(1) Schweigerecht aufgrund der postulierten Selbstständigkeit 

Im Gegensatz zu den akzessorischen Modellen geht die Begründung von Modellen einer 

eigenen Verbandsschuld stets mittels der Anerkennung des Unternehmens als korporati-

ven Akteur oder sozialen Person mit einer gewissen Eigen- und Selbstständigkeit einher, 

die losgelöst von der oder den Individualpersonen besteht. Weil dort die Organisations- 

und Überwachungsdefizite den Ausgangspunkt des strafrechtlichen Vorwurfs bilden, be-

darf es keiner größeren Verbundenheit zwischen Verband und Individualbeschuldigten. 

Aufgrund der Ausweitung des zeitlichen Bewertungsrahmens der internen Unterneh-

mensprozesse ist sogar eine völlige Emanzipation zu konkreten Personen denkbar, wel-

che einen ursprünglich vorhandenen Einfluss auf die Unternehmenskultur zwischenzeit-

lich verloren haben könnten. Insofern steht der Verband in diesem Modell alleine da und 

kann nicht wie beim akzessorischen Modell auf die theoretische Möglichkeit der Wahr-

nehmung von Schweigerechten der Individualperson(en) vertrauen, da die für die Straf-

barkeit des Verbands relevanten Umstände eben anders gelagert sind als bei Individual-

personen. Dies ergibt sich schlicht aus dem unterschiedlich verwirklichten Unrecht. Wäh-

rend es bei der Individualperson um die konkrete Tat geht, bezieht sich der Vorwurf ge-

genüber dem Unternehmen auf unzureichende Verhinderungsmaßnahmen, sodass anders 

als im akzessorischen Modell der Schuldvorwurf nicht deckungsgleich ist.  

Hält man es mit dem Bundesverfassungsgericht, so kann ein Recht auf Selbstbelastungs-

freiheit in diesem Modell nicht aus Art. 1 Abs. 1 GG abgeleitet werden, denn sobald das 

Unternehmen selbst im Mittelpunkt eines Strafprozesses steht, versperrt die fehlende 

anthropologische Komponente den Bezug zur Menschenwürde. Dieses Ergebnis lässt 

sich auch nicht unter Berücksichtigung systemtheoretischer Erwägungen ändern. Selbst 

wenn man auf der einen Seite eine Äquivalenz der Strafrechtssubjekte „Mensch“ und 

„Unternehmen“ konstruieren könnte, fehlt es an einem Äquivalent zur Menschenwürde. 

Die systemtheoretische Abstraktion emanzipiert sich gleichzeitig von den nicht-system-

theoretischen Dogmen unserer Rechtsordnung. Das bedeutet, der konstruktivistische Un-

ternehmensschuldbegriff ist mit einem auf der Menschenwürde basierenden nemo-tene-

tur-Satz nicht kompatibel.  

Dennoch kann der Faktor der Selbstständigkeit von Verbänden als Grundlage für eine 

Geltung der Selbstbelastungsfreiheit herangezogen werden. Wie oben erläutert, kann das 
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allgemeine Persönlichkeitsrecht als Begründung des nemo-tenetur-Satzes fungieren. Es 

wurde gezeigt, dass Unternehmen ein großes Interesse an der Etablierung und am Erhalt 

einer corporate Identity haben, welche mit der Selbstdarstellung von Menschen im jewei-

ligen Kontext vergleichbar ist. Auch wenn dies bei Verbänden aufgrund ihrer primär ge-

winnorientierten Ausrichtung wirtschaftlicher, und nicht wie bei Menschen sozial-per-

sönlicher Natur ist, ergibt sich bei der Pflicht zur Preisgabe des eigenen Images eine ent-

sprechend vergleichbare Gefährdungslage, die eben das Persönlichkeitsrecht verletzen 

würde. Mit einer de lege ferenda einzuführenden originären Strafbarkeit würde darüber 

hinaus das bereits bestehende Persönlichkeitsrecht bestätigt, denn ohne jenes ginge der 

unternehmensspezifische Schuldvorwurf ins Leere. Es ist also, wie auch im besonderen 

Fall des Zurechnungsmodells, auf das unternehmensspezifische Persönlichkeitsrecht als 

Anknüpfungspunkt für ein Recht auf Schweigen abzustellen. 

 

(2) Nemo-tenetur als Prozessgrundrecht 

Grundsätzlich kann nemo-tenetur als grundlegendes Prozessgrundrecht, welches jedem 

einer Straftat Beschuldigten zusteht, verstanden werden. Dennoch sind hier dieselben Be-

denken zu äußern wie bereits bei den Ausführungen zur Restriktion der prozessgrund-

rechtlichen Geltung von nemo-tenetur beim Zurechnungsmodell. Bei der Herleitung aus 

dem Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 GG oder aus dem fair-trial Gebot des Art. 6 EMRK 

kann nicht vernachlässigt werden, dass es sich hierbei um die Normierung des reformier-

ten Strafprozesses handelt, welcher die Stärkung des Individuums gegenüber den zur Be-

strafung legitimierten Institutionen zum Inhalt hatte. Das Modell originärer Verbandsbe-

strafung emanzipiert sich im noch stärkeren Maße vom Individualtäter als dies im Zu-

rechnungsmodell der Fall ist, sodass es auch hier nicht als zwingende Konsequenz ange-

sehen werden muss, dieses Recht bei Betrachtung seiner Entstehungsgeschichte für den 

corporative Akteur als neues Strafrechtssubjekt gelten lassen zu müssen.  
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5. Fazit der modellorientierten Betrachtung  

Die modellorientierte Betrachtung hat zunächst ergeben, dass eine Übertragbarkeit der 

Selbstbelastungsfreiheit auf dem Fundament der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts in beiden Modellen ausscheidet. Weiterhin lässt sich im Zurechnungsmo-

dell durch den Rekurs auf den inneren Zwiespalt des Vertreters, der zugleich selbst Be-

schuldigter ist, kein eigenes Aussageverweigerungsrecht des Verbands konstituieren. 

Dessen Schweigerecht wirkt aber mittelbar für den Verband, sofern es um das Beweis-

thema der Individualtat geht und dessen Nachweis conditio-sine-qua-non für die Bestra-

fung des Verbands ist. Ein eigenes Schweigerecht für die (zusätzlichen) Strafbarkeitsvo-

raussetzungen ergibt sich ausschließlich aufgrund des unternehmensspezifischen Persön-

lichkeitsrechts. Damit darf das Unternehmen sowohl im Zurechnungsmodell als auch im 

Modell originärer Verantwortung nicht zur Mitwirkung an dem Nachweis von verbands-

bezogenen Individualtaten und organisatorischen Defiziten gezwungen werden. Ob dar-

über hinaus der nemo-tenetur-Satz als allgemeiner Prozessgrundsatz Wirkung in einem 

Verbandsstrafrecht entfaltet, ist fraglich, denn damit würde die anthropologische Entste-

hungsgeschichte des reformierten Strafprozesses unberücksichtigt bleiben. 

 

II. Unschuldsvermutung 

1. Bedeutung und Abgrenzung zum Zweifelssatz  

Die Unschuldsvermutung, positiv normiert in Art. 6 Abs. 2 EMRK, ist ein tragendes 

Strukturelement des fairen Verfahrens nach Art. 6 EMRK.620 Im deutschen Recht genießt 

die Unschuldsvermutung nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die 

Stellung eines grundrechtsgleichen Justizgrundrechts, welches zwar ungeschrieben ist, 

aber sich aus dem Zusammenspiel von Art. 1 Abs. 1, Abs. 2, und Art. 20 III GG ergibt 

und Verfassungsrang genießt.621 Obwohl ihr Sachgehalt mitunter umstritten ist,622 ergibt 

 
620 EGMR, Urteil vom 05.09.2001, 41087/98 Rn. 40 - Phillips/GBR; EGMR – Urteil vom 27.02.1980, 

6903/75, Rn. 56 - Deweer/Belgien. 
621 BVerfGE 19, 342 (347) = NJW 1966, 243; BVerfGE 22, 254 (265) = NJW 1967, 2152; BVerfGE 74, 

358 (370) = NJW 1987, 2427; BVerfGE 82, 106 (114) = NJW 1990, 598; Böse, GA 2002, 98 (107) (123). 

Zur historischen Herleitung siehe Staudinger, Welche Folgen hat die Unschuldsvermutung im Strafpro-

zess?, S. 17 ff.  
622 Siehe die Darstellung der verschiedenen Deutungsansätze bei Staudinger, a.a.O., S. 57 ff. 
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sich aus ihrem Kern, dass Personen, die im Verdacht stehen eine Straftat begangen zu 

haben, so lange als unschuldig gelten, bis ihre Schuld gesetzlich nachgewiesen ist.623 Aus 

ihr ergebe sich die Pflicht des Gerichts, hinreichende Beweise in das Verfahren einzu-

bringen, sodass die Überzeugung an der Schuld objektiv nachvollziehbar gemacht werde, 

mithin die Unschuldsvermutung plausibel überwunden wird.624 Daneben kann der mate-

rielle Inhalt der Unschuldsvermutung in der Unvoreingenommenheit des Gerichts gese-

hen werden, also in dem Verbot vor Desavouierung des Beschuldigten vor rechtskräfti-

gem Abschluss des Verfahrens.625  

Abzugrenzen ist die Unschuldsvermutung von dem in-dubio-pro-reo-Satz. Dieser regelt, 

dass bei Ungewissheit über bestimmte Tatsachen diese nicht zu Lasten des Angeklagten 

gedeutet werden dürfen.626 In Teilen ist umstritten, ob aus der Unschuldsvermutung der 

Zweifelssatz (in-dubio-pro-reo) abgeleitet werden kann. Nach teilweise vertretener An-

sicht in der Literatur soll der in-dubio-Satz aus der Unschuldsvermutung stammen.627 Der 

in-dubio-Satz folge ihr in der Form, als dass er das Ergebnis einer vorweggenommen 

Abwägung der einander gegenüberstehenden Fehlentscheidungsrisiken statuiert, welche 

aber nicht auf einer Beurteilung konkreter Einzelfälle und Wahrscheinlichkeiten beruhe, 

sondern auf der Erkenntnis, dass die Verurteilung eines Unschuldigen stets eine weitaus 

schwerwiegendere Fehlentscheidung ist als einen Schuldigen freizusprechen.628 Hinter-

grund ist, dass die Bestrafung, und die damit intendierte Schmälerung der Grundrechte, 

nur aufgrund des von ihm zu verantwortenden Schuldunrechts legitimiert werden kann, 

welches wiederum nur dann vom Richter festgestellt werden darf, wenn dieser keine ver-

nünftigen Zweifel an der Schuld des Angeklagten hat.629 Anders als im allgemeinen Ge-

fahrenabwehrrecht, bei dem der Eintritt einer Gefahr zur Rechtfertigung von (schweren) 

 
623 Vgl. SK/Meyer, StPO EMRK, Art. 6, Rn. 305; Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht § 11 Rn. 2; 

Kühl, NJW 1984, 1264.  
624 MüKo/Gaede, StPO EMRK, Art. 6 Rn. 129. 
625 EGMR 27.2.1980 – 6903/75, Rn. 56 – Deweer/BEL; EGMR 25.3.1983 – 8660/79, Rn. 27 – Mi-

nelli/SWI; EGMR 10.2.1995 – 15175/89 = ÖJZ 1995, 509; EGMR 23.4.1998 – 159/1996/778/979 - Ber-

nard/FRARn. 37 = ÖJZ 1999, 236; EGMR 20.3.2001 – 33501/96 Rn. 15 – Telfner/AUT = ÖJZ 2001, 613 

EGMR 26.3.2002 – 48297/99, Rn. 49 – Butkevicius/LIT; MüKo/Gaede, StPO, Band III/II, EMRK, Art. 6 

Rn. 126; ders. Fairness als Teilhabe, S. 387 ff. 
626 BGH Beschluß vom 10. 5. 2000 - 1 StR 617/99 = NStZ 00, 498; Eisenberg, Beweisrecht StPO, Rn. 116.  
627 Frister, in: FS-Weßlau, S. 149 (153); Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, § 11 Rn. 1; SK-

StPO/Rogall, Vor. § 133 Rn. 74; Drope, Strafprozessuale Probleme bei der Einführung einer Verbands-

strafe, S. 322 ff. 
628 Frister ebd. Für eine verfassungsrechtliche „Abwägungsfestigkeit der Unschuldsvermutung“ streitet 

Weßlau, in: Aktuelles Verfassungsrecht und Strafverteidigung, S. 141 (146). Vgl. auch Roxin/Schünemann, 

a.a.O., Rn. 3. 
629 Frister, a.a.O., 149 (152 ff.). 
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Grundrechtseingriffen herangezogen werden kann, sind derartige Interessensabwägungen 

bei der Bestrafung von Bürgern unzulässig.630 Obwohl auch der EGMR631 davon ausgeht, 

dass der in-dubio-Satz aus dem Prinzip der Unschuldsvermutung folgt, ergeben sich bei 

genauerer Betrachtung Bedenken: Die beiden Garantien wirken nämlich zu gänzlich un-

terschiedlichen Zeiten im Strafverfahren. Während die Unschuldsvermutung während des 

gesamten Verfahrens Geltung beansprucht, und nicht nur an das Gericht adressiert ist, 

sondern auch an die Staatsanwaltschaft, Verwaltung und an die Medien, kommt der Zwei-

felssatz nur am Ende der Beratung zur Anwendung. Vorher ist der in-dubio-Satz über-

flüssig, da er keinen Einfluss auf die Art und den Umfang der Beweiserhebung hat. Bei 

der Urteilsberatung ist es genau andersherum.632 In dieser Phase, in welcher der Versuch, 

das Geschehen zu rekonstruieren, abgeschlossen ist, wird der Zweifel endgültig und er-

öffnet erstmalig den Anwendungsbereich für den in-dubio-Satz.633  

Weiterhin spricht für ein Nebeneinander der Garantien, dass in Fällen der Wahlfeststel-

lung die Frage, ob eine Qualifikation erfüllt wurde, der Zweifelssatz auch dann gilt, wenn 

jedenfalls eine schuldhafte Tatbegehung bzw. das schuldhaft begangene Grunddelikt vor-

liegt.634 Im Ergebnis lässt sich der Zweifelssatz daher gemeinhin als Entscheidungsregel 

verstehen, die erst nach der Beweiserhebung Geltung entfaltet,635 während die Unschulds-

vermutung eine allgemeine Beweislastregel für das Gericht statuiert.636 Es liegt daher 

nahe, die Herkunft des in-dubio-Satzes selbstständig aus einer anderen Rechtsquelle her-

zuleiten.637  

Für eine modellorientierte, strafprozessuale Betrachtung sollen die divergierenden An-

sichten zum Sachgehalt der Unschuldsvermutung auf den unstreitigen gemeinsamen Nen-

ner reduziert werden: Die Quintessenz der Unschuldsvermutung ist, dass, im Unterschied 

zu dem Parteiprozess im Zivilrecht, dem Beschuldigten in keinem Verfahrensabschnitt 

 
630 Frister ebd. 
631 EGMR Urteil vom 24. Juli 2008, Nr. 35450/04 - Melich und Beck vs. Tschechische Republik, Rn. 49. 
632 Staudinger, Welche Folgen hat die Unschuldsvermutung im Strafprozess?, S. 72. 
633 Mrozynski, JZ 1978, 255 (256). 
634 Vgl. Staudinger, Welche Folgen hat die Unschuldsvermutung im Strafprozess?, S. 73. 
635 Vgl. BVerfG MDR 75, 468; BVerfGE 2 BvR 553/08 vom 26.08.2008; BGH Urteil v. 21.10.2008 - 1 

StR 292/08 = BGH NStZ-RR 09, 90; BGH, Beschluß vom 10. 5. 2000 - 1 StR 617/99 = BGH NStZ 00, 

498; Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, § 261 Rn. 26; Eisenberg, Beweisrecht StPO, Kp. 1, Rn. 118; Drope, 

Strafprozessuale Probleme bei der Einführung einer Verbandsstrafe, S. 314; KK/Ott, StPO, § 261. 
636 MüKo/Gaede, StPO, Band III/II, EMRK, Art. 6 Rn. 129; Schünemann, ZStW 84 (1972), 870 (883). Die 

RL (EU) 2016/343 vom 9. März 2016 verwendet in Art. 6 Abs. 1 die Terminologie der Beweislast betref-

fend der Schuld, welche im Zweifelsfall nach Art. 6 Abs. 2 dem Verdächtigen oder beschuldigten Person 

zu Gute kommt. 
637 Für die Herleitung aus dem Rechtsstaatsprinzip, Eisenberg, a.a.O., Rn. 116. Zur Herleitung aus dem 

Schuldprinzip, Staudinger, a.a.O., S. 72. 
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eine Pflicht zum Beweis des Gegenteils auferlegt ist, sondern es die Pflicht der Strafver-

folgungsbehörden ist, den Sachverhalt vollständig darzulegen und zu beweisen, sofern 

dies für eine Verurteilung notwendig ist. Im Zusammenspiel mit dem nemo-tenetur-Satz, 

der vor einem Aussagezwang schützt, sichert die Unschuldsvermutung die Stellung des 

Angeklagten als Verfahrenssubjekt, indem sie ihn vor einer Aussagelast bewahrt.638 

Es wird zum einen zu klären sein, ob die Unschuldsvermutung auch bei Verfahren gegen 

juristische Personen gilt, und zum anderen, inwiefern die Unternehmensstrafmodelle als 

Konsequenz ihrer materiell-rechtlichen Haftungsvoraussetzungen eine Anpassung hin-

sichtlich der Beweislastverteilung erforderlich machen, um überhaupt eine effektive Ver-

folgung leisten zu können, und ob eine solche Anpassung zulässig ist. Hierzu blicken wir 

auf neuere Entwicklungen in der EU-Gesetzgebung sowie auf vertretene Ansichten zur 

Rechtfertigung einer Beweislastumkehr im Verfahren gegen überindividuelle Einheiten. 

 

2. Differenziertes Schutzniveau in der EU-Gesetzgebung 

Der Etablierung eines einheitlichen Schutzniveaus und die Gleichbehandlung von natür-

lichen wie juristischen Personen im Strafverfahren ist auf EU-Ebene bislang nicht er-

reicht. Bezüglich der Unschuldsvermutung und des Anwesenheitsrechts im Strafverfah-

ren hat die EU daher die am 31. März 2016 in Kraft getretene Richtlinie zur Unschulds-

vermutung und zum Anwesenheitsrecht im Strafverfahren entwickelt.639 Diese ist die 

vierte Richtlinie aus dem Fahrplan zur Stärkung der Verfahrensrechte von verdächtigen 

und beschuldigten Personen im Strafprozess. 

Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die verdächtigte und 

die beschuldigte Person bis zum rechtsförmlichen Nachweis als unschuldig gilt (Art. 3) 

und ihr sowohl ein strafprozessuales Schweigerecht (Art.7 Abs. 1) als auch das Recht auf 

Selbstbelastungsfreiheit zukommt (Art. 7 Abs. 2).640  

 
638 Böse, GA 2002, 98 (125 ff.).  
639 Richtlinie 2016/343/EU, umgesetzt durch das Gesetz zur Stärkung des Rechts des Angeklagten auf An-

wesenheit in der Verhandlung, BGBl. I 2018, S. 2571. 
640 Daneben regelt die RL, dass in öffentlichen Erklärungen von Behörden eine Person nicht vorab als 

schuldig erklärt werden darf (Art. 4) und sie auch nicht aufgrund des Einsatzes von physischen Zwangs-

maßnahmen in der Öffentlichkeit oder vor Gericht so dargestellt werden darf, als sei sie schuldig (Art. 5).  
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Erstaunlicherweise finden diese Verfahrensrechte nach Art. 2 RL nur Anwendung auf 

natürliche Personen, nicht aber auf juristische. Dass diese Regelungen nur für natürliche 

Personen gelten, wird mit dem unterschiedlichen Schutzbedürfnis durch bestimmte As-

pekte der Unschuldsvermutung von natürlichen und juristischen Personen sowie der 

Rechtsprechung des EGMR, der ein differenziertes Schutzniveau für diese beiden vor-

sieht, begründet.641 Zudem sei es aufgrund der bisherigen Entwicklung des nationalen 

Rechts und der Rechtsprechung auf nationaler und internationaler Ebene verfrüht, Rege-

lungen zur Unschuldsvermutung auf juristische Personen zu erlassen. Im Übrigen soll 

durch die bestehenden Garantien und die Rechtsprechung des EGMR und des EuGH, die 

von dieser Richtlinie unberührt bleiben sollen, die Unrechtsvermutung in Bezug auf ju-

ristische Personen gewährleistet sein.642 Ausschlaggebend für ein Tätigwerden der Union 

soll demnach die weitere Entwicklung der Rechtsprechung sein.643 

Als einziges inhaltliches Argument für eine Limitierung auf natürliche Personen nennt 

der EU-Gesetzgeber somit nur das unterschiedliche Bedürfnis nach Schutz bestimmter 

Aspekte der Unschuldsvermutung von natürlichen und juristischen Personen, ohne dieses 

aber zu konkretisieren.644 Damit ist die Frage eröffnet, ob bei der strafrechtlichen Sankti-

onierung von natürlichen und juristischen Personen signifikante Unterschiede bezüglich 

des Bedürfnisses nach Schutz durch die Unschuldsvermutung bestehen, und falls ja, ob 

diese ein differenziertes Niveau der Unschuldsvermutung rechtfertigen können.  

3. Beweislastumkehr im Strafverfahren gegen Verbände  

Wie bereits ausgeführt, ergibt sich aus der Unschuldsvermutung, dass es Aufgabe des 

Gerichts und der Justizbehörden ist, die Beweise für das Vorliegen einer begangenen 

Straftat in das Verfahren einzubringen.645 Jedem Beschuldigten im Strafverfahren – auch 

einem potenziellen Verbandsbeschuldigten – kommt insoweit keine Entlastungspflicht 

zu. Sein Schweigen darf nicht gegen ihn verwendet werden.  

Fraglich ist, ob es sachliche Gründe gibt, die eine Durchbrechung der strengen Beweis-

pflicht des Gerichts in einem Unternehmensstrafrecht rechtfertigen. 

 
641 Erwägungsgrund 13 der RL 2016/343/EU. 
642 Erwägungsgrund 14 der RL 2016/343/EU. 
643 Erwägungsgrund 15 der RL 2016/343/EU. 
644 Erwägungsgrund 13 der RL 2016/343/EU. 
645 Vgl. oben, Zweites Kapitel, B, II, 1, S. 146 ff. 
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a. Gegenstand der Beweislastumkehr 

Aus modellorientierter Betrachtung ist für die Frage der Beweislastumkehr in erster Linie 

relevant, auf welche Umstände sich eine Entlastungspflicht überhaupt bezieht.  

Einschlägige Umstände können beim eigenständigen Schuldmodell die Kausalitätsfrage 

betreffen, also ob ein fehlerhaftes Managementsystem zu der externen Rechtsgutverlet-

zung geführt hat sowie andersherum, ob aus einer aus dem Unternehmen heraus began-

genen strafwürdigen Rechtsgutsverletzung auf ein defizitäres Risikomanagement zu 

schließen ist. Bezüglich Ersterem kommt es auf die materiell-rechtliche Ausgestaltung 

an. Wird auf den Nachweis von Kausalität verzichtet, kommt es also bei der Begründung 

strafrechtlicher Haftung nicht auf einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Organi-

sation und externem Unrechtserfolg an,646 so stellt die Kausalitätsfeststellung kein straf-

prozessuales Beweisthema dar, auf welches sich eine Beweislastumkehr erstrecken 

könnte.647 Im zweiten Fall wäre die Unschuldsvermutung massiv betroffen, sollte von 

einem Taterfolg stets auf eine fehlerhafte Organisation geschlossen werden. 

Gegenstand einer Beweislastumkehr im selbstständigen Modell können somit die jewei-

ligen Kausalitätsnachweise zwischen externer Rechtsgutverletzung und mangelhafter Or-

ganisation sein. 

Da im Zurechnungsmodell ohne die Feststellung einer Individualschuld die Verurteilung 

des Verbands vor vornherein ausgeschlossen ist, partizipiert das Unternehmen in erster 

Linie von der zu beweisenden Täterschaft der natürlichen Person, für die – selbstverständ-

lich – die Unschuldsvermutung im vollen Umfang Geltung entfaltet.  

Dies gilt zumindest in den Fällen, in denen nicht zwischen Tatunrecht und einem beson-

deren Organisationsunrecht differenziert wird, also immer dann, wenn es um Taten von 

Entscheidungsträgern geht, bei der die Zurechnung gemessen an der Identifikationstheo-

rie sowie des Organisationsverschuldens im Grunde an keine weiteren Voraussetzungen 

geknüpft ist.648  

 
646 In dieser Form beim Zentralmodell von Heine, bei dem es nicht auf den Nachweis der Kausalität zwi-

schen Störfall und internen Missmanagement ankommt, Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von 

Unternehmen, S. 295. 
647 Zur Abgrenzung zwischen Beweislastumkehr und Beweiserleichterung durch Verzicht auf einzelne Ver-

brechensmerkmale, Drope, Strafprozessuale Probleme bei der Einführung einer Verbandsstrafe, S. 329 f. 
648 Vgl. zur Begründung der Verantwortlichkeit, oben, Erstes Kapitel, C, I, 1 u. 2, S. 54 ff. 
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In diesem Szenario verstößt die Annahme einer zwingenden Kausalität zwischen Indivi-

dualschuld und Verbandsschuld nicht gegen die Gewährleistung der Unschuldsvermu-

tung, da grundsätzlich auch bezogen auf das Verbandsverhalten bis zum Gegenbeweis (in 

Form der Individualschuld) von einem schuldlosen Verbandshandeln ausgegangen wird.  

Ein Verstoß gegen die Unschuldsvermutung könnte paradoxerweise vielmehr dann vor-

liegen, wenn dem Unternehmen die rechtliche Möglichkeit offeriert würde, den Beweis 

erbringen zu dürfen, dass es sich bei der Individualtat um eine vom Unternehmenskontext 

losgelöste Exzesstat handelt. Denn eine Exkulpationsmöglichkeit würde bedeuten, dass 

nicht stets von der Individualschuld auf eine Verbandsschuld geschlossen werden kann, 

sondern auch Ausnahmefälle denkbar erscheinen, in denen diese Annahme verfehlt ist.  

Wenn nun trotz theoretischer Exkulpationsmöglichkeit grundsätzlich von einer unmittel-

baren und ungeprüften Zurechnung ausgegangen würde, läge hierin ein Verstoß gegen 

die Unschuldsvermutung.  

Eine solche Exkulpationsoption kann in dem Merkmal der Verbandsbezogenheit der Tat 

des Entscheidungsträgers erblickt werden, welches als Bindeglied zwischen Individual- 

und Verbandsschuld die Verantwortlichkeit im Zurechnungsmodell limitiert. Sofern die-

ses Merkmal stets einen selbständigen Beweisgegenstand darstellt, erwachsen hieraus 

keine Konflikte mit der Unschuldsvermutung.649 Wenn hingegen per se von einem ver-

bandsbezogenen Handeln eines Entscheidungsträgers ausgegangen wird, und dieses 

Merkmal lediglich in Form einer Entlastungsmöglichkeit vom Verband nutzbar gemacht 

werden kann, muss konsequenterweise dann ein Verstoß gegen die Unschuldsvermutung 

angenommen werden, wenn die Verbandsbezogenheit konstitutiver Bestandteil für die 

Zurechnung der Verbandsschuld ist.650  

In der zweiten Variante – wenn die Anknüpfungstat von einem Mitarbeiter unterer Hie-

rarchie begangen wurde – können die zusätzlichen Bedingungen, wie z.B. eine Verhin-

derung bei ausreichender Aufsicht, taugliche Bezugspunkte der Unschuldsvermutung 

sein. Denn ähnlich der Entscheidungsträgerhaftung, bei der primär die kriminogene Wir-

kung oder die Identifikation in Verbindung mit der Verbandsbezogenheit die Legitima-

tion der Zurechnung darstellen, konstituieren bei Mitarbeitertaten erst die zusätzlichen 

 
649 So in den Entwürfen, vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 3 VerSanG; §1 Abs. 2 VerbStrG; § 1 Abs. 3 Kölner-E. 
650 Bei einer strengen Zurechnung, die ausschließlich auf der Stellung des Entscheidungsträgers beruht, 

wäre es nämlich auch denkbar, dass die Merkmale der Verbandsbezogenheit nicht konstitutiv für die Zu-

rechnung sind, sondern z.B. (nur) strafschärfend (für den Verband) bzw. entlastend (für das Individuum) 

bewertet werden könnten.  
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Voraussetzungen zusammen mit der Anlasstat die Verantwortung des Verbands und müs-

sen vom Gericht festgestellt werden.  

b. Sachliche Gründe für eine Beweislastumkehr  

(1) Beweisnot und Informationsvorsprung 

Schlüter und Kempf fordern aufgrund einer besonderen Beweisnot651 eine umgekehrte 

Beweisregelung. Da es im Strafverfahren um die Abwägung zwischen öffentlichem Ver-

folgungsinteresse einerseits und dem Schutzinteresse des Unternehmens andererseits 

geht, könne sich die Abwägung im Falle einer Beweisnot zu Gunsten des öffentlichen 

Interesses verschieben.652 Das damit tangierte Schweigerecht soll in dem Maße Berück-

sichtigung finden, als dass das Ausmaß der Auskunftspflicht mit der Nähe zum kollek-

tivstrafrechtlichen Vorwurf ins Verhältnis gesetzt wird. Je stärker der Bezug zum Vor-

wurf, also je näher die Auskunft einem Geständnis gleichkommen würde, desto limitierter 

die Mitwirkungspflicht. Anders ist es bei Beweisgegenständen, die eine Entfernung zur 

entsprechenden Persönlichkeitsnähe aufweisen. Diese Rahmentatsachen seien entspre-

chend einfacher zu legitimieren.653 

Eine ähnliche Position vertritt Njiboer, der auch für eine weniger restriktive Geltung des 

Zweifelssatzes und für eine Beweislastumkehr plädiert.654 Ausgangspunkt seiner Überle-

gung ist die partielle Beweislastverschiebung im Individualstrafrecht bei Gefährdungsde-

likten. Zur Verurteilung reicht es aus, wenn das Gericht nachweisen kann, dass eine be-

stimmte Gefahr vorlag. Ob diese tatsächlich zu einem Schaden hätte führen können, ist 

unbeachtlich, sodass der Angeklagte die ansonsten durch den Gesetzgeber vermutete sta-

tistische (Erfolgs-) Wahrscheinlichkeit tragen muss. Weiterhin verweist er zudem auf die 

ansonsten nur schwer zugänglichen Informationen, die das Unternehmen als „Festung“ 

 
651 Vgl. Kempf, der zudem am Beispiel der Aktiengesellschaft eine Einschränkung des Schweigerechts auf-

grund der Sozialverantwortung des Unternehmens gegenüber den Arbeitnehmern, Lieferanten und Kunden 

erblickt, die aus der mit Art. 14 Abs. 2 GG entnommenen Sozialbindung des Eigentums folge, Kempf, in: 

Unternehmensstrafrecht, S. 348 (354 f.). 
652 So Schlüter, dessen Ausführungen auf einer funktionalen Begrenzung des Persönlichkeitsschutzes ju-

ristischer Personen beruhen. Eine Aussagefreiheit sei Ausdruck des Persönlichkeitsschutzes, setze daher 

einen bestimmten sachlichen Zusammenhang mit dem Prozessgegenstand voraus, wobei nicht alle beweis-

erheblichen Tatsachen dem Prozessgegenstand gleich nahestehen, Schlüter, Die Strafbarkeit von Unterneh-

men in einer prozessualen Betrachtung, S. 129. 
653 Schlüter, a.a.O., S. 139. 
654 Nijboer, in: Criminal Responsibility, S. 303 (316). 
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aufgrund hoher Innenkomplexität und erheblicher finanzieller Ressourcen vor den Ver-

folgungsbehörden eher zurückhalten kann, als dies im Individualstrafrecht der Fall sei.655 

Es sollte daher aus einem gesamtgesellschaftlichen Interesse heraus überlegt werden, ob 

nicht die Beweislastverteilung im Verbandskontext im Sinne einer Darlegungspflicht be-

züglich der Einhaltung der erforderlichen Sorgfalt und der angemessenen Organisation 

statuiert werden sollte, zumal eine solche Verteilung im Vergleich zur beschriebenen Ri-

sikoverteilung im Individualstrafrecht als weniger gravierend erscheinen würde.656 

Heine fordert aufgrund eines uneinholbaren Informationsvorsprungs657 eine Bringschuld 

von Unternehmen. Im Vergleich zum Individualstrafrecht könnten die Strafverfolgungs-

behörden nur schwer auf die notwendigen Informationen zurückgreifen, wenn es sich um 

betriebliche Strukturen, Abläufe, Planungen und Investitionen dreht, die beim Betrieb 

liegen. Anders als bei allgemein verfügbaren Informationen im Individualstrafrecht, bei 

denen es aus guten Gründen eine Holschuld des Staates gibt, muss dort, wo das Risiko-

wissen zentralisiert wird, eine Bringschuld des Informationsträgers erhoben werden.658  

(2) Fehlende Höchstpersönlichkeit 

Ausgangspunkt eines Limitierungsgedankens könnte darüber hinaus eine unterschiedli-

che Wertung der Persönlichkeitskomponente bei der juristischen Person und der natürli-

chen Person sein.  

Wenn das Strafverfahren, das gegen eine natürliche Person geführt wird, für diese Person 

als Ausnahmesituation wahrgenommen wird, welche regelmäßig mit schweren Grund-

rechtseingriffen verbunden ist, nimmt die Gewährleistung der Unschuldsvermutung die 

Funktion einer der staatlichen Übermacht gegenüberstehenden Verfahrensgarantie ein, 

die das Individuum nicht zum bloßen Objekt herabwürdigt, sondern seine Subjektstellung 

über den gesamten Zeitraum des Verfahrens untermauert. 

Geht es hingegen um die (eigene) Bestrafung eines Verbands, steht nicht eine einzelne 

Person im Fokus des Prozesses, sondern eine überindividuelle Einheit, bei der es nicht 

um ein menschlich-persönliches, sondern um ein organisatorisches Fehlverhalten geht, 

 
655 Nijboer, a.a.O., S. 303 (317). 
656 Nijboer, a.a.O., S. 303 (319). 
657 Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, S. 296.  
658 Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, S. 296 f., ders., JZ 1995, 651 (655).  
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welches auf Seiten des Grundrechtseingriffs eine andere (keine die natürliche Persönlich-

keit betreffende) Qualität aufweist.  

4. Kritik 

a. Informationsvorsprung  

Es ist mehr als zweifelhaft, ob es tatsächlich ein monopolisiertes Wissen und damit einen 

Wissensvorsprung über die internen Abläufe und Strukturen gibt, die eine Beweislastum-

kehr rechtfertigen würde.  

Käme es ausschließlich auf die Komplexität bestimmter Beweisthemen an, mit der Folge, 

dass schwierig zu ermittelnde Tatsachen nicht der Unschuldsvermutung unterlägen, 

müsste diese Prämisse nicht nur im Zusammenhang mit internen Verbandsinformationen 

gelten, sondern sie müsste konsequent auch dann in Betracht gezogen werden, wenn es 

um schwierige Beweisführungen im Individualstrafrecht geht.  

Denn auch dort gibt es vor allem im Rahmen der subjektiven Tatseite Bereiche, die nicht 

aus allgemein zugänglichen Quellen erschlossen werden können. Geht es um den Nach-

weis von Vorsatz und besonderen subjektiven Absichten, liegen diese Informationen in 

der vergleichbaren „personellen Festung“ im Verborgenen, ohne dass dessen Wissens-

vorsprung auch nur im Ansatz eine Beweislastumkehr eröffnen würde. Der Beschuldigte 

verfügt allein über diese Informationen. Und trotzdem gilt auch für die innere Tatseite 

der Amtsaufklärungsgrundsatz.659  

Als schlagkräftiges Argument gegen eine grundsätzlich zulässige Beweislastumkehr, 

lässt sich  darüber hinaus das Wesen der Strafe und ihr Zweck anführen: Denn, ob der mit 

der Verbandsstrafe verfolgte Strafzweck der positiven Generalprävention wirklich Wir-

kung entfaltet, wenn Verbände ohne den staatlichen Nachweis einer schuldhaften Verlet-

zung von Verbandsstraftatbeständen verurteilt werden, ist mehr als zweifelhaft. Sollte es 

möglich sein, aufgrund von belastenden Vermutungsregeln beschuldigte Verbände ver-

urteilen zu können, so kann das Ziel einer Normbestätigung nicht vollends erreicht wer-

den.660 

 
659 Drope, Strafprozessuale Probleme bei der Einführung einer Verbandsstrafe, S. 335. 
660 Vgl. Drope, die darauf hinweist, dass der Verband seine Organisation nur dann verlässlich auf die als 

Orientierung dienenden Normen ausrichten kann, wenn er nicht rein zufällig von Sanktionen getroffen 

wird, Drope, a.a.O., S. 333. 



154 

 

b. Fehlende Höchstpersönlichkeit 

Da in erster Linie der Verband im akzessorischen Modell lediglich die vorwerfbare Hand-

lung des Unternehmensangehörigen gegen sich gelten lassen muss, ohne dass das Unter-

nehmen als eigenständiger Akteur in den Mittelpunkt gerät, eröffnet sich Raum für die 

Annahme, dass in dieser Konstellation weniger intensiv in das Persönlichkeitsrecht des 

Verbands eingegriffen wird und eine Beweislastumkehr daher gerechtfertigt erscheint. 

Einer so gelagerten Trennung des jeweils betroffenen Persönlichkeitsrechts der beiden 

Verfahrenssubjekte ist jedoch mit den modelllegitimierenden Ansätzen der Identifikation 

und der Betriebsführungsschuld nicht kompatibel. Nach diesen Begründungsansätzen 

stellen die Taten von Entscheidungsträgern bindende Taten des Verbands dar. Nach dem 

identifikatorischen Ansatz agiert der Verband durch den Entscheidungsträger und muss 

konsequenterweise aufgrund dessen Betroffenheit auch selbst als ein unmittelbar von per-

sönlichkeitseinschränkenden Maßnahmen betroffener Akteur angesehen werden. Die 

Entscheidungsträgertat ist nichts anderes als die personifizierte Verbandstat.   

Gleiches gilt im Ergebnis bei der Herleitung einer Verbandsverantwortlichkeit für das 

Verhalten von einzelnen Verbandspersonen aufgrund eines Organisationsverschuldens. 

In dieser Variante manifestiert sich in der Tat der Verbandsperson der rechtsfeindliche 

Einfluss des Unternehmens auf seine operativ für ihn handelnden Personen.  

In der Fallgestaltung einer unterhalb der Leitungsebene begangenen Mitarbeitertat, bei 

der weitere strafbarkeitsbegründende Überwachungsdefizite und Aufsichtspflichtverlet-

zungen notwendig sind, gilt dies im besonderen Maße. Hier rücken das Unternehmen 

selbst und dessen organisatorische Führung in den Mittelpunkt, sodass die Argumentation 

fehlender unternehmensspezifischer Betroffenheit des Persönlichkeitsrechts an dieser 

Stelle in (noch) eingeschränkterer Form als Grund für ein niedrigeres Schutzniveau her-

angezogen werden kann. In diesem Szenario hat der Verband nach einer Verurteilung 

zudem nicht die Option, sich gegenüber der Öffentlichkeit trotz eines (zugerechneten) 

eigenen Verschuldens damit zu verteidigen, dass es sich bei der Anlasstat um eine un-

glückliche Einzeltat handelt, die mit der generellen Redlichkeit der Unternehmensaktivi-

tät nichts zu tun hat.  

Die Fragen der internen Organisation, der Überwachung und Kontrolle von Mitarbeiter-

handeln können hier gravierende Diskrepanzen zwischen der ausgeübten und der der Öf-

fentlichkeit gegenüber kommunizierten Verantwortung offenbaren und somit das eigene 



B. Verfahrensgarantien im Individual- und Verbandsstrafrecht  

 

 

 

155 

 

Firmenimage des corporate Akteures beschädigen. Stellt man das allgemeine Persönlich-

keitsrecht von Individuen mit dem unternehmensspezifischen Unternehmenspersönlich-

keitsrecht auf eine Stufe, so muss aus dieser Konsequenz die Geltung der Unschuldsver-

mutung für den Bereich gelten, in dem diese(s) Recht(e) durch das Strafverfahren berührt 

werden könnten.  

Festzuhalten bleibt also, dass sobald und solange die Schuld des Individuums konstitutiv 

für die Schuld des Unternehmens ist, die Unschuldsvermutung des Individuums unmit-

telbare Wirkung zugunsten des Unternehmens entfaltet. Sofern weitere Voraussetzungen 

für die Schuldzurechnung bei Taten von Entscheidungsträgern und bei Mitarbeitertaten 

für die Konstitution einer Unternehmensschuld nötig sind, kann die Unschuldsvermutung 

nicht aufgrund des damit tangierten eigenen Persönlichkeitsrechts von Verbänden einge-

schränkt werden. 

Beim originären Modell rückt hingegen das Individuum in den Hintergrund und der Ver-

band steht stets selbständig im Mittelpunkt des Verfahrens. Aufgrund der Langzeitbe-

trachtung in diesem Modell kann nicht auf ein individuelles Fehlverhalten verwiesen wer-

den, sondern der Verband und seine rechtswidrige organisatorische Entwicklung, aus der 

Rechtsgutverletzungen erwuchsen, werden zum zentralen Anknüpfungspunkt für Bestra-

fung. 

Damit gilt hier das gleiche wie im Zurechnungsmodell in der Variante der Mitarbeiterta-

ten. Gegenstand der Unschuldsvermutung kann hier nur die interne Fehlentwicklung sein, 

die den Grund für eine Unternehmensverantwortung darstellt und Kern der strafrechtli-

chen Verurteilung ist. Weil damit im besonderen Maße mittelbar die unternehmensspezi-

fische Persönlichkeit angesprochen ist, gilt es diese dahingehend zu schützen, dass die 

Feststellung einer kriminellen Verbandsattitüde, einer organisierten Unverantwortlichkeit 

oder allgemein – einer mangelnden Aufsicht und Kontrolle – Aufgabe des Gerichts ist 

und der Verband in diesem Sinne bis zur Verurteilung als unschuldig gilt.  

c. Ergebnis  

Die modellorientierte Betrachtung hat ergeben, dass es zwischen Zurechnungsmodell und 

dem Modell originärer Verantwortung keines differenzierten Schutzniveaus bedarf. Für 

eine zentrale Geltung der Unschuldsvermutung in beiden Modellen spricht, dass diese 
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den Ausgangspunkt jedes Strafprozesses bildet, dessen Ziel es ist, die Vorwürfe der An-

klage zu überprüfen und die Schuld des Angeklagten mit den zur Verfügung stehenden 

Mitteln festzustellen oder eben nicht festzustellen und dabei das allgemeine Persönlich-

keitsrecht des Strafrechtssubjekts ausreichend zu schützen.  

In diesem Sinne bedarf es der uneingeschränkten Geltung der Unschuldsvermutung auch 

im Verbandsstrafrecht, da hier das besondere Persönlichkeitsrecht von Unternehmen tan-

giert wird und ein entsprechend hohes Interesse an einer Unvoreingenommenheit der Jus-

tizbehörden besteht.  

Sobald Vermutungsregeln zu Lasten des Angeklagten wirken und eine Beweisfüh-

rungsobligation hervorrufen, wird sowohl gegen den Entscheidungssatz „in-dubio-pro-

reo“ als auch implizit gegen die Unschuldsvermutung verstoßen. Eine Zulässigkeit sol-

cher Regelungen hinsichtlich des Adressaten „Unternehmen“ in einem Verbandsstraf-

recht lässt sich auch mit dem Verweis auf die Beweisschwierigkeiten herleiten. 

Insofern entfaltet modellunabhängig die Unschuldsvermutung als grundlegendes (Be-

weislast-) Prinzip des Strafverfahrens auch in einem Unternehmensstrafrecht Geltung.  

III. Ne bis in idem  

Der Grundsatz des Doppelbestrafungsverbots, innerstaatlich in Art. 103 Abs. 3 GG nor-

miert, regelt, dass niemand wegen derselben Tat zum einen nicht mehrfach bestraft und 

zum anderen auch nicht mehrfach strafrechtlich verfolgt werden darf.661 Neben der ver-

fassungsrechtlichen Verankerung findet er sich mit teils unterschiedlicher Ausprägung 

sowohl in Art. 54 SDÜ, Art. 50 GRCh,662 in Art. 14 Abs. 7 IPbpR als auch in dem von 

Deutschland nicht ratifizierten663 Art. 4 des 7. Zusatzprotokolls der EGMR wieder. Im 

Kontext des Unternehmensstrafrechts stellen sich zunächst zwei klärungsbedürfte Fra-

gen. Als erstes muss festgestellt werden, ob – und wenn ja, in welche Form – die Sankti-

onierung von Unternehmen in den Anwendungsbereich des Doppelbestrafungsverbots 

fällt, also ob lediglich ein „echtes“ Unternehmensstrafrecht eine mehrfache Verfolgung 

ausschließt, oder ob auch andere Formen der Sanktionierung ausreichen. Als zweites ist 

aus modellorientierter Betrachtung bislang ungeklärt, in welchen Konstellationen die 

 
661 Vgl. zum Inhalt des nationalen Doppelbestrafungsverbots nach Art. 103 Abs. 3 GG, Maunz/Dürig/Rem-

mert, GG, Art. 103 Abs. 3, Rn. 3. 
662 Art. 50 GRCh ist insoweit jedoch nur dann einschlägig, wenn die Sanktionierung im Zusammenhang 

mit EU-Recht erfolgt, vgl. Maunz/Dürig/Remmert, a.a.O., Rn. 28 f. 
663 Vgl. zu den Gründen, Esser, in: Hochmayr: „Ne bis in idem“, S. 27 (28). 
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gleichzeitige bzw. nachträgliche Sanktionierung von Unternehmen und Unternehmens-

angehörigen eine unzulässige Doppelbestrafung darstellen kann.  

1. Anwendungsbereich im Unternehmensstrafrecht 

Den Anknüpfungspunkt für das Verbot mehrfacher Strafverfolgung oder Ahndung bildet 

der Begriff der Strafe. Wie genau dieser im Rahmen von ne bis in idem zu definieren ist, 

unterscheidet sich von der nationalen Garantie aus Art. 103 Abs. 3 GG und der Recht-

sprechung von EuGH und EGMR zu der internationalen Gewährleistung gemäß Art. 50 

GRCh und Art. 4 des 7. Zusatzprotokolls zur EMRK.664 

Entgegen dem Wortlaut des Art. 103 Abs. 3 GG, der nur die Doppelbestrafung aufgrund 

„allgemeiner Strafgesetze“ erwähnt, wird in der Literatur überwiegend vertreten, dass da-

mit nicht nur Gesetze aus dem Strafgesetzbuch und dem Nebenstrafrecht gemeint sind, 

sondern auch Sanktionen im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechts in den Anwen-

dungsbereich von Art. 103 Abs. 3 GG fallen.665 Als Grund dafür wird angeführt, dass 

während der Entstehung des Grundgesetzes viele nunmehr als Ordnungswidrigkeiten 

sanktionierte Verhaltensweisen im Strafgesetzbuch geregelt waren, sodass diese originär 

in dessen Anwendungsbereich fielen und dass es nicht zur Disposition des Gesetzgebers 

stehen sollte, einen Tatbestand durch Herabzonung aus dem Geltungsbereich des Art. 103 

Abs. 3 GG nachträglich auszuschließen.666 Zudem hätten Geldbußen aufgrund von Ord-

nungswidrigkeiten einen zwar geringeren, aber dennoch vergleichbaren Vorwurfscharak-

ter.667 Nach anderer Auffassung beschränkt sich die Terminologie der „strafrechtlichen 

Gesetze“ auf das Kriminalrecht; Ordnungswidrigkeiten sollen davon nicht erfasst wer-

den.668  

Mit Blick auf die Rechtsprechung der europäischen Gerichte zur Klassifikation von Sank-

tionen kann ein weiteres Argument gegen eine rein formale Betrachtung gewonnen wer-

den:  Sowohl der EGMR, der bei der Auslegung des Begriffs der strafrechtlichen Anklage 

auf die entwickelten „Engel-Kriterien“ zurückgreift, als auch die Rechtsprechung des 

 
664 Zur neueren Rechtsprechungsentwicklung von EuGH und EGMR, siehe Wegener, HRRS 2018, 205 ff. 
665 Vgl. Mangoldt/Klein/Starck/Nolte/Aust, GG, Art. 103 Abs. 3, Rn. 215; Jarass/Pieroth, GG, Art. 103, 

Rn. 101; Maunz/Dürig/Remmert, GG, Art. 103, Abs. 3 Rn. 58. 
666 Maunz/Dürig/Remmert, a.a.O., Rn. 45. 
667 Merten/Papier/Wolff, Handbuch der Grundrechte V, § 134 Rn. 31. 
668 BVerfGE 21, 391 (401) =NJW 1967, 1654 (1656); BVerfGE 43, 101 (105) = NJW 1977, 293; Sachs/De-

genhardt, Grundgesetz, Art. 103 Rn. 80. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=400&a=103&g=GG&w=mangoldtklstkogg&x=3&rn=215
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EuGH zur Einordnung einer Sanktion als Strafe nach Art. 50 GRCh bzw. Art. 4 des 7. 

Zusatzprotokolls führen im Ergebnis dazu, dass auch Sanktionen, die auf einem Tatbe-

stand des Ordnungswidrigkeitenrechts beruhen, als Strafe eingestuft werden können.669  

Einem konventionsrechtlichen Prüfungs- bzw. Auslegungsmaßstab (bei Art. 103 Abs. 3 

GG) ist im Ergebnis zu folgen: Es ist aus dem oben beschriebenen historischen Kontext 

nicht ersichtlich, weshalb es in der Macht des Gesetzgebers stehen sollte, durch die for-

melle Einstufung einer Handlung als Kriminalstrafe oder als sonstige Sanktion den An-

wendungsbereich des Doppelbestrafungsverbots einzuschränken, sodass in jedem Fall 

das Ordnungswidrigkeitenrecht in den Anwendungsbereich des Doppelbestrafungsver-

bots einzubeziehen ist.670  

Unter einem konventionsrechtlichen Prüfungsmaßstab macht es somit für die Eröffnung 

des sachlichen Schutzbereiches von ne bis in idem keinen Unterschied, ob die Sanktio-

nierung von Unternehmen auf einem echten Unternehmensstrafrecht beruht, oder ob es 

sich – um den Anforderungen an die Schuldkomponente aus dem Weg zu gehen – um ein 

Unternehmenssanktionsrecht sui generis oder Ähnliches handelt.671   

2. Die Bestrafung von Unternehmen und Unternehmensangehörigen  

Deutlich komplexer ist hingegen die Frage, ob die Einführung eines Unternehmensstraf-

rechts Konflikte mit dem Doppelbestrafungsverbot hervorrufen kann und wie diese ggf. 

zu bewerten sind. Einschlägige Fallkonstellationen könnten insofern vorliegen, sobald 

das zugrundeliegende Strafmodell von einem weiten Unternehmensbegriff ausgeht, wel-

cher auch Personengesellschaften wie die OHG oder die GbR als Unternehmen erfasst. 

 
669 EGMR, Urt. v. 25.08.1987 – Nr. 9912/82 - Engel vs. Netherlands; EGMR, Urt. v. 14.1.2014 32042/11 

– Muslija v. Bosnia and Herzegovina; EGMR, Urt. v. 18.10.2011 – 53785/09 – Tomasovic v. Croatia; 

EGMR, Urt. v. 16.6.2009 – 13079/03 – Ruotsalainen v. Finlad; EuGH, Urteil vom 05.06.2012 - C-489/10 

= EuZW 2012, 543 ff.; EuGH Urt. v. 26. 2. 2013 – Rs. C-617/10 – Åkerberg Fransson = EuZW 2013, 

302 ff;  
670 Vgl. Mangoldt/Klein/Starck/Nolte/Aust, GG, Art. 103 Abs. 3, Rn. 214 f. 
671 Das Aufeinandertreffen von Kriminalstrafe und anderen als „strafrechtliche“ Sanktion einzuordnenden 

Maßnahmen wird von den europäischen Gerichten nicht stets als Verstoß gegen das Doppelbestrafungsver-

bot gesehen. Der EuGH erkennt einen Einschränkungsbedarf von Art. 50 GRCh in Bezug auf nicht-krimi-

nalstrafrechtliche Sanktionen aufgrund von Art. 52 GRCh an. Wann und in welcher Form Einschränkungen 

zulässig sein sollen, beurteilt er nach den Spezifika des Einzelfalles. Vgl. hierzu und mit Beispielen, We-

gener, HRRS 2018, 205 (210). Nach neuerer Rechtsprechung des EGMR sollen Einschränkungen von Art. 

4 des 7. Zusatzprotokolls zur EMRK möglich sein, wenn zwischen den als Strafe zu subsumierenden Sank-

tionen eine hinreichende, sachliche und zeitliche Verbindung bestand, vgl. EGMR Urt. v. 15.11.2016 – 

24130/11 und 29758/11 – A.B./Norwegen  mit Sondervotum von Pinto de Albuquerque = NJOZ 2018, 

1462 (1464); krit. Staffler ÖJZ 2017, 161 (164 ff.) sowie Wegener, a.a.O., 205 (206). 
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Hinter diesen Unternehmen stehen natürliche Personen, die persönlich für die Verbind-

lichkeiten der Gesellschaft haften. Kommt es zu einer Sanktionierung des Unternehmens, 

müssen diese für die Begleichung monetärer Strafen mit ihrem Privatvermögen aufkom-

men. Faktisch betrachtet wird damit die natürliche Person mit einer Zahlungspflicht be-

legt. Wird nun dieselbe natürliche Person aufgrund derselben Tat selbst strafrechtlich zu 

einer Geld- oder Haftstrafe verurteilt oder muss sie aufgrund einer Ordnungswidrigkeit 

ein Bußgeld bezahlen, stellt sich die Frage nach einem Verstoß gegen das Doppelbestra-

fungsverbot. Besonders deutlich wird dieses Konfliktpotenzial in einem akzessorischen 

Modell bei Taten von Entscheidungsträgern. Wenn es für die Bestrafung des Unterneh-

mens zwingend erforderlich ist, eine rechtswidrige und schuldhafte Individualtat eines 

Entscheidungsträgers nachzuweisen, führt dies im Ergebnis stets zu einer parallelen Be-

strafung von Unternehmen und Individualperson. Bei Personengesellschaften, bei denen 

die verantwortlichen Entscheidungsträger persönlich haften müssen, ist es denkbar, dass 

systembedingt eine gleichzeitige Bestrafung wegen derselben (Individual-) Tat folgen 

kann.  

Aus einer rein formalen Betrachtung heraus kann in diesen Fällen eine Doppelbestrafung 

mit dem Hinweis abgelehnt werden, dass das Unternehmen und die natürliche Person 

nicht völlig deckungsgleich sind, d.h. nicht beide Male derselbe „Niemand“ i.S.v. Art. 

103 Abs. 3 GG Adressat der jeweiligen Sanktionierung ist. Auch aus systemtheoretischer 

Betrachtung von natürlicher und juristischer Person kann der Schluss gezogen werden, 

dass es sich hierbei um zwei Systeme mit unterschiedlicher Ausrichtung und Funktions-

weise handelt, die getrennt voneinander als eigenständige Akteure zu klassifizieren 

sind.672 Dieser Ansatz leuchtet jedoch nur ein – insbesondere für die betroffenen Akteure 

–, wenn das Unternehmen in seiner Organisationsform und dem tatsächlichen Agieren 

auf dem Markt von den dahinterstehenden natürlichen Personen losgelöst als eine real-

existierende Einheit mit objektiv feststellbarer Eigenständigkeit erfasst werden kann. 

Dies ist zumindest dann nicht der Fall, wenn ein Selbstständiger, z.B. als Kaufmann i.S.d. 

§ 1 HGB, oder ohne Kaufmannseigenschaft, auf dem Markt agiert, denn dann fehlt es an 

 
672 Vgl. dazu oben, Erster Teil, C, II, 3, S. 75 ff. 
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einem über die Identität der Einzelperson hinausgehenden Unternehmenssubstrats.673 

Wenn hingegen bei einer GbR oder einer OHG mehrere Gesellschafter existieren, bildet 

die Gesellschaft ein von den individuellen Identitäten der Gesellschafter hinausgehendes 

rechtliches Konstrukt, das durch die unterschiedlichen Beiträge der Gesellschafter zu et-

was Neuem erwachsen kann. Es kommt folglich darauf an, ob die Bestrafung des Unter-

nehmens sich tatsächlich als Bestrafung des (selbstständigen) Unternehmens erweist, o-

der ob das Unternehmen als bloßer Mantel individuellen Handelns ohne eigene Persön-

lichkeit – m.a.W. als eine bloße zusätzliche Haftungsmasse – sanktioniert wird. Dieser 

Ansatz folgt der Betrachtung des Unternehmens als besonderem (wirtschaftlichen) Ak-

teur der Gegenwart. In der konkreten Fallgestaltung ist daher die Feststellung bzw. Ab-

lehnung der selbstständigen Unternehmensidentität Voraussetzung, um in den Anwen-

dungsbereich des Doppelbestrafungsverbots zu gelangen. Unter der Prämisse, dass diese 

bei großen und mittleren Unternehmen typischerweise vorliegt, während sie bei sehr klei-

nen Unternehmen fraglich und bei Einzelunternehmen tendenziell abzulehnen ist, lässt 

sich der ne-bis-in-idem-Grundsatz sachgerecht in das System des Unternehmensstraf-

rechts implementieren. Denn damit wäre gewährleistet, dass Personen, die nur einge-

schränkt von ihrer wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit Gebrauch machen (Einzelkauf-

mann) in den Schutzbereich der Doppelbestrafung fallen, während Unternehmen und Per-

sonen, die die Vorteile von Arbeits- und Verantwortungsteilung in größeren Kollektiven 

nutzen und dadurch eine von den Mitgliedern emanzipierte Einheit schaffen, auch das auf 

der Kehrseite stehende Risiko einer parallelen Bestrafung tragen müssen.  

Weniger konfliktanfällig fällt das Doppelbestrafungsverbot in einem originären Schuld-

modell aus. Denn dort knüpft der Unternehmensschuldvorwurf nicht zwingend an eine 

konkret feststellbare individuelle Tat eines Entscheidungsträgers, sondern an die defizi-

täre Organisation und Überwachung an. Bei ggf. dennoch feststellbarer Individualtat und 

einer daraus folgenden parallelen Bestrafung eines Entscheidungsträgers und des Unter-

nehmens, wird jedenfalls nicht wegen derselben Tat bestraft. Die Individualtat und die 

 
673 Unabhängig davon kann bei der Zugrundelegung eines weiten Unternehmensbegriffs die Unternehmens-

eigenschaft der wirtschaftlich agierenden Person bejaht werden, sodass dieses theoretisch den Anknüp-

fungspunkt für eine Unternehmensstrafe bilden kann. Vgl. dazu auch die Regelung in der Schweiz nach 

Art. 102 Abs. 4c schwStGB, wonach auch Einzelunternehmer als taugliche Unternehmen für eine Unter-

nehmensstrafe erfasst werden. Tendenziell wird in derartigen Fällen entgegen einer formellen Betrachtung 

von einer Doppelbestrafung ausgegangen, vgl. Basler Kommentar/Niggli/Gfeller, Art. 102 Rn. 399 (403) 

(406) (413); Forster, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens nach Art. 102 StGB, S. 126 

ff. 
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fehlerhafte Organisation knüpfen an zwei unterschiedliche Sachverhalte an. Die eine folgt 

ggf. aus der anderen – (die Individualtat z.B. in Form eines Betrugs eines Entscheidungs-

trägers zulasten von Kunden in mittelbarer Täterschaft ist etwas anders als der Aufbau 

eines mangelnden Aufsichts- und Kontrollsystems, der solche Taten verhindern soll) ist 

mit ihr aber nicht deckungsgleich. Einschränkungen von dieser Bewertung sind dann vor-

zunehmen, wenn Individualperson und Unternehmen nicht voneinander getrennt werden 

können, insoweit also die Einzelperson das Unternehmen ist, z.B. wenn Einzelunterneh-

mer A seine Kunden betrügt. In diesen Fällen wird es regelmäßig bereits an einer straf-

rechtlich relevanten Organisationspflicht fehlen, die über das an die Einzelperson gerich-

tete Verbot, selbst keine Straftaten zu begehen, hinausgeht. Im Übrigen gelten die zum 

akzessorischen Modell entwickelten Gedanken zur eigenen Unternehmensidentität, die – 

sofern sie feststellbar ist – der Annahme einer Doppelbestrafung im Wege steht.  

3. Ergebnis 

Unter konventionsrechtlichen Bewertungsmaßstäben eröffnen sowohl ein echtes Unter-

nehmensstrafrecht als auch eine kriminalstrafrechtsähnliche Sanktionierung den Anwen-

dungsbereich des Doppelbestrafungsverbots.  

Eine Berührung mit diesem Verbot kann nur bei einem akzessorischen Modell vorliegen, 

und zwar dann, wenn sowohl das Unternehmen als auch ein persönlich haftender Gesell-

schafter parallel bestraft werden. Jedoch kommt eine Verletzung von ne bis in idem nur 

dann in Betracht, wenn das Unternehmen gegenüber der Individualperson über keine ei-

genständige Unternehmensidentität verfügt. In diesem Fall knüpft die Unternehmensbe-

strafung nämlich nicht an eine eigenständige wirtschaftliche Einheit, sondern nur an die 

Einzelperson in ihrer wirtschaftlichen Betätigung an. Sofern dem Konstrukt Unternehmen 

eine über die Einzelperson/en hinausgehende Selbstständigkeit attestiert werden kann, 

knüpft die Bestrafung nicht an denselben Niemand i.S.d. Doppelbestrafungsverbots an. 

In einem Modell originärer Verbandsverantwortlichkeit ist ein Verstoß systembedingt 

ausgeschlossen, da die – nicht zwingend festzustellende – Individualtat und die haftungs-

auslösenden Organisationsdefizite an unterschiedliche Handlungen anknüpfen, sodass 

schon nicht wegen derselben Tat bestraft wird. 
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Drittes Kapitel: Zentrale Fragen des Strafprozesses bei 

Strafverfahren gegen Unternehmen

A. Die Vertretung des Unternehmens im Strafprozess 

I. Grundannahmen zur strafrechtlichen Unternehmensvertretung  

Eine überindividuelle Einheit braucht jemanden, der für sie die Rechte und Pflichten im 

Strafverfahren wahrnimmt. Unzweifelhaft kann diese Aufgabe nur von einer natürlichen 

Person wahrgenommen werden. Dass hierbei eine Vertretung des Unternehmens im 

Strafverfahren, die nur durch einen Strafverteidiger vorgenommen wird, nicht ausreicht, 

ergibt sich bereits aus der Rollenverteilung zwischen der Unternehmensvertretung und 

der strafrechtlichen Verteidigung. Während der Strafverteidiger sich im Wesentlichen um 

die materiell- und verfahrensrechtlichen Fragestellungen im Sinne des Verbands sorgt, 

bedarf es eines Unternehmensvertreters, um die sonstigen Interessen des Unternehmens 

durchzusetzen. Angesichts des Öffentlichkeitsgrundsatzes kann ein Unternehmen be-

strebt sein, durch eine Person vertreten zu sein, die ein hohes Maß an Identifikation mit 

dem Unternehmen aufweist. Etwaige Einlassungen, Antworten auf Fragen oder gar ein 

Geständnis einer solchen Person dürfte einen positiveren Einfluss auf die weitere Repu-

tation des Unternehmens haben, als dies bei einem verbandsfremden Strafverteidiger der 
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Fall wäre. Insofern vermag eine authentische Unternehmensvertretung ein Mittel zur ef-

fektiven Wahrnehmung und Gestaltung des – besonders im Kontext des Strafverfahrens 

bedeutsamen – Rechts auf Selbstdarstellung und Ehrenschutz zu sein.674  

Andererseits sollte aber auch eine Vertretungspflicht und nicht nur eine Vertretungsob-

liegenheit festgelegt werden. Denn sobald das kooperative Unrecht mittels personifizier-

ten Strafverfahrens auch „ein Gesicht bekommt“, können etwaige Vorbehalte gegen eine 

defizitäre Behandlung von white-collar Taten und Tätern675 zumindest in Teilen entkräf-

tet werden.   

 

Zu klären ist im Folgenden, wer die Stellung als Unternehmensvertretung im Strafverfah-

ren ausüben sollte. Ausgangspunkt der nachfolgend zu erörternden Überlegungen zu ein-

zelnen Konfliktfeldern der Verbandsvertretung im Strafverfahren ist zunächst die Grund-

annahme, dass die Verfahren gegen Individuen und Unternehmen getrennt geführt wer-

den.676 Während dieser Grundsatz im Modell eigener Verbandsverantwortlichkeit damit 

erklärt werden kann, dass es hier schon gar nicht auf eine feststellbare Individualtat an-

kommt und es daher ein selbständiges Verfahren gegen Verbände geben muss,677 fällt die 

Begründung für ein paralleles Verfahren im akzessorischen Modell weniger leicht. Da 

dort die Individualtat strafbarkeitsbegründend für den Verband ist, läge es nahe, die je-

weiligen Prozesshandlungen zu bündeln.678 Dies sei zum einen aus prozessökonomischen 

Gründen angezeigt und zum anderen sollten mit ihr Doppelbestrafungen aufgrund nicht 

abgestimmter Sanktionen bei getrennt geführten Verfahren vermieden werden.679 Der 

Einwand einer möglichen Doppelbestrafung kann aber dahingehend relativiert werden, 

dass er – wenn überhaupt680 – nur im Falle des Gesellschafters einer Ein-Mann-GmbH 

 
674 Vgl. oben, Zweites Kapitel, B, I, 3, b, (4) u. (5), S. 116 ff. 
675 Vgl. oben, Erstes Kapitel, B, IV, 1, S. 38 ff. 
676 Anders die Regelungen im VerbStrG-E. § 15 Abs. 2 VerbStrG-E sieht ein gemeinsames Verfahren von 

Verbands- und Individualtat aufgrund eines gesetzlichen Zusammenhangs nach § 3 StPO vor, in den Fällen 

einer von einem Entscheidungsträger begangenen verbandsbezogenen Zuwiderhandlung. Auch das VbVG 

statuiert mit § 15 Abs. 1 VbVG ein grundsätzlich gemeinsames Verfahren, vgl. Soyer, in: Grundfragen 

eines modernen Verbandsstrafrechts, S. 129 (131). 
677 Nach geltendem Recht ist ein selbständiges Verfahren im Ordnungswidrigkeitenrecht nur dann möglich, 

wenn ein Verfahren gegen den Individualtäter nicht eingeleitet oder eingestellt worden ist, § 30 Abs. 4 S. 

1 OWiG. 
678 Vgl. Erl. VerbStrG-E, S. 68 
679 Vgl. KK-Rogall, § 30 OWiG, Rn. 177 m.w.N. 
680 Zur hier vertretenen Ansicht einer nur im Ausnahmefall einschlägigen Doppelbestrafung, Zweites Ka-

pitel, B, III, 2, S. 165 ff. 



164 

 

relevant wird.681 Hingegen überwiegen die im Folgenden noch zu erörternden Interessen-

konflikte zwischen Individual- und Unternehmensbeschuldigten, welche ihren Ursprung 

(auch) in der gleichzeitigen Vertretung haben, sodass eine getrennte Verfahrensführung 

angezeigt ist. 

Unter dieser Annahme sollen nachfolgend die streitigen Themenfelder der Vertretung be-

schrieben und modellorientiert interpretiert werden. Diese umfassen insbesondere die 

strafprozessualen Besonderheiten eines Vertretungsmechanismus, der auf den allgemei-

nen zivilrechtlichen Vertretungsregeln aufbaut. Hier bilden vor allem die konfliktträch-

tige Gesamtvertretung sowie die Frage nach einem möglichen Vertretungsausschluss von 

Entscheidungsträgern, die einer unternehmensbezogenen Individualtat beschuldigt sind, 

die maßgeblichen Diskussionspunkte.  

II. Zivilrechtsakzessorische Vertretung 

Bei der gesetzlichen Ausgestaltung der Vertretungsregeln im Unternehmensstrafverfah-

ren liegt die Heranziehung der zivilrechtlichen Regelungen bezüglich der allgemeinen 

Vertretung überindividueller Einheiten nahe. Dieser Erkenntnis folgend bauen die jüngs-

ten Entwürfe auf den allgemeinen Vertretungsregeln auf. Dort wird jeweils normiert, dass 

die Rechte und Pflichten des Verbands von dessen gesetzlichen Vertretern wahrgenom-

men werden.682 Im Einzelnen kommt es bei dieser Ausgestaltung also primär auf die Ge-

sellschaftsform und den dort geltenden gesetzlichen Vertretungsregeln an. So sind bei der 

AG die Vorstandsmitglieder, bei der GmbH der oder die Geschäftsführer und bei der 

OHG, der KG und der GbR die Gesellschafter zur Vertretung befugt, soweit keine ander-

weitige Regelung im Gesellschaftsvertrag oder ein Ausschluss aufgrund gerichtlicher An-

ordnung, z.B. nach §§ 127, 161 Abs. 2 HGB vorliegt. Aus dem engen Kreis der für die 

Vertretung bestimmten Personen folgt, dass ein beschuldigter Entscheidungsträger (in ei-

nem akzessorischen Modell) nicht in jedem Fall zugleich der Vertreter im Verfahren ge-

gen den Verband ist. Andere Verbandsangehörige, wie Kommanditisten oder Prokuristen 

in nicht leitender Stellung, faktische Leitungspersonen oder stille Gesellschafter können 

das Unternehmen nicht vertreten.683 

 
681 Gräbener, in: Grundfragen eines modernen Verbandsstrafrechts, S. 139 (141). 
682 Vgl. § 28 Abs. 1 VerSanG-E; § 16 Abs. 1 S. 1 Kölner-E; § 17 Abs. 1 VerbStrG-E; § 21 Münchener-E. 
683 KK/Rogall, OWiG, § 30 Rn. 198; Drope, Strafprozessuale Probleme bei der Einführung einer Verbands-

strafe, S. 127; Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 217; 

Schlagowski, Originäre Verbandsstrafbarkeit, S. 246. 
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Da sowohl nach den §§ 35 Abs. 2 S. 2 GmbHG, 78 Abs. 2 AktG, 25 Abs. 1 GenG eine 

gesetzliche Gesamtvertretung bestimmt wird, und eine vertragliche Gesamtvertretung bei 

den Personengesellschaften (§§ 125 Abs. 2, 161 Abs. 2 HGB) nicht unüblich ist, kann 

das Strafverfahren gegen Unternehmen mit einem Ungleichgewicht zwischen der Anzahl 

der Beschuldigen, d.h. bei einem Unternehmen nur ein Beschuldigter, und der Anzahl der 

auf der Anklagebank sitzenden, das Unternehmen vertretenden, Personen konfrontiert 

werden. Ist in diesen Fällen eine zivilrechtsakzessorische Bindung aufrechtzuerhalten, 

sodass ein Strafsubjekt von mehreren Personen vertreten wird, oder bestehen überzeu-

gende Gründe, die Unternehmensvertretung auf eine einzige natürliche Person zu be-

schränken? 

 

1. Quantität: Einzel- oder Gesamtvertretung? 

Ist zivilrechtlich eine Gesamtvertretung vereinbart worden, muss aus einer zivilrechtsak-

zessorischen Vertretungsregel folgen, dass die Vertretung im Strafverfahren nur gemein-

sam geführt werden kann, solange nicht ein Vertreter durch Satzung oder mit Zustim-

mung der anderen vertretungsberechtigen Gesellschafter zur Einzelvertretung ermächtigt 

wurde.684 Anderenfalls stünde das Gericht vor der Frage, wie es z.B. mit Prozesshandlun-

gen umzugehen hat, die zunächst nur durch einzelne Vertreter getätigt wurden und von 

denen sich die Mehrheit der vertretungsberechtigten Gesellschafter nachträglich distan-

ziert, was insbesondere im Falle von Geständnissen und dem Aushandeln von Verfah-

rensabsprachen oder auch der Einstellung des Verfahrens nach § 153a StPO zu Friktionen 

führen würde.  

Im Sinne der Prozessökonomie dürften daher bei der Gesamtvertretung nur diejenigen 

Prozesshandlungen für den Verband abgegeben werden, die auch von der Mehrheit der 

zur Vertretung berechtigten Mitglieder getragen wurden und somit (zivil-) rechtlich wirk-

sam sind. Um (taktisch geplanten) verfahrenslähmenden Streitigkeiten zwischen mehre-

ren vertretungsberechtigten Personen während des Prozesses von Beginn an keinen Raum 

zu lassen, böte es sich an, die Zahl der Verbandsvertreter auf eine Person zu beschrän-

ken.685  

 
684 Vgl. KK/Rogall, OWiG, § 30 Rn. 199. 
685 So auch Pieth, in: FS-Eser, S. 599 (609). 
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Vorbild könnte hier die schweizerische Vertretungsregel zum Verbandsstrafrecht sein, 

wonach nur eine Person das Unternehmen strafrechtlich vertritt: Gemäß § 112 Abs. 1 

chStPO wird der beschuldigte Verband gezwungen, eine Vertretungsperson in angemes-

sener Frist zu benennen, die uneingeschränkt zur Vertretung des Unternehmens in zivil-

rechtlichen Angelegenheiten befugt ist. Anderenfalls bestimmt die Verfahrensleitung, 

wer von den zur zivilrechtlichen Vertretung berechtigten Personen das Unternehmen ver-

tritt, § 112 Abs. 2 chStPO. In Fällen der Gesamtvertretung müsste die Gesellschaft also 

einen Gesellschafter zur Einzelvertretung für zumindest alle das strafrechtliche Verfahren 

betreffenden Entscheidungen benennen und dies vertraglich absichern. Der Gesellschaft 

steht es dabei selbstverständlich frei, den Vertreter vertraglich zu bestimmten Handlungs-

weisen zu verpflichten bzw. zu fordern, dass bestimmte Maßnahmen zu unterlassen seien, 

um sich gegenüber einem nicht gewünschten Verhalten abzusichern und ggf. Schadens-

ersatz zu fordern.  

Für die Limitierung der Personenanzahl spricht unter anderem, dass der Prozessvertreter 

nicht zugleich Aussageperson sein darf, sondern er als Beschuldigter zu vernehmen ist. 

Stünde es dem Unternehmen frei, eine Vielzahl von Personen als Parteivertreter zu be-

nennen, läge es in der Hand der Unternehmen, wichtige Personen dem Beweisverfahren 

zu entziehen.686 Gegen dieses Argument lässt sich hingegen anführen, dass durch die Ver-

nehmung von Entscheidungsträgern und anderen verantwortlichen Mitarbeitern als Zeu-

gen das Schweigerecht des Verbands687 ausgehöhlt werde. Es wird daher überwiegend 

ein Auskunftsverweigerungsrecht auch für die Personen gefordert, die nicht bereits als 

Parteivertreter ein umfassendes Schweigerecht genießen.688 

Der Vorteil einer Limitierung des unternehmerischen Sprachrohres für die Strafrechts-

pflege ist daher woanders zu finden: Prozesshandlungen der ausgewählten Person wären 

für den Verband bindend, ohne dass ein innerer Dissens der Gesellschafter daran etwas 

ändern würde. Nur im Falle missbräuchlich ausgeübter Vertretungsbefugnis sollte von 

der strengen Wirksamkeit der Entscheidungen des Einzelvertreters eine Ausnahme ge-

macht werden.689 Hier kommen vor allem dem Unternehmensinteresse evident zuwider-

 
686 Nijboer, in Criminal Responsibility, S. 303 (318).  
687 Zur Übertragung des nemo-tenetur-Grundsatzes auf Unternehmen, oben, Zweiter Teil, B, I, 5, S. 146. 
688 Vgl. dazu, Zerbes, ZStW 129 (2017), 1035 (1046);  
689 Vgl. Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S, 212 f. 
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laufende Prozesshandlungen in Betracht, wie z.B. ein Rechtsmittelverzicht, der als Ge-

genleistung für eine Einstellung des Individualverfahrens angeboten wird690 oder die Of-

fenbarung von (strafrechtlich relevanten) Unternehmenstätigkeiten, die über den Tatvor-

wurf hinausgehen. Alle nicht evidenten Missbrauchsfälle sollten hingegen aus Gründen 

der Verfahrensökonomie in ihrer Wirksamkeit unberührt bleiben und stattdessen im In-

nenverhältnis der Gesellschafter abgewickelt werden.  

Eine Beschränkung verhindert zudem die Aushöhlung der Verteidigungsrechte des Indi-

vidualbeschuldigten. Vorstellbar ist z.B. die Konstellation im akzessorischen Modell, in 

welcher die Vertretermehrheit, der die zugrundeliegende Straftat eines Entscheidungsträ-

gers bekannt ist, um die Aufklärung der Straftat des Verbands zwecks diesbezüglicher 

Strafmilderung bemüht ist. Sollte diese nun eine umfangreiche Einlassung tätigen, könnte 

dies den Interessen desjenigen Entscheidungsträgers zuwiderlaufen, auf dessen Individu-

altat der strafrechtliche Vorwurf gegenüber dem Verband beruht. Ist der beschuldigte 

Entscheidungsträger zugleich vertretungsberechtigter Gesellschafter, wird ggf. gegen sei-

nen Willen im Verfahren gegen den Verband ein Geständnis abgelegt, welches ihm selbst 

als Teil der vertretungsberechtigten Gesellschafter zuzurechnen wäre. Für diese Friktio-

nen müssten Lösungen gefunden werden, wie beispielsweise ein Verwertungsverbot die-

ses Geständnisses im Individualverfahren, um den betroffenen Entscheidungsträger zu 

schützen. Damit käme man zur unbefriedigenden Situation, dass der beschuldigte Ent-

scheidungsträger im Unternehmensverfahren ein dort verwertbares Geständnis ablegt, 

welches im Individualverfahren nicht berücksichtigt werden dürfte. Um derartige Disso-

nanzen zu verhindern, sollte – insbesondere aus den angesprochenen prozessökonomi-

schen Gefahrenquellen, die modellunabhängig aus einer Mehrfachvertretung entstehen 

können – für alle Strafverfahren gegen Verbände die Einzelvertretung gelten.  

2. Der Ausschluss des Individualbeschuldigten  

Bereits am eben erwähnten Beispiel der Einlassung der Vertretermehrheit zulasten und 

gegen den Willen eines einzelnen Individualbeschuldigten zeigt sich ein erster Interes-

senkonflikt beim Zusammentreffen von Individual- und Unternehmensstrafbarkeit im 

 
690 Schlüter, a.a.O., S. 212. 
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Kontext der Vertretung. Auch wenn diese Konstellation mit der Reduzierung des Verfah-

rensvertreters auf eine Person verhindert werden kann, kann es bei der Vertretung durch 

den Individualbeschuldigten zu weiteren Spannungen kommen. Eine unterschiedliche In-

teressenlage zwischen Individualbeschuldigtem und Unternehmen kann vor allem im ak-

zessorischen Modell auftauchen, sofern dort der Nachweis einer Verbandsbezogenheit 

der Individualtat konstitutiv für die Strafbarkeit des Verbands ist. Denn in diesem Fall 

wird der Verband in der Regel ein Interesse daran haben, der Individualtat das Merkmal 

der Verbandsbezogenheit abzusprechen, um einer eigenen Bestrafung zu entgehen. Auf 

der anderen Seite kann es für den Individualbeschuldigten hingegen strafmildernd sein, 

wenn er darlegt, die Tat nicht aus egoistischen Motiven heraus begangen zu haben, son-

dern verbandsbezogen, um z.B. eine drohende Insolvenz oder die Streichung von Arbeits-

plätzen zu verhindern oder in der Hinsicht, dass die Unternehmenskultur kriminogenes 

Verhalten des Täters für den Verband fördert oder sogar fordert. Der selbstbeschuldigte 

Entscheidungsträger befände sich in einer Doppelrolle, in der er dem vom Verband aus-

geübten Druck eines im Interesse des Verbands geführten Prozesses standhalten muss, 

während es gleichzeitig auch um seine eigene Strafbarkeit bzw. die Höhe der ihn betref-

fenden Sanktionierung geht.691 Die Doppelrolle, in der sich der beschuldigte Individual-

vertreter befindet, schließt eine sachgerechte Vertretung aus. Um die einerseits für den 

Individualbeschuldigten denkbaren Drucksituationen (i.S. einer verbandsfreundlichen 

und ihn selbst negativ belastenden Verfahrensführung) zu verhindern, und andererseits 

den Verband vor einer nachteiligen Verfahrensvertretung durch einen eigensinnigen In-

dividualbeschuldigten zu schützen, wird vorgeschlagen, dass ein der verbandsbezogenen 

Zuwiderhandlung beschuldigter Vertreter an der Wahrnehmung der Rechte und Pflichten 

des Verbands gehindert ist.692 Der Kölner-Entwurf sieht eine solche Regelung z.B. in  

§ 16 Abs. 1 S. 2 vor, die zusätzlich dadurch ergänzt wird, dass, sollten alle vertretungs-

berechtigen Personen diese Voraussetzung erfüllen, durch das Amtsgericht ein Sachver-

walter bestellt wird, wobei dem Verband die Möglichkeit eingeräumt wird, im Vorfeld 

einen bestimmten Sachverwalter benennen zu dürfen. Die für die Wahrheitsforschung 

wenig zuträgliche Entfernung zur eigentlichen Tathandlung eines Vertreters (z.B. in Form 

 
691 Dies gilt zumindest dann, wenn das Verfahren gegen Individuum und Verband gemeinsam geführt wird. 

Sollten die Verfahren nacheinander stattfinden, ist eine interessenorientiere Verfahrensführung ausschließ-

lich und eingeschränkt nur für das Verfahrenssubjekt möglich, dessen Verfahren noch offen ist. Um allen 

Beteiligten umfassende Verteidigungsrechte zu ermöglichen, sollten die Verfahren parallel geführt werden 

und in einer gemeinsamen Urteilsverkündung enden. 
692 Drope, Strafprozessuale Probleme bei der Einführung einer Verbandsstrafe, S. 137. 
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eines externen Sachverwalters), der nicht der Individualbeschuldigte ist, muss letztlich 

als Konsequenz der Konfliktvermeidung hingenommen werden. Stellt die Sachnähe keine  

Voraussetzung zur Vertretung dar, ist es auch völlig unerheblich, welche Person konkret 

den Verband vertritt. Aus dieser identitätsbezogenen Beliebigkeit folgt zum einen, dass 

auch  Personen zur Vertretung herangezogen werden können, die erst nach der eigentlich 

Tat in das Unternehmen eingetreten sind,693 und zum anderen, dass ein Wechsel des Ver-

treters, z.B. aufgrund eines Personalwechsels innerhalb des Verbands, für die Fortsetzung 

des Verfahrens kein Hindernis darstellt.694 Für die Verwertung von bisherigen Prozess-

handlungen eines später selbst beschuldigten Vertreters wird vorgeschlagen, dessen 

Handlungen solange zu verwerten, wie der gegen ihn bestehende Verdacht unbekannt 

war.695 Sofern ein gesetzlicher Ausschluss vorgesehen ist, würden die Behörden erst bei 

der Befragung des Individuums als Unternehmensvertreter einen Fehler begehen, aus 

dem ein Verwertungsverbot folgt.696  

Im Modell originärer Haftung fehlt es an einer zwingenden modellbedingten Doppelrolle 

des Vertreters. Dieser Vertreter wird bei einer zivilrechtlichen Vertretungsregel regelmä-

ßig jemand sein, der einen maßgeblichen Einfluss auf die Art der Unternehmensführung 

und auf die internen Handlungsmaximen hat, auf die sich die Unternehmensschuld in 

diesem Modell bezieht. Dessen Beitrag als Entscheidungsträger zu diesen Faktoren ist 

aber nicht per se Anknüpfungspunkt einer individuellen Strafbarkeit. Unternehmens- und 

Individualvorwurf (wenn überhaupt einer besteht) können sich durchaus unterscheiden. 

Insofern besteht der oben beschriebene Interessenkonflikt, der auf der Abhängigkeit von 

Unternehmens- und Individualstrafe beruht, beim Vertreter selbst dann nicht, wenn die 

vorgeworfene Individualtat im unmittelbaren Zusammenhang mit der Konstitution einer 

defizitären Unternehmensorganisation steht. Wenn also z.B. ein Entscheidungsträger es 

als Teil eines Gremiums unterlassen hatte, zu verfügen, dass gesundheitsschädliche Pro-

dukte nicht weiter herzustellen werden und stattdessen die Auszahlung attraktiver Boni 

für die beim Vertrieb arbeitenden Mitarbeiter versprach, kommt neben der eigenen Straf-

 
693 Vgl. Ehrhardt, Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, S. 246 f. 
694 Vgl. Drope, a.a.O., S. 137. 
695 Zerbes aber hält die Handlungen zulasten des Unternehmens für verwertbar, weil diese nicht in der Rolle 

des Vertreters, sondern im eigenen Interesse des Beschuldigten abgegeben werden, Zerbes, ZStW 129 

(2017), 1035 (1048). 
696 Zerbes, ebd. 
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barkeit auch eine strafrechtliche Verantwortung des Unternehmens aufgrund der Mani-

festation defizitärer Handlungsmaximen in Betracht. Obwohl hier beide Male das Ver-

halten des Entscheidungsträgers maßgeblich für die jeweilige Strafbarkeit ist, sind keine 

Prozesshandlungen des Vertreters vorstellbar, die gleichzeitig ihn als Individualperson 

entlasten und das Unternehmen belasten. Die Option, den Verband zu belasten, indem 

man die Verbandsbezogenheit der eigenen Tat darlegt und sich davon eine Strafmilde-

rung für die eigene Tat erhofft, gibt es im originären Modell nicht. Dort haben Verfah-

renshandlungen des Individualbeschuldigten stets den gleichen positiven wie negativen 

Effekt auf den Täter und auf das Unternehmen als Strafrechtssubjekte. Gesteht ein Be-

schuldigter z.B. die Individualtat, welche unmittelbare Nähe zur Manifestation einer 

schuldkonstituierenden Unternehmenskultur aufweist, belastet dies zugleich den Ver-

band, ohne dass er über das Geständnis hinaus eine Strafmilderung zu erwarten hätte. 

Gleichzeitig führt eine ausschließliche Belastung des Verbands, z.B. durch Herausgabe 

von internen Dokumenten, nicht dazu, dass seine Individualtat dadurch in ihrer Schwere 

relativiert wird. Einzig die Kooperationsbereitschaft kann strafmildernd berücksichtigt 

werden.  

Insofern wird der selbst einer Tat beschuldigte Vertreter im akzessorischen Modell einem 

besonderen inneren Konflikt ausgesetzt, der darin besteht, dass er als persönlich betroffe-

ner Individualtäter bestrebt ist, ein für ihn günstiges Prozessverhalten an den Tag zu le-

gen, gleichzeitig aber gerade dieses Verhalten nachteilig für den durch ihn vertretenen 

Verband sein wird. Aufgrund dieses Spannungsverhältnisses ist ein Ausschluss des Indi-

vidualbeschuldigten von der Vertretung angezeigt. 

Dieses Problem stellt sich beim beschuldigten Vertreter im originären Modell nicht. Der 

Ausschluss bestimmter Personen von der Vertretung ist nicht erforderlich. 

B. Ausgewählte Verfahrensfragen 

Neben der modellorientierten Analyse zur Geltung der allgemeinen Verfahrensgarantien, 

die den Rahmen jedes Strafverfahren bilden, ist bislang offengeblieben, ob und wie straf-

prozessuale Einzelmaßnahmen unter modellorientierter Betrachtung in einem Unterneh-

mensstrafprozess zu implementieren sind. Die bisherigen Entwürfe bedienen sich des we-

nig aussagekräftigen allgemeinen Übertragungspassus. Exemplarisch sei auf den § 14 
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Abs. 1 des VerSanG-E verwiesen, der da lautet: „Für das Sanktionsverfahren gelten, so-

weit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, die Vorschriften der allgemeinen Gesetze 

über das Strafverfahren, namentlich der Strafprozessordnung und des Gerichtsverfas-

sungsgesetzes, entsprechend.“697 

Um dessen modellorientierte Tauglichkeit zu überprüfen, sollen nachfolgend ausge-

wählte und praxisrelevante Verfahrensinstitutionen untersucht werden. Neben der höchst-

individualistisch geprägten und ggf. bereits in einem frühen Stadium des Verfahrens ein-

schlägigen Untersuchungshaft sollen die allgemeinen Regeln der Verfahrensabsprachen, 

insbesondere deren Auswirkung auf das Verhältnis von Individual- und Verbandsverfah-

ren sowie der Blick auf die Rechtsfolgenseiten und den Kanon der Strafzumessungsfak-

toren für eine Unternehmenssanktion untersucht werden. Ziel dieser partiellen Untersu-

chung soll es schließlich sein, den allgemeinen Übertragungspassus mit brauchbaren Kri-

terien weiterzuentwickeln.  

I. Untersuchungshaft in einem Verbandsstrafrecht 

Die strafprozessuale Inhaftierung im Rahmen der Untersuchungshaft (§§ 112 ff. StPO) 

stellt die gravierendste Beschränkung der Freiheitsrechte der betroffenen Individuen dar 

und muss entsprechend hohen Ansprüchen an die Verhältnismäßigkeit genügen. Aus dem 

Konflikt zwischen staatlichem Aufklärungsinteresse und persönlicher Freiheit des Be-

troffenen muss daher bei der Anordnung und Durchführung der Untersuchungshaft der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden (§ 112 I S. 2 StPO); aus Sicht der 

Strafverfolgungsbehörden muss die Maßnahme erforderlich und zweckmäßig erschei-

nen.698 Dieser Anforderung dürfte weitaus höhere Bedeutung zukommen, wenn es gar 

nicht um die betroffenen Personen als Beschuldigte selbst geht, sondern um ein Unter-

nehmen als Beschuldigten, für welches die natürliche Person bloß eine Führungsposition 

bekleidet.  

 
697 Einen ähnlichen Passus enthält auch § 11 des Kölner-Entwurfs. Der Münchener Entwurf spricht von 

einer sinngemäßen Anwendung der Verfahrensvorschriften, § 18 Münchener-Entwurf.  
698 BVerfGE 19, 342, (346) = NJW 1966, 243 (244); BVerfGE 20, 45 (49) = NJW 1966, 1259; Sachs/Murs-

wiek, Grundgesetz, Art. 2 Rn. 244. 
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Die Untersuchungshaft auf das Verbandsstrafrecht zu münzen, erscheint daher auf den 

ersten Blick wie ein untauglicher Versuch.699 Mit der (U-)Haft verbinden wir den staatlich 

angeordneten Freiheitsentzug gegenüber einer natürlichen Person aus den in § 112 StPO 

genannten Gründen, der für den Betroffenen die gravierendste Beschränkung seiner 

Rechte darstellt, da sie ohne gerichtlichen Schuldnachweis angeordnet wird und nur durch 

das rechtstaatlich begründete, unverzichtbare Bedürfnis nach der Gewährleistung einer 

funktionsfähigen und wirksamen Strafverfolgung legitimiert wird.700  

Ein Unternehmen, also Mitarbeiter, Betriebsmittel, Produkte und alles, was das Unter-

nehmen ausmacht, lässt sich nicht in eine Zelle mit wenigen Quadratmetern zwängen. 

Mit dem uns bekannten Bild einer Untersuchungshaft ist die Vorstellung einer Unterneh-

mensuntersuchungshaft nicht vereinbar. Daher eignet sich diese besondere strafprozessu-

ale Maßnahme, um der Frage nachzugehen, inwiefern stark individualistisch geprägte 

Verfahrensregeln im Gewand einer unternehmensspezifischen Auslegung für Verbände 

herangezogen werden können, oder ob solche Maßnahmen im Strafverfahren gegen Ver-

bände bedeutungslos sind.  

Im Spannungsfeld zwischen dem uns bekannten Bild einer unmittelbaren Haft und dessen 

Übertragbarkeit auf Verbände eröffnen sich daher folgende Fragen: Muss die Durchfüh-

rung einer Unternehmensuntersuchungshaft in gänzlich anderer Form erfolgen oder soll 

und kann ein Unternehmensvertreter die Haft absitzen? Kommt es bei der Anordnung 

einer Untersuchungshaft darauf an, dass die Haftgründe bei dem Vertreter vorliegen, oder 

muss das Unternehmen selbst die Voraussetzungen erfüllen? Wenn letzteres der Fall sein 

sollte, in welcher Form können Verbände die in § 112 StPO normierten Gründe erfüllen? 

Bedarf es bei einer unternehmensorientierten Betrachtung nicht weiterer, besonderer 

Haftgründe?   

Um möglichen Antworten näherkommen zu können, beginnt die Untersuchung mit der 

Prüfung, ob § 112 und § 112a StPO Geltung im Unternehmensstrafrecht finden können. 

Hierbei werden die in den Entwürfen genannten Grundsätze einer „entsprechenden“701 

bzw. „sinngemäßen“702 Anwendung von Verfahrensvorschriften so verstanden, dass die 

 
699 Die Möglichkeit einer Untersuchungshaft gegenüber Unternehmen schlicht ablehnend, Leitner, in: Un-

ternehmensstrafrecht, S. 373 (375). Erste Überlegungen finden sich aber bei Drope, Strafprozessuale Prob-

leme bei der Einführung einer Verbandsstrafe, S. 270 ff. und Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen 

in einer prozessualen Betrachtung, S. 274 f. sowie bei Osterloh, Strafrechtsdogmatische und strafprozessu-

ale Probleme der Einführung und Umsetzung einer Verbandsstrafbarkeit, S. 276 ff. 
700 Vgl. Maunz/Dürig/Di Fabio, GG, Art. 2 Abs. 2, Rn. 49 f.  
701 Vgl. § 24 VerSanG-Entwurf. 
702 Vgl. § 11 Kölner-Entwurf; § 18 Münchener-Entwurf; § 13 Abs. 1 des VerbStrG-E. 
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Regelungen der StPO – unter Berücksichtigung besonderer Spezifika des Rechtssubjekts 

„Verband“ – direkt angewendet werden. Anschließend wird sich der Frage angenähert, 

wie eine Unternehmensuntersuchungshaft aussehen könnte. 

1. Dringender Tatverdacht 

Als erste Voraussetzung wird dort als Adressat nur der dringend tatverdächtige Beschul-

digte genannt. Ist die Zuweisung eines Tatverdachts gegenüber juristischen Personen im 

Ordnungswidrigkeitenrecht aufgrund unterschiedlicher Interpretation des Sanktionscha-

rakters de lege lata teilweise umstritten,703 können die dort geäußerten Bedenken gegen-

über einer Täterschaft innerhalb eines echten Unternehmensstrafrechts nicht fortbestehen. 

Mit der Anerkennung einer eigenen Strafbarkeit, ob mittels akzessorischen oder originä-

ren Modells, kann diese Anforderung ohne Weiteres durch alle tauglichen Unternehmens-

strafsubjekte erfüllt sein. Der dringende Tatverdacht kann in einem akzessorischen Mo-

dell auf einen entsprechenden Tatverdacht beim Entscheidungsträger gestützt werden. Im 

selbstständigen Modell müssen neben der externen (anonymen) Rechtsgutsverletzung 

konkrete Anhaltspunkte vorliegen, aus der sich der Verdacht einer defizitären Organisa-

tion ergibt. Insoweit begegnet die qualifizierte Beschuldigtenstellung als erste Vorausset-

zung des § 112 StPO in einem Unternehmensstrafrecht de lege ferenda theoretisch kei-

nerlei Bedenken. 

2. Haftgründe des § 112 StPO 

a. Die Fluchtgründe des § 112 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 StPO  

Sobald es um die Subsumtion von Haftgründen geht, kann bezüglich des § 112 Abs. 2 

Nr. 1 StPO (der Beschuldigte ist flüchtig oder hält sich verborgen) und § 112 Abs. 2 Nr. 

2 StPO (Fluchtgefahr) in der individualistischen Leseart nicht auf das Unternehmen selbst 

 
703 Der Streit spielt z.B. eine Rolle bei den verschiedenen Eingriffsvoraussetzungen der Durchsuchung. 

Bedarf es bei der Durchsuchung nach § 102 StPO (Durchsuchung des Beschuldigten) über 46 OWiG eines 

eigenen Tatverdachts gegenüber der juristischen Person, müssen bei der Durchsuchung nach § 103 StPO 

(Durchsuchung bei anderen Personen) noch weitere, engere Voraussetzungen erfüllt sein. Den Tatverdacht 

einer juristischen Person bejahend Immenga/Mestmäcker/Dannecker/Biermann, GWB, Vor. § 81 Rn. 259; 

KK/Rogall, OWiG, § 30 Rn. 8; ablehnend Hermanns, in: 50 Jahre FIW, S. 205 ff.; Ahlbrecht, in: FS-

Wessing, S. 177 (183). Zur Verdachtsschöpfung im Unternehmen vgl. Schulz, in: FS-Schiller, S. 573 (582). 



174 

 

abgestellt werden. In diesen Fällen wird ein Verhalten beschrieben, mit dem sich der Be-

schuldigte dem Verfahren durch körperliche oder geistige Abwesenheit entzieht und da-

mit versucht, den Fortgang der Untersuchung oder die zu erwartende Strafvollstreckung 

dauernd oder für eine gewisse Zeit zu verhindern.704 Das Unternehmen hat keine Mög-

lichkeit, sich physisch oder geistig an einen anderen Ort zu begeben, um sich der Unter-

suchung zu entziehen. Ein Unternehmen kann zwar seinen Standort ändern, indem es sei-

nen Geschäftssitz verlegt, damit flieht das Unternehmen jedoch im eigentlichen Wortsinn 

nicht, soweit es am neuen Standort weiterhin am Wirtschaftsleben teilnimmt und damit 

für jeden – auch für die Strafverfolgungsbehörden – sichtbar öffentlich agiert. Ein Unter-

nehmen konstituiert sich gerade durch die Teilnahme am Wirtschaftsleben und kann da-

her nicht durch Ortsänderung flüchtig sein bzw. sich verborgen halten i.S.v. § 112 Abs. 2 

Nr. 1 StPO.  

Anhand einer unternehmensorientierten Auslegung kann ein „Sich-der-Verfolgung-Ent-

ziehen“ aber in Betracht kommen, wenn Unternehmen sich selbst auflösen bzw. umwan-

deln.705 Dass die Selbstauflösung als Spielart des Haftgrunds der Fluchtgefahr keine Un-

bekannte ist, zeigt, dass nach teilweise vertretener Ansicht die Selbstmordgefahr eines 

Beschuldigten Individualtäters die Annahme einer Fluchtgefahr nach § 112 Abs. 2 Nr. 2 

StPO begründen kann.706 Natürlich wird die Begehung eines Selbstmordes aus anderen 

Gründen motiviert sein als die Selbstauflösung. Vieles kann das Individuum zu einem 

solchen Entschluss bewegen. Die Selbstauflösung des Verbands, wenn diese überhaupt 

als eine praxisrelevante Entziehungsmethode in Betracht kommen sollte, wird primär auf 

die Verhinderung von monetären Zahlungspflichten des Unternehmens gegenüber Drit-

ten und auf die Verteilung des Verbandsvermögens unter den Mitgliedern gerichtet sein. 

Gerade darin liegt aber kein Grund zur Absage an eine unternehmensbezogene Vergleich-

barkeit beider Motive. Was bei der Individualperson die starke Emotionalisierung, z.B. 

in Form der Angst vor dem Strafvollzug und dem damit verbundenen Verlust seines so-

zialen Umfelds, ist, ist bei dem Unternehmen die anhand des Gewinn-Verlust-Codes ori-

 
704 BGHSt 23, 380 (384) = NJW 1971, 333 (334); KK/Graf StPO § 112 Rn. 17. 
705 Zur damit tangierten Frage der strafrechtlichen Haftung bei der Rechtsnachfolge bereits Busch, Grund-

fragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Verbände, S. 228; Ehrhardt, Unternehmensdelinquenz 

und Unternehmensstrafe, S. 220; Hirsch, Die Frage nach der Straffähigkeit von Personenverbänden, S. 27; 

ders. ZStW 107 (1995), 320; Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrach-

tung, S. 266 ff. Zur internationalen Rechtslage Drope, Strafprozessuale Probleme bei der Einführung einer 

Verbandsstrafe, S. 337. 
706 OLG Hamburg StV 1994, 142; KK/Graf , StPO, § 112 Rn. 18. Krit. hierzu Paeffgen, NStZ 1995, 21; 

a.A. OLG Oldenburg NJW 1961, 1984; Löwe/Rosenberg/Hilger, § 112 StPO, Rn. 37. 
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entierte rationale Verhaltensentscheidung. Ein Unternehmen kann nicht aus einer Ge-

fühlslage heraus sich selbst aufgeben; es kann aber auf drohende Kapitaleinbußen reagie-

ren.  

Zugegeben: Eine verfolgungsbedingte Auflösung von Unternehmen erscheint realitäts-

fern.707 Paradoxerweise würde sich das Unternehmen zumindest in den Fällen der Voll-

beendigung ohne Umwandlung freiwillig in eine Lage manövrieren, in der es sich nur im 

Extremfall bei einer kriminalstrafrechtlichen Sanktionierung (Todesstrafe in Form der 

Auflösung) befinden würde. Nur solange das „Weiterleben“ keine wirtschaftlich bessere 

Situation garantiert als eine Auflösung, wird aus systemtheoretischer Sicht das am Ge-

winn-Verlust-Code orientierte Unternehmen überhaupt eine Beendigung der Geschäfts-

tätigkeit in Erwägung ziehen. Gemessen an den Bestrebungen, die Sanktionshöhe auf ma-

ximal 5 - 15% des Vorjahresumsatzes zu beschränken,708 relativiert sich die praktische 

Bedeutung der verbandsspezifischen Fluchtgefahr.   

Für die Auflösung juristischer Personen i.e.S,, also bei Personen- und Kapitalgesellschaf-

ten, bestehen verschiedene gesetzliche Auflösungsgründe  (vgl. § 60 Abs. 1 GmbHG; 

 § 131 HGB; § 262 AktG; § 726 ff. BGB), die neben dem Zeitablauf, der Erfüllung des 

Gesellschaftszwecks sowie weiterer Regelungen beispielsweise zur Insolvenz auch stets 

die Auflösung durch (Mehrheits-) Beschluss vorsehen (vgl. § 60 Abs. 1 Nr. 2; § 131 Abs. 

1 Nr. 2 HGB; § 262 Abs. 1 Nr. 2 AG; § 723 I BGB). Weiterhin kann das Unternehmen 

durch Umstrukturierung seine bisherige Form verändern. Für die Annahme eines äquiva-

lenten Fluchtgrunds sind die Umwandlungen in Form der Verschmelzung durch Auf-

nahme in ein anderes Unternehmen (§ 2 Nr. 1 UmwG), die Verschmelzung mehrerer Un-

ternehmen zu einer Unternehmenseinheit (§ 2 Abs. Nr. 2 UmwG), die Aufspaltung des 

bisherigen Unternehmens auf ein anderes (§ 123 Abs. 1 Nr. 1 UmwG) und die Aufspal-

tung auf ein neues, selbstständiges Unternehmen (§ 123 Abs. 1 Nr. 2 UmwG) relevant, 

da in diesen Formen das Unternehmen nicht mehr deckungsgleich mit dem beschuldigten 

Unternehmen ist.   

 
707 A.A. Ehrhardt, Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, S. 220 und Hirsch, a.a.O., S. 27. 
708 Vgl. § 9 VerSanG-E, sowie § 4 Abs. 2 Kölner-E. 
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b. Verdunkelungsgefahr § 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO 

Relevanter dürfte hingegen die unternehmensbezogene Auslegung des Haftgrundes der 

Verdunkelungsgefahr sein: Im Unternehmenskontext sind zahlreiche Handlungen denk-

bar, die unter die in § 112 Abs. 2 Nr. 3 a-c aufgeführten Verdunkelungshandlungen fallen. 

Dass zumindest in größeren Unternehmen, in dem die Aufgaben- und Verantwortungs-

verteilung nicht ohne Weiteres von außen bestimmbar ist, ein Potenzial zur Beweisver-

nichtung oder Unterdrückung (Abs. 2 Nr. 3 a ggf. mittels Veranlassung Nr. 3 c) besteht, 

das zu erheblichen Behinderungen der Ermittlungsarbeit führen kann, kann auch ohne 

empirischen Nachweis bereits allein aus der Undurchdringlichkeit innerer Unternehmens-

strukturen abgeleitet werden.709 Auch die Gefahr, dass im Ermittlungsstadium seitens der 

Unternehmensführung Druck auf Mitarbeiter und Externe ausgeübt wird (Abs. 2 Nr. 3 b), 

kann nicht ausgeschlossen werden. Ganz im Gegenteil spielen im Verband Faktoren wie 

die Weisungsbefugnis, Aussichten auf Aufstieg/Abstieg bei loyalem/illoyalem Verhalten 

und der Konkurrenzdruck zwischen den Mitarbeitern eine Rolle, die für den Einzelnen 

eine Rechtfertigung für illegitimes Verhalten darstellen können, und somit den Nährbo-

den für entsprechende Anweisungen von Mitarbeitern höherer Hierarchien bilden. 

c. Wiederholungsgefahr § 112a StPO 

§ 112a StPO statuiert als weiteren Haftgrund die Gefahr einer Wiederholung der in Abs. 

1 normierten Delikte, sofern zu befürchten ist, dass vor einer rechtskräftigen Verurteilung 

weitere erhebliche Straftaten gleicher Art begangen werden oder die Straftat fortgesetzt 

wird. Zudem muss die Haft zur Abwehr der Gefahr erforderlich sein. Der Haftgrund der 

Fluchtgefahr unterscheidet sich somit von den in § 112 StPO genannten Haftgründen in 

der Hinsicht, dass die Wiederholungsgefahr nicht der Verfahrenssicherung dient, sondern 

sie den präventiv-polizeilichen Charakter einer vorbeugenden Maßnahme zum Schutz der 

Rechtsgemeinschaft vor erheblichen Gefahren des Beschuldigten aufweist.710 Bei den in 

§ 112a Abs. 1 Nr. 1 und 2 StPO normierten Anknüpfungstaten dürften im Unternehmens-

kontext ausschließlich die in Nr. 2 gelisteten Körperverletzungsdelikte der §§ 224 – 227 

StGB sowie der Betrug nach § 263 StGB relevant sein. Die Sexualdelikte der Nr. 1 sowie 

 
709 Vgl. Nijboer, in: Criminal Responsibility, S. 303 (317). 
710 BVerfGE 19, 342, 349 f. = NJW 1966, 243 (244); BVerfGE 35, 185 (191) = NJW 1973, 1363 (1365); 

KK/Graf, StPO, § 112a Rn. 4.  
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die Gewaltdelikte der Nr. 2 sind typischerweise Individualtaten (Einzel- oder Mittäter-

schaft), die keine Verbandsbezogenheit aufweisen und die auch nicht als Ausdruck einer 

defizitären Organisation von Verbänden deutbar sind.  

Dieser enge Deliktskatalog müsste jedenfalls um die Fahrlässigkeitstatbestände der fahr-

lässigen Körperverletzung (§ 229 StGB) sowie der fahrlässigen Tötung (§ 222 StGB) 

ergänzt werden, deren Erfolgsverhinderung gerade durch die präventive Ausrichtung der 

Zwangsmaßnahme angezeigt erscheint, und die im Unternehmenskontext – vor allem im 

Bereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie – einschlägige Tatbestände darstellen. 

Mit dem Merkmal der schwerwiegenden Beeinträchtigung werden die bereits schweren 

Straftaten aus der Nr. 1 und 2 einer weiteren Beschränkung unterzogen, sodass nur Taten 

überdurchschnittlicher Schwere als Anlasstat fungieren können.711 Bei einer unterneh-

mensbezogenen Auslegung dieser Voraussetzung muss berücksichtigt werden, dass eine 

gegenüber dem Individualstrafrecht erhöhte Quantität von strafrechtlich relevanten 

Rechtsgutsverletzungen regelmäßig auf der arbeitsteiligen und hierarchischen Verbands-

struktur beruht. So wird beispielsweise sowohl bei der Produktion von gesundheitsschäd-

lichen Lebensmitteln als auch bei umfassenden betrügerischen Vertragsschlüssen eine 

Vielzahl an geschädigten Personen betroffen sein. Damit die zusätzliche Voraussetzung 

der schwerwiegenden Beeinträchtigung beim Unternehmenssubjekt eigenständige Be-

deutung aufweist, darf nicht ausschließlich auf die Streuweite der Unternehmenshandlung 

geblickt werden. Erst wenn nach Anschauung des Unrechtsgehalts der Tat712 insgesamt 

ein überdurchschnittlicher Schweregrad festgestellt wird, der über der strukturbedingt ge-

nerell erhöhten Schwere von Unternehmenstaten liegt, ist diese Voraussetzung für den 

Haftgrund nach § 112a StPO erfüllt. 

Dafür, dass eine Wiederholungsgefahr von unternehmensbezogenen Straftaten nicht nur 

grundsätzlich denkbar ist, sondern diese unter Umständen sogar durch den Verband for-

ciert wird, spricht die potenziell kriminogene Wirkung von Verbandsstrukturen.713  

Der Anknüpfungspunkt für die erforderliche Gefahrenprognose ist dabei modellorientiert 

differenziert zu ermitteln: Im akzessorischen Modell kann nur auf die vorgeworfene Ein-

 
711 OLG Frankfurt a. M. Beschl. v. 14.9.2016 – 1 Ws 126/16 = StV 2016, 816; OLG Frankfurt Beschluss 

vom 12.01.2000 - 1 Ws 161, 162/99 = StV 2000, 209; KK/Graf, StPO, § 112a Rn. 14a. 
712 So das BVerfG zur Ermittlung der schwerwiegenden Beeinträchtigung, BVerfGE 35, 185 (191) = NJW 

1973, 1363 (1365). 
713 Vgl. zur kriminogenen Wirkung in Unternehmensstrukturen, oben, Erstes Kapitel, C, I, 2, S. 56 ff. 
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zeltat und den diesbezüglichen Verdacht weiterer Tatbegehungen abgestellt werden, wo-

bei zusätzlich von einer weiterbestehenden Verbandsbezogenheit der zu drohenden Wie-

derholungstaten ausgegangen werden muss, um eine eigene Verbandswiederholungsge-

fahr zu begründen, die sich von der Individualwiederholungsgefahr unterscheidet.  

Im originären Modell ist eine Wiederholungsgefahr jedenfalls dann begründet, wenn ex-

terne Rechtsgutsverletzungen vorliegen, die mutmaßlich auf einer unzureichenden Orga-

nisation beruhen, auf die weder im zeitlichen Umfeld der Rechtsgutsverletzung oder da-

nach angemessen eingewirkt wurde.  

3. Ausgestaltung einer Unternehmensuntersuchungshaft 

Wie der obere Abschnitt zeigt, können die bestehenden Haftgründe des § 112 Abs. 2 StPO 

mittels einer unternehmensorientierten Auslegung auch bei Verbänden vorliegen. Aber 

wie kann eine zum Individualstrafrecht äquivalente Unternehmensuntersuchungshaft aus-

sehen? Ein Unternehmen lässt sich nicht wortwörtlich inhaftieren, eine Unternehmensun-

tersuchungshaft muss daher in anderer Form durchgeführt werden. Betrachtet man das 

Telos der Untersuchungshaft, wird klar, dass es um die Gewährleistung einer funktions-

fähigen und wirksamen Strafverfolgung geht. Eine Maßnahme, die aufgrund der Voraus-

setzungen des § 112 StPO ergeht, muss also speziell dieser Zwecksetzung dienen, um als 

Unternehmensuntersuchungshaft bezeichnet werden zu können. In entsprechender Funk-

tionsweise beim Individualstrafrecht muss die Maßnahme sicherstellen, dass die Straf-

verfolgung wirksam ergehen kann und nicht in ihrer Arbeit behindert wird, weil: 1. Die 

Gefahr einer Unternehmensauflösung droht (unternehmensspezifische Fluchtgefahr nach 

§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO) oder 2. Verdunkelungshandlungen drohen (§ 112 Abs. 2 Nr. 3).  

Die Unternehmensuntersuchungshaft muss folglich geeignet sein, eine Unterneh-

mensauflösung oder die Vornahme von Verdunkelungshandlungen zu verhindern.  

a. Verhinderung einer Flucht durch Umwandlung und Auflösung 

(1) Unternehmensflucht als generelles Verfahrensproblem 

Dass die Auflösung von Unternehmen ein Problem bei dem Fortgang eines gegen diese 

geführten Strafverfahrens sein kann, wurde bereits in der Literatur außerhalb des Kontex-

tes der Untersuchungshaft erkannt und betrifft die Fälle, in denen Unternehmen bei der 
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Urteilsverkündung oder bereits davor nicht mehr existieren.714 Angesichts der oben be-

schriebenen zivilrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es bei rein formaler Betrach-

tung für den beschuldigten Verband folglich diverse Optionen, sich aus der Beschul-

digtenstellung herauszuwinden. Es bedarf daher einer differenzierten Betrachtung, wann 

eine Veränderung am und im Unternehmen zu einem Abbruch des Verfahrens führen 

muss, in welchen Fällen ein Strafverfahren gegen den Rechtsnachfolger fortgeführt wer-

den kann und wie ggf. eine taugliche Entziehungsmaßnahme unterbunden werden kann.  

Von der Auflösung und Umwandlung im engeren Sinne sind zunächst die bloße Umfir-

mierung und Änderungen im Gesellschafterkreis abzugrenzen. Jene Maßnahmen können 

keinen beschränkenden Einfluss auf die Verfolgbarkeit haben, da mit ihnen keine ausrei-

chende Identitätsänderung des Verbands einhergeht.715 Problematisch sind daher nur die 

Fälle, in denen eine Umwandlung (aa) oder Auflösung (bb) vorliegt, also das Unterneh-

men in ein anderes eingegliedert oder geteilt wird oder es der Vollbeendigung zugeführt 

wird. 

(aa) Lösungsansatz 

Als tauglicher Lösungsansatz für die Konstellationen, in denen das beschuldigte Unter-

nehmen im Wege der Umstrukturierung seine zur Tatzeit bestehende Form ändert, aber 

sich nicht vollständig auflöst, kommt zunächst die 2013 im Ordnungswidrigkeitenrecht 

eingeführte Regelung des § 30 Abs. 2a OWiG in Betracht. Demnach kann in den Fällen 

der Gesamtrechtsnachfolge oder bei partieller Gesamtrechtsnachfolge durch Aufspaltung 

(§ 123 Abs. 1 UmwG) eine Geldbuße nach § 30 OWiG auch gegen den Rechtsnachfolger 

festgesetzt werden. Hintergrund dieser Gesetzesreform war, dass nach der Auslegung zur 

alten Fassung des § 30 OWiG eine Verhängung der Geldbuße gegen den Rechtsnachfol-

ger nur dann möglich gewesen ist, wenn die betreffende juristische Person Gesamtrechts-

nachfolgerin der Organisation geworden ist, deren Organ die Tat begangen hat, und wenn 

nahezu Identität zwischen der Vermögensbindung der früheren und neuen Organisation 

 
714 Vgl. Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 266 ff. 
715 Vgl. Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 270. Zur Rechts-

nachfolge in diesen Fällen bei der Sanktionierung nach § 30 OWiG, Göhler/Gürtler, OWiG, § 30, Rn. 38 

f.; BeckOK/Meybach, OWiG, § 30 Rn. 38 f. 
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besteht.716 Wirtschaftliche Identität lag aber nur dann vor, wenn das Vermögen in gleicher 

oder ähnlicher Weise wie bisher eingesetzt wird und bei der neuen juristischen Person 

einen wesentlichen Teil des Gesamtvermögens ausmacht. Bei Zusammenschlüssen etwa 

gleich großer Unternehmen bestand daher keine wirtschaftliche Identität zwischen den 

beiden verschmolzenen Unternehmen und ihrem Rechtsnachfolger.717 Heute kann die 

Geldbuße auch gegen neue Unternehmen verhängt werden, sobald gegen das vormalige 

Unternehmen eine Geldbuße hätte verhängt werden können und es sich um einen identi-

tätswahrenden Zusammenschluss handelt.718 Dies gilt auch für alle weiteren Umstruktu-

rierungen i.S.e. wiederholten Rechtsnachfolge.719 Trotz der Einführung des § 30 Abs. 2a 

OWiG ist es weiterhin möglich, dass Unternehmen die durch den namensgebenden 

Wurst-Kartellfall bestehende „Wurst-Lücke“720 bei drohender Sanktionierung nach § 30 

OWiG weiterhin ausnutzen können. Damit ist die Übertragung der wesentlichen Vermö-

genswerte auf andere Verbände unter Fortbestand des Täterunternehmens gemeint, so-

dass lediglich die rechtliche Hülle ohne nennenswerte Abschöpfungsteile übrig bleibt.721 

Nach § 30 Abs. 2 OWiG findet demnach keine Rechtsnachfolge statt, solange der über-

tragende Rechtsträger nicht erlischt, was in den Fällen der Abspaltung nach § 123 Abs. 2 

UmwG oder bei der Ausgliederung nach § 123 Abs. 3 der Fall ist.722 

Im Kartellrecht wurde diese als ungerecht empfundene Haftungslücke durch die 9. GWB-

Novelle geschlossen.723 In § 81 Abs. 3c GWB ist nunmehr festgelegt, dass eine Bebußung 

nach § 30 OWiG wegen Kartellrechtsverstößen bei der Rechtsnachfolge auch gegenüber 

der juristischen Person oder Personenvereinigung festgelegt werden kann, die das Unter-

nehmen in seiner wirtschaftlichen Kontinuität fortführt (wirtschaftliche Nachfolge).   

Vorteil der Regelung des § 30 Abs. 2a OWiG ist, dass das zu bestrafende Unrecht bei den 

einschlägigen Umstrukturierungen mit übertragen wird und das Ziel der Wahrheitserfor-

schung weiter verfolgt werden kann.  

Dennoch werden nicht sämtliche Konstellationen erfasst und es lässt sich hinterfragen, 

weshalb z.B. bei der Abspaltung des Unternehmensteils, in dem strafrechtlich relevante 

 
716 BGH Beschl. v. 10. 8. 2011 − KRB 55/10 = NJW 2012, 164; BGH Beschl. v. 23. 11. 2004 - KRB 23/04 

= NJW 2005, 1381; BeckOK/Meyberg, a.a.O., Rn. 42b. Zu den früheren Umgehungsmöglichkeiten, 

Kersting/Podszun/Meyer-Lindemann, Die 9. GWB-Novelle, Kp. 17 Rn. 6 f. 
717BT-Drs. 17/11053, S. 21. 
718 BeckOK/Meyberg, OWiG, § 30, Rn. 42c. 
719 BT-Drs. 17/11053, S. 22. 
720 Vgl. Mäger/Schreitter, NZKart 2017, 264 (265). 
721 Vgl. Mühlhoff, NZWiSt 2013, 321 (327). 
722 BeckOK/Meyberg, a.a.O., Rn. 44. 
723 Vgl. BT-Drs. 18/11446, S. 14; Jungbluth, NZKart 2017, 257. 
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Handlungen vorgenommen wurden, keine Rechtsnachfolge stattfindet und der übertra-

gende (ursprüngliche) Verband weiterhin in Haftung genommen werden wird.724 In dieser 

Konstellation besteht zwar Identität zwischen dem Adressaten des strafrechtlichen Vor-

wurfs und demjenigen, der die Zuwiderhandlung begangenen hat, der nunmehr ausgela-

gerte, strafrechtlich in Erscheinung getretene Unternehmensteil bleibt von einer Verfol-

gung verschont. 

Kritisch zu beurteilen sind insbesondere die Fälle der Abspaltung oder Ausgliederung, in 

denen von dem übertragenen Verband nur eine gesellschaftsrechtlich leere Hülle bleibt, 

von der zum einen keine vollumfänglichen Strafzahlungen zu erwarten sind, und zum 

anderen gegenüber jener die tadelnde Funktion eines Schuldspruchs mitsamt dessen ge-

neralpräventiver Funktion wenig wirkungsvoll erscheint. Um eine Zahlungs- und Verant-

wortungsumgehung in dieser Form zu verhindern, sollte bei der Frage der Rechtsnach-

folge eine normative Bewertung hinsichtlich des „richtigen“ Adressaten vorgenommen 

werden. Dementsprechend soll das Unternehmen oder derjenige Unternehmensteil als 

Beschuldigter im Strafverfahren gelten, in dessen übernommenen Verantwortungsbe-

reich die ursprüngliche Zuwiderhandlung lag. Die wirtschaftliche Nachfolge i.S.d.  

§ 81 Abs. 3c GWB kann dafür ein starkes erstes Indiz sein. Daneben streiten Faktoren 

wie die personelle Übereinstimmung im ursprünglichen und im übertragenen Teil sowie 

die inhaltliche Fortführung der bisherigen Unternehmenstätigkeit für eine identitätswah-

rende Rechtsnachfolge.  

Für das akzessorische Modell gilt im Besonderen, dass die Rechtsnachfolge denjenigen 

Verband trifft, der den Organisationsbereich übernommen hat, in dem einst ein Entschei-

dungsträger oder Mitarbeiter die Zuwiderhandlung begonnen hat. In einem Modell origi-

närer Verbandsverantwortlichkeit trifft die Rechtsnachfolgeverantwortung denjenigen 

Teil, der als Nachfolger für die Geschäftsbereiche zu bewerten ist, denen eine defizitäre 

Organisationsstruktur vorgeworfen wird. Eine Veränderung der Abteilungsbezeichnung 

ist für die Nachfolgehaftung genauso unschädlich wie eine punktuelle Veränderung im 

Personalwesen. Eine Haftung qua Rechtsnachfolge muss jedenfalls dann scheitern, wenn 

der nicht ordnungsgemäß geführte Unternehmensteil (originäres Modell) bzw. der Unter-

 
724 Vgl. Kahlenberg/Neuhaus BB 2013, 131, 135; BeckOK-Meyberg, a.a.O., Rn. 44a. 
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nehmensteil, in dessen Bereich der Entscheidungsträger Straftaten begangen hat (ak-

zessorisches Modell), nach einer Umstrukturierung in keinerlei Weise inhaltlich, perso-

nell und wirtschaftlich fortexistiert.  

(bb) Ergebnis 

Sofern das beschuldigte Unternehmen bloß seine bisherige Rechtsform ändert und wei-

terhin fortbesteht, handelt es sich nicht um eine analoge (Unternehmens-) Flucht i.S.v.  

§ 112 StPO. Die gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten müssen daher mittels 

Rechtsnachfolgeregelungen gelöst werden.  

Diesbezüglich ist eine an § 30 Abs. 2a OWiG orientierte Rechtsnachfolgeregelung zu 

lückenhaft. Insbesondere die Fälle der Aufspaltung und Abspaltung bieten Umgehungs-

möglichkeiten, die den Zielen einer durch das Strafrecht gesteigerten Präventionswirkung 

zuwiderlaufen. Angezeigt ist eine normative Bewertung in den Fällen der  

Unternehmensumstrukturierung, die neben der im Kartellrecht geltenden wirtschaftlichen 

Betrachtung nach § 81 Abs. 3c GWB weitere Faktoren wie die personelle, inhaltliche und 

strukturelle Fortführung des ursprünglichen Unternehmens erfassen.  

Als tauglicher Gegenstand einer Unternehmensflucht i.S.v. § 112 StPO bleiben daher nur 

die Fälle, in dem eine Unternehmensveränderung in der Form droht, dass es im Anschluss 

in keiner die Identität wahrenden Gestalt mehr fortbesteht, es also zu einer vollständigen 

Auflösung des Unternehmens gekommen ist. Nur dann ist der Anwendungsbereich einer 

verfahrenssichernden Untersuchungshaft aufgrund von Fluchtgefahr eröffnet.  

(2)  Strafprozessualer Umgang bei vollständiger Auflösung 

(aa) Fortsetzungsfiktion 

Einen anderen, älteren Lösungsansatz, der eine über das wirtschaftliche Leben des be-

schuldigten Verbands hinausgehende Ahndbarkeit vorsieht, verfolgen Ehrhardt und 

Hirsch. Nach Ehrhardt soll mittels Fortsetzungsfiktion eine Strafverfolgung auch dann 

möglich sein, wenn der ursprüngliche Verband nicht mehr in seiner ursprünglichen Ge-
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stalt existiert. Bei der Vollstreckung von Geldstrafen soll anschließend auf die ehemali-

gen Gesellschafter und deren Vermögen zurückgriffen werden.725 Ähnlich gelagert ist 

auch die Ansicht von Hirsch, der eine Feststellung der Schuld gegenüber einem nicht 

mehr existierenden Verband sowie eine Verfallsanordnung auf das ehemalige Verbands-

vermögen vorschlägt.726 

Modellorientiert lässt sich hierfür zunächst anführen, dass die Legitimation der postmor-

talen Vollstreckung einer Verbandsstrafe in das private Vermögen von Gesellschaftern 

nur mit einem identifikatorischen Begründungsansatz für die Unternehmensstrafe be-

gründet werden könnte und zwar aufgrund der engen Verbindung von Entscheidungsträ-

gern und Unternehmen, bei der das Unternehmen als solches keine Selbstständigkeit auf-

weist, sondern sich ausschließlich durch das Wirken der Entscheidungsträger konstituiert. 

Aber selbst dann, wenn das Verbandsstrafmodell auf einem identifikatorischen Funda-

ment stünde, ergeben sich gegenüber einer nachträglichen persönlichen Haftung erhebli-

che gesamtsystematische Bedenken: Mag ein Schuldspruch gegenüber einem aufgelösten 

Unternehmen möglicherweise noch generalpräventive Wirkung im Sinne der Bestands-

kraft und Durchsetzung des geltenden Rechts entfalten,727 widerspricht eine Verwässe-

rung bei der Adressateneigenschaft auf der Vollstreckungsebene dem Sinn einer Ver-

bandsstrafe. Denn sobald nicht der Verband beim Abschluss des Verfahrens selbst mo-

netär haftet, sondern sich Geldstrafen auf nunmehr privates Vermögen beziehen, ver-

schwinden die Konturen zwischen Verbands- und Individualstrafe, welche dogmatisch 

erklärt werden müssen.728 Wäre die persönliche Haftung für Kriminalstrafen aufgrund 

eines Urteils, das gegen einen anderen gerichtet ist, zulässig, müsste dies dem Vorwurf 

der Bestrafung Unschuldiger standhalten. Zumindest diejenigen Mitglieder des Ver-

bands, die sich gegen strafbare Handlungen von anderen Mitgliedern ausgesprochen ha-

ben, sich für ein regelkonformes Verhalten eingesetzt haben oder mit einem solchen auf-

grund ihres Aufgaben- und Kompetenzbereichs nichts zu tun gehabt haben, wären trotz-

dem mit einer Sanktionierung konfrontiert. 

Der Vorwurf der Bestrafung Unschuldiger wiegt hingegen weniger schwer in den Fällen, 

in denen es um die nachträgliche Haftung des Entscheidungsträgers geht, der mit seiner 

 
725 Ehrhardt, Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, S. 220. 
726 Hirsch, Die Frage nach der Straffähigkeit von Personenverbänden, S. 27; ders. ZStW 107 (1995), 320. 
727 Die Verfolgung anderer Strafzwecke kommt in dieser Konstellation nicht in Betracht. Vgl. dazu auch 

die Ausführungen von Drope, Strafprozessuale Probleme bei der Einführung einer Verbandsstrafe, S. 347. 
728 Dazu Drope, a.a.O., S. 346. 
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Individualstraftat erst die conditio für die Strafbarkeit des Verbands im akzessorischen 

Modell geleistet hat. Hier sind die eigene und die Verbandsstrafe eng miteinander ver-

bunden, sodass eine Vollstreckung der Verbandsstrafe gegen diesen legitimierbar er-

scheint. Dieser Fallgestaltung stünde jedoch eine andere Gewährleistung im Wege: Das 

Verbot der Doppelbestrafung. Denn während im Normalfall die Geldstrafe gegen das Un-

ternehmen aus dem Vermögen des Unternehmens zu zahlen ist, und so zwischen der In-

dividual- und Unternehmensstrafe klar differenziert werden kann, wird bei der nachträg-

lichen Vollstreckung in das Gesellschaftervermögen der haftungsauslösende Gesellschaf-

ter wegen derselben Tat, die nur einmal als Individual- und einmal als Verbandsstrafe 

benannt ist, zweimal persönlich sanktioniert.729 

Ist die Legitimation nachträglicher Verfolgung und Vollstreckung bereits im akzessori-

schen Modell mehr als fragwürdig, verbietet sie sich in jedem Fall in einem Unterneh-

mensstrafrecht, dem ein originäres Haftungsmodell zugrunde liegt. Dort tritt zu den be-

reits aufgeführten Bedenken hinzu, dass eine Vollstreckung einer Verbandsstrafe in das 

Vermögen der Verbandsmitglieder nach der zugrundeliegenden Konzeption, den Ver-

band als selbstständigen korporativen Akteur in die Verantwortung zu nehmen, ausge-

schlossen ist. Denn  die Individualpersonen nehmen hierbei nur eine untergeordnete Rolle 

ein und auf deren Verhalten kommt es für die Strafbarkeit des Verbands nicht an, sodass 

der Vorwurf der Bestrafung Unschuldiger zutreffend ist. Weiterhin können die Strafzwe-

cke, die defizitäre Organisation bzw. die kriminelle Verbandsattitüde in einem strafrecht-

lichen Urteil zu benennen und den Verband in dieser Form zu tadeln und bestenfalls zur 

Besserung anzuhalten, nicht erreicht werden, wenn diese Organisationsform bzw. krimi-

nelle Einstellung aufgrund der Unternehmensauflösung gar keinen Bestand mehr hat.  

Modellunabhängig steht dem Ansatz der Fortsetzungsfiktion entgegen, dass es kein ent-

sprechendes Pendant im Individualstrafrecht gibt, nach dem Verfahren auch nach „Auf-

lösung“ des Angeklagten gegen ihn weitergeführt werden können. Dort ist das Verfahren 

mit dem Tod des Angeklagten einzustellen.730  

Abschließend müsste das nachträglich fortgesetzte Verfahren gegen eine nicht existente 

übernatürliche Einheit mit dem Ziel eines schonen Umgangs mit den bereits knappen 

Ressourcen in der Justiz in Einklang gebracht werden. Ob die Wahrheitsfindung und das 

 
729 Zum Verbot der Doppelbestrafung und den einschlägigen Konstellationen, oben, Zweites Kapitel, B, 

III, 2, S. 162 ff. 
730 KK/Schneider, StPO, § 206a, Rn. 7. 
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durch das Urteil benannte Unrecht „toter Unternehmen“ die damit verbundenen kosten-

intensiven Ermittlungen und Verfahren aufwiegen und dieses Abwägungsergebnis gesell-

schaftspolitisch vermittelbar ist, darf vorsichtig angezweifelt werden. Die Erfüllung von 

general- und spezialpräventiven Strafzwecken misslingt an dieser Stelle.  

Schlussendlich können die Überlegungen zur nachträglichen Bestrafung und deren Voll-

streckung in das Privatvermögen nicht überzeugen.  

(bb) Zivilrechtliches Auflösungs- und Umwandlungsverbot 

Um die Auflösung oder Umwandlung, die im zeitlichen Kontext einer strafrechtlichen 

Verfolgung stattfindet, zu verhindern, könnte alternativ zur Geltung der oben dargelegten 

und weiterentwickelten Grundsätze zur Rechtsnachfolge gemäß § 30 Abs. 2a OWiG auch 

an eine zivilrechtliche Lösung gedacht werden. Die Fälle, in denen das Unternehmen sich 

durch Gesellschaftsbeschluss auflösen will oder umwandeln möchte, könnten durch einen 

Auflösungs- oder Umwandlungsbeschluss für genau dieses Szenario geregelt werden.731 

Konkret müsste dann für jede dieser Regelungen im Gesellschaftsrecht ein entsprechen-

des partielles Beschlussverbot implementiert werden, das einen Beschluss, der auf die 

Beendigung oder Umwandlung der Gesellschaft abzielt, solange zivilrechtlich für un-

wirksam erklärt, bis die mit der Auflösung verbundenen Gefahren für den Ermittlungser-

folg ausgeschlossen werden können. Das heißt, dass eine Auflösung solange unwirksam 

sein würde, solange gegen das Unternehmen ein Ermittlungsverfahren bzw. Hauptverfah-

ren und dessen Vollstreckung läuft. Für den Einzelkaufmann oder den Einzelunternehmer 

lässt sich ein Auflösungsverbot mangels dazu erforderlichen Kündigungsakts so nicht 

konstruieren. Es ist jedoch fraglich, ob ein Auflösungsverbot (in welcher Gestalt auch 

immer) für diesen Randbereich überhaupt erforderlich ist. Gegenüber einer Mehrperso-

nengesellschaft, welche sich erst durch das Zusammentreffen mehrerer Personen und In-

teressen konstituiert (eigenständige Unternehmensidentität) und dadurch erst das Poten-

zial schafft, Ermittlungsschwierigkeiten hervorzurufen, wird bei der Einzelperson regel-

mäßig keine – über diese Einzelperson hinausgehende – eigenständige Unternehmens-

masse vorliegen, deren Auflösung im Stande ist, die Ermittlungen erheblich zu behindern. 

 
731 Vgl. Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 274. 
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(cc) Untersuchungshaftäquivalentes Anordnungserfordernis 

Auch wenn ein zivilrechtliches Auflösungs- und Umwandlungsverbot während der Be-

schuldigten- oder Angeklagtenstellung des Verbands dem Ermittlungszweck dienlich 

sein würde, ergeben sich erhebliche Bedenken hinsichtlich der Rechtssicherheit der be-

troffenen Verbände sowie des Regelungsmechanismus der Untersuchungshaft, die Aus-

gangspunkt der Überlegungen zur Verhinderung unternehmensbezogener Fluchtgefahr 

im Sinne einer Auflösung und Umwandlung ist.  

Dafür, die Unternehmensuntersuchungshaft in diesen Fällen nur im Einzelfall anzuord-

nen, spricht, dass damit eine mit dem Individualstrafrecht äquivalente Zwangsmaßnahme 

geschaffen würde, die nur dann angeordnet werden darf, wenn bestimmte, qualitative Vo-

raussetzungen, wie der dringende Tatverdacht, erfüllt sind. Anderenfalls würde ein gene-

relles Auflösungsverbot, welches bereits bei einer niedrigeren Verdachtsstufe gelten 

würde, die zivilrechtliche Handlungsfreiheit des Unternehmens- und der Unternehmens-

verantwortlichen stark einschränken, ohne dass es hierfür einen ausreichend nachvoll-

ziehbaren Anlass gäbe. Aus rechtspraktischer Sicht käme erschwerend hinzu, dass bei 

Ungewissheit über ein laufendes Ermittlungsverfahren entweder alle nach der Beschluss-

fassung ergangenen zivilrechtlichen Abläufe unwirksam wären und rückabgewickelt wer-

den müssten, was insbesondere zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung Dritter (Mit-

arbeiter, Kunden, Zulieferer) führen dürfte. Alternativ müssten für diese Konstellation 

besondere Folgeregelungen geschaffen werden, um Rechtssicherheit für alle Beteiligten 

zu gewährleisten. Um derartige Friktionen von vornherein zu vermeiden, sollte stattdes-

sen ein Auflösungsverbot nur auf Anordnung gegenüber den zur Auflösungsbeschluss-

fassung befugten Personen ergehen.  

Ein Auflösungsverbot kann es aus Gründen der Rechtssicherheit nur dann geben, wenn 

der Ermittlungsrichter eine entsprechende Anordnung gegenüber der Gesellschaft aus-

spricht. Anderenfalls kann keine Gesellschaft wissen, ob sie durch einen Auflösungsbe-

schluss etwaige Ermittlungserfolge verhindern würde. Gleichzeitig würde man durch die 

Einzelfallanordnung dem § 112 StPO zugrundeliegenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

gerecht. Jener wäre aus wirtschaftlicher Sicht mit einem generellen Verbot bereits über-

mäßig strapaziert. Aber auch bei der Einzelanordnung stellt sich die Frage, ob bei der 

Unternehmensuntersuchungshaft der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ausreichend be-

rücksichtigt wird. Dieser ist insbesondere in den Fällen angesprochen, in denen sich die 

Gesellschaft nicht (nur) aus Gründen der strafprozessualen Beteiligung auflösen möchte, 
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sie aber mit einer entsprechenden Anordnung konfrontiert wird. Für eine Auflösung kön-

nen verschiedene betriebswirtschaftliche Gründe sprechen, sodass ein Weiterleben im 

Unternehmenssinn  u.U. zu erheblichen finanziellen Risiken bis hin zur drohenden Insol-

venz führen kann, sollte es gegen die ansonsten einschlägigen rationalen Erwägungen der 

Gesellschafter staatlich erzwungen werden. Hier lohnt es sich, den Blick zurück auf den 

(selbstmordgefährdeten) Individualinhaftierten zu werfen. Bei diesem kommt es auch 

nicht darauf an, ob er sich nur wegen der Straftat und dessen Ermittlung dem Verfahren 

entziehen will oder ob sein Entschluss nicht auch auf anderen Beweggründen beruht. 

Ganz zu schweigen von der Frage, ob er durch die verordnete Haft gravierende wirtschaft-

liche wie emotionale Folgen davontragen muss. Maßgeblich ist hier wie dort, dass die 

Sicherung der Ermittlungstätigkeit im Fokus steht, die anderenfalls erheblich beeinträch-

tigt wäre, unabhängig von den daraus resultierenden Folgen der Betroffenen. Wenn sogar 

die gravierenden Freiheitsbeschränkungen gegenüber dem Individuum durch den  Zweck 

der Verfahrenssicherung gerechtfertigt werden, dann muss dieses doch erst recht bei Kol-

lektiven in der hier vorgeschlagenen Form gelten, deren (wirtschaftliche) Freiheit nur 

partiell auf Beendigung ebendieser Freiheit in Gestalt von Umstrukturierungen und Auf-

lösungen beschnitten wird. Dieser Gedanke dürfte verfassungsrechtlichen Bedenken ge-

genüber einem Auflösungsverbot den Wind aus den Segeln nehmen.  

b. Verhinderung von Verdunkelungsmaßnahmen 

Im Individualstrafrecht wird der inhaftierte Beschuldigte an der Vernichtung von Bewei-

sen, dem unlauteren Einwirken auf andere Prozessbeteiligte und der Veranlassung Dritter 

zu solchen Handlungen dadurch gehindert, dass er keinen physischen Kontakt zu den 

Sachen und Betroffenen aufnehmen kann sowie seine Kommunikationsmöglichkeiten 

nach § 119 StPO weitgehend Beschränkungen werden.732 In Unternehmensstrukturen mit 

verschiedenen Arbeits- und Produktionsstätten und Mitarbeitern, die in verschiedenen 

Kompetenz- und Verantwortungsbereichen tätig sind, ist eine damit vergleichbare kom-

munikative Abschottung nicht vorstellbar. Jede Person und jede technische Einheit 

müsste an der Vernichtung, Bearbeitung oder Weitergabe von Informationen aller Art 

gehindert werden, damit sichergestellt werden könne, etwaige Verdunkelungshandlungen 

 
732 Im Einzelnen KK/Schultheis, StPO, § 119 Rn. 13 ff. 
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zu unterbinden. Sowohl von der praktischen Umsetzung als auch von der Eingriffsinten-

sität gegenüber unbeschuldigten Personen wäre ein umfassendes Einfrieren aller denkba-

ren unternehmensbezogenen Handlungen und Kommunikationen von vornherein nicht 

denkbar. Eine Unternehmenshaft zum Zwecke der Verhinderung von Verdunkelungsak-

tivitäten kann daher überhaupt nur auf die Unterbindung einzelner, konkret zu befürch-

tenden  

Verdunkelungsgefahren abzielen, welche zudem technisch durchsetzbar und rechtlich le-

gitimierbar sind. Da diese immer von oder durch Menschen getätigt werden, muss eine 

Unternehmensuntersuchungshaft bei ihnen ansetzen, und zwar bei denjenigen Personen, 

die über die entsprechende (Anweisungs-) Befugnis verfügen – regelmäßig also die Ent-

scheidungsträger des Kollektivs.  

Zwei Optionen könnten Verdunkelungshandlungen unterbinden: 1. Die Inhaftierung des 

oder der Entscheidungsträger, die im Verdacht stehen, etwaige Verdunkelungshandlun-

gen vorzunehmen, und 2. Die Erweiterung der Strafbarkeit von Handlungen, die in  

§ 112 Abs. 2 Nr. 3 a-c genannt werden.  

(1) Inhaftierung von Entscheidungsträgern 

Dem deutschen Recht ist die Inhaftierung von Individualpersonen aufgrund von Zwangs-

mitteln, die gegenüber einer juristischen Person ergangen sind, keine Unbekannte. So fin-

det sich im Ordnungswidrigkeitenrecht gemäß § 99 Abs. 1 i.V.m. § 96 OWiG die Erzwin-

gungshaft als Beugemittel zur Zahlung einer gegenüber der juristischen Person auferleg-

ten Bußgeldsanktion, welche auf das Organ der juristischen Person durchschlägt.733 Auch 

das Zivilrecht ermöglicht in § 890 ZPO die Anordnung der (Ersatz-)Ordnungshaft gegen-

über juristischen Personen bei Schuld-, Unterlassungs- oder Duldungstiteln, welche 

schließlich das Vertretungsorgan treffen.734 Ziel der Maßnahme ist es, auf den Willen des 

Schuldners einzuwirken und ihn zur Erfüllung des Titels zu bewegen. Bei der Ordnungs-

haft aufgrund von Duldungs- und Unterlassungsansprüchen erlangt sie eine repressive 

Einfärbung.735 Als Grund für die Zulässigkeit der Anordnung und Vollstreckung der Ord-

nungshaft gegenüber Individuen der juristischen Person wird die Interessenlage des 

 
733 KK/Mitch, OWiG, § 99 Rn. 5. 
734 Vgl. BGH Urteil v. 16-05-1991 - I ZR 218/89 = NJW 1992, 749; BVerfGE 20, 323 (335) = NJW 1967, 

195 (196); Musialak/Voit/Lackmann, ZPO, § 890 Rn. 12. 
735 BVerfG NJW 91, 3139; Saenger/Kießling, ZPO, § 890 Rn. 1. 



B. Ausgewählte Verfahrensfragen   

 

 

 

189 

 

Schuldners genannt. Um seinen Titel durchsetzen zu können, muss es eine Möglichkeit 

geben, auf denjenigen Druck auszuüben, auf dessen Verhalten es für die Erfüllung der 

Forderung ankommt. Im Unternehmenskontext ist die entscheidungsrelevante Person der 

mit entsprechenden Befugnissen ausgestattete Vertreter des Unternehmens. Bedenken ge-

gen diese Form der Stellvertreterhaft ergeben sich daraus, dass zum einen die juristische 

Person selbst als solche gar nicht zur Haft verurteilt werden könne und zum anderen, dass 

das zu beugende Organ nicht Schuldner des Titels sei.736 Dennoch werden jene Bedenken 

durch die Zweckmäßigkeitserwägungen überlagert, sodass diese der mit der Beugehaft 

zu erzielenden Sachgerechtigkeit nicht im Wege steht.737 

Fraglich ist allerdings, ob die außerstrafrechtlich zulässige Beugehaft mit der strafpro-

zessualen Untersuchungshaft vergleichbar und damit übertragbar sein kann. Beide eint, 

dass bei beiden Maßnahmen auf der einen Seite ein Individuum (als Vertreter) einem 

anderen gegenübersteht, dessen Interesse nur mittels Druck in Form der (angedrohten) 

Inhaftierung zu befriedigen ist. Ist „der andere“ bei der Beugehaft nach § 890 ZPO der 

Gläubiger eines Anspruchs, und umfasst dessen Interesse die Durchsetzung desselbigen 

gegenüber einer Person, die alleine der Befriedigung dieses Interesses entgegensteht, ist 

bei der Untersuchungshaft „der andere“ der Staat, dessen Interesse die effektive Strafver-

folgung darstellt, welches durch das Verhalten der Vertreterperson negativ tangiert wer-

den könnte. Auf den ersten Blick überschneiden sich die Maßnahmen daher in ihrer Ver-

bindung zwischen einer Beeinträchtigung eines berechtigten Interesses durch die von der 

Maßnahme betroffenen Personen. 

Eine aus dieser Vergleichbarkeit denkbare strafprozessuale Inhaftierung von Unterneh-

mensmitgliedern ist aber angesichts der grundlegend unterschiedlichen Voraussetzungen 

der Anordnung der Untersuchungshaft und deren verfassungsrechtlichen Ausnahmecha-

rakters abzulehnen. Der entscheidende Unterschied liegt nämlich in Eingangsvorausset-

zungen des dringenden Tatverdachtes, der die tangierte Verletzung der Unschuldsvermu-

tung legitimiert. Gemäß der Konzeption von § 112 StPO kann die Zugehörigkeit zu einem 

Verband in einem Unternehmensstrafrecht eine Anordnung gegenüber nichtbeschuldig-

ten Personen aufgrund des Verdachts von Verdunkelungshandlungen genauso wenig er-

 
736 Mohr, Das Verfahren nach § 890 ZPO und die analoge Anwendung strafrechtlicher und strafprozessua-

ler Bestimmungen, S. 45; Borck, GRUR 1991, 431. 
737 Dietrich, Die Individualvollstreckung – materielle und methodische Probleme der Zwangsvollstreckung 

nach den § 883 – 898 ZPO, S. 179 ff. 
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möglichen, wie die Partnerschaft zu einem dringend verdächtigen Individualbeschuldig-

ten. Sofern eine konkrete Zwangsmaßnahme aufgrund ihrer Bedeutung für den Betroffe-

nen Abstufungen hinsichtlich des Niveaus des Tatverdachts vorsieht, um auf diesem 

Wege dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung zu tragen, sperrt dies die Möglich-

keit der Anordnung einer Untersuchungshaft gegenüber nichtbeschuldigten Personen. 

Dies ist zwingend beim selbstständigen Modell der Fall, solange der strafrechtliche Vor-

wurf nur gegenüber dem Verband besteht und keine Individualperson selbst einer kon-

kreten Tat verdächtigt wird.  

Eine dieses Stufensystem aushebelnde Ausnahme könne schließlich nur noch über den 

Identifikationsansatz, wie er akzessorischen Modellen zugrunde liegt,738 vorgenommen 

werden. Ausgehend davon, dass das Unternehmen selbst keine Verdunkelungshandlun-

gen vollziehen kann, sondern diese stets nur von natürlichen Personen durchgeführt wer-

den können, könnte deren Handlung dem Unternehmen zugerechnet werden, was mittels 

identifikatorischer Begründung unproblematisch möglich ist. Der Gedanke der Identifi-

kation könne sodann bei der Vollstreckung des Haftbefehls i.d.S. weiter nutzbar gemacht 

werden. Wenn ein Haftbefehl gegenüber der juristischen Person mangels fehlender Kör-

perlichkeit nicht vollstreckt werden kann, könnte stattdessen auf die Bewegungsfreiheit 

und Körperlichkeit der Person abgestellt werden, mit der sich die juristische Person iden-

tifiziert und durch die sie erst handlungsfähig wird.739 Auch wenn es bei dem identifika-

torischen Ansatz im Kern darum geht, ganz konkrete Handlungen wie z.B. die Kommu-

nikation mit anderen Unternehmern, das Leisten von Unterschriften etc., dem Unterneh-

men zuzurechnen, ist fraglich, ob dies auch eine ausreichende Grundlage für die Vollstre-

ckung einer die persönliche Bewegungsfreiheit einschränkende Maßnahme sein kann.  

Diesbezüglich argumentiert Osterloh, dass in vielen anderen Bereichen die Bewegungs-

freiheit des Vertreters als natürliche Person dem Verband zugerechnet wird.740 Er ver-

weist auf die körperliche Anwesenheit des Vertreters einer juristischen Person in einem 

Zivilverfahren, die dem Verband zugerechnet wird. Fehlt beispielsweise der Geschäfts-

führer in der Verhandlung, kann gegen die GmbH ein Versäumnisurteil ergehen. Dort ist 

 
738 Vgl. oben, Erstes Kapitel, C, I, 1, S. 54 ff. 
739 Vgl. und im Ergebnis ablehnend Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Be-

trachtung, S. 274 f. 
740 Osterloh, Strafrechtsdogmatische und strafprozessuale Probleme der Einführung und Umsetzung einer 

Verbandsstrafbarkeit, S. 276. 
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einzig die körperliche Bewegungsfreiheit der natürlichen Person maßgeblich für die Zu-

rechnung der Rechtsfolgen gegen den Verband.741 

Dennoch übersteigt der partielle Bedeutungswert körperlicher Bewegungsfreiheit des 

Vertreters für den Verband die Grenzen der (körperlichen) Identifikation des Verantwort-

lichen mit der übergeordneten Einheit. Denn im Unterscheid zu den partiell dem Unter-

nehmen zugerechneten Handlungen der natürlichen Person, bleibt die natürliche Person 

für den Rest des Tages und mit den übrigen körperlichen Aktivitäten eine vom Unterneh-

men zu trennende Individualperson. Sollte diese nun stellvertretend für das Unternehmen 

eingesperrt werden, tangiert sie das nicht nur in ihrer Eigenschaft als Unternehmensver-

treter, sondern (und vor allem) als Rechtssubjekt „Mensch“. Drastisch ausgedrückt hieße 

eine Inhaftierung der natürlichen Person, „dass von seiner parallel bestehenden Existenz 

als Privatperson nichts übrigbliebe“742.  

Hält man ungeachtet dieser Argumentation eine Untersuchungshaft für möglich, ergeben 

sich weitere Bedenken bei den Fragen, wie in der Praxis der oder die richtigen Entschei-

dungsträger gefunden werden und wie mit einem Wechsel innerhalb der Entscheidungs-

träger im Unternehmen umzugehen ist.  

Bei undurchsichtigen Verbandsstrukturen oder bei mehrfacher Besetzung gleichwertiger 

Positionen stünde der Haftrichter grundsätzlich vor dem Problem, den oder die richtigen 

Adressaten auszumachen, was allein schon die Effektivität der Zwangsmaßnahme bei 

Verdunkelungsgefahr insgesamt im schwachen Licht erscheinen lässt. In Anlehnung an 

die bei der Erzwingungshaft nach § 99 OWiG bestehende Praxis könnte hier auf das Auf-

gabengebiet und die dortigen Verantwortlichen geschaut werden, bei denen Verdunke-

lungshandlungen drohen.743 Eine so weitgehende Verantwortungszuschreibung würde je-

doch dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz widersprechen. Dieser erfordert bei § 112 StPO 

im Unternehmenskontext mehr als nur eine bloße Überwachungs- oder Kontrollfunktion 

gegenüber anderen Mitarbeitern. Genau wie im Individualstrafrecht bedarf es einer kon-

kreten Verantwortlichkeit für die drohenden Verdunkelungshandlungen, die einer be-

stimmten Person zugeordnet werden müssen.744 Denn wenn es nicht möglich ist, eine 

 
741 Osterloh, a.a.O., S. 276 f. 
742 Schlüter, Die Strafbarkeit von Unternehmen in einer prozessualen Betrachtung, S. 275. 
743 Vgl. KK/Mitch, OWiG, § 99 OWiG, Rn. 5. 
744 Osterloh, Strafrechtsdogmatische und strafprozessuale Probleme der Einführung und Umsetzung einer 

Verbandsstrafbarkeit, S. 279 f. 



192 

 

konkrete Person zu benennen, ist die Untersuchungshaft schon nicht geeignet, die kon-

krete Verdunkelungshandlung zu verhindern, und damit nicht verhältnismäßig.745 Dieser 

Gedankengang löst schließlich auch die Frage aus, wie mit Fällen eines Vertreterwechsels 

umzugehen ist. Die Haft darf nur dann gegen den neuen Vertreter angeordnet werden, 

wenn dieser auch für die im Verdacht stehenden Verdunkelungshandlungen in seiner Per-

son verantwortlich ist.746  

Darüber hinaus ist fraglich, ob die Inhaftierung einzelner Personen wirklich eine effektive 

Ermittlungsarbeit gewährleisten könnte. Im Unternehmenskontext ist es durchaus vor-

stellbar, dass es über die Inhaftierten hinaus weitere Personen mit Zugriffsbefugnissen 

auf sensible Daten und Urkunden gibt, mit denen sie im eigenen und im Unternehmens-

interesse unredlich umgehen oder die auf die weiteren Prozessbeteiligten Einfluss neh-

men können. Eine Beantwortung kann an dieser Stelle ausbleiben, da die vorangegangene 

Analyse gezeigt hat, dass selbst dann, wenn die Strafverfolgungsbehörden sichergehen 

können, dass nur die zu inhaftierenden Personen etwaige Verdunkelungsaktivitäten pla-

nen und faktisch umsetzen können, eine Untersuchungshaft nicht gegenüber Dritten an-

geordnet werden darf. 

(2) Lösungsansatz: Strafbewehrte Verdunkelungshandlung 

Bislang sind nicht alle der in § 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO genannten Handlungen strafbar. 

Zwar werden durch das Strafgesetzbuch bestimmte Verdunkelungshandlungen durch 

Dritte mittels des Tatbestandes der Strafvereitelung (§ 258 StGB), den Aussagedelikten  

(§ 153 ff. StGB) sowie diverse Urkundendelikte durchaus geschützt. So kann z.B. das 

Beweismitteländern und -fälschen nach § 112 Abs. 2 Nr. 3 a Var. 2 und 5 StPO eine 

tatbestandliche Urkundenfälschung gemäß § 267 Abs. 1 StGB sein. Wer derartige Doku-

mente aber vernichtet, unterdrückt oder beiseite schafft, kann durchaus straffrei bleiben, 

denn der für diese Tathandlungen einschlägige § 274 Abs. 1 StGB verlangt im subjektiven 

Tatbestand die Absicht, jemandem einen Nachteil zu verschaffen. Wenn nun jene Tat-

handlungen zum Zwecke der Verhinderung eigener Strafverfolgung motiviert sind, soll 

dies entgegen der Ansicht des BGH747 nach verbreiteter Meinung kein Nachteil „für einen 

 
745 Osterloh, a.a.O., S. 279. 
746 Osterloh, Strafrechtsdogmatische und strafprozessuale Probleme der Einführung und Umsetzung einer 

Verbandsstrafbarkeit, S. 280. 
747 BGH NJW 1980, 1174. 
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anderen“ darstellen.748 Somit wäre es nach durchaus überzeugender Ansicht möglich, z.B. 

Akten oder USB-Geräte straffrei zu zerstören, um sie der Verwertung durch Ermittlungs-

personen zu entziehen. Nicht nur aus Klarstellungsgründen zum oben benannten Streit, 

sondern auch zum Schutz von verfahrensrelevanten Beweisstücken, könnte über einen 

neuen Straftatbestand nachgedacht werden, der die Handlungen des § 112 Abs. 2 Nr. 3 

StPO zum Inhalt hat. Tatbestandsmerkmale eines solchen Delikts müssten dann sein, dass 

(z.B. für den Fall des § 112 Abs. 1 Nr. 3 a StPO) Beweismittel, die im Rahmen eines 

gegen das Unternehmen laufenden Strafverfahrens herangezogen werden könnten, durch 

einen Entscheidungsträger oder auf Anweisung eines Entscheidungsträgers durch einen 

Mitarbeiter zum Zwecke der Ermittlungsbehinderung vernichtet, verändert, beiseite ge-

schafft, unterdrückt oder gefälscht werden.  

Aus modellorientierter Betrachtung käme diesem Tatbestand in einem akzessorischen 

Modell eine erhöhte Relevanz zu. Denn im Gegensatz zum originären Modell, bei dem 

es ggf. keinen Individualbeschuldigten gibt, kann das Interesse des beschuldigten Ent-

scheidungsträgers an der Vornahme von Verdunkelungshandlungen im akzessorischen 

Modell höher sein, weil er damit seine eigene Strafbarkeit zu verschleiern vermag. Den-

noch besteht hier die Option, gegen den Entscheidungsträger selbst die Untersuchungs-

haft anzuordnen, sofern ein dringender Verdacht auf die Vornahme etwaiger Verdunke-

lungshandlungen vorliegt. Aber auch im originären Modell sind verschiedene Motivlagen 

zur Behinderung von Ermittlungstätigkeiten denkbar, z.B. wenn die Verhinderung der 

Aufdeckung einer bislang noch nicht einem Individuum zugeordneten Straftat dient, oder 

aus dem Grund, das Unternehmen als solches vor strafrechtlicher Sanktionierung mitsamt 

den daraus folgenden monetären Nachteilen und Schäden des Firmenimages zu schützen. 

Ob mit einem weiten Verdunkelungsstraftatbestand general- oder spezialpräventive Er-

folge erzielt werden würden und ob es generell sinnvoll wäre, eine strengere Beweissi-

cherung im Unternehmensstrafkontext durch das materielle Strafrecht zu verfolgen, kann 

jedoch an dieser Stelle offen bleiben. Denn das Problem bei der Einführung eines derar-

tigen Straftatbestands ist es, dass er zwar objektiv eine Mitgliedschaft zu einem beschul-

digten Unternehmen und subjektiv eine Ermittlungsverhinderung voraussetzt (also die 

gemäß § 112 StPO einschlägige Situation erfasst wird, in der potenziell eine höhere 

Wahrscheinlichkeit für die unlautere Behandlung sensibler Dokumente besteht), er sich 

 
748 OLG Zweibrücken, GA 1978, 317 (318); Schönke/Schröder/Heine/Schuster, StGB § 274 Rn. 16; Lack-

ner/Kühl/Heger, StGB § 274 Rn. 7; Schramm/Kindhäuser, Strafrecht BT I, § 57 Rn. 16. 
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aber durch seine ansonsten abstrakt-generelle Wirkung von der typischen Anordnungssi-

tuation der Untersuchungshaft emanzipiert. Gäbe es ihn, würde er allzeit für alle einschlä-

gigen Personen Geltung entfalten, ohne dass es auf besondere Anordnungsvoraussetzun-

gen des § 112 StPO – die ja nur bei dem dringenden Verdacht auf Vornahme von Ver-

dunkelungshandlungen erfüllt sind – ankommt. Mit einem derartigen Tatbestand würde 

man die einzelfallbezogene Betrachtung des Rechtsinstituts der Untersuchungshaft auf-

geben und eine diesem System fremde allgemeine Sicherungsmaßnahme von Ermitt-

lungstätigkeiten begründen. Dann kann aber mangels Systemkonformität der Verdunke-

lungstatbestand nicht mehr als Substrat einer unternehmensbezogenen Auslegung von  

§ 112 StPO angesehen werden, was wiederum zum ernüchternden Ergebnis führt, dass 

die mit der Untersuchungshaft verfolgten Zwecke im Falle der Verdunkelungsgefahr bei 

einem Unternehmensbeschuldigten nicht in einer mit der Individualuntersuchungshaft 

äquivalenten Form verfolgt werden können.  

c. Umsetzung der Haft wegen Wiederholungsgefahr nach § 112a StPO 

Während es bei der Haft aufgrund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr darum ging, das 

gegen den Verband geführte Verfahren unbeschadet weiterzuführen, zielt die Haft auf-

grund von Wiederholungsgefahr auf die Verhinderung von weiteren Straftaten ab. Bei 

der Verwirklichung der Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr steht der Cha-

rakter des § 112a StPO als spezial-präventive Schutznorm,749 welche die Gesellschaft vor 

den Gefahren weiterer Deliktsbegehungen schützen soll, den bisherigen Überlegungen zu 

den bereits diskutierten Haftgründen entgegen. Ein zivilrechtliches Auflösungsverbot 

wäre zum Zweck der Verhinderung weiterer Unternehmenstätigkeiten geradezu kontra-

produktiv. Zweckdienlich wäre hingegen eine tätigkeitsunterbindende Anordnung, die 

weitere Tatbegehungen bzw. Taterfolge verhindert. Hierbei könnte der ordnungsrechtli-

che § 35 GewO erste Orientierung bieten. Mit ihm kann die Gewerbeausübung im Falle 

der Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden untersagt werden, sofern dies zum Schutz 

der Allgemeinheit oder der im Betrieb Beschäftigen erforderlich ist. Eine Transponierung 

der Gewerbeuntersagung nach § 35 GewO in das Strafverfahrensrecht hätte den Vorteil, 

dass sich die Anordnung so konzipieren ließe, dass sie sich gegen alle überindividuellen 

 
749 BVerfGE 19, 342 (349 f.) = NJW 1966, 243 (244); BVerfGE 35, 185 (191) = NJW 1973, 1363 (1365); 

KK/Graf, StPO, § 112a Rn. 4. 
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Einheiten gleich welcher Form richtet, während der § 35 GewO stets nur den Gewerbe-

treibenden als Adressaten vorsieht. Zwar werden dort Kapitalgesellschaften als Gewer-

betreibende angesehen, Personengesellschaften hingegen nur mittelbar über ihre ge-

schäftsführenden und vertretungsberechtigten Gesellschafter.750  

Eine strafprozessuale Tätigkeitsuntersagung darf darüber hinaus nicht unverhältnismäßig 

sein. Mag die Untersagung von Geschäftstätigkeiten in den Bereichen, in denen die Wie-

derholungsgefahr der einschlägigen Delikte droht, geeignet sein, diese Gefahr zu unter-

binden, berührt sie doch zugleich diverse Grundrechte der Betroffenen. Insbesondere sind 

die Rechte des Verbands und dessen Mitarbeiter aus Art. 12 GG und Art. 14 GG bei 

einem Handlungsverbot höher zu gewichten als bei der Anordnung zwecks Verfahrens-

sicherung nach den Haftgründen des § 112 StPO. Zur Wahrung des Verhältnismäßig-

keitsgrundsatzes sollten daher stets die mit der Anordnung verbundenen Konsequenzen 

für die Beschäftigten und das geschäftliche Umfeld berücksichtigt werden. In diesem 

Sinne erfordert auch die Gewerbeuntersagung nach § 35 GewO eine einzelfallbezogene 

Prüfung, bei der die Untersagung unzulässig ist, wenn der durch die Untersagung entste-

hende Schaden für die Allgemeinheit oder für den Gewerbetreibenden selbst außer Ver-

hältnis stünde zu dem aus der Fortsetzung des Gewerbebetriebs zu befürchtenden Scha-

den.751 Wenn aber die Folgen einer Untersagung maßgeblich sein sollen, wird es unwahr-

scheinlich, gegenüber größeren Unternehmen eine solche auszusprechen. Unverhältnis-

mäßig wäre es z.B., wenn die gesamte (Diesel-) Fahrzeugproduktion der Volkswagen AG 

bereits dann eingestellt werden dürfte, wenn ein dringender Tatverdacht hinsichtlich einer 

Betrugsstraftat vorläge. Sofern nur Vermögens- und (geringfügige) Umweltinteressen be-

troffen sind, dürfte eine Stilllegung in Hinblick auf die Folgen für die Mitarbeiter und 

Dritte nicht verhältnismäßig sein. Eine vorübergehende Tätigkeitsuntersagung wird daher 

bei Verbänden mit einer nicht geringfügigen Anzahl an Beschäftigten nur bei außerge-

wöhnlich gravierenden Schäden möglich sein. 

Angesichts des potenziell einschlägigen Deliktskatalogs (§ 112a Abs. 1 S. 1 StPO, inklu-

sive der oben vorgeschlagenen Ergänzungen durch §§ 222 und 229 StGB) dürfte die Un-

tersuchungshaft aufgrund von Wiederholungsgefahr daher nur bei drohender Schädigung 

der körperlichen Unversehrtheit bzw. des Lebens einschlägig sein. Demgegenüber stellen 

 
750 Vgl. Landmann/Rohmer/Eisenmenger, GewO, § 1 Rn. 7. 
751 Landmann/Rohmer/Marcks, Gewerbeordnung, § 35, Rn. 79. I.d.S. auch die Begründung zum Ände-

rungsgesetz v. 13.2.1974 zur GewO, BT-Drs. 7/111, S. 5. 
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rein finanzielle Einbußen auf der Opferseite (§ 263 StGB) qualitativ geringwertige Ein-

bußen da, die mit zunehmender Größe des Verbands im Rahmen der Verhältnismäßig-

keitsprüfung an Bedeutung verlieren. Als praktisch relevante Anwendungsfälle einer Tä-

tigkeitsuntersagung entsprechend des § 112a StPO kämen zum einen Anordnungen in 

Betracht, die sich an kleine und mittlere Unternehmen bzw. Teile von diesen richten, 

welche dringend tatverdächtig sind, erhebliche Gesundheitsschädigungen oder den Tod 

von Menschen verursacht zu haben, und weitere derartige Schäden zu befürchten sind. 

Zum anderen kämen Anordnungen gegenüber kleineren Unternehmen oder nur gegen 

Unternehmensteile größerer Unternehmen in Betracht, aus denen heraus gravierende 

Schäden aufgrund von Betrugshandlungen erwartet werden.  

Als alternative Umsetzungsoption der unternehmensbezogenen Untersuchungshaft auf-

grund von Wiederholungsgefahr ist an die Inhaftierung von den oder der verantwortlichen 

Person(en) zu denken, von denen eine wiederholte Tatbegehung vermutet wird. Jene ist 

jedoch aus den bereits oben bei der Umsetzung des Haftgrunds der Verdunkelungsgefahr 

genannten Gründen abzulehnen.752  

Angesichts der engeren Voraussetzungen des Verbandshaftgrunds der Wiederholungsge-

fahr, bedarf es ihrer stellvertretenden Inhaftierung aufgrund einer verbandsbezogenen 

Wiederholungsgefahr jedenfalls dann nicht, wenn die Identität der verantwortlichen Lei-

tungsperson oder des Mitarbeiters feststeht. Diese Personen können bereits im Wege der 

Individualhaft festgenommen werden. Da § 112a StPO gegen Unternehmen erst bei Wie-

derholungstaten einschlägig ist, die einen verbandsbezogenen überdurchschnittlichen 

Schweregrad aufweisen, erfüllen diese – wenn sie denn vorliegen – bereits die Voraus-

setzungen an den überdurchschnittlichen Schweregrad der Wiederholungsgefahr bei In-

dividualtätern.  

4. Fazit: Untersuchungshaft im Unternehmensstrafrecht 

Unter einer unternehmensbezogenen Auslegung von §§ 112 f. StPO können Unterneh-

men als Beschuldigte in einem Unternehmensstrafrecht de lege ferenda den Haftgrund 

der Fluchtgefahr gemäß § 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO in Form der drohenden Unterneh-

mensauflösung, den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr § 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO in viel-

fältiger Art und Weise durch Entscheidungsträger oder Mitarbeiter, die Zugang zu Akten, 

 
752 Vgl. oben, Drittes Kapitel, B, I, 3, b, (1), S. 190 ff. 
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Dateien oder Menschen haben, sowie den Haftgrund der Wiederholungsgefahr nach 

§ 112a StPO erfüllen.  

Die Konstruktion einer Unternehmensuntersuchungshaft gelingt hingegen nur in Teilen: 

Um die Unternehmensauflösung zu verhindern, die einzig dem Ziel dient, sich einer straf-

rechtlichen Verfolgung zu entziehen (Fluchtgefahr), könnte die Befugnis zur zivilrechtli-

chen Beendigung der Gesellschaft durch Beschluss für genau diesen Fall für unwirksam 

erklärt werden. Dazu ist jedoch eine Anordnung des Untersuchungsrichters notwendig, 

denn ein generelles zivilrechtliches Auflösungsverbot aufgrund der Beschuldigten- oder 

Angeklagtenstellung ist systemfremd, widerspricht dem Charakter der Untersuchungs-

haft und ist mit erheblichen Rechtsunsicherheiten verbunden. 

Gegenüber Verdunkelungshandlungen, die im Kontext der Unternehmensverfolgung er-

gehen können, lassen sich keine Maßnahmen zur Sicherung der Ermittlungstätigkeiten 

begründen, die sich systemadäquat in die Einzelfallbetrachtung des § 112 StPO einfügen. 

Einzig die Schaffung eines neues Ermittlungstatbestands, der die in § 112 Abs. 2 Nr. 3 

StPO aufgeführten Verhaltensweisen unter Strafe stellt bzw. bestehende Strafen erhöht, 

sofern sie durch Entscheidungsträger eines den Beschuldigtenstatuts innehabenden Un-

ternehmens durchgeführt werden, könnte flankierend die Effektivität der Ermittlungstä-

tigkeit verbessern.  

Als präventiv-rechtliche Ausgestaltung einer Unternehmensuntersuchungshaft aufgrund 

von Wiederholungsgefahr kommt eine Tätigkeitsuntersagung in Betracht, die sich an der 

Betriebsuntersagung nach § 35 GewO orientiert. Angesichts der Folgen von (vorüberge-

henden) Unternehmensschließungen wird der anzuwendende Verhältnismäßigkeits-

grundsatz nur dann gewahrt, wenn es sich um schwerwiegende Rechtsgutverletzungen 

(Leib, Leben) handelt, die von kleinen oder mittleren Verbänden oder Verbandsteilen 

verursacht wurden.  

II. Verfahrensabsprachen 

Mit dem Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren aus dem Jahre 2009 

hat der Gesetzgeber die vormals ohne Gesetzesgrundlage gängige Praxis der Verfahrens-

absprachen einfachgesetzlich geregelt.753 Das umstrittene Gesetz, das insbesondere den 

 
753 BGBl. I 2009 S. 2353. 
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Spagat zwischen Prozessökonomie, Amtsaufklärungsgrundsatz und der Selbstbelastungs-

freiheit bewältigen muss,754 wurde schließlich 2013 vom Bundesverfassungsgericht  trotz 

Bedenken aufgrund einer defizitären Ausübung seitens der Praxis für verfassungskon-

form erklärt.755 Aufgrund der gesetzlich festgelegten Regelungen werden daher Verfah-

rensabsprachen, an denen Verbände beteiligt sind, in einem zukünftigen Unternehmens-

strafrecht grundsätzlich möglich sein. Angesichts des beidseitigen Interesses an einer 

schnellen Verfahrensbeendigung werden sie vermutlich sogar aufgrund der Komplexität 

von Wirtschaftsverfahren regelmäßig durchgeführt werden. Zu hinterfragen ist daher zum 

einen, ob das geltende Recht ein taugliches Instrumentarium für Verständigungen zwi-

schen Gericht, Staatsanwaltschaft und Unternehmen darstellt, oder ob verbandsspezifi-

sche oder modellspezifische Modifikationen bei den Rahmenbedingungen der Verständi-

gung erforderlich sind. Zum anderen ist von Relevanz, welche Auswirkungen das Ergeb-

nis einer Verständigung im Individualverfahren auf ein Verbandsverfahren (und vice 

versa) haben wird. 

1. Probleme bei direkter Anwendung des § 257c StPO 

a. Verständigungschancen des Verbands 

Gegenstand jeder Verständigung soll nach § 257c Abs. 2 S. 2 StPO ein Geständnis der 

vorgeworfene Tat sein.756 Wird dieses im Individualverfahren vom Angeklagten selbst 

oder z.B. durch Verlesen eines vom Angeklagten verfassten Schriftstücks durch den Ver-

teidiger ausgeübt, und hat ein solches zum Inhalt, den Tatvorwurf teilweise oder ganz zu 

bestätigen, stellt sich im Unternehmensstrafrecht die Frage, wer konkret zur Geständnis-

abgabe legitimiert ist, und wie ein Unternehmensgeständnis inhaltlich auszufüllen ist. 

Dies ist insbesondere dann fraglich, wenn ein akzessorisches Modell strafprozessual den 

Ausschluss des Individualbeschuldigten als Verfahrensvertreter für das Unternehmen 

diktiert, auf dessen Tat es auch für das Unternehmen ankommt.  

Dann würde nämlich in sämtlichen Verbandsverfahren der Verband von einem nicht 

selbst beschuldigten Verbandsvertreter vertreten, der schon strukturell nicht in der Lage 

 
754 Überblick über die mit dem „Deal“ tangierten Rechtsgrundsätze, vgl. Moldenhauer/Wenske, JA 2019, 

698 f.; Rönnau, JuS 2018, 114 ff. m.w.N. 
755 BVerfGE 133, 168 = NJW 2013, 1058. 
756 Zu den weiteren, hier nicht näher erörterten Verständigungshandlungen seitens des Angeklagten, vgl. 

KK/Moldenhauer/Wenske, § 257c, Rn. 22 f. 
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ist, ein Geständnis für der Verband abzulegen. Jener hat weder die verbandsstrafakzesso-

rische vorgeworfene Anknüpfungstat begangen noch kann er im Namen eines Dritten 

(des Individualangeklagten) dessen Tat gestehen. Seiner Aussage zur Individualtat 

kommt in dieser Beziehung lediglich die Qualität einer Zeugenaussage zu, der zwar ein 

Beweiswert zuteilwird, die aber in keinem Falle einem Geständnis i.S.d. § 257c Abs. 2 S. 

2 StPO gleichkommt. Das einzige, was ein Verband durch seinen nicht selbst beschuldig-

ten Verbandsvertreter gestehen kann und was ggf. Teil einer Verständigung sein könnte, 

sind die verbandsbezogenen Voraussetzungen der Individualtat. Der Verband kann ein-

räumen, dass er durch sie bereichert wurde oder dass mit der vorgeworfenen Tat Ver-

bandspflichten verletzt wurden. Letzten Endes ist dieser Geständnisrahmen jedoch unzu-

reichend, um losgelöst eine vollumfassende Verständigungssituation zu konstituieren. 

Denn mit einer Einlassung bezüglich der Verbandsbezogenheit der vorgeworfenen Indi-

vidualtat ist nur ein Puzzleteil des zweiteiligen Haftungspuzzles offenbart. Ob die An-

knüpfungstat auch tatsächlich begangen wurde, kann nicht der Verband entscheiden. So-

lange diese aber die Voraussetzung für die Strafbarkeit des Verbands bildet, kann ein 

Urteil gegen den Verband nicht allein aufgrund des Geständnisses zur Verbandsbezogen-

heit ergehen.  

Gleiches gilt, sofern Mitarbeitertaten die Zurechnung auslösen können und eine zusätzli-

che Aufsichtspflicht vorliegen muss. Auch hier liegt die Zuständigkeit für das Geständnis 

der Mitarbeitertat nicht beim Verband. 

Dem Verband kommt also nach dem geltenden Regelungsmechanismus nur dann in den 

Genuss einer Verständigung, wenn die Individualtat bereits im Prozess bewiesen ist und 

Unklarheiten über die Verbandsbezogenheit oder die Aufsichtspflicht bestehen. Damit 

stünde der Verband aber insgesamt schlechter da als der Individualbeschuldigte, dessen 

potenzielle Verständigung lediglich von der Bereitschaft des Gerichts und nicht von vor-

gelagerten Tatsachenbeweisen abhängt. Diese Schieflage der Verfahrensgestaltung im 

Verhältnis zweier Verfahrenssubjektive ist geeignet, den Fairnessgrundsatz zu tangieren, 

da es dem Verband aufgrund der Eigenschaft als Unternehmensangeklagter schwieriger 

gemacht wird, in den Genuss der Vorteile einer Verständigung zu kommen.  

Liegt hingegen der Anklage ein Modell originärer Verantwortung zugrunde, ist der Ge-

ständnisrahmen des Unternehmens nicht an äußere Faktoren gebunden, auf die es keinen 

oder nur einen eingeschränkten Einfluss hat. Ein Geständnis hat nach diesem Haftungs-
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modell die fehlerhafte innere Organisation zum Inhalt, sodass der Verband diejenige In-

stitution ist, die im Mittelpunkt der Anklage steht und daher auch selbst über Vorwürfe 

Auskunft geben kann. Weil es für den strafrechtlichen Vorwurf gegenüber dem Unter-

nehmen gerade nicht auf das Verhalten identifizierbarer Personen ankommt, kann und 

muss eben dieser Vorwurf von jeder Person bestätigt werden, die vom Unternehmen für 

diese Aufgabe ermächtigt worden ist. Folgt man einem Vertretungsansatz, bei dem aus-

schließlich eine vom Verband ausgewählte Person die strafrechtliche Vertretung über-

nimmt, sind es die Einlassungen dieser Person, die als ausreichend legitimierte Verbands-

einlassungen anzusehen sind. Auf die Identität des Vertreters sowie dessen persönliche 

Verantwortung für die innere Organisation bzw. dessen Distanz zu den vorgeworfenen 

Abläufen kommt es nicht an, da diese grundsätzlich allgemein-strukturell und nicht kon-

kret-individuell bezogen sind. 

b. Umfang der Geständnisqualität 

Nicht nur bei der Initialisierung einer Verständigung, die beim Zurechnungsmodell auf-

grund der Akzessorietät zum Beweis der Anknüpfungstat die Verständigungsmöglichkei-

ten modellbasierend einschränkt, sondern auch hinsichtlich des Umfangs des Geständnis-

ses ergeben sich signifikante Unterschiede.  

Ausgehend von dem Geständnisinhalt der Verbandsbezogenheit im Zurechnungsmodell 

umfasst das Geständnis die Offenbarung, dass die Tat Verbandspflichten verletzt hat oder 

sie zu seinen Gunsten begangen wurde bzw. er durch die Tat bereichert wurde oder be-

reichert werden sollte. Ob mit der Tat der Leitungsperson gegen Pflichten verstoßen 

wurde, die den Verband betreffen, ist jedenfalls keine geständnisfähige Fragestellung, 

denn ob mit  der Anknüpfungstat Verbandspflichten verletzt wurden, ist kein tatsächlicher 

Umstand, sondern eine rechtliche Fragestellung, die nicht der Verband, sondern nur der 

Richter bei Anwendung der Gesetze zu beantworten im Stande ist. Wenn z..B. gesund-

heitsgefährdende Lebensmittel produziert und vertrieben werden oder wenn die Unter-

nehmensleitung Bestechungshandlungen vorgenommen hat, um Aufträge zu erhalten, 

dann ist die Verbandsbezogenheit dieser Handlungen ausschließlich eine rechtliche Frage 

des Zurechnungszusammenhangs, die sich danach bestimmt, ob mit der Tat der Leitungs-

person allgemeine oder besondere Verbandspflichten verletzt wurden.757  

 
757 Vgl. dazu die Fallgruppen der „Betriebsbezogenheit“ i.S.v. § 30 OWiG, BeckOK/Meyberg, OWiG,  

§ 30 Rn. 77 ff. 
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Ähnliches gilt bei der Alternative des Handelns zu Gunsten bzw. zur Bereicherung des 

Verbands. Legt man diesbezüglich eine weite Auslegung i.S. jeglichen (wirtschaftlichen) 

Vorteils zugrunde, sodass ausschließlich Taten, die zu Lasten des Verbands begangen 

wurden, den Konnex unterbrechen,758 reduziert sich der Geständnisumfang auf die Fälle, 

in denen in der vorliegenden Verfahrenssituation unklar ist, ob ein Vorteil tatsächlich dem 

Verband zukam bzw. ob mit der Anknüpfungstat ein solcher intendiert war.  

Bewegt sich der Inhalt des Geständnisses in engen Grenzen, umfasst es im selbstständi-

gen Modell die Kundgabe der Umstände, aus denen sich eine fehlerhafte Organisation 

ergibt. Dieses kann je nach Ausgestaltung des Unrechtstatbestands759 umfangreiche An-

gaben über die innere Organisation, Abläufe sowie Entscheidungsmaximen erfordern, so-

dass diese Umstände bei der Frage nach der Qualität des Geständnisses einen breiteren 

Verhandlungsspielraum für die im Strafverfahren beteiligten Akteure eröffnen, als dies 

im akzessorischen Modell der Fall ist.   

2. Fazit 

Bei der bisherigen Analyse wurde deutlich, dass der Verband im akzessorischen Modell 

bei der Verständigung strukturbedingt benachteiligt ist. Zum einen ist der Verständnis-

rahmen auf die Offenbarung der Verbandsbezogenheit der Anlasstat beschränkt. Zum an-

deren ist eine Verständigung nur dann möglich, wenn bereits die Anlasstat bewiesen ist 

oder diese im Verfahren gegen den Individualtäter gestanden wurde. 

3. Lösungsansätze 

a. Verbundenes Individual- und Verbandsverfahren 

Der Initiativnachteil wäre durch die gesetzliche Anordnung von einem gemeinsam ge-

führten Verfahren zu lösen, in welchem der Individualbeschuldigte zugleich die Vertre-

tung des Unternehmens übernimmt und in seiner Person uno actu ein Individual- und 

Unternehmensgeständnis im Rahmen von § 257c StPO ablegt. Nur auf diesem Wege ist 

 
758 Vgl. auch hierzu BeckOK/Meyberg, a.a.O., Rn. 84. 
759 Zu den Optionen und Problemen, einen Tatbestand der defizitären Organisation zu formulieren, siehe, 

Erstes Kapitel, C, II, 4, S. 83.  
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es überhaupt denkbar, dem Verband die Chance auf eine sachgerechte Verständigung zu 

ermöglichen, sobald die Anknüpfungstat aufgrund der Beweislage nachgewiesen wurde 

bzw. vom Individualtäter ein Geständnis abgelegt worden ist.  

Die simultane Verfahrensführung ist neben der alternativ in Erwägung zu ziehenden 

nachrangig gegen den Verband zu eröffnende Hauptverhandlung auch die einzig sinn-

volle (zeitliche) Staffelung der Verfahren zwischen diesen beiden Akteuren. Eine in zeit-

licher Hinsicht zunächst ausschließlich gegen den Verband geführte Hauptverhandlung 

würde keinen Sinn ergeben, da diese lediglich die Verbandsbezogenheit zum Inhalt hat, 

welche aber den Nachweis der Anknüpfungstat erfordert. 

Insofern erschöpft sich die Entscheidung zum zeitlichen Verhältnis beider Verfahren  – 

zumindest was ein vorrangig gegen den Verband geführtes Verfahren betrifft – nicht in 

dem Bedürfnis nach einer sachgerechten Anwendungsmöglichkeit der Verständigung, 

sondern sie manifestiert sich bereits durch die materiell-rechtlichen Haftungsvorausset-

zungen. Gleichzeitig unterstreicht ein verbundenes Verfahren den Charakter des Zurech-

nungsmodells: Da die Strafbarkeit des Verbands unweigerlich mit der der Individualtat 

zusammenhängt, erscheint es möglich, diese enge Verbindung auch strafprozessual durch 

ein gemeinsames Verfahren zum Ausdruck zu bringen. 

Gegen ein verbundenes Verfahren sowie gegen die Doppelrolle des Individualbeschul-

digten als Unternehmensvertreter sprechen indes die bereits oben erläuterten Interessen-

konflikte, die einer differenzierten, den jeweiligen Verfahrenszielen der beiden Prozess-

subjekte zuwiderlaufenden Verfahrensführung im Wege stehen, und die insbesondere bei 

der Verständigung durch den Individualbeschuldigten nachteilig für den Verband ausfal-

len dürften. Es ist z.B. zu befürchten, dass der Angeklagte bei einem Geständnis im Rah-

men der Verständigung vermehrt versuchen wird, die Verbandsbezogenheit seiner Hand-

lung zu verdeutlichen, was ihm zugutekäme, für den Verband hingegen nachteilig wäre. 

Insofern ergebe sich auch in dieser Konstellation eine für den Verband nachteilige Aus-

gangslage bei der Verständigung, welche den mit der gemeinsamen Verfahrensführung 

intendierten Ausgleich bei der Chance auf eine Verständigung konterkarieren würde.  

b. Geständnisbefugnisse des Individualbeschuldigten  

Als weitere Kompensation könnte über eine Befugnis des Individualbeschuldigten zur 

Erklärung der Verbandsbezogenheit seiner Individualtat im Rahmen seiner Verständi-
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gung nachgedacht werden. Wenn die Einlassung der natürlichen Person zur Verbandsbe-

zogenheit zum Gegenstand der Verständigung erwüchse, und in der Folge für und gegen 

den Verband gewertet werden dürfte, hätte dies für den Verband einen gewaltigen Vor-

teil: Das Gericht könnte die Erweiterung des Verständigungsgegenstands zum Anlass 

nehmen, das Verständigungsangebot insofern zu konkretisieren, dass der Individualtäter 

nur dann in den Genuss eines bestimmten Strafrahmens kommt, wenn er auch Ausfüh-

rungen zu Einzelheiten der Verbandsbezogenheit macht. Damit würde der Initiativnach-

teil des Verbands, der darin besteht, dass das Gericht primär die Tat des Individuums 

aufklären will, und daher tendenziell (nur) diesen zu einer Verständigung bewegen 

möchte, zumindest in Teilen ausgeglichen werden.  

Damit der Verband in dieser Szenerie nicht zum Spielball der an der Verständigung be-

teiligten Akteure wird, und er einen merklichen Vorteil aus dem für ihn strafbarkeitsbe-

gründenden Verständigungsinhalt erhält, ist es zwingend erforderlich, dass es eine kor-

respondierende Berücksichtigung dieser erweiterten Verständigung auf Seiten des Straf-

rahmens bei der Verbandsstrafe gibt.  

Die Verbandsbezogenheit zum Gegenstand der Individualverständigung zu machen, heißt 

aber auch, dem Verband die Freiheit zur ausschließlichen Disposition über dessen Ange-

legenheit zu entziehen und sich ggf. taktischen Erwägungen des Anknüpfungstäters aus-

zuliefern.760 Insofern tangiert die erweiterte Befugnis insbesondere die Gewährleistung 

des Rechts auf Verteidigung aus Art. 6 Abs. 3 Nr. b EMRK761 sowie das Recht auf recht-

liches Gehör aus Art. 103 I GG.762 

Damit diesen Gewährleistungen Rechnung getragen wird, muss der Verband die Mög-

lichkeit erhalten, Stellung zu beziehen und ggf. den Aussagen des Anknüpfungstäters 

(partiell) zu widersprechen. Diesbezüglich muss ihm ausreichend Zeit zur Stellungnahme 

eingeräumt werden.763  

Sollte es zu einer Verständigung bzw. zu einer den Verband belastenden Aussage des 

Individualbeschuldigten vor der Hauptverhandlung gekommen sein, so dürfte dies die 

 
760 Beispielsweise mit dem Versuch des Erklärenden, den Schwerpunkt des Unrechts beim Verband zu 

verorten, indem behauptet wird, die Anlasstat sei nur aufgrund internen Drucks o.Ä. geschehen.  
761 MüKo/Gaede, StPO, Art. 6 EMRK, Rn. 152 ff. 
762 Sachs/Degenhart, Grundgesetz, Art. 103 GG, Rn. 20 ff. 
763 Vgl. zur Freistellung des Verteidigers, um eine schriftliche oder mündliche Stellungnahme erstellen zu 

können, EGMR Urteil v. 9.4.1984 – 8966/80, Rn. 31 – Goddi / Italien= StV 1985, 441. 
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analoge Anwendung des Konfrontationsrechts aus Art. 6 Abs. 3 Nr. d EMRK764 begrün-

den. Denn aus Sicht des Verbands handelt es sich bei den Aussagen über die Verbands-

bezogenheit nicht um Aussagen eines Beschuldigten über dessen strafbarkeitsauslösen-

den Merkmale, sondern vielmehr um die Aussage eines Zeugen über die für einen Frem-

den strafbarkeitsauslösenden Merkmale. Dies entspricht der Konstellation, für die die Eu-

ropäische Menschenrechtskonvention ein Recht auf Konfrontation vorsieht.765  

Verweigert der vormals aussagende Entscheidungsträger in der Hauptverhandlung die 

Aussage mit dem Verweis auf sein Schweigerecht, kann dies gemäß der EGMR-Recht-

sprechung ein Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. d EMRK begründen.766 

c. Fazit 

Die Einführung einer erweiterten Verständigung i.S.e. Ergänzung des Kanons der Ver-

ständigungsgegenstände um die Verbandsbezogenheit ist potenziell geeignet, die klaf-

fende Initiativlücke bei der Verständigung im akzessorischen Verfahren zu schließen.  

Um den Verband nicht unfair zu benachteiligen, muss zum einen die mit dem Verständi-

gungsinhalt korrespondierende Strafmaßreduzierung sichergestellt sein, und zum anderen 

muss dem Verband das reaktive Recht auf Stellungnahme zu den Aussagen des Anknüp-

fungstäters sowie auf Konfrontation mit diesem eingeräumt werden.  

4. Ergebnis: Verfahrensabsprachen 

Neben dem limitierten Inhalt des Verständigungsgenstands, der sich lediglich auf die Ver-

bandsbezogenheit der Anlasstat bezieht, ist es die Abhängigkeit von der Anlasstat, die zu 

einem strukturell bedingten Nachteil des beschuldigten Verbands im akzessorischen Mo-

dell bei der Wahrnehmung von Verfahrensabsprachen führt. Vor allem Letzteres mündet 

zu einem Initiativdefizit, d.h. dass der Verband gegenüber dem Individualverfahren bei 

der durch das Gericht anzusprechenden Eröffnung einer Verfahrensabsprache nach 

§ 257c StPO grundsätzlich seltener in den Genuss eines Verständigungsangebots kom-

 
764 KK/Ott, StPO, § 261 Rn. 110.  
765 Der Zeugenbegriff wird vom EGMR autonom ausgelegt. Auch Mitbeschuldigte können Zeuge sein, vgl. 

EGMR Urt. v. 20.11.1989 – 11454/85, Rn. 40 – Kostovski/NL = StV 1990, 481; EGMR Urt. v. 19.12.1990 

– 11444/85 = ÖJZ 1991, 425. 
766 EGMR Urt. v. 27.2.2001 – 33354/96 = HRRS 2006, Nr. 62 Rn. 37 ff. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&d=1989-11-20&az=1145485&ge=EGMR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&d=1990-12-19&az=1144485&ge=EGMR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=1991&s=425&z=OeJZ
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&d=2001-02-27&az=3335496&ge=EGMR
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men dürfte. Um diese Benachteiligung zu kompensieren, müsste der Kanon der Verfah-

rensgegenstände über das Geständnis der Individualtat um die Verbandsbezogenheit er-

gänzt werden, welche im zweiten Schritt zu einer Strafmilderung beim Verband führt. 

Gleichzeitig muss der Verband den Darstellungen des Aussagenden widersprechen, sie 

ergänzen oder sie kommentarlos anerkennen dürfen, flankiert von einem Recht auf Kon-

frontation mit diesem.  

Bei der Verfahrensabsprache gegenüber einem Verband in einem Modell originärer Haf-

tung ergeben sich keine Besonderheiten. 

III. Strafzumessungsfaktoren 

Gemäß § 46 Abs. 1 StGB bildet die Schuld des Beschuldigten das entscheidende Krite-

rium bei der Bemessung der Strafhöhe.  Um dieser Doppelfunktion des Schuldprinzips767 

in einem Verbandsstrafrecht Rechnung zu tragen, bedarf es einer modellorientierten Ana-

lyse dahingehend, inwiefern eine zugerechnete bzw. originäre Verbandsschuld Bezugs-

objekt für die Bemessung einer Strafhöhe sein kann. Zudem stellt sich die Frage, welche 

Strafzumessungsfaktoren in den jeweiligen Schuldbegründungen eine Rolle spielen (kön-

nen).  

1. Substitution des Faktors Schuld durch Mitwirkungsobliegenheiten  

Ein Unternehmensstrafrecht läuft im Rahmen der Strafzumessung Gefahr, statt bei der 

Ermittlung der Strafhöhe auf die (eigene) Tatschuld abzustellen, die Mitwirkung bei der 

Sachverhaltsaufklärung und Kooperation mit den Justizbehörden zum alleinigen oder we-

sentlichen Faktor zu machen.768  

Exemplarisch zeigt sich eine Verlagerung der Bemessungsgründe auf das Nachtatverhal-

ten und vor allem auf das Verhalten im Verfahren an den jüngsten Modellen.  

Der Entwurf des BMJV sieht neben der Heranziehung täterbezogener Merkmale z.B. des-

sen Motivation (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 VerSanG-E) und das Bemühen um Aufdeckung und 

 
767 BVerfGE 96, 245 (249) = NJW 1998, 443; Roxin, Strafrecht AT, § 3 Rn. 48 ff.; MüKO/Radtke, StGB, 

Vor. § 38, Rn. 14. 
768 Hamm, in: Das Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, S. 185 (192 ff.). 
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Schadenswiedergutmachung sowie Vorkehrungen zur Verhinderung zukünftiger Maß-

nahmen vor (§ 15 Abs. 3 Nr. 7 VerSanG-E). Einen ähnlichen Bemessungskatalog enthält 

§ 4 Abs. 3 des Kölner-Entwurfs zum Verbandssanktionengesetz. Auch hier wird das 

Nachtatverhalten umfassend berücksichtigt.769 Auf die Spitze treibt es jedoch der  

VerSanG-Entwurf mit den in § 17 VerSanG-E normierten Voraussetzungen, die zu einer 

Milderung der Sanktion bei der Vornahme von verbandsinternen Untersuchungen führen. 

Dabei handelt es sich um strenge Mitwirkungspflichten, die, wenn sie kumulativ vorlie-

gen, (nur) zu einer Halbierung des vorgesehenen Höchstmaßes der Verbandsgeldsanktion 

führen.770 

Da es sich bei dem VerSanG-E entgegen der Erklärung der Entwurfsverfasser um Ent-

würfe eines echten Verbandsstrafrechts geht,771 sei vor einer Übertragbarkeit jener Mil-

derungsregelungen gewarnt:   

Tatsächlich zeigt die Tendenz großer Unternehmen, Fehlentwicklungen und unterneh-

mensbezogene Defizite im Rahmen von eigenen, außerstrafrechtlichen Ermittlungen zu 

untersuchen, dass es ohne Mithilfe seitens des beschuldigten Unternehmens nur schwierig 

sein wird, eine umfassende Sachverhaltsaufklärung  betreiben zu können. Wenn nun der 

Unternehmensanteil an der Aufklärung bei der Sanktionshöhe berücksichtigt werden 

kann, könnte dies das Einfallstor zu einer umfassenden Mitwirkungsobliegenheit werden, 

welche sich dann als Strafzumessungsfaktor von der eigentlichen Schuld als maßgebli-

ches Kriterium emanzipiert. Darin liegt die Gefahr, dass bei einer unterlassenen Mitwir-

kung an der Beweisführung durch den Verband, eben dieses Verhalten negative Auswir-

kungen auf die Sanktionshöhe hat. Der dadurch implizierte mittelbare Druck auf das Un-

ternehmen könnte schließlich als ein Verlust der Verfahrensautonomie und damit als Ver-

letzung des nemo-tenetur-Satzes interpretiert werden.772  

 
769 Bezüglich der Berücksichtigung des Nachtatverhaltens kommen neben der Zusammenarbeit mit den 

Behörden, § 4 Abs. 3 e), und der Vornahme geeigneter technischer, organisatorischer und personeller Maß-

nahmen zur Vermeidung von Verbandsverfehlungen, § 4 Abs. 3 f), auch die Schadenswiedergutmachung, 

§ 4 Abs. 3 f), in Betracht.  
770 Vgl. § 18 VerSanG-E, der den Milderungsumfang bestimmt. 
771 Dazu oben, Erstes Kapitel, C, V, S. 85 ff. 
772 Hamm, in: Das Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, S. 185 (193 f.). 
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Dieser Einwand ist freilich dahingehend zu relativieren, dass auch im Individualstrafrecht 

innerhalb der Strafzumessung das Nachtatverhalten,773 insbesondere die Aufklärungs-

hilfe,774 strafmildernd berücksichtigt werden kann, ohne dass damit gleichzeitig die Ver-

fahrensautonomie berührt oder gar eine Aufklärungspflicht statuiert wird. Je nach Be-

weissituation mag es günstiger sein, ein Geständnis abzugeben oder zu schweigen. Es 

steht dem Beschuldigten in jedem Fall frei, sich kooperativ oder unkooperativ zu verhal-

ten. Daraus, dass ihm ein Mitwirken bei der Strafzumessung zu Gute kommt, folgt keine 

Beschränkung oder Reduzierung seiner Verfahrensautonomie. Um aber der Maxime des 

schuldangemessenen Strafens weiterhin Rechnung zu tragen, bedarf es eines deutlichen 

Regel-Ausnahme-Verhältnisses zwischen einer primär an der (Unternehmens-)Tat orien-

tierten Strafzumessung und eines dazu nur sekundär zu berücksichtigenden Nachtatver-

haltens. Inwiefern die unterschiedlichen Begründungen einer Verbandsschuld in den bei-

den Modellen Ausgangspunkt einer schuldorientierten Strafzumessung sein können, in 

welcher Form ein Schuldsubstrat des Verbands greifbar wird, soll im Folgenden unter-

sucht werden. 

2. Zugerechnete Schuld als Strafzumessungsfaktor 

Angesichts des Haftungsmechanismus im Zurechnungsmodell, müsste bei der Ermittlung 

einer für den Verband schuldangemessenen Strafe auf die Schuld des Individualtäters ab-

gestellt werden, da diese vom Individuum auf das Unternehmen zugerechnet, ja logi-

scherweise sogar unverändert übertragen wird. Eine akzessorische Schuldbegründung 

müsste dann folglich auch bei den Strafzumessungsfaktoren, die für den Individualtäter 

generell gelten sowie im konkreten Fall Einfluss auf die Sanktionshöhe haben, akzesso-

risch herangezogen werden. Wenn also der Täter sich um eine Schadenswiedergutma-

chung bemüht hat, müsste konsequenterweise dieser Umstand auch bei der Bemessung 

der Verbandsstrafe berücksichtigt werden. Andersherum dürfte es keine Rolle spielen, 

wenn der Verband ohne Einbeziehung des Anknüpfungstäters ein positives Nachtatver-

halten zeigt. Spätestens hier zeigt sich das ganze Dilemma einer zugerechneten Schuld: 

 
773 Schönke/Schröder/Kinzig, StGB, § 46 Rn. 39. 
774 BGHSt 56, 191 = NJW 2011, 2529. Daneben existiert die Kronzeugenregelung des § 46b StGB, der eine 

Strafmilderung bei der Anzeige und Aufklärung von schweren Straftaten vorsieht, vgl. 

Schönke/Schröder/Kinzig, StGB § 46b, Rn. 1.  
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Aus den zugrundeliegenden Herleitungen mittels Identifikation mit den Entscheidungs-

trägern oder aufgrund des kriminogenen Einflusses ist es schlüssig, aus der Tat des Indi-

viduums eine Verbandstat werden zu lassen. Konsequenterweise muss er sich dann aber 

auch auf der zweiten Schuldebene dem Verhalten des Angeklagten unterwerfen. Im Er-

gebnis schmälert das wiederum die Position des Verbands als besonderes Subjekt des 

Strafverfahrens und die Sinnhaftigkeit eines Unternehmensstrafrechts insgesamt.  

Nur wenn (auch) verbandsspezifische Bemessungsgründe, so wie es die Entwürfe zum 

VerSanG oder der Kölner-Entwurf, beispielsweise mit der Wiedergutmachung durch den 

Verband, statuieren,775 erfährt die kollektive Einheit eine ihrer gesellschaftlichen Bedeu-

tung entsprechenden Aufwertung als autonomer Akteur im Strafverfahren.  

Mit einem solchen Bemessungskatalog, der sowohl individualistische Faktoren als auch 

verbandsspezifische Komponenten in die Bemessungsentscheidung einfließen lässt, er-

öffnen sich jedoch Gräben zwischen zugerechneter Verantwortlichkeit und dem Ergebnis 

der Strafzumessung für den Verband, dessen Grundlage dogmatisch kohärent nur die In-

dividualschuld sein kann.  

3. Die Doppelfunktion einer originären Verbandsschuld  

Während es innerhalb des Zurechnungsmodells schleierhaft ist, wie eine Individualschuld 

für eine Zuwiderhandlung gleichzeitig den Maßstab für die Strafzumessung beim Unter-

nehmen bilden kann, ist im Modell originärer Verantwortlichkeit Raum für eine äquiva-

lente Umsetzung der Doppelfunktion der Schuld als Strafzumessungsfaktor. 

Da hier die Fähigkeit, ein funktionsfähiges Kontroll- und Organisationsmanagement auf-

zubauen, den Bezugspunkt zum Schuldvorwurf bildet, und nicht eine ggf. vorliegende 

Einzeltat, findet im originären Modell eine scharfe Trennung zwischen Individual- und 

Verbandsschuld statt. Mithin besteht unzweifelhaft nicht nur die Option, sondern viel-

mehr die Pflicht, das Unternehmen nach der Schwere der eigenen Schuld, also nach dem 

Ausmaß der organisatorischen Verfehlungen zu sanktionieren, ohne dass hierbei auf die 

Schuld eines anderen Subjekts (Anknüpfungstäter) abgestellt werden muss. Dadurch ist 

eine modellkohärente Anwendung von Strafzumessungskriterien denkbar, deren Katalog 

 
775 § 15 Abs. 3 Nr. 7 VerSanG-E; § 4 Abs. 3 lit. g) Kölner-Entwurf.  
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sowohl einer kollektivbezogenen Auslegung als auch einer Ergänzung um unternehmens-

spezifische Umstände offen gegenüberstünde.776   

Wenn nun der Beschuldigte selbst, in diesem Fall der Verband, die Aufklärung der 

schuldbegründenden Umstände betreibt, kann dies zum Faktor für die Bemessung der 

Sanktion herangezogen werden, ohne dass damit ein Systembruch einherginge.  

Zu guter Letzt stünde ein zulässiges zu berücksichtigendes Nachtatverhalten im Einklang 

mit den Strafzwecken: Jene Maßnahmen sind aus generalpräventiver Sicht i.S.d. der 

Normbestätigung als Selbstreflektion über das eigene Fehlverhalten zu interpretieren. 

Aus spezialpräventiver Sicht – wenn die Bemühungen denn auch auf dauerhafte Verän-

derungen der Unternehmenskultur abzielen – können sie als erster Erfolg zur Besserung 

des Täters verstanden werden. 

 
776 Es soll an dieser Stelle nur angedeutet werden, dass beispielsweise die zu berücksichtigenden rassisti-

schen, fremdenfeindlichen und menschenverachtenden Ziele aus § 46 Abs. 2 S. 2 StPO im Verbandskontext 

nicht nur wörtlich, also immer dann, wenn ein Unternehmenshandeln gegen bestimmte Personengruppen 

ausgerichtet ist, verstanden werden kann, sondern auch in einem analogen Unternehmensbezug. Dies wäre 

der Fall, wenn ein Verband Maßnahmen gegenüber Unternehmen mit bestimmten branchen- oder länder-

spezifischen Merkmalen ausübte, die weit über das hinausgehen, was gemeinhin noch als (grenzwertiges) 

Konkurrieren auf dem Markt bezeichnet werden könnte. Steht etwa eine Kartellabsprache oder das Ausspi-

onieren von bestimmten Wettbewerbern in einem Zusammenhang mit einer Verbandsstraftat, könnten diese 

Umstände strafschärfend als „unternehmensfeindliche“ Ziele in verbandsspezifischer Anwendung von § 46 

Abs. 2 S. 2 StPO verstanden werden.  
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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

A. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 

I. Gesetzgeberische Handlungsoptionen 

 

Dem Gesetzgeber kommt bei der Wahl des Sanktionssystems grundsätzlich ein weiter 

Gestaltungsspielraum zu. Internationale Vorgaben erlauben sowohl kriminalrechtliche 

als auch verwaltungsrechtliche Sanktionen als Mittel zur Bewältigung von Unterneh-

menskriminalität.  

Entscheidet sich der deutsche Gesetzgeber in allen anderen Deliktsbereichen für eine 

echte strafrechtliche Unternehmenssanktionierung, begegnen die beiden hier analysierten 

Modellvarianten des Zurechnungsmodells und des Modells originärer Unternehmens-

schuld teilweise erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken. Eine akzessorische Lö-

sung, die auf das Fehlverhalten einer Leitungsperson bzw. auf eine Straftat eines Mitar-

beiters bei gleichzeitig unterlassenen Aufsichtspflichten von Leitungspersonen abstellt, 

sieht sich vor allem dem schwerwiegenden Vorwurf der Schuldverdopplung bzw. der Be-

strafung ohne (eigenen) Schuldvorwurf gegenüber, sodass dieses Modell mit dem Schuld-

grundsatz, der ein eigenes Schuldmoment des Täters erfordert, nicht in Einklang zu brin-

gen ist.777  

Demgegenüber trifft die Bestrafung aufgrund originärer Verbandsschuld auf ungeklärte 

Fragen hinsichtlich des Maßstabs der Organisationshandlungen und Strukturen im Unter-

nehmen,778 welcher bei defizitärer Anwendung den Anknüpfungspunkt für das unterneh-

merische Unrecht darstellen soll und der schließlich den Kern des strafrechtlichen Vor-

wurfs bildet. Dieses normativ zu bewertende oder mit konkreten Handlungsanweisungen 

geforderte Verbandshandeln tangiert daher verfassungsrechtlich den Bestimmtheits-

grundsatz. Weiterhin bricht dieses Modell zwingend mit dem Koinzidenzprinzip, da sich 

verbandsspezifisches Unrecht nach der hier übernommenen Konzeption von Heine779 nur 

 
777 Vgl. oben, Erstes Kapitel, C, I, 4, S. 64 ff. 
778 Vgl. oben, Erstes Kapitel, C, II, 4, S. 80 ff. 
779 Vgl. oben, Erstes Kapitel, C, II, 2, S. 72 ff. 
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anhand einer Langzeitbetrachtung ermitteln lässt. Nur mit einer handhabbaren Konkreti-

sierung von internen Organisationsregeln ließen sich zumindest die Bedenken gegenüber 

der Einhaltung des Bestimmtheitsgebotes entkräften. Die Durchbrechung des Koinzi-

denzprinzips wäre hingegen für die dogmatische Konstituierung eines eigenständigen 

Haftungsmodells aufgrund der Besonderheiten verbandsbezogenen Unrechts, welches in 

der fortwährenden Kumulation von Fehlentwicklungen liegt, unentbehrlich.  

Der gesetzgeberische Gestaltungsspielraum hinsichtlich des materiell-rechtlichen Haf-

tungsmechanismus wird darüber hinaus bereichsspezifisch im Rahmen des Schutzes der 

finanziellen Interessen der Europäischen Union eingeschränkt. Internationale Vorgaben 

verlangen eine Verantwortlichkeit von juristischen Personen in diesem Bereich zum einen 

für die Fälle vorzusehen, in denen eine Straftat von einer mit Vertretungsbefugnis ausge-

statteten Person zu Gunsten der juristischen Person begangen wurde, und zum anderen 

für die Fälle, in denen Mitarbeiter eine Straftat zu Gunsten der juristischen Person began-

gen haben, sofern diese erst durch mangelnde Aufsicht vertretungsberechtigter Personen 

ermöglicht wurde.780  

Die vergleichende Analyse hat ergeben, dass das Modell originärer Haftung diese Min-

deststandards nicht erfüllt. Aufgrund des zusätzlichen Haftungskriteriums einer mangel-

haften Organisation, die im selbstständigen Modell auch bei Straftaten von Leitungsper-

sonen gesondert festgestellt werden muss, ist die Verantwortlichkeit von juristischen Per-

sonen in diesem Modell an strengere Anforderungen geknüpft. Der Gesetzgeber kann 

dennoch bei der Begründung einer Unternehmensstrafe ein Modell eigener Unterneh-

mensschuld vorsehen, solange gewährleistet ist, dass die Verantwortung juristischer Per-

son in Fällen der Schädigung der finanziellen Interessen der EU subsidiär im Sinne einer 

Zurechnung erfolgt, beispielsweise durch § 30 OWiG oder einer vergleichbaren Rege-

lung.781 

 

 
780 Vgl. oben, Erstes Kapitel, B, I, 2, S. 20 ff. 
781 Vgl. oben, Erstes Kapitel, B, I, 2, b, S. 25. 
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II. Geltung von Verfahrensprinzipien  

Unter Berücksichtigung der verbandsbezogenen Eigenheiten muss eine Übertragbarkeit 

des nemo-tenetur-Grundsatzes auf Grundlage des Verständnisses der Selbstbelastungs-

freiheit durch das Bundesverfassungsgericht, die auf den Menschenwürdekern abstellt, 

scheitern.  

Das Recht auf Aussageverweigerung eines beschuldigten Verbands konstituiert sich je-

doch originär nach hier vertretener Ansicht aufgrund des unternehmensbezogenen Per-

sönlichkeitsrechts in Form des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung sowie auf 

Selbstdarstellung und Ehrenschutz, ohne dass ein Rekurs auf einen Menschenwürdekern 

für die Begründung benötigt wird.782 Überindividuelle Einheiten haben ein mit dem Indi-

vidualinteresse vergleichbares Bedürfnis nach einer selbstbestimmten Handhabe über 

ihre internen Daten sowie nach der Erhaltung eines bestimmten Selbstbildes in der Öf-

fentlichkeit. Ein Aussagezwang im Strafprozess würde insbesondere Letzteres verletzen, 

sodass eine persönlichkeitsrechtliche Herleitung des nemo-tenetur-Satzes für Verbände 

fruchtbar gemacht werden kann. Auch wenn modellorientiert das Modell originärer Haf-

tung eine engere Verbindung zwischen dem strafrechtlichen Vorwurf und der Unterneh-

menspersönlichkeit aufweist, gilt dieser Begründungssatz der Selbstbelastungsfreiheit 

auch uneingeschränkt für Verbände in einem akzessorischen Haftungsmodell. Auch 

ihnen ist ein grundsätzlich für alle Verbände bestehendes unternehmensspezifisches Per-

sönlichkeitsrecht zu attestieren, selbst wenn dieses aufgrund der materiell-rechtlichen 

Ausgestaltung nur durch das Fehlverhalten einzelner Individualpersonen durch einen da-

rauf basierenden Strafprozess und ggf. einen Schuldspruch gefährdet wird. In der Außen-

wahrnehmung ist auch in dieser Konstellation das Firmenimage potenziell betroffen, 

selbst wenn der Unrechtsgehalt hier primär beim Individualverhalten und nicht in einem 

personell losgelösten Verbandsverhalten liegt.783  

Darüber hinaus kann der Verband im akzessorischen Modell mittelbar von dem Schwei-

gerecht des der Individualtat Beschuldigten profitieren, sofern dieser von seinem Recht 

Gebrauch macht und zu der Anknüpfungstat schweigt. 

Ob darüber hinaus der nemo-tenetur-Satz als allgemeiner Prozessgrundsatz Wirkung in 

einem Verbandsstrafrecht entfaltet, ist fraglich und kann jedenfalls nach dem bisher ge-

 
782 Vgl. oben, Zweites Kapitel, B, I, 3, b, (4) u. (5), S. 116 ff. 
783 Vgl. oben, Zweites Kapitel, B, I, 4, a, (3), S. 140 ff. 
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troffenen Ergebnis unbeantwortet bleiben. Gegen einen Rekurs auf ein als Prozessgrund-

satz verstandenes Recht spricht, dass damit die anthropologische Entstehungsgeschichte 

des reformierten Strafprozesses unberücksichtigt, d. h. ignoriert würde. 

Zur Begründung eines absoluten Schweigerechts eines Verbands kann zudem nicht auf 

das Fairnessgebot des Art. 6 EMRK verwiesen werden. Aus diesem ergibt sich bereits im 

Individualstrafrecht nur ein relatives Schweigerecht, bei dem stets das Verfahren als Gan-

zes inklusive etwaiger Kompensationen bei der Frage nach einem Verstoß berücksichtigt 

wird.784   

Es ist jedenfalls im Ergebnis nicht notwendig, die Geltung der Selbstbelastungsfreiheit 

ausdrücklich in einem Gesetz über die Unternehmensstrafbarkeit zu nennen.  

Im Bereich der Unschuldsvermutung, deren maßgeblicher Inhalt darin besteht, die Un-

voreingenommenheit des Gerichts und dessen Pflicht zum Beweis des vorgeworfenen 

Verhaltens zu gewährleisten, wurde herausgearbeitet, welche Beweisthemen modellab-

hängig Raum für eine dieser Gewährleistung widerstrebenden Beweislastumkehr sein 

können. Taugliches Einfallstor wäre im originären Modell die (vermutete) Kausalität zwi-

schen der internen, fehlerhaften Organisation und der externen Rechtsgutsverletzung.785 

Entscheidend ist hierbei, ob die materielle Ausgestaltung eine kausale Verbindung dieser 

Faktoren erfordert oder nicht.786 Innerhalb des Zurechnungsmodells kann die Unschulds-

vermutung tangiert werden, sobald stets von einem verbandsbezogenen Handeln des Ent-

scheidungsträgers ausgegangen wird. Wird dem Verband zugleich die Möglichkeit eröff-

net, sich dadurch zu exkulpieren, dass es sich bei der Anknüpfungstat um eine Exzesstat 

handelt, würde dies bedeuten, dass die grundsätzliche Annahme der Verbandsbezogen-

heit auch in Fällen gelte, in denen eine solche gar nicht vorliegt.  

Die anschließende Analyse ergab, dass eine (derartige bzw. sonstige) Beweislastumkehr 

gegen Verbände im Strafverfahren weder aufgrund eines unternehmensbezogenen Infor-

mationsvorsprungs gegenüber dem Individualbeschuldigten noch aufgrund der nicht 

anthropologischen Konstitution der überindividuellen Einheit gerechtfertigt sein kann.  

 
784 Vgl. oben, Zweites Kapitel, B, I, 4, a, (4), S. 141 ff.   
785 Vgl. oben, Zweites Kapitel, B, II, 3, a, S. 150 ff. 
786 Bei Heine wird der Zusammenhang zwischen objektiver Ahndungsbedingung und der Fehlerhaftigkeit 

des betrieblichen Risikomanagements nach einer verbandsspezifischen Risiko(erhöhungs)theorie be-

stimmt, Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden, S. 313. 

. 
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Auch bei dieser Verfahrensgarantie streitet die Anerkennung des unternehmensbezoge-

nen Persönlichkeitsrechts gegen ein gegenüber dem Individualbeschuldigten niedrigeres 

Schutzniveau.787 

Als Weiteres für ein Verbandsstrafrecht relevantes Verfahrensprinzip wurde das Verbot 

der Doppelbestrafung – ne bis in idem – untersucht.  

Im Unterschied zum Zurechnungsmodell ist in einem Modell originärer Haftung ein Ver-

stoß gegen dieses Prinzip systembedingt ausgeschlossen, da die – nicht zwingend festzu-

stellende – Individualtat und die haftungsauslösenden Organisationsdefizite an unter-

schiedliche Handlungen anknüpfen, sodass nicht wegen derselben Tat bestraft wird.788 

Relevant wird das Verbot der Doppelbestrafung nur im akzessorischen Modell, wenn so-

wohl eine Bestrafung des Unternehmens als auch eine Bestrafung von einem persönlich 

haftenden Gesellschafter im Raum stehen und zwar in den Fällen, in denen das Unterneh-

men gegenüber der Individualperson über keine eigenständige Unternehmensidentität 

verfügt.789 In diesem Fall knüpft die Unternehmensbestrafung nämlich nicht an eine ei-

genständige wirtschaftliche Einheit, sondern nur an die Einzelperson in ihrer wirtschaft-

lichen Betätigung an. Nur wenn dem Konstrukt „Unternehmen“ bei objektiver Betrach-

tung eine über die Einzelperson/en hinausgehende Selbstständigkeit attestiert werden 

kann, knüpft die Bestrafung nicht an denselben „Niemand“ i.S.d. Doppelbestrafungsver-

bots an. Als Bewertungsmaßstab ist die Sicht des gewöhnlichen Marktteilnehmers anzu-

setzen.  

 

 

 

III. Modellorientierte Betrachtung einzelner Verfahrensfragen 

Im abschließenden Teil der Arbeit sollte modellorientert geprüft werden, inwiefern un-

terschiedlichste Verfahrensmaßnahmen, wie die der Vertretung, der Untersuchungshaft 

nach § 112 ff. StPO, der Verständigung nach § 257c StPO sowie die allgemeinen Straf-

zumessungsregeln nach § 46 StGB, auf Verbände angewendet werden können.  

 
787 Vgl. oben, Zweites Kapitel, B, II, 4, S. 154 ff. 
788 Vgl. oben, Zweites Kapitel, B, III, 2, S. 162. 
789 Vgl. oben, Zweites Kapitel, B, III, 2, S. 160 ff. 
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Als erster strafprozessualer Unterschied, der in der Wahl des Haftungsmodells begründet 

liegt, ist der Ausschluss des Individualbeschuldigten von der Vertretung zu erblicken. Ist 

dieser angesichts des Interessenkonflikts im akzessorischen Modell zwingend angezeigt, 

bedarf es einer derartigen Ausschlussregel im Modell originärer Haftung nicht.790   

Die Untersuchung zur Übertragbarkeit der Regelungen über die Untersuchungshaft hat 

anschließend zwei Dinge zu Tage treten lassen: Erstens konnte mittels der unternehmens-

bezogenen Interpretation von Verfahrensnormen eine stark individualistisch geprägte 

Verfahrensmaßnahme in Teilen auf Unternehmen übertragen werden, in Teilen jedoch 

nicht.791 Zweitens ergab die Analyse, dass im Gegensatz zur singulären Untersuchungs-

haft im Individualstrafrecht, bei der auf unterschiedlichste Haftgründe mit derselben 

Maßnahme reagiert wird, sich die Unternehmensuntersuchungshaft als ein Maßnahmen-

komplex offenbart. Die Konkretisierung einer Untersuchungshaft hängt zunächst von den 

einzelnen Haftgründen ab. Hierbei sind nicht nur Änderungen in der Strafprozessordnung 

erforderlich, sondern auch ergänzende Regelungen im Zivil- bzw. Ordnungsrecht.792  

Unabhängig vom zugrundeliegenden Schuldmodell können Verbände in einem Unter-

nehmensstrafrecht die Haftgründe des § 112 Abs. 2 und § 112a Abs. 1 StPO erfüllen.  

So ergab die unternehmensspezifische Betrachtung des Haftgrunds der Fluchtgefahr, dass 

die Antwort auf eine Unternehmensflucht, die in Form der Auflösung oder Umwandlung 

stattfinden kann, ein Auflösungsverbot sein muss. Damit systemkohärent dem Anord-

nungscharakter der Untersuchungshaft weiterhin Rechnung getragen werden kann, ist je-

doch von einem grundsätzlichen Auflösungsverbot, das sich allein aus der Beschuldigten-

stellung begründet, eine Absage zu erteilen. Notwendig sind auch hier stets der dringende 

Verdacht, dass der Verband sich dem Verfahren entziehen wird sowie ein richterliches 

Auflösungs- bzw. Umwandlungsverbot.793 

Besteht der Verdacht, der Verband und dessen Leitung würden Verdunkelungshandlun-

gen unternehmen, können diese Handlungen nicht mittels einer unternehmensbezogenen 

Untersuchungshaft verhindert werden. Zwar wirkt in einem akzessorischen Modell die 

 
790 Vgl. oben, Drittes Kapitel, A, II, 2, S. 169 ff. 
791 Vgl. oben, Drittes Kapitel, B, I, S. 173 ff. 
792 Vgl. oben, Drittes Kapitel, B, I, 4, S. 198. 
793 Vgl. oben, Drittes Kapitel, B, I, 3, a, 180 ff. 
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Untersuchungshaft gegenüber dem Individualbeschuldigten auch hinsichtlich der Ein-

dämmung von Verdunkelungshandlungen, die dem Unternehmen nützen, eine besondere 

Unternehmensuntersuchungshaft lässt sich jedoch nicht konstituieren.  

Einzig die Schaffung eines „Verdunkelungstatbestands“, der die entsprechenden Taten 

des § 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO unter erhöhte Strafandrohung stellt, könnte flankierend auf 

die Nichtvornahme derartiger Handlungen einwirken. Eine derartige Regelung hat jedoch 

nichts mehr mit der strafprozessualen Untersuchungshaft gemein.794  

Bei der Umsetzung einer Unternehmensuntersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr 

kann auf die bestehenden Regelungen zur Betriebsuntersagung verwiesen werden.  

§ 35 GewO ließe sich strafprozessrechtlich transponieren und für alle Unternehmen, die 

im Verdacht stehen, bestimmte Straftaten wiederholt begangen zu haben, heranziehen.795  

§ 112a StPO sollte um einen verbandsorientierten Deliktskatalog ergänzt werden. Insbe-

sondere die Fahrlässigkeitstatbestände der §§ 222 StGB und 229 StGB sollten Eingang 

in die Norm finden. 

Bei der nachfolgenden Auseinandersetzung mit der Anwendung der strafprozessualen 

Regeln über die Verständigung nach § 257c StPO konnte ein signifikanter Nachteil von 

Verbänden festgestellt werden, deren Beschuldigtenstellung auf einem akzessorischen 

Modell beruht. Angesichts des sehr limitierten Geständnisrahmens, der sich lediglich auf 

die Verbandsbezogenheit der Anknüpfungstat bezieht und den Beweis oder das Geständ-

nis der Anknüpfungstat voraussetzt, wird der Verband nur nachrangig und bezogen auf 

einen weniger bedeutsamen Teil des Gesamtunrechts einen Beitrag im Rahmen einer Ver-

ständigung leisten können.796 In der Folge wird er regelmäßig nicht in den Genuss einer 

auf Verständigung basierten Strafmilderung kommen. Die gleichzeitige Verfahrensfüh-

rung gegen Individualtäter und Verband kann diesen Nachteil nur dann kompensieren, 

sofern auch der Anknüpfungstäter verpflichtet werden kann, sich im Rahmen seiner Ver-

ständigung bezüglich der Verbandsbezogenheit zu äußern. Insofern müsste der Kanon der 

Verfahrensgegenstände über das Geständnis der Individualtat um die Verbandsbezogen-

heit ergänzt werden. Damit nicht der Individualtäter nur zu seinen Gunsten die Verbands-

bezogenheit seiner Handlung herausstellt, muss der Verband den Darstellungen des Aus-

sagenden widersprechen, sie ergänzen oder sie kommentarlos anerkennen dürfen. Insbe-

sondere ist diese Verfahrenssituation so zu bewerten, als würde es sich bei den Aussagen 

 
794 Vgl. oben, Drittes Kapitel, B, I, 3, b, (2), S. 194 ff. 
795 Vgl. oben, Drittes Kapitel, B, I, 3, c, S. 196 ff. 
796 Vgl. oben, Drittes Kapitel, B, II, 1, S. 200 ff. 
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des Individualbeschuldigten zu den Beweisthemen der Verbandsbezogenheit aus Sicht 

des Verbands um Zeugenaussagen handeln, sodass sich ein hierauf bezogenes Konfron-

tationsrecht gemäß Art. 6 Abs. 3 lit. d EMRK für den Verband ergibt.797  

Mit dem abschließenden Vergleich der für die Strafzumessung maßgeblichen Schuld des 

Täters konnte eine weitere dogmatische Schwachstelle des Zurechnungsmodells offenge-

legt werden.798 Sofern der Verband nicht streng nach der Schuld des handelnden Täters 

sanktioniert wird, sondern zusätzliche Faktoren, wie beispielsweise das Nachtatverhalten 

des Verbands, Einfluss auf die Strafhöhe haben, widerspricht dies dem Prinzip der 

Schuldzurechnung. Eine konsequente Beibehaltung einer akzessorisch begründeten Un-

ternehmensschuld muss auch auf Ebene der Strafzumessung ausschließlich auf die Schuld 

des Anknüpfungstäters abstellen und darf sich nicht von ihr entfernen. Diesem Verbot 

steht die Pflicht gegenüber, dass strafmildernde oder strafschärfende Faktoren, die bei der 

Bestrafung des Individuums berücksichtigt werden, auch für und gegen den Verband Wir-

kung entfalten. Nur in dieser Form kann von einer kohärenten Anwendung der diesem 

Modell zugrundeliegenden dogmatischen Begründung von Unternehmensschuld die 

Rede sein. Ein derartig gelagertes Auseinanderfallen bei der Doppelfunktion der Schuld 

ist im Modell originärer Unternehmensschuld nicht denkbar. Hier bildet ausschließlich 

die Schuld des Verbands, die sich auf den Vorwurf mangelhaften Managements bezieht, 

den Ausgangspunkt für die Strafzumessung, sodass beispielsweise ein diesbezüglich po-

sitives Nachtatverhalten in Gestalt der Einführung oder Verbesserung wirksamer Organi-

sationssysteme strafmildernd berücksichtigt werden kann. 

 
797 Vgl. oben, Drittes Kapitel, B, II, 3, b, S. 205 f. 
798 Vgl. oben, Drittes Kapitel, B, III, S. 207 ff. 
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B. Schlussfolgerungen für die Ausgestaltung eines 

Unternehmensstrafrechts 

I. Zur Wahl des materiellen Haftungssystems 

Bereits bei der Darstellung der dogmatischen Konzeptionen des Zurechnungsmodells und 

des Modells originärer Haftung wurde verdeutlicht, dass jene mit bestehenden Grundsät-

zen des Individualstrafverfahrens brechen. Ist es im Zurechnungsmodell die von einem 

anderen Strafrechtssubjekt zugerechnete Schuld, die im bestehenden System regelwidrig 

ist, so ist es im zweiten Modell die Langzeitbetrachtung und die Fokussierung auf ein 

internes Organisationsunrecht, bei der eine sonst im Mittelpunkt stehende Rechtsgutver-

letzung in den Hintergrund rückt. Insofern kann bei beiden Modellvarianten nicht von 

einer mit den de lega lata geltenden Grundsätzen des Individualstrafrechts kohärenten 

Lösung gesprochen werden.  

Jedoch hat sich insbesondere bei der Anwendung der Regeln über die Vertretung, über 

die Verständigung und über den Umgang bei der Strafzumessung gezeigt, dass eine pa-

rallel und akzessorisch ausgestaltete Verantwortlichkeit von Individuum und Verband zu 

weitaus größeren strafprozessualen Unstimmigkeiten führt als dies im Zentralmodell der 

Fall ist. 

Während in der akzessorischen Konzeption zunächst die unterschiedliche Interessenlage 

von Verband und Individualperson für eine getrennte Verfahrensführung unter Aus-

schluss des Anknüpfungstäters als Vertreter des Verbands spricht, führt diese zu einer für 

den Verband nachteiligen Anwendung der geltenden Regeln über die Verständigung.799 

Da der Beweis oder ein Geständnis der Anknüpfungstat die Grundlage einer Verbands-

verständigung bildet, ist sie an zusätzliche Voraussetzungen geknüpft als dies bei der In-

dividualverständigung der Fall ist. Erschwerend limitiert der geringe Geständnisrahmen, 

der sich lediglich auf die Verbandsbezogenheit der Anknüpfungstat bezieht, die Chance 

auf Strafmilderung durch eine Verfahrensabsprache. Bereits bei der Analyse dieser kon-

kreten Verfahrensmaßnahme offenbart sich daher ein Ungleichgewicht zwischen den 

Verfahrenssubjekten, welches allein in der zugrundeliegenden Konzeption begründet 

liegt.  

 
799 Vgl. oben, Drittes Kapitel, B, II, 1, S. 200 ff. 
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Um dieses Defizit zu kompensieren, müsste eine erweiterte Verfahrensabsprache des An-

knüpfungstäters möglich sein, die auch Einlassungen zur Verbandsbezogenheit erlaubt, 

was wiederum dann für den Verband nachteilig sein kann, sobald der Anknüpfungstäter 

den kriminogenen Einfluss des Verbands bei der Verständigung betont, um von seiner 

eigenen Verantwortlichkeit abzulenken. Insofern kann es sich bei der Aussage des An-

knüpfungstäters aus Sicht des Verbands um eine für ihn belastende Zeugenaussage han-

deln. Aus Art. 6 EMRK erwächst als Antwort auf dieses Konfliktszenario daher die Ein-

räumung eines umfassenden Konfrontationsrechts für den Verband. 

Es wurde weiterhin gezeigt, dass ein akzessorisches Modell in sich inkonsequent umge-

setzt würde, sobald bei der Strafzumessung nicht mehr ausschließlich auf das (Nach-)Tat-

verhalten des Individuums nach § 46 I StGB, sondern auf verbandsbezogene Faktoren, 

wie der Schadenswiedergutmachung oder der Errichtung bzw. Ausbesserung von Com-

pliance-Systemen, abgestellt würde.800 Denn dann beraubte sich jede akzessorische Un-

ternehmensschuld ihrer eigenen Legitimationsgrundlage.  

Es erscheint jedoch genauso fraglich, ob tatsächlich nur das Verhalten eines Einzelnen 

den maßgeblichen Bezugspunkt für die Sanktionshöhe einer (ggf. sehr großen) überindi-

viduellen Einheit bilden soll. Insofern ist die Grundidee, die Schuld eines Entscheidungs-

trägers als Ausgangspunkt für die Sanktionierung eines Verbands heranzuziehen, insge-

samt als ungeeignet zu bewerten, um als taugliches Mittel zur strafrechtlichen Bewälti-

gung von Unternehmenskriminalität zu fungieren.  

Demgegenüber überzeugte das Modell originärer Haftung durch die Möglichkeit, gel-

tende Verfahrensvorschriften modellkohärent anzuwenden, ohne dass hierbei strafpro-

zessuale Konflikte zwischen Individuum und Verband bestehen, die in der Grundkonzep-

tion ihren Ursprung nehmen. Angesichts der Eigenständigkeit eines Verfahrens gegen 

einen unabhängig von einer Individualtat beschuldigten Verband, bedarf es keinerlei ver-

fahrensrechtlicher Rücksichtnahme auf ein ggf. parallel geführtes Verfahren gegen einen 

Individualtäter, sodass die oben benannten Friktionen systembedingt nicht existieren. 

Auch eine Verfahrensverständigung kann in unternehmensspezifischer Weise durchge-

führt werden, ohne dass die Verfahrenstaktik eines Individualtäters bzw. seines Verteidi-

gers einer aus Sicht des Verbands fairen Anwendung dieser Maßnahme im Wege stünde. 

 
800 Vgl. oben, Drittes Kapitel, B, III, S. 207 ff. 
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Insofern streitet der modellorientierte Vergleich dieser beiden strafprozessualen Instru-

mente für die Wahl eines Haftungssystems, welches die Eigenständigkeit des Verbands 

anerkennt und welches die Bestrafung des Verbands gerade nicht vom Vorliegen einer 

nachgewiesenen Straftat eines Entscheidungsträgers oder Mitarbeiters abhängig macht.  

Mit Blick auf die jüngsten Entwürfe ist die Wahl des Haftungsmodells bereits vollzogen. 

Sämtliche (kriminalstrafrechtliche) Vorschläge zur Bekämpfung von Unternehmenskri-

minalität, zuletzt der Regierungsentwurf zum VerSanG, schreiben eine Zurechnung der 

Unternehmensverantwortlichkeit vor, die auf dem Verhalten eines Entscheidungsträgers 

beruht.801 

Auch wenn damit den europarechtlichen Vorgaben entsprochen wird,802 sprechen die aus 

dieser Arbeit gewonnenen strafprozessualen Erkenntnisse hingegen für die Wahl eines 

von einer konkreten Individualtat unabhängigen Strafmodells. Keineswegs ist darin eine 

Erosion des traditionell individualbezogenen Strafrechts zu befürchten. Dieser Modell-

rahmen ist erforderlich, um die von Verbänden ausgehenden potenziellen Gefahren als 

kriminogene Wesen adäquat zu erfassen und zugleich zu gewährleisten, dass dem Straf-

täter Unternehmen eine mit dem Individualbeschuldigten vergleichbare Verfahrensrolle 

eingeräumt wird. Gegenüber einer bloßen Annexbestrafung in akzessorischen Modellen 

wird gerade durch die materiell- und verfahrensrechtliche Aufwertung des überindividu-

ellen Bezugsobjektes ein höheres Legitimationspotenzial für die Bestrafung eines uns 

fremden Strafadressaten generiert.  

II. Auslegungskriterien zur Übertragbarkeit von 

Verfahrensvorschriften auf Unternehmen 

Abseits modellbasierter Vergleiche ergab die strafverfahrensrechtliche Analyse, dass das 

Hinzufügen einer überindividuellen Einheit als potenziellen Straftäter eine andere Inter-

pretation von Verfahrensvorschriften erfordert als jene, die den bislang ergangenen Ent-

würfen zu Grunde liegt.  Die in den jeweiligen Gesetzesentwürfen formulierte Regelung, 

dass die Verfahrensnormen, soweit nicht anderes bestimmt ist, entsprechend auch für Un-

ternehmen Geltung entfalten,803 bzw. sie nur dann Anwendung finden, soweit sie nicht 

 
801 Vgl. zur Einordnung der Regelung zur Verantwortlichkeit des Verbands nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 

VerSanG-E, oben, Erstes Kapitel, C, IV, S. 85 ff. Entsprechende Regelungen sehen auch die § 2 Abs. 1 

VerbStrG, § 3 Kölner-Entwurf und § 3 Münchener-Entwurf vor. 
802 Vgl. oben, Erstes Kapitel, B, I, 1, S. 19 f. 
803 Vgl. § 24 VerSanG-E. 



B. Schlussfolgerungen für Ausgestaltung eines Unternehmensstrafrechts  

 

 

 

221 

 

ausschließlich für Individuen gelten,804 ist als abschließende Interpretationsmaxime un-

tauglich, denn sie bietet keine Handhabe bei der Beantwortung der Frage, wann eine Ver-

fahrensvorschrift entsprechend, bzw. ausschließlich auf Individuen, anwendbar ist.  

Angesichts der partiellen Übertragbarkeit von Haftgründen und Haftmaßnahmen bei Ver-

bänden – also der Existenz von Unternehmensverfahrensrecht im Fahrwasser einer 

höchstindividualistischen Maßnahme – droht die unspezifische Übertragungsformel leer-

zulaufen. Ein tauglicher und zugleich aussagekräftiger allgemeiner Übertragungsgrund-

satz muss daher weitere, im Kontext des Unternehmensstrafrechts abstrakte Übertra-

gungsvoraussetzungen, Auslegungsmethoden und Kriterien aufstellen. 

Der in dieser Arbeit am Beispiel der Untersuchungshaft erarbeitete Auslegungsvorschlag, 

der in die weitere Diskussion über die strafverfahrensrechtliche Behandlung in einem Un-

ternehmensstrafrecht einfließen soll, geht über das bloße Kriterium der Nichtübertragbar-

keit von Vorschriften, die nur auf Individuen anwendbar sind, hinaus.  

Die unternehmensbezogene Interpretation ergab einen Auslegungsdreiklang, der aus der 

Berücksichtigung des Zwecks der Maßnahme, der Spezifika von Verbänden als überin-

dividuelles (rechtliches) Konstrukt und – einschränkend – aus dem Erfordernis einer zum 

Individualverfahrensrecht kohärenten Anwendung der Maßnahme bestand. Die Grund-

maxime bei der Frage nach der Übertragbarkeit von Verfahrensnormen in einem Unter-

nehmensstrafrecht bildet hierbei die Annahme, dass zunächst jede Vorschrift potenziell 

angewendet werden kann, sofern nicht eines der drei Kriterien entgegensteht. Es geht also 

bei dieser Herangehensweise nicht darum, ob eine Übertragung möglich ist, so wie es 

bislang mittels des Kriteriums der ausschließlichen Geltung für Individuen verfolgt wird, 

sondern es geht um die Frage, wie eine bestimmte Vorschrift verbandsbezogen zu verste-

hen und anzuwenden ist. Im Ergebnis schließt auch diese Vorgehensweise die Anwen-

dung bestimmter Verfahrensmaßnahmen aus, für die keine unternehmensäquivalente 

Form gefunden werden kann. Dies wird in den Bereichen der Fall sein, in denen es um 

zwingend körperliche (Blutentnahme nach § 81a StPO oder DNA-Test nach § 81g StPO) 

Maßnahmen geht, was wiederum zu deckungsgleichen Ergebnissen mit denen der bishe-

rigen Übertragungsformel führt. Dennoch ermöglicht der Auslegungsdreiklang den Zu-

gang zu quasi-höchstpersönlichen Maßnahmen, was die teilweise Anwendbarkeit der 

 
804 § 11 des Kölner-Entwurfs eines Verbandssanktionengesetzes; § 13 Entwurf eines Gesetzes zur Einfüh-

rung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbänden (Nordrhein-West-

fälischer Entwurf); § 18 Münchener Entwurf. 
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§§ 112, 112a StPO zeigt. Hier war es vor allem eine gesellschafsrechtliche Lösung, wie 

die eines richterlich angeordneten Auflösungsverbots, die fruchtbar gemacht werden 

konnte, um sowohl dem Telos der Maßnahme nachzukommen als auch den (Einzelfall-) 

Charakter der Untersuchungshaft aufrecht zu halten. Es ist nicht ausgeschlossen, ja sogar 

höchstwahrscheinlich, dass weitere, noch zu untersuchende Regelungen der Strafprozess-

ordnung zukünftig in neuem Gewand mittels unternehmensspezifischer Auslegung sys-

temkonform zur Anwendung gelangen. 
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Abkürzungsverzeichnis 

ABl.   Amtsblatt 

Abs.   Absatz 

Abt.   Abtheilung 

AfP   Zeitschrift für das gesamte Medienrecht 

AG   Aktiengesellschaft 

AktG   Aktiengesetz 

Art.   Artikel 

a.A.   anderer Auffassung 

a.a.O.    am angegebenen Ort 

a.F.   alte Fassung 

Beschl.  Beschluss 

BGB   Bürgerliche Gesetzbuch 

BGBl.   Bundesgesetzblatt 

BBl   Bundesblatt 

BeckOK  Beck’scher Onlinekommentar 

BGH   Bundesgerichtshof 

BGHSt  Bundesgerichtshof in Strafsachen 

BMJV   das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz 

bspw.   Beispielsweise 

BT-Drs.  Bundestag Drucksache 

BVerfG   Bundesverfassungsgericht 

BVerfGE  Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 

bzw.   beziehungsweise 

B-VG   Bundes-Verfassungsgesetz 

CCZ   Corporate Compliance Zeitschrift 

chStPO  Schweizerische Strafprozessordnung 

DNA   Desoxyribonukleinsäure 

d.h.   das heißt 

ebd.   ebenda  

EG   Entscheidungsgründe 

EGMR   Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 

EMRK   Europäische Menschenrechtskonvention 

Erl.   Erläuterungen 

EUV   Vertrag über die Europäische Union 

etc.   oder Ähnliches 

EU   Europäische Union 

EuGH   Europäischer Gerichtshof 

EuG   Gericht der Europäischen Union 

EuZW   Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht 

f.   folgend 

ff.   fortfolgend 

FIW   Forschungsinstitut für Wirtschaftsverfassung 

FS   Festschrift 

GA   Goltdammer’s Archiv für Strafrecht 

GbR   Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
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GewO   Gewerbeordnung 

GmbH   Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

GenG   Genossenschaftsgesetz 

Gestapo  Geheime Staatspolizei 

GewO   Gewerbeordnung 

GG   Grundgesetz 

ggf.   gegebenenfalls 

GRCh   Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

GRUR   Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 

GWB   Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

HGB   Handelsgesetzbuch 

HRRS   Rechtsprechungsdatenbank  

Hrsg.   Herausgeber 

IPbpR   Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

i.d.S.   in diesem Sinne 

i.e.S.   im engeren Sinne 

i.S.   im Sinne 

i.S.d.   im Sinne der / im Sinne des 

i.S.e.   im Sinne eines / im Sinne einer 

i.S.v.   im Sinne von 

i.V.m.   in Verbindung mit 

IMG   Internationaler Militärgerichtshof 

IMT   Statut für den internationalen Militärgerichtshof  

JA   Juristische Arbeitsblätter (Zeitschrift) 

JR   Juristische Rundschau (Zeitschrift) 

JURA   Juristische Ausbildung (Zeitschrift) 

JuS   Juristische Schulung (Zeitschrift) 

JZ   Juristische Wochenzeitung 

KG   Kommanditgesellschaft 

KJ   Kritische Justiz (Zeitschrift) 

KK   Karlsruher Kommentar 

Kölner-E  Kölner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes 

Kp.   Kapitel 

KRB   Beschluss des Kartellsenats  

krit.   kritisch 

LG   Landgericht 

MDR   Monatsschrift für Deutsches Recht 

MSchrKrim  Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 

Münchener-E  Münchener Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes 

m. Anm.  mit Anmerkung 

m.a.W.   mit anderen Worten 

m.w.N.  mit weiteren Nachweisen 

NJOZ   Neue Juristische Online Zeitschrift 

NJW   Neue Juristische Wochenschrift 

NSDAP   Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

NStZ   Neue Zeitschrift für Strafrecht 

NStZ-RR   Rechtsprechungs-Report Strafrecht 

NVwZ   Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 

NZG   Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 

NZKart  Neue Zeitschrift für Kartellrecht 
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NZWiSt Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstraf-

recht 

o.Ä.    oder Ähnliches 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung 

OHG   Offene Handelsgesellschaft 

OLG   Oberlandesgericht 

OWiG   Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 

ÖJZ   Österreichische Juristenzeitung 

ÖZW   Österreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 

PIF-Konvention Protokoll der finanziellen Schutzinteressen der EU 

RGSt    Reichsgericht in Strafsachen 

RL   Richtlinie 

Rn.   Randnummer 

Rs.   Rechtsache 

S.   Seite 

schwStGB  Schweizerisches Strafgesetzbuch 

SDÜ   Schengener Durchführungsübereinkommen 

sog.   sogenannte / sogenannter  

Slg.   Amtliche Sammlung der Gerichtsentscheidungen EuGH und EuG 

StGB   Strafgesetzbuch 

StGG   Staatsgrundgesetz 

StPO    Strafprozessordnung 

StV   Strafverteidiger (Zeitschrift) 

T.d.L.   Teile der Lehre 

UA   Unterabsatz 

UmwG   Umwandlungsgesetz 

Urt. v.   Urteil vom 

USB   Universal Serial Bus 

u.U.   unter Umständen 

VbVG   österreichisches Verbandsverantwortlichkeitsgesetz  

VerbStrG  Verbandsstrafgesetzbuch aus Nordrhein-Westfalen 

VerbStrG-E  Verbandsstrafgesetzbuch-Entwurf aus Nordrhein-Westfalen 

VerSanG   Verbandssanktionengesetz (der Bundesregierung) 

VerSanG-E  Verbandssanktionengesetz-Entwurf (der Bundesregierung) 

VfGH   Verfassungsgerichtshof Österreich 

vgl.   vergleiche 

VO   Verordnung 

Vor.   Vorbemerkung 

wistra   Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht 

z.B.   zum Beispiel 

ZiS   Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik 

ZPO   Zivilprozessordnung 

ZRP   Zeitschrift für Rechtspolitik 

ZStW   Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 

ZWF   Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzstrafrecht 

 

Anhang



242 

 

A. Verbandssanktionengesetz (VerSanG-E - Stand: 21.10.2020 

- Auszug) 

§ 1 Regelungsbereich 

Dieses Gesetz regelt die Sanktionierung von Verbänden, deren Zweck auf einen wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, wegen Straftaten, durch die Pflichten, die den 

Verband treffen, verletzt worden sind oder durch die der Verband bereichert worden ist 

oder werden sollte. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen; Auslandstaten 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1. ein Verband: 

a) eine juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts, 

b) ein nicht rechtsfähiger Verein, 

c) eine rechtsfähige Personengesellschaft, 

2. eine Leitungsperson: 

a) ein Mitglied eines vertretungsberechtigten Organs einer juristischen 

Person, 

b) ein Mitglied des Vorstandes eines nicht rechtsfähigen Vereins, 

c) ein vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen Personen-

gesellschaft, 

d) ein Generalbevollmächtigter und, soweit er eine leitende Stellung inne-

hat, ein Prokurist und ein Handlungsbevollmächtigter eines Verbandes, 

e) jede sonstige Person, die für die Leitung des Betriebs oder Unterneh-

mens eines Verbandes verantwortlich handelt, wozu auch die Überwa-

chung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbe-

fugnissen in leitender Stellung gehört, 

3. eine Verbandstat: eine Straftat, durch die Pflichten, die den Verband treffen, 

verletzt worden sind oder durch die der Verband bereichert worden ist oder wer-

den sollte. […] 

§ 3 Verbandsverantwortlichkeit 

(1) Gegen einen Verband wird eine Verbandssanktion verhängt, wenn jemand 



A. Verbandssanktionengesetz (VerSanG-E - Stand: 21.10.2020 - Auszug)  

 

 

 

243 

 

1. als Leitungsperson dieses Verbandes eine Verbandstat begangen hat oder 

2. sonst in Wahrnehmung der Angelegenheiten des Verbandes eine Verbandstat 

begangen hat, wenn Leitungspersonen des Verbandes die Straftat durch angemes-

sene Vorkehrungen zur Vermeidung von Verbandstaten wie insbesondere Orga-

nisation, Auswahl, Anleitung und Aufsicht hätten verhindern oder wesentlich er-

schweren können. 

 

§ 15 Bemessung der Verbandsgeldsanktion 

(1) Grundlage für die Bemessung der Verbandsgeldsanktion sind 

1. die Bedeutung der Verbandstat, 

2. in den Fällen des § 3 Absatz 1 Nummer 2 auch die Schwere und das Ausmaß 

des Unterlassens angemessener Vorkehrungen zur Vermeidung von Verbandsta-

ten. 

(2) Bei der Bemessung der Verbandsgeldsanktion sind die wirtschaftlichen Verhältnisse 

des Verbandes zu berücksichtigen. In den Fällen des § 9 Absatz 2 darf der Umsatz nicht 

berücksichtigt werden. 

(3) Bei der Bemessung wägt das Gericht Umstände, insoweit sie für und gegen den Ver-

band sprechen, gegeneinander ab. Dabei kommen insbesondere in Betracht: 

1. der Vorwurf, der den Täter der Verbandstat trifft, 

2. die Beweggründe und Ziele des Täters der Verbandstat, 

3. Gewicht, Ausmaß und Dauer der Verbandstat, 

4. Art der Ausführung der Verbandstat, insbesondere die Anzahl der Täter und 

deren Position im Verband, 

5. die Auswirkungen der Verbandstat, 

6. vorausgegangene Verbandstaten, für die der Verband nach § 3 Absatz 1 verant-

wortlich ist, sowie vor der Verbandstat getroffene Vorkehrungen zur Vermeidung 

und Aufdeckung von Verbandstaten, 

7. das Bemühen des Verbandes, die Verbandstat aufzudecken und den Schaden 

wiedergutzumachen, sowie nach der Verbandstat getroffene Vorkehrungen zur 

Vermeidung und Aufdeckung von Verbandstaten, 

8. die Folgen der Verbandstat, die den Verband getroffen haben.[…] 
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§ 17 Milderung der Verbandssanktion bei verbandsinternen Untersuchungen 

(1) Das Gericht soll die Verbandssanktion mildern, wenn 

1. Der Verband oder der von ihm beauftragte Dritte wesentlich dazu beigetragen 

haben, dass die Verbandstat und die Verbandsverantwortlichkeit aufgeklärt wer-

den konnte, 

2. der beauftragte Dritte oder die für den beauftragten Dritten bei den verbandsin-

ternen Untersuchungen handelnden Personen nicht Verteidiger des Verbandes  

oder eines Beschuldigten, dessen Verbandstat dem Sanktionsverfahren zugrunde 

liegt, sind, 

3. der Verband oder der von ihm beauftragte Dritte ununterbrochen und uneinge-

schränkt mit den Verfolgungsbehörden zusammenarbeiten, 

4. der Verband oder der von ihm beauftragte Dritte den Verfolgungsbehörden 

nach Abschluss der verbandsinternen Untersuchung das Ergebnis der verbandsin-

ternen Untersuchung einschließlich aller für die verbandsinterne Untersuchung 

wesentlichen Dokumente, auf denen dieses Ergebnis beruht, sowie des Abschluss-

berichts zur Verfügung stellen und 

5. die Befragungen in der verbandsinternen Untersuchung unter Beachtung der 

Grundsätze eines fairen Verfahrens durchgeführt werden, insbesondere […] 

  

§ 24 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Für das Sanktionsverfahren gelten, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, die 

Vorschriften der allgemeinen Gesetze über das Strafverfahren, namentlich der Strafpro-

zessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes, entsprechend. […] 

 

§ 27 Stellung im Verfahren 

Auf den betroffenen Verband sind im Sanktionsverfahren die Vorschriften der Strafpro-

zessordnung über den Beschuldigten entsprechend anzuwenden. 

 

§ 28 Vertretung des Verbandes 

(1) Der Verband wird im Sanktionsverfahren durch seine gesetzlichen Vertreter vertreten. 
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(2) Von der Vertretung ausgeschlossen sind Personen, die einer Verbandstat beschuldigt 

werden. 

(3) § 51 Absatz 2 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 

 

§ 29 Besonderer Vertreter 

(1) Hat der Verband keinen gesetzlichen Vertreter oder sind alle gesetzlichen Vertreter 

des Verbandes von der Vertretung ausgeschlossen, so bestellt ihm der Vorsitzende des 

Gerichts, das mit der Sache befasst ist, bis zum Eintritt eines gesetzlichen Vertreters einen 

besonderen Vertreter. Der besondere Vertreter hat im Verfahren die Stellung eines ge-

setzlichen Vertreters. Er kann mit Wirkung für den Verband alle zur Verteidigung erfor-

derlichen Prozesshandlungen vornehmen sowie Erklärungen abgeben und entgegenneh-

men. 

(2) Steht der Eröffnung oder Durchführung des Hauptverfahrens oder der Hauptverhand-

lung für längere Zeit die Abwesenheit des einzigen oder aller gesetzlichen Vertreter des 

Verbandes oder ein anderes in deren Person liegendes Hindernis entgegen, so kann der 

Vorsitzende des Gerichts dem Verband einen besonderen Vertreter nach Absatz 1 bestel-

len, wenn das Interesse an der Durchführung des Verfahrens die Rechte des Verbandes 

überwiegt. […] 

 

§ 33 Vernehmung des gesetzlichen Vertreters 

(1) Im Sanktionsverfahren steht es dem gesetzlichen Vertreter des Verbandes frei, sich zu 

äußern oder nicht zur Sache auszusagen. Die Vorschriften der Strafprozessordnung über 

die Vernehmung des Beschuldigten gelten entsprechend für die Vernehmung des gesetz-

lichen Vertreters des Verbandes. § 134 der Strafprozessordnung findet keine Anwendung. 

(2) In anderen Verfahren kann der gesetzliche Vertreter des Verbandes als Zeuge auch 

die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung dem Verband die Gefahr 

zuziehen würde, für eine Verbandstat verantwortlich gemacht zu werden (§ 3). § 55 Ab-

satz 2 und § 56 der Strafprozessordnung gelten entsprechend. 

  

§ 41 Absehen von der Verfolgung bei verbandsinternen Untersuchungen 
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(1) Zeigt ein Verband gegenüber der Verfolgungsbehörde an, eine verbandsinterne Un-

tersuchung nach § 17 durchzuführen, so kann die Verfolgungsbehörde bis zum Abschluss 

der verbandsinternen Untersuchung von der Verfolgung des Verbandes absehen. Die Ver-

folgungsbehörde kann zur Vorlage des Abschlussberichts der verbandsinternen Untersu-

chung eine Frist bestimmen. Hiervon sind der Verband und der Untersuchungsführer zu 

benachrichtigen. Die Frist kann auf Antrag verlängert werden. […] 

 

 

B. „Kölner-Entwurf“ eines Verbandssanktionengesetzes 

(Auszug) 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die Sanktionierung von Verbänden we-

gen verbandsbezogener Straftaten, soweit nicht in anderen Gesetzen besondere Bestim-

mungen getroffen werden. 

(2) Verbände im Sinne dieses Gesetzes sind juristische Personen, nicht rechtsfähige Ver-

eine und rechtsfähige Personengesellschaften des privaten und öffentlichen Rechts. 

Ausgenommen sind Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, soweit sie 

in Ausübung hoheitlicher Befugnisse tätig werden. 

(3) Zuwiderhandlungen im Sinne dieses Gesetzes sind rechtswidrige Handlungen, die den 

objektiven Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllen. Zuwiderhandlungen sind verbands-

bezogen, wenn durch sie  

a) der Verband bereichert wurde oder bereichert werden sollte oder  

b) eine Pflicht verletzt wurde, die den Verband trifft, sofern er durch die Zuwi-

derhandlung nicht unmittelbar selbst geschädigt ist. 

(4) Leitungspersonen im Sinne dieses Gesetzes sind 

a) Organe eines Verbandes oder Mitglieder solcher Organe, 

b) vertretungsberechtigte Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft, 

c) sonst aufgrund rechtsgeschäftlicher Vertretungsmacht für die Geschäftsführung 

verantwortliche natürliche Personen, 

d) Personen, die in einem Verband eine Leitungsfunktion wahrnehmen, auch 

ohne rechtmäßig dazu bestellt worden zu sein, 
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e) Personen, denen im Verband die Überwachung der Geschäftsführung oder die 

Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung übertragen worden ist, 

f) Personen, die beauftragt worden sind, in eigener Verantwortung Aufgaben ge-

mäß Buchst. a bis e wahrzunehmen 

(5) Mitarbeiter im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die Arbeitsleistungen für den Ver-

band 

a) auf Grund eines Arbeits-, Leiharbeits-, Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses oder 

b) im Rahmen eines zwischen dem Verband und einem Subunternehmen geschlossenen 

Vertrages erbringen. 

 

§ 3 Verbandsverfehlung 

(1) Hat eine Leitungsperson in Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Verbandes vor-

sätzlich, rechtswidrig und schuldhaft eine verbandsbezogene Zuwiderhandlung began-

gen, so wird gegen den Verband eine Verbandssanktion verhängt; soweit der Tatbestand 

eines Strafgesetzes auch fahrlässig verwirklicht werden kann, genügt fahrlässiges Han-

deln der Leitungsperson. Setzt sich die Leitungsperson durch die Begehung der Zuwi-

derhandlung über eine ausdrückliche und konkrete Anweisung der Verbandsleitung hin-

weg und umgeht sie Sicherungsvorkehrungen, die geeignet sind, derartige Zuwider-

handlungen zu verhindern, kann von einer Sanktionierung des Verbandes abgesehen 

werden. 

(2) Hat ein Mitarbeiter in Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Verbandes eine ver-

bansbezogene Zuwiderhandlung begangen, so wird gegen den Verband eine Verbands-

sanktion verhängt, wenn die Begehung dieser Zuwiderhandlung dadurch ermöglicht oder 

wesentlich erleichtert wurde, dass eine Leitungsperson des Verbandes erforderliche und 

zumutbare Maßnahmen zur Verhinderung solcher Zuwiderhandlungen unterlassen hat. 

§ 9 Rechtsnachfolge 

(1) Sind die Rechte und Verbindlichkeiten eines Verbandes im Wege der Gesamtrechts-

nachfolge auf einen anderen Verband (Rechtsnachfolger) übertragen worden, so können 

die in diesem Gesetz festgelegten Rechtsfolgen einer Verbandsverfehlung des Rechts-
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vorgängers auch gegenüber dem Rechtsnachfolger angeordnet werden. Findet die Über-

tragung statt, nachdem eine solche Rechtsfolge rechtskräftig angeordnet wurde, trifft sie 

auch den Rechtsnachfolger. 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Übertragung im Wege der Einzelrechtsnachfolge, sofern der 

Rechtsnachfolger die wesentlichen Wirtschaftsgüter des Rechtsvorgängers übernimmt 

und dessen Tätigkeit im Wesentlichen in gleicher Weise fortführt. 

 

§ 11 Entsprechende Anwendung der Strafprozessordnung und des Gerichtsverfas-

sungsgesetzes 

Für das Verfahren gegen Verbände gelten die Vorschriften der allgemeinen Gesetze über 

das Strafverfahren, namentlich die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsge-

setz, sinngemäß, es sei denn, dass sie ausschließlich auf natürliche Personen angewendet 

werden können oder dieses Gesetz etwas anderes bestimmt. Das Strafbefehlsverfahren 

(§§ 407 bis 412 der Strafprozessordnung) und das beschleunigte Verfahren (§§ 417 bis 

420 der Strafprozessordnung) sind nicht anwendbar. 

 

§ 13 Ermittlungspflicht 

Auf die Verfolgung von Verbandsverfehlungen finden die §§ 152 und 160 der Strafpro-

zessordnung Anwendung. Die Staatsanwaltschaft erhebt die öffentliche Klage, falls die 

Ermittlungen hierzu genügenden Anlass bieten und sie nicht von den Möglichkeiten der 

Verfahrenseinstellung nach §§ 14und 15 Gebrauch macht. 

 

§ 16 Vertretung des Verbandes 

(1) Im Verfahren wegen einer Verbandsverfehlung werden die Rechte und Pflichten eines 

Verbandes von seinen gesetzlichen Vertretern wahrgenommen. Ist ein gesetzlicher Ver-

treter einer verbandsbezogenen Zuwiderhandlung beschuldigt, die Gegenstand des Ver-

fahrens ist, so ist er an der Wahrnehmung der Rechte und Pflichten des Verbandes im 

Verfahren gehindert. Hat der Verband keinen gesetzlichen Vertreter oder liegen die Vo-

raussetzungen des Satzes 2 bei sämtlichen Vertretern vor, so bestellt das Amtsgericht, in 
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dessen Bezirk der Verband seinen Sitz oder eine Zweigniederlassung hat, einen Sach-

walter, der die Aufgaben des Vertreters wahrnimmt; § 142 Absatz 1 StPO gilt entspre-

chend. […] 

 

§ 17 Beschuldigtenrechte 

(1) Im Verfahren wegen einer Verbandsverfehlung steht es den Vertretern des Verban-

des (§ 16) frei, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. 

Sie sind auch im Übrigen nicht verpflichtet, aktiv an der Aufklärung des Sachverhalts 

mitzuwirken. 

(2) Für den Verkehr zwischen den Vertretern des Verbandes und dessen Verteidiger 

gilt § 148 Absatz 1 StPO entsprechend. 

 

§ 18 Interne Untersuchungen 

(1) Interne Untersuchungen sind Maßnahmen zur Aufklärung verbandsbezogener Zuwi-

derhandlungen, die im Auftrag des Verbandes durchgeführt werden. Rechtsanwälte und 

Syndikusanwälten des Verbandes sind zur Verweigerung des Zeugnisses über den Ab-

lauf und die Ergebnisse interner Untersuchungen berechtigt. 

(2) Aufzeichnungen über interne Untersuchungen unterliegen nicht der Beschlagnahme. 

(3) Angaben, die ein Zeuge bei einer Befragung im Rahmen einer internen Untersuchung 

gegen- über einem Beauftragten des Verbandes gemacht hat, dürfen in einem Strafver-

fahren gegen den Zeugen ohne dessen Zustimmung nicht als Beweismittel verwertet wer-

den. 

 

 

 

 

§ 19 Verteidigung 
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(1) In Verfahren wegen einer Verbandsverfehlung ist die Mitwirkung eines Verteidigers 

notwendig. Für die Bestellung eines Verteidigers gelten die §§ 141 bis 143 der Straf-

prozessordnung entsprechend. 

(2) Ein Verteidiger kann in Bezug auf dieselbe verbandsbezogene Zuwiderhandlung nicht 

gleich- zeitig mehrere Verbände oder einen Verband wegen der Verbandsverfehlung und 

eine natürliche Person wegen der Zuwiderhandlung verteidigen. Im Übrigen gilt § 146 

der Strafprozessordnung entsprechend. 

 

§ 20 Ermittlungsmaßnahmen 

Eine in der Strafprozessordnung vorgesehene Ermittlungsmaßnahme kann gegen den 

Verband angeordnet werden, soweit sie in einem Strafverfahren wegen der verbands-

bezogenen Zuwiderhandlung gegen eine natürliche Person zulässig wäre. Ist eine Er-

mittlungsmaßnahme nach der Strafprozessordnung nur gegen Beschuldigte zulässig, so 

gilt für die Durchführung dieser Maßnahme jede Leitungsperson des Verbandes (§ 1 

Absatz 4) als Beschuldigter. Die Anordnung von Untersuchungshaft ist nicht zulässig.

C. Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und 

sonstigen Verbänden (VerbStrG-E aus Nordrhein-Westfalen, 

2013 -Auszug)   

§ 1  Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich 

(1) Verbände im Sinne dieses Gesetzes sind juristische Personen, nicht rechtsfähige 

Vereine und rechtsfähige Personengesellschaften des privaten und öffentlichen 

Rechts. 

(2) Zuwiderhandlungen im Sinne dieses Gesetzes sind Zuwiderhandlungen gegen 

ein Strafgesetz, soweit sie nicht in Ausübung hoheitlicher Befugnisse vorgenommen 

werden. Zuwiderhandlungen sind verbandsbezogen, wenn durch sie Pflichten ver-

letzt worden sind, die den Verband treffen, oder wenn durch sie der Verband 

bereichert worden ist oder bereichert werden sollte. 

(3) Entscheidungsträger im Sinne dieses Gesetzes sind 
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a) vertretungsberechtige Organe einer juristischen Person oder Mitglieder solcher 

Organe, 

b) der Vorstand eines nicht rechtsfähigen Vereins oder Mitglieder eines solchen 

Vorstandes, 

c) vertretungsberechtigte Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft 

oder 

d) Personen, die in einem Betrieb oder einem Unternehmen einer juristischen 

Person oder Personenvereinigung eine Leitungsfunktion verantwortlich wahr-

nehmen, wozu auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die Aus-

übung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung gehört. 

(4) Rechtsnachfolger im Sinne dieses Gesetzes ist ein Verband, der im Wege der 

Gesamtrechtsnachfolge oder der partiellen Gesamtrechtsnachfolge durch Aufspal-

tung (§ 123 Umwandlungsgesetz) an die Stelle eines anderen Verbandes getreten 

ist. Der Gesamtrechtsnachfolge sind andere Arten der Umwandlung sowie die Ein-

zelrechtsnachfolge gleichgestellt, wenn der Erwerber alle wesentlichen Wirtschafts-

güter des Rechtsvorgängers übernimmt und die übernommenen Wirtschaftsgüter in 

im Wesentlichen gleicher Weise einsetzt. 

 

§ 2 Verbandsstraftaten 

(1) Ist durch einen Entscheidungsträger in Wahrnehmung der Angelegenheiten eines 

Verbandes vorsätzlich oder  fahrlässig eine verbandsbezogene Zuwiderhandlung be-

gangen worden, so wird gegen den Verband eine Verbandssanktion verhängt. 

(2) Ist in Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Verbandes eine verbandsbe-

zogene Zuwiderhandlung begangen worden, so wird gegen den Verband eine Ver-

bandssanktion verhängt, wenn durch einen Entscheidungsträger dieses Verbandes vor-

sätzlich oder fahrlässig zumutbare Aufsichtsmaßnahmen, insbesondere technischer, 

organisatorischer oder personeller Art, unterlassen worden sind, durch die die Zu-

widerhandlung verhindert oder wesentlich erschwert worden wäre. 

(3) Ist im Falle des Absatz 2 die Zuwiderhandlung im Ausland begangen worden, so 

wird eine Verbandssanktion nur verhängt, wenn sie auf einen Verband bezogen ist, 

der seinen Sitz im Anwendungsbereich dieses Gesetzes hat. Die §§ 3 bis 7 des 
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Strafgesetzbuches bleiben unberührt. 

(4) Die Verbandssanktion wird gegen den Rechtsnachfolger verhängt, wenn diesem 

im Zeitpunkt des Rechtsübergangs die Zuwiderhandlung ganz oder zum Teil bekannt 

oder aus Leichtfertigkeit nicht bekannt war. Gegen den Rechtsvorgänger verhängte 

Sanktionen wirken auch gegen den Rechtsnachfolger. 

 

§ 5 Absehen von Sanktionen 

(1) Das Gericht kann von einer Verbandssanktion absehen, wenn der Verband 

ausreichende organisatorische oder personelle Maßnahmen getroffen hat, um ver-

gleichbare Verbandsstraftaten in Zukunft zu vermeiden und wenn ein bedeutender 

Schaden nicht entstanden oder dieser zum überwiegenden Teil wieder gut gemacht ist. 

(2) Hat der Verband durch freiwilliges Offenbaren wesentlich dazu beigetragen, dass 

eine Verbandsstraftat aufgedeckt werden konnte und den Ermittlungsbehörden Be-

weismittel zur Verfügung gestellt, die geeignet sind, die Tat nachzuweisen, so 

kann das Gericht von Strafe absehen, wenn der Verband ausreichende organisatori-

sche und personelle Maßnahmen getroffen hat, vergleichbare Verbandsstraftaten in 

Zukunft zu vermeiden. 

(3) Die organisatorischen und personellen Maßnahmen im Sinne der Absätze 1 und 

2 hat der Verband auf Verlangen darzulegen und glaubhaft zu machen. 

(4) Ein Absehen von Strafe nach Absatz 2 ist ausgeschlossen, wenn der Verband die 

zum Tatnachweis geeigneten Beweismittel erst offenbart, nachdem die Eröffnung 

des Hauptverfahrens (§ 207 der Strafprozessordnung) beschlossen worden ist. 

 

§ 12  Verbandsauflösung 

Ist eine Straftat im Sinne des § 2 Absatz 1 dieses Gesetzes beharrlich wiederholt 

worden und lässt die Gesamtwürdigung der Tatumstände und der Organisation des 

Verbandes die Gefahr erkennen, dass bei Fortbestand des Verbandes dessen Entschei-

dungsträger weiter erhebliche rechtswidrige Zuwiderhandlungen der bezeichneten 

Art begehen werden, kann das Gericht die Auflösung des Verbandes anordnen, so-

weit diese nach bürgerlichen Recht vorgesehen ist. 
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§ 13 Grundsätze 

(1) Für das Strafverfahren gegen Verbände im Sinne dieses Gesetzes gelten die 

Vorschriften der allgemeinen Gesetze über das Strafverfahren, namentlich die Straf-

prozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, sinngemäß, es sei denn, dass sie 

ausschließlich auf natürliche Personen angewendet werden können oder dieses Ge-

setz etwas anderes bestimmt. […] 

 

§ 14 Legalitätsgrundsatz 

Zur Erhebung der öffentlichen Klage wegen einer Verbandsstraftat ist die Staatsanwalt-

schaft berufen. 

Sie ist, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen aller ver-

folgbaren Verbandsstraftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhalts-

punkte vorliegen. […] 

§ 17 Vertretung und Zustellung 

(1) Der Verband wird im Verfahren nach Maßgabe des § 51 der Zivilprozessordnung 

vertreten. Wer wegen einer verbandsbezogenen Zuwiderhandlung oder wegen einer 

Unterlassung im Sinne des § 2 Absatz 2 beschuldigt ist oder beschuldigt gewesen ist, 

ist an der Vertretung des Verbandes im Strafverfahren gehindert. 

(2) Entscheidungen werden dem Verband durch Verkündung gegenüber dem oder 

durch Zustellung an die gesetzlichen Vertreter bekanntgemacht. Für das Verfahren bei 

Zustellungen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung entsprechend. 

(3) Wird die für den Verband bestimmte Zustellung an mehrere Empfangsberechtigte 

bewirkt, so richtet sich die Berechnung einer Frist nach der zuletzt bewirkten Zustel-

lung. 

 

 

 

 

§ 18 Beschuldigtenrechte und Verteidigung 

(1) Im Verfahren gegen den Verband wegen einer Verbandsstraftat sind auch die Per-

sonen, die einer verbandsbezogenen Zuwiderhandlung oder einer Unterlassung im 
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Sinne des § 2 Absatz 2 verdächtig sind, als Beschuldigte zu vernehmen. Sie können sich 

in jeder Lage des Verfahrens des Beistands eines Verteidigers bedienen. Die §§ 133 bis 

136a der Strafprozessordnung gelten entsprechend. 

(2) Ein Verteidiger kann gleichzeitig den Verband wegen der Verbandsstraftat und 

eine natürliche Person wegen der verbandsbezogenen Zuwiderhandlung oder wegen ei-

ner Unterlassung im Sinne des § 2 Absatz 2 verteidigen, sofern dies der Aufgabe der 

Verteidigung nicht widerstreitet (gemeinschaftliche Verteidigung). § 146a der Strafpro-

zessordnung  gilt entsprechend. 

(3) Im Falle der gemeinschaftlichen Verteidigung bedarf es bei der Zustellung von 

Schriftstücken in Angelegenheiten, die den betroffenen Verband und den Beschuldigten 

betreffen, nur einer Zustellung. 

 

§ 19 Pflichtverteidigung 

(1) Hat der Verband keinen gesetzlichen Vertreter oder sind alle gesetzlichen Vertre-

ter des Verbandes wegen der verbandsbezogenen Zuwiderhandlung beschuldigt, so wird 

ihm auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder eines Mitglieds des Verbandes zur Beseiti-

gung des vertretungslosen Zustands ein Pflichtverteidiger als besonderer Vertreter für das 

Verfahren bestellt, falls mit dem vertretungslosen Zustand Gefahr verbunden ist. Für die 

Bestellung ist vor Erhebung der öffentlichen Klage das Amtsgericht zuständig, in dessen 

Bezirk der Verband seinen Sitz oder eine Zweigniederlassung hat. 

(2) Der besondere Vertreter hat unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu er-

greifen, um eine ordnungsgemäße Vertretung des Verbandes im Verfahren sicherzustel-

len. Mit der Bestellung eines geeigneten Vertreters endet die Beiordnung.[…
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Thesen 

Ziel dieser Arbeit war es, die strafprozessualen Folgen herauszuarbeiten, die sich aus der 

unterschiedlichen Begründung einer strafrechtlichen Unternehmensschuld ergeben. Hier-

bei bildeten zum einen das Zurechnungsmodell, welches zur Konstituierung einer Unter-

nehmensschuld auf das Individualverhalten eines Verbandsangehörigen abstellt, und zum 

anderen das Modell originärer Haftung, welches ohne konkretes Fehlverhalten einzelner 

Personen eine eigene Schuld der überindividuellen Einheit begründet, den Forschungs-

gegenstand.  

 

Die Analyse des aktuellen Entwurfs eines Verbandssanktionengesetzes der Bundesregie-

rung (VerSanG-E) ergab, dass es sich hierbei um ein strafrechtliches Instrument handelt, 

deren Haftungsmechanismen dem Zurechnungsmodell zuzuordnen sind.  

 

Es wurde gezeigt, dass die bedeutenden Prinzipien des deutschen Strafprozessrechts, na-

mentlich der nemo-tenetur-Satz, die Unschuldsvermutung und auch das Verbot der Mehr-

fachbestrafung (ne bis in idem) auch in einem Unternehmensstrafrecht Geltung entfalten. 

 

Unter modellorientierter Betrachtung konnten keine schlagkräftigen Gründe gefunden 

werden, die ein abgestuftes Schutzniveau dieser Rechte bezogen auf eines der beiden 

Modelle rechtfertigen würden. In beiden Modellen würden diese Rechte in einem Ver-

bandsstrafrecht uneingeschränkt gelten. 

 

Weiterhin wurden einzelne Verfahrensregeln auf ihre Übertragbarkeit auf Unternehmen 

unter verbandsbezogener und modellorientierter Betrachtung untersucht. Ausgangspunkt 

zu diesen Überlegungen waren die Vorgaben der bisherigen Gesetzesentwürfe zur Refor-

mierung des Verbandssanktionenrechts. In diesen Entwürfen wird stets die entsprechende 

bzw. sinngemäße Anwendung der Verfahrensnormen aus der StPO normiert.  

Neben den Regelungen zur Untersuchungshaft (§§ 112, 112a StPO) wurden die Verfah-

rensabsprachen (§ 257c StPO) sowie die allgemeinen Regelungen zur Strafzumessung  

(§ 46 StGB) analysiert.  
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Bei der Betrachtung einer möglichen Übertragbarkeit der Regeln zur Untersuchungshaft 

konnte festgestellt werden, dass selbst diese stark individualistisch geprägten Vorschrif-

ten in einem Verbandsstrafrecht angewendet werden könnten. Zur äquivalenten Umset-

zung kommen neben zivilrechtlichen Auflösungsverboten auch die Anwendung verwal-

tungsrechtlicher Maßnahmen in Betracht.  

 

Im Bereich der Verfahrensabsprachen gemäß § 257c StPO gäbe es einen signifikanten 

Anwendungsnachteil für einen Verband im Zurechnungsmodell. Angesichts der Abhän-

gigkeit eines Individualgeständnisses für die Einräumung einer Strafmilderung bleibt 

dem angeklagten Verband nur die Offenbarung der Verbandsbezogenheit der Individual-

tat als taugliches Verständigungsobjekt. Als Kompensation dieses modellbedingten 

Nachteils wurde die Erweiterung des Geständnisrahmens des Individualbeschuldigten um 

die Verbandsbezogenheit vorgeschlagen. Gleichzeitig müsste dem Verband diesbezüg-

lich ein Frage- und Konfrontationsrecht eingeräumt werden. 

 

Im Rahmen der allgemeinen Strafzumessungsregeln konnte gezeigt werden, dass zwi-

schen der dogmatischen Begründung einer zugerechneten Unternehmensschuld und den 

Strafzumessungsfaktoren ein unauflösbarer Widerspruch besteht. Sobald es – entgegen 

hier gefolgter Ansicht – noch vertretbar erscheint, die Individualschuld als Ausgangs-

punkt für die Konstituierung der Verbandsschuld heranzuziehen, vermag die Berücksich-

tigung von verbandsbezogenen Milderungsgründen nicht zu überzeugen. Eine solche 

sieht aber gerade der aktuelle Regierungsentwurf zum Verbandssanktionengesetz  

(VerSanG-E) vor, welcher nach hiesiger Bewertung eine auf Zurechnung basierte Unter-

nehmensschuld – entgegen des Wortlauts des Gesetzes und dessen Begründung – konsti-

tuiert.  

 

Als Gesamtergebnis ist festzuhalten, dass ein Unternehmensstrafrecht, welches auf Basis 

einer originären Unternehmensschuld steht, weniger strafverfahrensrechtliche Friktionen 

aufweist als ein Verbandsstrafmodell, das auf einer zugerechneten Individualschuld be-

ruht. 
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